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Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,

die Arbeit eines Landesparlaments basiert auf zahlreichen Geset-
zen, Verordnungen und Bestimmungen. In diesem zweiten
Band unseres B�rgerschaftshandbuchs finden Sie daher die Ver-
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg, die Gesch�ftsord-
nung der Hamburgischen B�rgerschaft sowie zahlreiche weitere
Gesetze und sonstige Vorschriften. Sie bilden die rechtliche
Grundlage unseres legislativen Handelns in Hamburg und re-
geln die Organisation des Parlaments, die Rechte und Pflichten
der Abgeordneten, die Volksabstimmungen sowie die B�rger-
schafts- und Bezirkswahlen. Sie betreffen damit ganz direkt
auch alle B�rgerinnen und B�rger unserer Stadt.

Dieses Handbuch erg�nzt den ersten Band „Abgeordnete und
Gremien“, der die Biografien aller 121 B�rgerschaftsabgeordne-
ten sowie Informationen zum Aufbau und zur Arbeit Ihres Lan-
desparlaments enth�lt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so besuchen Sie uns doch im
Internet unter www.hamburgische-buergerschaft.de. In unserer
„Parlamentsdatenbank“ finden Sie alle B�rgerschaftsdrucksa-
chen und -protokolle sowie die parlamentarischen Vorg�nge seit
1997. Die Datenbank erm�glicht Ihnen eine umfangreiche Re-
cherche nach Schlagworten, Datum, Abgeordneten und Fraktio-
nen sowie den Beratungsst�nden der einzelnen Drucksachen. In
der Rubrik „Service“ unserer Website finden Sie ein Lexikon mit
den wichtigsten parlamentarischen Begriffen, unter „Doku-
mente“ sind wissenswerte Statistiken zu unseren Abgeordneten
und ausgew�hlte Gesetzestexte der B�rgerschaft hinterlegt.

Und wenn Sie Interesse haben, eine B�rgerschaftssitzung im Rat-
haus zu verfolgen, lade ich Sie herzlich ein. Kostenlose Karten
k�nnen Sie telefonisch unter 040 42831-2409 oder im Internet
unter www.hamburgische-buergerschaft.de/kartenbestellung re-
servieren. Oder verfolgen Sie eine Plenarsitzung im Live-Stream
unserer Website. Sehen Sie selbst, wie Politik f�r Ihre Stadt ge-
macht wird!

Hamburg, Januar 2019

Carola Veit
Pr�sidentin der Hamburgischen B�rgerschaft
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Verfassung
der Freien und Hansestadt Hamburg

Vom 6. Juni 1952

Fundstelle: HmbBl I 100-a

�nderungen

1. Artikel 6 ge�ndert durch Gesetz vom 9. Juni 1969
(HmbGVBl. S. 109)

2. Artikel 23a, 25b, 38a eingef�gt, Artikel 23, 24 ge�ndert, Arti-
kel 32 neu gefasst durch Gesetz vom 18. Februar 1971
(HmbGVBl. S. 21)

3. Artikel 70 neu gefasst durch Gesetz vom 14. Januar 1972
(HmbGVBl. S. 15)

4. Artikel 10 neu gefasst durch Gesetz vom 19. Mai 1982
(HmbGVBl. S. 117)

5. Pr�ambel ge�ndert durch Gesetz vom 27. Juni 1986
(HmbGVBl. S. 167)

6. Artikel 50 aufgehoben, Artikel 50 eingef�gt, Artikel 49, 65
ge�ndert, Artikel 13, 48 neu gefasst durch Gesetz vom
29. Mai 1996 (HmbGVBl. S. 77)

7. Artikel 26 bis 31, 41 aufgehoben, Artikel 25a, 25c, 32a, 75a ein-
gef�gt, Artikel 3, 10, 11, 18, 22, 25b, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 55, 63,
65, 66, 68, 72 ge�ndert, Artikel 7, 12, 15, 33, 34, 35, 40, 51, 71
neu gefasst durch Gesetz vom 20. Juni 1996 (HmbGVBl. S. 129)

8. Artikel 69 neu gefasst durch Gesetz vom 20. Juni 1996
(HmbGVBl. S. 133)

9. Artikel 50 ge�ndert durch Gesetz vom 16. Mai 2001
(HmbGVBl. S. 105)

10. Artikel 2, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 22 – 31, 33 – 36, 39 – 42, 45, 54,
58, 59, 60, 63, 65, 68, 71, 73, 74, 75 ge�ndert, Artikel 8, 15,
37, 52 neu gefasst durch Gesetz vom 16. Mai 2001
(HmbGVBl. S. 106)

11. Artikel 4 ge�ndert durch Gesetz vom 16. Oktober 2006
(HmbGVBl. S. 517)

12. Artikel 50 neu gefasst durch Gesetz vom 16. Dezember 2008
(HmbGVBl. S. 431)

13. Artikel 4 und 6 ge�ndert durch Gesetz vom 8. Juli 2009
(HmbGVBl. S. 221)
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14. Artikel 72 ge�ndert und Artikel 72a eingef�gt durch Gesetz
vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. S. 253)1a)

15. Artikel 10 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 43)1b)

16. Artikel 4 und Artikel 6 ge�ndert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2013 (HmbGVBl S. 499)

17. Artikel 50 ge�ndert durch Gesetz vom 1. Juni 2015
(HmbGVBl S. 102)

18. Artikel 60a neu eingef�gt durch Gesetz vom 20. Juli 2016
(HmbGVBl. S. 319)1c)

1a) �nderung des Artikels 72 mit Wirkung zum 1.1. 2020.
1b) Die �nderung des Artikels 10 tritt am Tage des Beginns der auf seine Verk�n-

dung folgenden Wahlperiode der B�rgerschaft in Kraft.
1c) Artikel 2 lautet wie folgt: Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Die be-

ziehungsweise der zu diesem Zeitpunkt im Amt befindliche Hamburgische Be-
auftragte f�r Datenschutz und Informationsfreiheit f�hrt das Amt nach Maß-
gabe des Artikels 1 bis zum Ende der laufenden Amtszeit oder der sonstigen
Beendigung des Amtes fort. Eine Wiederwahl ist nur m�glich, wenn die oder
der Betroffene nicht bereits nach dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Recht wiedergew�hlt wurde.

Der Senat verk�ndet das nachstehende, von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine
ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene, besondere Aufgabe
gegen�ber dem deutschen Volke zu erf�llen. Sie will im Geiste
des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und V�l-
kern der Welt sein.

Durch F�rderung und Lenkung bef�higt sie ihre Wirtschaft zur
Erf�llung dieser Aufgaben und zur Deckung des wirtschaft-
lichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und genos-
senschaftliche Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen.

Jedermann hat die sittliche Pflicht, f�r das Wohl des Ganzen zu
wirken. Die Allgemeinheit hilft in F�llen der Not den wirtschaft-
lich Schwachen und ist bestrebt, den Aufstieg der T�chtigen zu
f�rdern. Die Arbeitskraft steht unter dem Schutze des Staates.

Um die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechti-
gung zu verwirklichen, verbindet sich die politische Demokratie
mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie.

Die nat�rlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonde-
ren Schutz des Staates.

In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg
durch ihre B�rgerschaft diese Verfassung.
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I.

Die staatlichen Grundlagen

Artikel 1

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Land der Bundesrepu-
blik Deutschland.

Artikel 21)

(1) 1Das Hoheitsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg um-
fasst das bisherige durch Herkommen und Gesetz festgelegte Ge-
biet. 2Gebietsver�nderungen bed�rfen eines die Verfassung �n-
dernden Gesetzes.

(2) 1Durch Staatsvertrag k�nnen Einrichtungen, insbesondere
Beh�rden, geschaffen werden, die der Freien und Hansestadt
Hamburg und anderen L�ndern gemeinsam sind. 2Ebenso kann
die Freie und Hansestadt Hamburg sich an solchen Einrichtun-
gen beteiligen.

Artikel 3

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein demokratischer
und sozialer Rechtsstaat.

(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird nach Maß-
gabe der Verfassung und der Gesetze ausge�bt. 3Sie hat auch die
Aufgabe, die rechtliche und tats�chliche Gleichstellung von
Frauen und M�nnern zu f�rdern. 4Insbesondere wirkt sie darauf
hin, dass Frauen und M�nner in kollegialen �ffentlich-recht-
lichen Beschluss- und Beratungsorganen gleichberechtigt vertre-
ten sind.

Artikel 4

(1) In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche
und gemeindliche T�tigkeit nicht getrennt.

(2) 1Durch Gesetz sind f�r Teilgebiete (Bezirke) Bezirks�mter zu
bilden, denen die selbstst�ndige Erledigung �bertragener Auf-
gaben obliegt. 2An der Aufgabenerledigung wirken die Bezirks-
versammlungen nach Maßgabe des Gesetzes mit.
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1) Siehe dazu das Gesetz zum Staatsvertrag mit dem Lande Niedersachsen �ber die
Neuordnung der Rechtsverh�ltnisse in Cuxhaven und im Gebiet der Elbm�n-
dung vom 3.10.1961 (HmbGVBl. S. 317) und das Gesetz zum Staatsvertrag zwi-
schen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Lande Niedersachsen und dem
Lande Schleswig-Holstein �ber �nderungen der gemeinsamen Landesgrenze im
Bereich der Staustufe Geesthacht vom 10. 7.1973 (HmbGVBl. S. 281).



(3) Die Bezirksversammlungen werden in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer Wahl gew�hlt. Wahlvor-
schl�ge, nach deren Ergebnis sich die Sitzanteile in den Bezirks-
versammlungen bestimmen, werden nur ber�cksichtigt, wenn
sie mindestens drei vom Hundert der insgesamt auf solche
Wahlvorschl�ge abgegebenen g�ltigen Stimmen erhalten haben.
Das Gesetz bestimmt das N�here; f�r gesetzliche Bestimmungen
�ber die Wahl der Bezirksversammlungen gilt Artikel 6 Absatz 4
S�tze 2 bis 4 entsprechend.

Artikel 5

(1) Die Landesfarben sind weiß-rot.

(2) Das Landeswappen zeigt auf rotem Schild die weiße dreit�r-
mige Burg mit geschlossenem Tor.

(3) Die Landesflagge tr�gt die weiße Burg des Landeswappens
auf rotem Grund.

(4) Das Gesetz bestimmt das N�here �ber die Flagge und das
Wappen.

II.

Die B�rgerschaft

Artikel 6

(1) Die B�rgerschaft ist das Landesparlament.

(2) 1Die B�rgerschaft besteht aus mindestens 120 Abgeordne-
ten, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und gehei-
mer Wahl gew�hlt werden. 2Wahlvorschl�ge, nach deren Ergeb-
nis sich die Sitzanteile in der B�rgerschaft bestimmen, werden
nur ber�cksichtigt, wenn sie mindestens f�nf vom Hundert der
insgesamt auf solche Wahlvorschl�ge abgegebenen g�ltigen
Stimmen erhalten haben.

(3) Der Wahltag muss ein Sonntag oder �ffentlicher Feiertag
sein.

(4) 1Das Gesetz bestimmt das N�here. 2Gesetzesbeschl�sse der
B�rgerschaft bed�rfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen. 3Auf die so beschlossenen Gesetze ist Arti-
kel 50 Absatz 4 S�tze 1 bis 4 und Absatz 3 S�tze 5, 7, 9, 11 und 12
mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Gesetz im Fall des Sat-
zes 9 einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden und
der Zustimmung von mindestens einem F�nftel der Wahlbe-
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rechtigten bedarf. 4F�r durch Volksbegehren eingebrachte Ge-
setzesvorlagen gilt Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 entsprechend; Ar-
tikel 50 Absatz 3 Satz 8 ist nicht anzuwenden.

(5) 1Niemand ist verpflichtet, die Wahl anzunehmen. 2Die Ge-
w�hlten k�nnen jederzeit aus der B�rgerschaft ausscheiden.

Artikel 72)

(1) 1Die Abgeordneten sind Vertreterinnen und Vertreter des
ganzen Volkes. 2Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und
an Auftr�ge nicht gebunden.

(2) 1Abgeordnete k�nnen durch Beschluss der B�rgerschaft aus-
geschlossen werden, wenn sie

1. ihr Amt missbrauchen, um sich oder anderen pers�nliche
Vorteile zu verschaffen,

oder

2. ihre Pflichten als Abgeordnete aus eigenn�tzigen Gr�nden
gr�blich vernachl�ssigen

oder

3. der Pflicht zur Verschwiegenheit gr�blich zuwiderhandeln.

2Der Beschluss bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei
Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl.

(3) Die Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft kann vorsehen, dass
Abgeordnete bei grober Ungeb�hr oder wiederholtem Zuwider-
handeln gegen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Ordnung
von einer oder mehreren, h�chstens von drei Sitzungen ausge-
schlossen werden k�nnen.

Artikel 8

Abgeordnete, die ihre W�hlbarkeit verlieren, scheiden aus der
B�rgerschaft aus.
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2) Mit der Bekanntmachung vom 22. 01. 2013 (HmbGVBl. S. 13) ist aus dem Urteil
des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 15. 01. 2013 – HVerfG 3/12 – die fol-
gende Entscheidungsformel mit Gesetzeskraft ver�ffentlicht worden:
1.: „Artikel 7 Absatz 1 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg ist nicht
dahingehend auszulegen, dass eine Wahl durch die B�rgerschaft ung�ltig ist,
wenn die Wahlvorlage zwar mit Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordne-
ten, aber ohne Einvernehmen mit dem �ltestenrat als Erweiterung der Tagesord-
nung erst w�hrend der entscheidenden Sitzung in die B�rgerschaft eingebracht
wird.“



Artikel 9

(1) Die B�rgerschaft entscheidet �ber die G�ltigkeit der Wahl
und befindet dar�ber, ob Abgeordnete die Mitgliedschaft verlo-
ren haben.

(2) 1Gegen die Entscheidung kann die oder der Betroffene das
Hamburgische Verfassungsgericht anrufen. 2Das Gesetz be-
stimmt das N�here.

Artikel 10

(1) 1Die B�rgerschaft wird auf f�nf Jahre gew�hlt. 2Ihre Wahlpe-
riode endet mit dem Zusammentritt der neuen B�rgerschaft.

(2) Die B�rgerschaft wird fr�hestens 57 und sp�testens 60 Mo-
nate nach Beginn der laufenden Wahlperiode neu gew�hlt.

Artikel 11

(1) 1Die B�rgerschaft kann die vorzeitige Beendigung der Wahl-
periode beschließen. 2Der Antrag muss von wenigstens einem
Viertel der Abgeordneten gestellt und mindestens zwei Wochen
vor der Sitzung, auf deren Tagesordnung er gebracht wird, allen
Abgeordneten und dem Senat mitgeteilt werden. 3Der Beschluss
bedarf der Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitglie-
derzahl.

(2) 1Hat die B�rgerschaft die vorzeitige Beendigung der Wahl-
periode beschlossen, so finden innerhalb von zehn Wochen
Neuwahlen statt. 2Der Senat bestimmt den Wahltag.

Artikel 12

(1) 1Die B�rgerschaft bestimmt auf Vorschlag des Senats den
Wahltag mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
2Kommt eine Festlegung nicht rechtzeitig zustande, entscheidet
die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft. 3Das Gesetz
bestimmt das N�here.

(2) Der Senat hat die Wahlen auszuschreiben.

(3) Die erste Sitzung findet sp�testens drei Wochen nach der
Wahl statt; sie ist von der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der
bisherigen B�rgerschaft einzuberufen.

(4) Die alte B�rgerschaft f�hrt die Gesch�fte bis zur ersten Sit-
zung der neuen B�rgerschaft weiter.
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Artikel 13

(1) 1Die Abgeordneten haben Anspruch auf ein angemessenes,
ihre Unabh�ngigkeit sicherndes Entgelt. 2Das Gesetz bestimmt
das N�here.

(2) 1Die Vereinbarkeit des Amtes einer oder eines Abgeordneten
mit einer Berufst�tigkeit ist gew�hrleistet. 2Das Gesetz kann f�r
Angeh�rige des hamburgischen �ffentlichen Dienstes und f�r
leitende Angestellte in Unternehmen, an denen die Freie und
Hansestadt Hamburg unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
Beschr�nkungen der W�hlbarkeit vorsehen.

(3) 1Niemand darf gehindert werden, das Amt einer oder eines
Abgeordneten zu �bernehmen und auszu�ben; insbesondere ist
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die daf�r n�tige freie
Zeit zu gew�hren. 2Eine K�ndigung oder Entlassung aus einem
Arbeits- oder Dienstverh�ltnis aus diesem Grunde ist unzul�ssig.
3Das Gesetz bestimmt das N�here.

Artikel 14

(1) Abgeordnete d�rfen zu keiner Zeit wegen Abstimmungen
oder �ußerungen, die sie in der B�rgerschaft oder einem ihrer
Aussch�sse getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt
oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung ge-
zogen werden.

(2) Verleumderische Beleidigungen k�nnen mit Genehmigung
der B�rgerschaft verfolgt werden.

Artikel 15

(1) Abgeordnete d�rfen ohne Einwilligung der B�rgerschaft
w�hrend der Dauer ihres Mandats nicht verhaftet oder sonsti-
gen ihre Freiheit und die Aus�bung ihres Mandats beschr�nken-
den Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn, sie werden
bei der Aus�bung einer Straftat oder sp�testens im Laufe des fol-
genden Tages festgenommen.

(2) Auf Verlangen der B�rgerschaft wird jedes gegen Abgeord-
nete gerichtete Straf- oder Ermittlungsverfahren sowie jede Haft
oder sonstige Beschr�nkung ihrer pers�nlichen Freiheit f�r die
Dauer ihres Mandats aufgehoben.

Artikel 16

Wahrheitsgetreue Berichte �ber die Verhandlungen in den �f-
fentlichen Sitzungen der B�rgerschaft oder eines anderen deut-
schen Landtages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
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Artikel 17
1Die Abgeordneten sind berechtigt, �ber Personen, die ihnen in
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser
Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie �ber diese
Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. 2So weit dieses
Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von
Schriftst�cken unzul�ssig.

Artikel 18

(1) 1Die B�rgerschaft w�hlt ihre Pr�sidentin oder ihren Pr�si-
denten, die Vizepr�sidentinnen und Vizepr�sidenten und die
Schriftf�hrerinnen und Schriftf�hrer. 2Sie gibt sich eine Ge-
sch�ftsordnung.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident �bt das Hausrecht und
die Polizeigewalt in den von der B�rgerschaft benutzten R�u-
men aus; ihr oder ihm untersteht die B�rgerschaftskanzlei. 2Sie
oder er verf�gt nach Maßgabe des Haushaltsplanes (Artikel 66)
�ber Einnahmen und Ausgaben der B�rgerschaft und vertritt
die Freie und Hansestadt Hamburg in allen Rechtsgesch�ften
und Rechtsstreitigkeiten der B�rgerschaft. 3Abweichend von Ar-
tikel 45 ernennt und entl�sst die Pr�sidentin oder der Pr�sident
die Beamtinnen und Beamten der B�rgerschaft.

(3) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den R�umen
der B�rgerschaft darf nur mit Einwilligung der Pr�sidentin oder
des Pr�sidenten vorgenommen werden.

Artikel 19

Zu einem Beschluss der B�rgerschaft ist einfache Stimmenmehr-
heit erforderlich, sofern die Verfassung nicht ein anderes Stim-
menverh�ltnis vorschreibt.

Artikel 20

(1) 1Die B�rgerschaft ist beschlussf�hig, wenn mehr als die
H�lfte der Mitglieder anwesend sind. 2Jedoch sind alle Be-
schl�sse g�ltig, die gefasst werden, ohne dass die Beschluss-
f�higkeit vor der Abstimmung oder Wahlhandlung angezweifelt
worden ist.

(2) Die Beschlussf�higkeit f�r die Anberaumung der Sitzungen,
f�r die Feststellung der Tagesordnung und der Niederschrift so-
wie f�r andere die Gesch�ftsbehandlung betreffende Fragen
wird durch die Gesch�ftsordnung geregelt.

(3) Die Gesch�ftsordnung regelt die Art der Abstimmung.
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Artikel 21
1Die Sitzungen der B�rgerschaft sind �ffentlich. 2Beantragt ein
Zehntel der Abgeordneten oder der Senat, die Beratung und Ab-
stimmung in geheimer Sitzung stattfinden zu lassen, so be-
schließt die B�rgerschaft dar�ber in nicht �ffentlicher Verhand-
lung.

Artikel 22
1Die B�rgerschaft wird durch die Pr�sidentin oder den Pr�siden-
ten einberufen. 2Sie oder er ist dazu verpflichtet,

1. auf Beschluss der B�rgerschaft,

2. auf Verlangen von einem Zehntel der Abgeordneten, wenn
seit der letzten Sitzung mehr als ein Monat verflossen ist,

3. auf Verlangen des Senats.

Artikel 23

(1) 1Die Mitglieder des Senats haben zu allen Verhandlungen
der B�rgerschaft und ihrer Aussch�sse Zutritt; der Senat hat das
Recht, auch andere Vertreterinnen und Vertreter zu entsenden.
2Das gilt nicht f�r Untersuchungsaussch�sse (Artikel 26). 3Die
B�rgerschaft und ihre Aussch�sse k�nnen die Entsendung des
f�r die zur Beratung anstehende Angelegenheit zust�ndigen
Mitglieds des Senats verlangen. 4Es kann sich durch seine Ver-
treterin oder seinen Vertreter, in einem Ausschuss auch durch
den zust�ndigen Senatssyndicus, vertreten lassen.

(2) 1Den Vertreterinnen und Vertretern des Senats ist auf ihr
Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. 2Sie unterstehen der
Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden.

(3) Von den Sitzungen der Aussch�sse ist dem Senat, soweit
tunlich, vorher Kenntnis zu geben.

(4) Antr�ge des Senats, die er als dringlich bezeichnet, darf die
B�rgerschaft nicht vertagen.

Artikel 243)

(1) Die Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil der parla-
mentarischen Demokratie.

17

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg

3) Ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 23a ist
jetzt Artikel 24



(2) 1Sie hat die st�ndige Aufgabe, die Kritik am Regierungspro-
gramm im Grundsatz und im Einzelfall �ffentlich zu vertreten.
2Sie ist die politische Alternative zur Regierungsmehrheit.

Artikel 254)

(1) Die Abgeordneten sind berechtigt, in �ffentlichen Angele-
genheiten große und kleine Anfragen an den Senat zu richten.

(2) 1Große Anfragen sind schriftlich zu stellen und m�ssen von
einer in der Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft zu bestimmen-
den Mindestzahl von Abgeordneten, die nicht h�her als 10 sein
darf, unterzeichnet sein. 2Sie sind binnen vier Wochen durch
eine Vertreterin oder einen Vertreter des Senats in der Sitzung
der B�rgerschaft zu beantworten. 3Auf Verlangen von einem
Drittel der anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort eine Be-
sprechung.

(3) 1Kleine Anfragen k�nnen von einer oder einem Abgeordne-
ten schriftlich gestellt werden. 2Sie sind vom Senat binnen acht
Tagen schriftlich zu beantworten.

(4) Die Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft bestimmt das N�here.

Artikel 265)

(1) 1Die B�rgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Vier-
tels der Abgeordneten die Pflicht, Untersuchungsaussch�sse ein-
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4) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 24 ist jetzt Artikel 25
5) Mit der Bekanntmachung vom 14.12.1988 (HmbGVBl. S. 324) ist auf die Geset-

zeskraft des Urteils des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 26. April 1988 –
HVerfG 1/88 – hingewiesen worden. Danach besteht nach Artikel 25 Absatz 2
Satz 2 ein Beweisverwertungsverbot f�r solche Unterlagen, die durch die �berwa-
chung des Fernmeldeverkehrs zum Zwecke der Strafverfolgung erlangt worden
sind.
Mit der Bekanntmachung vom 4. 8.1995 (HmbGVBl. S. 199) sind aus dem Urteil
des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 19. Juli 1995 – HVerfG 1/95 – fol-
gende Entscheidungss�tze 1 und 3 mit Gesetzeskraft ver�ffentlicht worden:
„1. In Streitigkeiten �ber Rechte und Pflichten zwischen dem Senat und der B�r-
gerschaft �ber die Vorlage von Akten an einen Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss ist nur der Rechtsweg zum Hamburgischen Verfassungsgericht
gegeben.
3. Nach den Vorschriften der Artikel 25 Abs�tze 2 und 4 sowie Artikel 32 der
Hamburgischen Verfassung muss der Senat von der B�rgerschaft und ihren Aus-
sch�ssen angeforderte Akten, die schutzbed�rftige personenbezogene Daten ent-
halten, unbeschr�nkt vorlegen, wenn die B�rgerschaft durch den Erlass von Nor-
men sichergestellt hat, dass diese Daten entsprechend den Vorschriften des
Grundgesetzes f�r die Bundesrepublik Deutschland gesch�tzt werden.“
Zu Absatz 5 vergleiche § 39 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung
vom 27. 2.1985 (BGBl. I S. 462); danach bed�rfen Beamte auch bei Aussagen vor
Parlamentarischen Untersuchungsaussch�ssen einer Aussagegenehmigung.
Ge�ndert 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129), ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001
(HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 25 ist jetzt Artikel 26; bisheriger Artikel 26
ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129) aufgehoben worden



zusetzen. 2Die Aussch�sse erheben Beweis in �ffentlicher Ver-
handlung, soweit sie nichts anderes beschließen. 3Beantragte
Beweise sind zu erheben, wenn es ein Viertel der Ausschussmit-
glieder verlangt.

(2) 1F�r die Beweiserhebung gelten die Vorschriften �ber den
Strafprozess sinngem�ß. 2Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
bleiben unber�hrt.

(3) Das Gesetz und die Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft be-
stimmen das N�here �ber die Einsetzung, die Befugnisse und
das Verfahren von Untersuchungsaussch�ssen.

(4) 1Hamburgische Gerichte und Beh�rden sind zu Rechts- und
Amtshilfe verpflichtet. 2Der Senat stellt den Untersuchungsaus-
sch�ssen auf Ersuchen die zu ihrer Unterst�tzung erforderlichen
und von ihnen ausgew�hlten Bediensteten zur Verf�gung.

(5) 1Die Beschl�sse der Untersuchungsaussch�sse sind der rich-
terlichen Er�rterung entzogen. 2In der W�rdigung und Beurtei-
lung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts
sind die Gerichte frei.

(6) Die Mitglieder von Untersuchungsaussch�ssen sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es sich um Tatsachen han-
delt, die sie bei ihrer T�tigkeit im Untersuchungsausschuss er-
fahren haben und die nicht Gegenstand der �ffentlichen Ver-
handlung gewesen sind.

Artikel 276)

(1) 1Die B�rgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines F�nf-
tels der Abgeordneten die Pflicht, zur Vorbereitung von Ent-
scheidungen �ber umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe
Enquete-Kommissionen einzusetzen. 2Ihnen geh�ren als sach-
verst�ndige Mitglieder auch Personen an, die nicht Mitglied der
B�rgerschaft sind. 3Der Antrag muss den Auftrag der Kommis-
sion bezeichnen.

(2) 1Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 findet entsprechende Anwen-
dung. 2Den Vertreterinnen und Vertretern des Senats ist auf ihr
Verlangen das Wort zu erteilen.

(3) Artikel 26 Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
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6) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 25a ist jetzt Artikel 27;
bisheriger Artikel 27 ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129) aufgeho-
ben worden



Artikel 287)

(1) Die B�rgerschaft bestellt einen Eingabenausschuss, dem die
Behandlung der an die B�rgerschaft gerichteten Bitten und Be-
schwerden obliegt.

(2) 1Bei der �berpr�fung von Beschwerden wird der Eingaben-
ausschuss als parlamentarisches Kontrollorgan t�tig. 2Das Gesetz
bestimmt das N�here.

Artikel 298)

1Werden an die B�rgerschaft gerichtete Bitten und Beschwerden
durch die Unterschrift von 10 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern unterst�tzt (Volkspetition), so befasst sich die B�rgerschaft
mit dem Anliegen. 2Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Peten-
tinnen und Petenten erh�lt Gelegenheit, das Anliegen in einem
Ausschuss zu erl�utern. 3Das Gesetz bestimmt das N�here.

Artikel 309)

Der Senat hat der B�rgerschaft und den von ihr eingesetzten
Aussch�ssen auf Verlangen Ausk�nfte zu erteilen sowie auf Ver-
langen eines F�nftels der jeweils vorgesehenen Mitglieder Akten
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7) Ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 25b ist
jetzt Artikel 28; bisheriger Artikel 28 ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl.
S. 129) aufgehoben worden

8) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 25c ist jetzt Artikel 29;
bisheriger Artikel 29 ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129) aufgeho-
ben worden

9) Neu gefasst 18. 2.1971 (HmbGVBl. S. 21)
Durch § 18 Absatz 4 Satz 2 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Daten-
schutzgesetzes vom 31. 3.1981 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226) die mit verfassungs-
durchbrechender Kraft beschlossen worden sind (vgl. Artikel 76), hat die B�rger-
schaft folgende zus�tzliche Rechte erhalten:
a) Auf Verlangen eines Viertels der Abgeordneten der B�rgerschaft kann der
Hamburgische Datenschutzbeauftragte ersucht werden, sich zu Fragen des Da-
tenschutzes gutachtlich zu �ußern (§ 18 Absatz 4 Satz 2 HmbDSG).
b) Auf Verlangen eines Viertels der Abgeordneten der B�rgerschaft hat der Ham-
burgische Datenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstat-
ten (§ 20 Absatz 2 Satz 1 HmbDSG).
Diese Regelungen sind nunmehr in § 23 Absatz 3 HmbDSG enthalten.
Mit der Bekanntmachung vom 4. 8.1995 (HmbGVBl. S. 199) ist aus dem Urteil
des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 19. Juli 1995 – HVerfG 1/95 – der
folgende Entscheidungssatz 3 mit Gesetzeskraft ver�ffentlich worden:
„3. Nach den Vorschriften der Artikel 25 Abs�tze 2 und 4 sowie Artikel 32 der
Hamburgischen Verfassung muss der Senat von der B�rgerschaft und ihren Aus-
sch�ssen angeforderte Akten, die schutzbed�rftige personenbezogene Daten ent-
halten, unbeschr�nkt vorlegen, wenn die B�rgerschaft durch den Erlass von Nor-
men sichergestellt hat, dass diese Daten entsprechend den Vorschriften des
Grundgesetzes f�r die Bundesrepublik Deutschland gesch�tzt werden.“
Neu gefasst 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129), ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001
(HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 32 ist jetzt Artikel 30; bisheriger Artikel 30
ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129) aufgehoben worden



vorzulegen, soweit dem Bekanntwerden des Inhaltes nicht ge-
setzliche Vorschriften oder das Staatswohl entgegenstehen.

Artikel 3110)

(1) Der Senat unterrichtet die B�rgerschaft �ber

1. Gegenst�nde von Gesetzgebungsvorhaben, sobald er ihre F�r-
derung beschlossen hat,

2. Gesetzentw�rfe, sobald er sie der �ffentlichkeit oder ehren-
amtlichen Gremien bekannt gibt,

3. Senatsbeschl�sse zur Standortplanung,

4. Staatsvertr�ge nach ihrer Paraphierung,

5. Angelegenheiten der Europ�ischen Union, insbesondere �ber
Initiativen gegen�ber den f�r diese Angelegenheiten zust�n-
digen Institutionen und Gremien,

soweit sie f�r die Freie und Hansestadt Hamburg von grunds�tz-
licher Bedeutung sind oder erhebliche finanzielle Auswirkungen
haben.

(2) Die Grenzen des Artikels 30 gelten entsprechend.

Artikel 32

(aus redaktionellen Gr�nden frei)

III.

Der Senat

Artikel 33

(1) Die Erste B�rgermeisterin (Pr�sidentin des Senats) oder der
Erste B�rgermeister (Pr�sident des Senats) und die Senatorinnen
und Senatoren bilden den Senat.

(2) 1Der Senat ist die Landesregierung. 2Er f�hrt und beaufsich-
tigt die Verwaltung.

(3) Das Gesetz bestimmt die H�chstzahl der Senatsmitglieder.
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10) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 32a ist jetzt Arti-
kel 31; bisheriger Artikel 31 ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129)
aufgehoben worden



Artikel 34

(1) Die B�rgerschaft w�hlt die Erste B�rgermeisterin oder den
Ersten B�rgermeister mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mit-
gliederzahl.

(2) 1Die Erste B�rgermeisterin oder der Erste B�rgermeister be-
ruft und entl�sst die Stellvertreterin (Zweite B�rgermeisterin)
oder den Stellvertreter (Zweiter B�rgermeister) und die �brigen
Senatorinnen und Senatoren. 2Die Erste B�rgermeisterin oder
der Erste B�rgermeister beantragt die gemeinsame Best�tigung
durch die B�rgerschaft; bei der sp�teren Berufung von Senato-
rinnen und Senatoren kann sie oder er auch deren gesonderte
Best�tigung beantragen.

(3) 1Mitglied des Senats kann werden, wer zur B�rgerschaft
w�hlbar ist. 2Mitglied kann auch werden, wer bei Antritt seines
Amtes keine Wohnung in der Freien und Hansestadt Hamburg
inne hat; es muss sie in angemessener Zeit dort nehmen.

Artikel 35

(1) Die Amtszeit der Ersten B�rgermeisterin oder des Ersten B�r-
germeisters und die der Senatorinnen und Senatoren enden mit
dem Zusammentritt einer neuen B�rgerschaft, die Amtszeit ei-
ner Senatorin oder eines Senators auch mit jeder anderen Erledi-
gung des Amtes der Ersten B�rgermeisterin oder des Ersten B�r-
germeisters.

(2) Der Senat und einzelne seiner Mitglieder k�nnen jederzeit
zur�cktreten.

(3) 1Die Amtszeit der Ersten B�rgermeisterin oder des Ersten
B�rgermeisters endet auch, wenn die B�rgerschaft ihr oder ihm
das Vertrauen dadurch entzieht, dass sie mit der Mehrheit ihrer
gesetzlichen Mitgliederzahl eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger w�hlt. 2Der Antrag muss den Abgeordneten und dem Se-
nat mindestens eine Woche vor der Beschlussfassung mitgeteilt
werden; er muss von einem Viertel der Abgeordneten unter-
zeichnet sein.

Artikel 36

(1) 1Findet ein Antrag der Ersten B�rgermeisterin oder des Er-
sten B�rgermeisters, ihr oder ihm das Vertrauen auszusprechen,
nicht die Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder-
zahl der B�rgerschaft, so kann die B�rgerschaft binnen eines
Monats nach Eingang des Antrags
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1. mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine neue
Erste B�rgermeisterin oder einen neuen Ersten B�rgermeister
w�hlen oder

2. der Ersten B�rgermeisterin oder dem Ersten B�rgermeister
nachtr�glich das Vertrauen aussprechen oder

3. die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen.
2Macht die B�rgerschaft von diesen Befugnissen keinen Ge-
brauch, so kann der Senat binnen zwei Wochen die Wahlperi-
ode f�r vorzeitig beendet erkl�ren.

(2) Der Antrag der Ersten B�rgermeisterin oder des Ersten B�r-
germeisters, ihr oder ihm das Vertrauen auszusprechen, muss
mindestens eine Woche vor der Abstimmung eingebracht wer-
den.

(3) Artikel 11 Absatz 2 findet Anwendung.

Artikel 37

(1) 1Bei Beendigung der Amtszeit der Ersten B�rgermeisterin
oder des Ersten B�rgermeisters oder bei R�cktritt des Senats
f�hrt der Senat die Gesch�fte bis zur Wahl einer neuen Ersten
B�rgermeisterin oder eines neuen Ersten B�rgermeisters weiter.
2Auf ihr oder sein Ersuchen f�hren die Senatorinnen und Sena-
toren bis zur Berufung und Best�tigung ihrer Nachfolgerinnen
und Nachfolger die Gesch�fte weiter.

(2) Beim R�cktritt einzelner Senatorinnen oder Senatoren ent-
scheidet der Senat, ob sie die Gesch�fte bis zur Berufung und
Best�tigung ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger weiterzuf�h-
ren oder sofort aus dem Senat auszuscheiden haben.

Artikel 38

(1) Die Mitglieder des Senats haben vor Antritt ihres Amtes vor
der B�rgerschaft folgenden Eid zu leisten:

Ich schw�re, dass ich Deutschland, dem Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland und der hamburgischen Verfassung
die Treue halten, die Gesetze beachten, die mir als Mitglied des
Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erf�llen und das
Wohl der Freien und Hansestadt Hamburg, soviel ich vermag,
f�rdern will.

(2) Die Beif�gung einer religi�sen Beteuerung ist zul�ssig.
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Artikel 3911)

(1) Mitglieder des Senats d�rfen kein B�rgerschaftsmandat aus-
�ben.

(2) Das B�rgerschaftsmandat eines Mitglieds des Senats ruht
w�hrend der Amtszeit als Mitglied des Senats.

(3) Das Gesetz bestimmt, wer das Mandat w�hrend dieser Zeit
aus�bt.

Artikel 4012)

(1) Mit dem Amt der Mitglieder des Senats ist die Aus�bung je-
des anderen besoldeten Amtes und jeder sonstigen Berufst�tig-
keit unvereinbar.

(2) Im Einvernehmen mit der B�rgerschaft kann der Senat ge-
nehmigen, dass Mitglieder des Senats dem Verwaltungs- oder
Aufsichtsrat eines den Gelderwerb bezweckenden Unterneh-
mens angeh�ren d�rfen.

Artikel 4113)

Das Gesetz bestimmt das N�here �ber die Wahl der Ersten B�r-
germeisterin oder des Ersten B�rgermeisters, die Berufung und
Entlassung der Senatorinnen und Senatoren sowie �ber die
rechtliche Stellung und die Bez�ge der Mitglieder des Senats.

Artikel 42

(1) 1Die Erste B�rgermeisterin oder der Erste B�rgermeister lei-
tet die Senatsgesch�fte. 2Sie oder er bestimmt die Richtlinien
der Politik und tr�gt daf�r die Verantwortung gegen�ber der
B�rgerschaft.

(2) 1Die Mitglieder des Senats tragen nach einer vom Senat zu
beschließenden Gesch�ftsverteilung die Verantwortung f�r die
einzelnen Verwaltungsbeh�rden und Senats�mter. 2Sie haben
dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen:

1. alle an die B�rgerschaft zu richtenden Antr�ge;

2. Angelegenheiten, die mit Organen des Bundes, anderer L�n-
der oder des Auslandes verhandelt werden;
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11) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 38a ist jetzt Arti-
kel 39

12) Ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 39 ist
jetzt Artikel 40

13) Ge�ndert 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 40 ist jetzt Artikel 41;
bisheriger Artikel 41 ist durch Gesetz vom 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129) aufge-
hoben worden



3. Angelegenheiten, f�r welche die Entscheidung des Senats
durch die Verfassung oder ein Gesetz vorgeschrieben ist;

4. Angelegenheiten, die von grunds�tzlicher oder allgemeiner
Bedeutung sind oder die gesamte Verwaltung betreffen;

5. Meinungsverschiedenheiten �ber Fragen, die den Gesch�fts-
bereich mehrerer Verwaltungsbeh�rden oder Senats�mter be-
r�hren.

(3) 1Der Senat fasst seine Beschl�sse mit Stimmenmehrheit; je-
dem Mitglied des Senats steht es frei, seine abweichende Auffas-
sung in die Niederschrift aufnehmen zu lassen. 2Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

Artikel 43
1Der Senat vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg gegen�ber
der Bundesrepublik Deutschland, den deutschen L�ndern und
dem Ausland. 2Ihm obliegt die Ratifikation der Staatsvertr�ge.
3Sie bedarf der Zustimmung der B�rgerschaft, sofern die Vertr�-
ge Gegenst�nde der Gesetzgebung betreffen oder Aufwendungen
erfordern, f�r die Haushaltsmittel nicht vorgesehen sind.

Artikel 44

(1) Dem Senat steht das Begnadigungsrecht zu.

(2) 1Amnestien bed�rfen eines Gesetzes. 2Strafverfahren darf der
Senat nur auf Grund gesetzlicher Erm�chtigung niederschlagen.

Artikel 45
1Der Senat ernennt und entl�sst die Beamtinnen und Beamten.
2Er kann dieses Recht auf andere Stellen �bertragen.

Artikel 46
1Der Senat nimmt die dem Staate zu leistenden Eide ab, soweit
die Gesetze nichts anderes bestimmen. 2Er kann die Abnahme
von Eiden anderen Stellen �bertragen.

Artikel 4714)

(1) 1Der Senat kann zu seiner Beratung und zur Bearbeitung sei-
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14) Ge�ndert 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129), 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106)
Der Senat kann Staatsr�te (Senatssyndici) jederzeit in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzen. Das bestimmen § 41 Absatz 1 und § 143 (jetzt § 138) Absatz 2 des
Hamburgischen Beamtengesetzes, die durch Gesetz vom 13. 7.1978 (HmbGVBl.
S. 315, 326) eingef�gt und die mit verfassungsdurchbrechender Kraft beschlossen
worden sind (vgl. Artikel 76)



ner Angelegenheiten beamtete Senatssyndici ernennen. 2Sie sol-
len in der Regel die Bef�higung zum h�heren Verwaltungsdienst
besitzen.

(2) Die Senatssyndici nehmen, wenn der Senat im Einzelfall
nichts anderes beschließt, an seinen Sitzungen mit beratender
Stimme teil.

(3) Werden einem Senatssyndicus Aufgaben innerhalb einer
Verwaltungsbeh�rde oder eines Senatsamtes �bertragen, so ist
er insoweit unbeschadet des Absatzes 2 an die Weisungen des
zust�ndigen Mitglieds des Senats gebunden.

IV.

Die Gesetzgebung

Artikel 48

(1) Die Gesetzesvorlagen werden vom Senat, aus der Mitte der
B�rgerschaft oder durch Volksbegehren eingebracht.

(2) Die Gesetze werden von der B�rgerschaft oder durch Volks-
entscheid beschlossen.

Artikel 49

(1) Gesetzesvorlagen bed�rfen einer zweimaligen Lesung der
B�rgerschaft (Beratung und Abstimmung).

(2) 1Zwischen der ersten und der zweiten Abstimmung m�ssen
mindestens sechs Tage liegen. 2Dem Senat ist das Ergebnis der
ersten Lesung unverz�glich mitzuteilen. 3Mit seinem Einver-
st�ndnis kann die zweite Lesung zu einem fr�heren Zeitpunkt
stattfinden.

(3) 1Die zweite Lesung darf nur dann am gleichen Tage stattfin-
den, wenn sich kein Widerspruch erhebt. 2Widerspruch kann
nur von einem F�nftel der anwesenden Abgeordneten erhoben
werden.

Artikel 50

(1) 1Das Volk kann den Erlass, die �nderung oder die Auf-
hebung eines Gesetzes oder eine Befassung mit bestimmten
Gegenst�nden der politischen Willensbildung (andere Vorlage)
beantragen. 2Bundesratsinitiativen, Haushaltspl�ne, Abgaben,
Tarife der �ffentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versor-
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gungsbez�ge k�nnen nicht Gegenstand einer Volksinitiative
sein. 3Die Volksinitiative ist zustande gekommen, wenn mindes-
tens 10 000 zur B�rgerschaft Wahlberechtigte den Gesetzent-
wurf oder die andere Vorlage unterst�tzen.

(2) 1Die B�rgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Volks-
initiative. 2Sie oder ein F�nftel ihrer Mitglieder kann ein Pr�-
fungs- und Berichtsersuchen zu den finanziellen Auswirkungen
an den Rechnungshof richten. 3Die Volksinitiatoren erhalten
Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erl�utern. 4So-
fern die B�rgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach
Einreichung der Unterschriften das von der Volksinitiative be-
antragte Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst hat,
der der anderen Vorlage vollst�ndig entspricht, k�nnen die
Volksinitiatoren die Durchf�hrung eines Volksbegehrens bean-
tragen. 5Sie k�nnen den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage
hierzu in �berarbeiteter Form einreichen. 6Der Senat f�hrt das
Volksbegehren durch. 7Die Volksinitiatoren sind berechtigt, Un-
terschriften auf eigenen Listen zu sammeln. 8Das Volksbegehren
ist zustande gekommen, wenn es von mindestens einem Zwan-
zigstel der Wahlberechtigten unterst�tzt wird.

(3) 1Die B�rgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volks-
begehrens. 2Die Volksinitiatoren erhalten Gelegenheit, das An-
liegen in einem Ausschuss zu erl�utern. 3Sofern die B�rgerschaft
nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Unter-
schriften das vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz ver-
abschiedet oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen
Vorlage vollst�ndig entspricht, k�nnen die Volksinitiatoren die
Durchf�hrung eines Volksentscheides beantragen. 4Sie k�nnen
den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage hierzu in �berarbei-
teter Form einreichen. 5Der Senat legt den Gesetzentwurf oder
die andere Vorlage dem Volk zur Entscheidung vor. 6Die B�rger-
schaft kann einen eigenen Gesetzentwurf oder eine eigene an-
dere Vorlage beif�gen. 7Der Volksentscheid findet am Tag der
Wahl zur B�rgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt.
8Auf Antrag der Volksinitiative kann der Volksentscheid �ber
einfache Gesetze und andere Vorlagen auch an einem anderen
Tag stattfinden. 9Dasselbe gilt, wenn die B�rgerschaft dies im
Falle eines Volksentscheides nach Absatz 4 oder 4a beantragt.
10Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zur B�rgerschaft
oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist ein Gesetzentwurf
oder eine andere Vorlage angenommen, wenn die Mehrheit der
Abstimmenden zustimmt und auf den Gesetzentwurf oder die
andere Vorlage mindestens die Zahl von Stimmen entf�llt, die
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der Mehrheit der in dem gleichzeitig gew�hlten Parlament re-
pr�sentierten Hamburger Stimmen entspricht. 11Verfassungs-
�nderungen bed�rfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Abstimmenden und mindestens zwei Dritteln der in dem
gleichzeitig gew�hlten Parlament repr�sentierten Hamburger
Stimmen. 12Steht den Wahlberechtigten nach dem jeweils gel-
tenden Wahlrecht mehr als eine Stimme zu, so ist f�r die Er-
mittlung der Zahl der im Parlament repr�sentierten Hamburger
Stimmen nach den S�tzen 10 und 11 die tats�chliche Stimmen-
zahl so umzurechnen, dass jeder Wahlberechtigten und jedem
Wahlberechtigten nur eine Stimme entspricht. 13Findet der
Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur B�rgerschaft oder
zum Deutschen Bundestag statt, so ist er angenommen, wenn
die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens ein F�nftel
der Wahlberechtigten zustimmt.

(4) 1Ein von der B�rgerschaft beschlossenes Gesetz, durch das
ein vom Volk beschlossenes Gesetz aufgehoben oder ge�ndert
wird (�nderungsgesetz), tritt nicht vor Ablauf von drei Monaten
nach seiner Verk�ndung in Kraft. 2Innerhalb dieser Frist k�nnen
zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten einen Volksent-
scheid �ber das �nderungsgesetz verlangen. 3In diesem Fall tritt
das �nderungsgesetz nicht vor Durchf�hrung des Volksent-
scheids in Kraft. 4Das Volk entscheidet �ber das �nderungsgesetz.
Absatz 3 S�tze 5, 7 und 10 bis 13 ist sinngem�ß anzuwenden.

(4a) 1Ein Volksentscheid �ber eine andere Vorlage bindet B�rger-
schaft und Senat. 2Die Bindung kann durch einen Beschluss der
B�rgerschaft beseitigt werden. 3Der Beschluss ist im Hamburgi-
schen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verk�nden. 4Er wird
nicht vor Ablauf von drei Monaten nach seiner Verk�ndung
wirksam. 5Absatz 4 S�tze 2 bis 5 ist sinngem�ß anzuwenden.

(4b) 1Die B�rgerschaft kann auf Vorschlag des Senats oder mit
dessen Zustimmung einen Gesetzentwurf oder eine andere Vor-
lage von grunds�tzlicher und gesamtst�dtischer Bedeutung zum
Volksentscheid stellen (B�rgerschaftsreferendum). 2Beschl�sse
der B�rgerschaft nach Satz 1 bed�rfen einer Mehrheit von zwei
Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl. 3Antr�ge nach Satz 1
aus der Mitte der B�rgerschaft sind von zwei Dritteln der Abge-
ordneten der B�rgerschaft einzubringen. 4Die B�rgerschaft be-
schließt auf Vorschlag des Senats mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl �ber den Termin des
B�rgerschaftsreferendums. 5Ein zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung der B�rgerschaft nach Satz 1 mit der erforderlichen Zahl
von Unterschriften unterst�tztes Volksbegehren zum selben Ge-
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genstand ist dem zum Volksentscheid gestellten Gesetzentwurf
oder der zum Volksentscheid gestellten anderen Vorlage auf An-
trag der Volksinitiatoren als Gegenvorlage beizuf�gen. 6Dasselbe
gilt f�r eine zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der B�rger-
schaft nach Satz 1 zustande gekommene zul�ssige Volksinitiative,
wenn sie im Rahmen einer Sammlung von Unterschriften zwi-
schen dem 14. und 35. Tag nach der Beschlussfassung der B�rger-
schaft nach Satz 1 von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten
unterst�tzt wird. 7Der Gesetzentwurf, die andere Vorlage oder
die Gegenvorlage ist angenommen, wenn sie die in Absatz 3
S�tze 10 bis 13 genannten Mehrheiten erreicht. 8Eine außerhalb
des Tages der Wahl zur B�rgerschaft oder zum Deutschen Bun-
destag zur Abstimmung stehende Verfassungs�nderung ist ange-
nommen, wenn zwei Drittel der Abstimmenden und mindestens
die H�lfte der Wahlberechtigten zustimmen. 9Gesetze und Be-
schl�sse �ber andere Vorlagen, die durch B�rgerschaftsrefe-
rendum zustande gekommen sind, k�nnen innerhalb der laufen-
den Wahlperiode der B�rgerschaft, mindestens aber f�r einen
Zeitraum von drei Jahren, nicht im Wege von Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid ge�ndert werden. 10Volksab-
stimmungsverfahren zum selben Gegenstand, die nicht als Ge-
genvorlage beigef�gt werden, ruhen bis zum Ablauf der Frist
nach Satz 9. 11Im �brigen gelten Abs�tze 4 und 4a entsprechend.

(5) W�hrend eines Zeitraumes von drei Monaten vor dem Tag
einer allgemeinen Wahl in Hamburg finden keine Volksbegeh-
ren und Volksentscheide statt.

(6) 1Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf
Antrag des Senats, der B�rgerschaft, eines F�nftels der Abge-
ordneten der B�rgerschaft oder der Volksinitiatoren �ber die
Durchf�hrung von Volksbegehren, Volksentscheid und B�rger-
schaftsreferendum. 2Volksbegehren und Volksentscheid ruhen
w�hrend des Verfahrens.

(7) 1Das Gesetz bestimmt das N�here. 2Es kann auch Zeitr�ume
bestimmen, in denen die Fristen nach Absatz 2 Satz 4, Absatz 3
Satz 3 und Absatz 4b Satz 6 wegen sitzungsfreier Zeiten der B�r-
gerschaft oder eines von der B�rgerschaft auf Vorschlag der
Volksinitiatoren gefassten Beschlusses nicht laufen.

Artikel 51

(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz ge�ndert werden,
das den Wortlaut der Verfassung ausdr�cklich �ndert oder er-
g�nzt.
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(2) 1Zu einem die Verfassung �ndernden Gesetz der B�rgerschaft
sind zwei �bereinstimmende Beschl�sse erforderlich, zwischen
denen ein Zeitraum von mindestens dreizehn Tagen liegen
muss. 2Beide Beschl�sse m�ssen bei Anwesenheit von drei Vier-
teln der gesetzlichen Mitgliederzahl und mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten gefasst werden.

Artikel 52
1Der Senat hat die endg�ltig beschlossenen Gesetze innerhalb
eines Monats auszufertigen und im Hamburgischen Gesetz- und
Verordnungsblatt zu verk�nden. 2Die Verk�ndung von Pl�nen,
Karten oder Zeichnungen im Hamburgischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt kann dadurch ersetzt werden, dass das maßgeb-
liche St�ck beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht durch je-
dermann niedergelegt und hierauf im Gesetz hingewiesen wird.

Artikel 53

(1) 1Der Senat kann durch Gesetz erm�chtigt werden, Rechts-
verordnungen zu erlassen. 2Dabei m�ssen Inhalt, Zweck und
Ausmaß der erteilten Erm�chtigung im Gesetz bestimmt wer-
den.

(2) 1Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. 2Ist
durch Gesetz vorgesehen, dass eine Erm�chtigung weiter �ber-
tragen werden kann, so bedarf es zur �bertragung einer Rechts-
verordnung.

Artikel 54
1Gesetze und Verordnungen treten, soweit in ihnen nichts an-
deres bestimmt ist, mit dem auf die Ausgabe des Hamburgischen
Gesetz- und Verordnungsblattes folgenden Tag in Kraft. 2Das
gilt auch in den F�llen des Artikels 52 Satz 2, wenn der Plan, die
Karte oder die Zeichnung sp�testens mit der Ausgabe des Ham-
burgischen Gesetz- und Verordnungsblattes beim Staatsarchiv
niedergelegt wird.

V.

Die Verwaltung

Artikel 55

Die Mitglieder des Senats leiten die einzelnen Verwaltungszweige
f�r die sie die Verantwortung tragen (Artikel 42 Absatz 2 Satz 1).
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Artikel 56
1Das Volk ist zur Mitwirkung an der Verwaltung berufen. 2Die
Mitwirkung geschieht insbesondere durch die ehrenamtlich t�-
tigen Mitglieder der Verwaltungsbeh�rden.

Artikel 57
1Das Gesetz regelt Gliederung und Aufbau der Verwaltung. 2Der
Senat grenzt die einzelnen Verwaltungszweige gegeneinander ab.

Artikel 58

Wer im Dienste der Freien und Hansestadt Hamburg steht, dient
der Gesamtheit und hat seine Aufgabe unparteiisch und ohne
R�cksicht auf die Person nur nach sachlichen Gesichtspunkten
wahrzunehmen.

Artikel 59

(1) Jede Deutsche und jeder Deutsche hat nach Eignung, Be-
f�higung und fachlicher Leistung gleichen Zugang zu jedem �f-
fentlichen Amt.

(2) 1Die Beamtinnen und Beamten werden auf Lebenszeit er-
nannt, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.
2Das Gesetz regelt die rechtlichen Grundlagen des Beamtenver-
h�ltnisses, insbesondere die Dienst- und Versorgungsbez�ge.
3F�r die verm�gensrechtlichen Anspr�che der Beamten steht
der Rechtsweg offen.

(3) Die Beamtinnen und Beamten k�nnen vorl�ufig oder end-
g�ltig nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen
und in dem gesetzlich geregelten Verfahren ihres Amtes ent-
hoben, in den Ruhe- oder Wartestand oder in ein anderes Amt
mit geringerem Gehalt versetzt werden.

Artikel 60

Bez�ge, die jemand von einem wirtschaftlichen Unternehmen
als Vertreterin oder Vertreter der Freien und Hansestadt Ham-
burg erh�lt, stehen dieser zu.

Artikel 60a

(1) Die Einhaltung der Vorschriften �ber den Datenschutz und
die Informationsfreiheit �berwacht eine Hamburgische Beauf-
tragte beziehungsweise ein Hamburgischer Beauftragter f�r Da-
tenschutz und Informationsfreiheit.
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(2) 1Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte f�r Da-
tenschutz und Informationsfreiheit ist unabh�ngig und nur
dem Gesetz unterworfen. 2Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 und Arti-
kel 57 Satz 2 finden auf sie beziehungsweise ihn keine Anwen-
dung.

(3) 1Die B�rgerschaft w�hlt die Hamburgische Beauftragte be-
ziehungsweise den Hamburgischen Beauftragten f�r Daten-
schutz und Informationsfreiheit mit der Mehrheit ihrer gesetzli-
chen Mitglieder. 2Vorschlagsberechtigt f�r die Wahl sind die
Fraktionen der B�rgerschaft. 3Die Amtszeit der beziehungsweise
des Hamburgischen Beauftragten f�r Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit betr�gt sechs Jahre. 4Eine einmalige Wiederwahl ist
zul�ssig. 5Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft er-
nennt die Gew�hlte oder den Gew�hlten.

(4) 1Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte f�r Da-
tenschutz und Informationsfreiheit berichtet der B�rgerschaft
und dem Senat �ber ihre oder seine T�tigkeit. 2Die Abgeordne-
ten der B�rgerschaft sind berechtigt, Anfragen an die Hamburgi-
sche Beauftragte beziehungsweise den Hamburgischen Beauf-
tragten f�r Datenschutz und Informationsfreiheit zu richten,
soweit dadurch nicht ihre beziehungsweise seine Unabh�ngig-
keit beeintr�chtigt wird.

(5) 1Vor Ablauf der Amtszeit kann die beziehungsweise der
Hamburgische Beauftragte f�r Datenschutz und Informations-
freiheit auf ihren beziehungsweise seinen Antrag entlassen wer-
den. 2Ohne ihre beziehungsweise seine Zustimmung kann sie
beziehungsweise er vor Ablauf der Amtszeit nur aufgrund eines
Beschlusses der B�rgerschaft entlassen werden, wenn sie bezie-
hungsweise er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die
Voraussetzungen f�r die Wahrnehmung ihrer beziehungsweise
seiner Aufgaben nicht mehr erf�llt. 3Ein Beschluss nach Satz 2
muss bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetzlichen Mit-
gliederzahl und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der an-
wesenden Abgeordneten der B�rgerschaft gefasst werden. 4Die
Entlassung wird durch die Pr�sidentin beziehungsweise den Pr�-
sidenten der B�rgerschaft verf�gt.

(6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entl�sst die bezie-
hungsweise der Hamburgische Beauftragte f�r Datenschutz und
Informationsfreiheit die Beamtinnen und Beamten seiner Be-
h�rde.

(7) Das Gesetz bestimmt das N�here.
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Artikel 6115)

Wird jemand durch die �ffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt, so steht ihm der Verwaltungsrechtsweg offen, soweit
ein anderer Rechtsweg nicht gegeben ist.

VI.

Die Rechtsprechung

Artikel 62
1Die Gerichtsbarkeit wird in allen ihren Zweigen durch unab-
h�ngige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausge�bt. 2An
der Rechtsprechung sind M�nner und Frauen aus dem Volke
nach Maßgabe der Gesetze beteiligt.

Artikel 63

(1) 1Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden vom Se-
nat auf Vorschlag eines Richterwahlausschusses ernannt. 2Arti-
kel 45 findet Anwendung. 3Der Richterwahlausschuss besteht
aus drei Mitgliedern des Senats oder Senatssyndici, sechs b�rger-
lichen Mitgliedern, drei Richterinnen oder Richtern und zwei
Rechtsanw�ltinnen oder Rechtsanw�lten. 4Das N�here bestimmt
das Gesetz. 5Es kann vorsehen, dass f�r eine bestimmte Ge-
richtsbarkeit die Rechtsanw�ltinnen und Rechtsanw�lte durch
Personen ersetzt werden, die mit dieser Gerichtsbarkeit in be-
sonderem Maße vertraut sind.

(2) 1Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden auf Le-
benszeit ernannt. 2Sie m�ssen nach ihrer Pers�nlichkeit und
nach ihren F�higkeiten die Gew�hr daf�r bieten, dass sie den
Aufgaben ihres Amtes gewachsen sind und insbesondere im
Amte und außerhalb des Amtes nicht gegen die Grunds�tze des
Grundgesetzes f�r die Bundesrepublik Deutschland und dieser
Verfassung verstoßen werden. 3Sie k�nnen vor ihrer Ernennung
zur �berpr�fung der Pers�nlichkeit und der fachlichen Eignung
vom Senat auf Zeit oder Widerruf bestellt werden, es sei denn,
dass der Richterwahlausschuss sie als Bewerberinnen oder Be-
werber f�r ein Richteramt ablehnt.

(3) 1Wenn eine Richterin oder ein Richter im Amt oder außer-
halb des Amtes gegen die Grunds�tze des Grundgesetzes f�r die
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Bundesrepublik Deutschland oder dieser Verfassung verst�ßt, so
kann die B�rgerschaft gegen sie oder ihn mit der Mehrheit ihrer
gesetzlichen Mitgliederzahl nach Stellungnahme des Rich-
terwahlausschusses beim Bundesverfassungsgericht eine Ent-
scheidung gem�ß Artikel 98 Absatz 2 des Grundgesetzes f�r die
Bundesrepublik Deutschland beantragen. 2Das gilt auch f�r eh-
renamtlich angestellte Richterinnen und Richter.

(4) Absatz 3 findet auch auf die bereits ernannten Richterinnen
und Richter Anwendung.

Artikel 64

(1) Bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte sind Landesge-
setze und im Rahmen gesetzlicher Erm�chtigung ergangene
Rechtsverordnungen des Landes, die ordnungsgem�ß verk�ndet
worden sind, als verbindlich anzusehen.

(2) 1Ist ein Gericht der Auffassung, dass ein hamburgisches Ge-
setz oder eine im Rahmen eines solchen Gesetzes ergangene
Rechtsverordnung gegen diese Verfassung verst�ßt, so ist das
Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Hamburgi-
schen Verfassungsgerichts einzuholen, sofern es auf die G�ltig-
keit der Vorschrift bei der Entscheidung ankommt. 2Artikel 100
des Grundgesetzes f�r die Bundesrepublik Deutschland bleibt
unber�hrt.

Artikel 65

(1) 1Das Hamburgische Verfassungsgericht besteht aus der Pr�si-
dentin oder dem Pr�sidenten und acht weiteren Mitgliedern.
2Die Pr�sidentin oder der Pr�sident und drei weitere Mitglieder
m�ssen hamburgische Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit
sein. 3Zwei weitere Mitglieder m�ssen die Bef�higung zum Rich-
teramt besitzen. 4Mitglieder der B�rgerschaft, des Senats, des
Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung oder ent-
sprechender Organe eines anderen Landes oder der Europ�-
ischen Gemeinschaften d�rfen nicht Mitglieder des Verfassungs-
gerichts sein.

(2) 1Die B�rgerschaft w�hlt die Mitglieder des Verfassungsge-
richts auf sechs Jahre. 2Eine Wiederwahl ist nur einmal zul�ssig.
3F�r jedes Mitglied ist eine st�ndige Vertreterin oder ein st�ndi-
ger Vertreter zu w�hlen. 4Der Senat schl�gt die Pr�sidentin oder
den Pr�sidenten und ein weiteres Mitglied des Hamburgischen
Verfassungsgerichts, das hamburgische Richterin oder hambur-
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gischer Richter auf Lebenszeit ist, sowie deren Vertreterinnen
oder Vertreter zur Wahl vor.

(3) Das Verfassungsgericht entscheidet

1. auf Antrag des Senats oder eines F�nftels der Abgeordneten
der B�rgerschaft �ber Streitigkeiten, die sich aus der Aus-
legung der Verfassung ergeben;

2. �ber die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkei-
ten �ber den Umfang der Rechte und Pflichten eines Verfas-
sungsorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Verfas-
sung mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

3. auf Antrag des Senats oder eines F�nftels der Abgeordneten
der B�rgerschaft �ber Meinungsverschiedenheiten oder Zwei-
fel, welche die Vereinbarkeit von Landesrecht mit der Verfas-
sung oder von abgeleitetem Landesrecht mit den Landesge-
setzen betreffen;

4. auf Antrag des Senats oder eines F�nftels der Abgeordneten
der B�rgerschaft, wenn Meinungsverschiedenheiten oder
Zweifel �ber die Auslegung oder Anwendung des Landesrech-
tes herrschen;

5. auf Antrag des Senats, der B�rgerschaft, eines F�nftels der
Abgeordneten der B�rgerschaft oder auf Antrag der Volksini-
tiatoren �ber die Durchf�hrung von Volksbegehren und
Volksentscheid (Artikel 50 Absatz 6);

6. auf Antrag eines Gerichts �ber die Verfassungsm�ßigkeit ei-
nes Gesetzes oder einer Rechtsverordnung (Artikel 64 Ab-
satz 2);

7. �ber Beschwerden gegen Entscheidungen der B�rgerschaft,
welche die G�ltigkeit der Wahl oder den Verlust der Mitglied-
schaft einer oder eines Abgeordneten betreffen (Artikel 9 Ab-
satz 2);

8. auf Antrag der B�rgerschaft �ber die Frage, ob ein Mitglied
des Rechnungshofes innerhalb oder außerhalb des Amtes ge-
gen die Grunds�tze des Grundgesetzes f�r die Bundesrepu-
blik Deutschland oder gegen die Grunds�tze dieser Verfas-
sung verstoßen hat, und �ber die Folgen, die sich hieraus bei
sinngem�ßer Anwendung des Artikels 98 Absatz 2 des Grund-
gesetzes f�r die Bundesrepublik Deutschland ergeben (Arti-
kel 71 Absatz 5 Satz 2).

(4) Durch Gesetz k�nnen dem Verfassungsgericht weitere Auf-
gaben �bertragen werden.

35

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg



(5) 1Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind f�r Ge-
richte und Verwaltung bindend. 2Entscheidungen nach Absatz 3
Nummern 1, 3, 4 und 6 haben Gesetzeskraft.

(6) 1Die in Absatz 5 Satz 2 genannten Entscheidungen sind im
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu ver�ffent-
lichen. 2Bei anderen Entscheidungen kann das Verfassungsge-
richt die Ver�ffentlichung beschließen.

(7) Das Gesetz bestimmt das N�here �ber die Zusammensetzung
des Verfassungsgerichts, die W�hlbarkeit, die Wahl, die Zust�n-
digkeit und das Verfahren.

VII.

Haushalts- und Finanzwesen

Artikel 66

(1) 1Alle Einnahmen und Ausgaben der Freien und Hansestadt
Hamburg m�ssen f�r jedes Rechnungsjahr veranschlagt und in
den Haushaltsplan eingestellt werden. 2Der Haushaltsplan ist in
Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(2) 1Der Haushaltsplan wird vom Senat f�r je ein Rechnungs-
jahr der B�rgerschaft vorgelegt und durch Beschluss der B�rger-
schaft festgestellt. 2Artikel 49 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 67

(1) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushalts-
plan f�r das folgende Jahr nicht festgestellt worden, so kann die
B�rgerschaft den Senat erm�chtigen, bis zum Inkrafttreten des
Haushaltsplanes

1. alle Ausgaben zu leisten, die n�tig sind, um

a) bestehende Einrichtungen zu erhalten und beschlossene
Maßnahmen durchzuf�hren,

b) die rechtlich begr�ndeten Verpflichtungen der Freien und
Hansestadt Hamburg zu erf�llen,

c) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzuset-
zen oder Beihilfen f�r diese Zwecke weiterzugew�hren, so-
fern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Mit-
tel bewilligt waren;

2. die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen aus den
f�r ein Rechnungsjahr festzusetzenden Steuern und anderen
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Abgaben fortzuerheben, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist;

3. f�r die nach Ziffer 1 zul�ssigen Ausgaben Kassenkredite auf-
zunehmen, soweit nicht der Geldbedarf durch Steuern und
andere Abgaben, die auf Gesetz beruhen, oder aus sonstigen
Einnahmen gedeckt werden kann.

(2) Wird im Falle des Artikels 36 die Vertrauensfrage mit einer
Vorlage nach Absatz 1 verbunden, und macht die B�rgerschaft
von keiner der in Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 genannten Befugnisse
Gebrauch, so ist der Senat nach Ablauf der Monatsfrist, sp�tes-
tens aber mit Beginn des neuen Rechnungsjahres, im Umfang
des Absatzes 1 zur Fortf�hrung des Haushaltsplanes erm�chtigt.

Artikel 68

(1) Nachbewilligungen von Haushaltsmitteln bed�rfen eines
Beschlusses der B�rgerschaft.

(2) 1Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Be-
d�rfnisses d�rfen mit Zustimmung des Senats �ber- und außer-
planm�ßige Ausgaben geleistet werden. 2Die nachtr�gliche Ge-
nehmigung der B�rgerschaft ist einzuholen.

Artikel 69

Auf Beschl�sse der B�rgerschaft, die auf Antr�gen aus der Mitte
der B�rgerschaft beruhen und die Ausgaben in sich schließen
oder f�r die Zukunft mit sich bringen, f�r die Mittel im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen sind, sowie auf Beschl�sse der B�r-
gerschaft, die vom Senat eingebrachte Antr�ge auf Nachbewilli-
gung �ndern, findet Artikel 49 entsprechende Anwendung.

Artikel 70
1Der Senat hat der B�rgerschaft �ber alle Einnahmen und Aus-
gaben im Laufe des n�chsten Rechnungsjahres zur Erteilung der
Entlastung Rechnung zu legen. 2Der Haushaltsrechnung ist eine
�bersicht �ber das Verm�gen und die Schulden der Freien und
Hansestadt Hamburg beizuf�gen.

Artikel 71

(1) 1Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsf�hrung wird
durch einen unabh�ngigen, nur dem Gesetz unterworfenen
Rechnungshof �berwacht. 2Der Rechnungshof hat zur Erteilung
der Entlastung des Senats der B�rgerschaft �ber das Ergebnis sei-
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ner Pr�fungen j�hrlich zu berichten; gleichzeitig unterrichtet er
den Senat.

(2) 1Die B�rgerschaft, der Senat oder dessen f�r die Finanzbe-
h�rde zust�ndiges Mitglied kann den Rechnungshof ersuchen,
sich auf Grund von Pr�fungserfahrungen gutachtlich zu �u-
ßern. 2In bedeutsamen Einzelf�llen k�nnen sie oder ein F�nftel
der Mitglieder der B�rgerschaft ein Pr�fungs- und Berichtsersu-
chen an den Rechnungshof richten. 3Der Rechnungshof ent-
scheidet unabh�ngig, ob er dem Ersuchen entspricht.

(3) Der Rechnungshof besteht aus der Pr�sidentin oder dem
Pr�sidenten, der Vizepr�sidentin oder dem Vizepr�sidenten und
weiteren Mitgliedern.

(4) 1Die B�rgerschaft w�hlt auf Vorschlag des Senats mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die
Mitglieder des Rechnungshofes. 2Der Senat ernennt die Gew�hl-
ten.

(5) 1Auf die Mitglieder des Rechnungshofes finden die f�r Be-
rufsrichterinnen und Berufsrichter geltenden Bestimmungen
dieser Verfassung außer Artikel 63 Absatz 1 entsprechende An-
wendung. 2F�r das der Richteranklage entsprechende Verfahren
ist das Hamburgische Verfassungsgericht zust�ndig.

(6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entl�sst die Pr�si-
dentin oder der Pr�sident die weiteren Beamtinnen und Beam-
ten des Rechnungshofes.

(7) Das Gesetz bestimmt das N�here.

Artikel 72

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grunds�tzlich ohne Einnah-
men aus Krediten auszugleichen.

(2) 1Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturel-
len Entwicklung kann von Absatz 1 abgewichen werden. 2In die-
sem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und
Abschwung symmetrisch zu ber�cksichtigen.

(3) 1Bei Naturkatastrophen oder außergew�hnlichen Notsitua-
tionen, die sich der Kontrolle der Freien und Hansestadt Ham-
burg entziehen und deren Finanzlage erheblich beeintr�chtigen,
kann von Absatz 1 abgewichen werden, wenn die B�rgerschaft
das Vorliegen eines solchen Falles mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen feststellt. 2Die Abweichung
ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. 3Die Kredite sind
binnen eines angemessenen Zeitraums zur�ckzuf�hren.
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(4) Das Gesetz bestimmt das N�here, insbesondere die Bereini-
gung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktio-
nen sowie Grunds�tze der symmetrischen Ber�cksichtigung
konjunkturell bedingter Schwankungen gem�ß Absatz 2.

(5) Die Aufnahme von Krediten sowie die �bernahme von Si-
cherheitsleistungen zu Lasten der Freien und Hansestadt Ham-
burg, deren Wirkung �ber ein Rechnungsjahr hinausgeht oder
die nicht zum regelm�ßigen Gang der Verwaltung geh�rt, be-
darf eines Beschlusses der B�rgerschaft.

(6) Ebenso ist die Ver�ußerung von Staatsgut, die nicht zum re-
gelm�ßigen Gang der Verwaltung geh�rt, nur auf Beschluss der
B�rgerschaft zul�ssig.

(7) Artikel 49 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 72a
1Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die j�hrlichen Haushaltspl�ne
so aufzustellen, dass sp�testens mit Ablauf des Haushaltsjahres
2019 die Vorgaben des Artikels 72 Abs�tze 1 bis 4 in der am 1. Ja-
nuar 2020 geltenden Fassung erf�llt werden. 2Hierf�r ist in den
Haushaltspl�nen ein kontinuierlicher, m�glichst gleichm�ßiger
Abbau des strukturellen Defizits vorzusehen. 3Zur Sicherstellung
der in Satz 1 genannten Vorgaben soll bereits im Haushaltsjahr
2019 eine Nettokreditaufnahme vermieden werden. 4In den Jah-
ren 2013 bis 2018 ist eine Verminderung der Nettokreditaufnah-
me anzustreben. 5Das Gesetz regelt das N�here, insbesondere im
Hinblick auf eine diese Zielsetzungen ber�cksichtigende Finanz-
planung mit gesetzlich festgelegten Ausgabenobergrenzen.

VIII.

Schluss- und �bergangsbestimmungen

Artikel 73
1Die Wahrnehmung staatsb�rgerlicher Rechte und Pflichten in
�ffentlichen Ehren�mtern darf nicht behindert werden, insbe-
sondere nicht durch ein Arbeits- oder Dienstverh�ltnis. 2Den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist die daf�r n�tige freie
Zeit zu gew�hren. 3Wieweit der Anspruch auf Verg�tung erhal-
ten bleibt, bestimmt das Gesetz.
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Artikel 74
1Alle hamburgischen Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richter sind auf diese Verfassung zu vereidigen.
2Der Senat beschließt das N�here.

Artikel 75

(1) 1Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter,
die den Eid auf die Verfassung verweigern, sind zu entlassen.
2Leisten sie den Eid, glauben aber sp�ter, ihn nicht aus innerer
�berzeugung erf�llen zu k�nnen, so haben sie ihre Entlassung
zu beantragen.

(2) Ein Ruhegehalt kann bewilligt werden.

Artikel 7616)

Die Anforderungen des Artikels 51 Absatz 1 gelten nicht f�r Ge-
setze, die vor seinem Inkrafttreten verk�ndet wurden.

Artikel 7717)

(1) Die Vorl�ufige Verfassung der Hansestadt Hamburg vom
15. Mai 1946 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Sei-
te 51) in der Fassung der Gesetze vom 8. Oktober und 7. Dezem-
ber 1946 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten
103 und 123) wird aufgehoben.

(2) Diese Verfassung tritt am 1. Juli 1952 in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Juni 1952.

Der Senat
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16) Eingef�gt 20. 6.1996 (HmbGVBl. S. 129), ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001
(HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 75a ist jetzt Artikel 76
Artikel 76 hat gegenw�rtig noch Bedeutung f�r folgende mit verfassungs�ndern-
der Mehrheit ohne Verfassungstext�nderung beschlossene Gesetze:
– Gesetz zum Staatsvertrag mit dem Lande Niedersachsen �ber die Neuordnung

der Rechtsverh�ltnisse in Cuxhaven und im Gebiet der Elbm�ndung vom
3.10.1961 (HmbGVBl. S. 317) hinsichtlich der Artikel 1 und 2 Absatz 1 des
Staatsvertrages,

– Zw�lftes Gesetz zur �nderung des Hamburgischen Beamtengesetzes vom
13. 7.1978 (HmbGVBl. S. 315) betreffend §§ 41 und 143 des Hamburgischen Be-
amtengesetzes, nunmehr § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und Satz 2
und § 138 Absatz 2 des Hamburgischen Beamtengesetzes,

– § 18 Absatz 4 Satz 2 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Datenschutz-
gesetzes vom 31. 3.1981 (HmbGVBl. S. 71), nunmehr § 23 Absatz 3 Satz 1 des
Hamburgischen Datenschutzgesetzes.

17) Ge�nderte Bezeichnung 16. 5. 2001 (HmbGVBl. S. 106) – bisheriger Artikel 76 ist
jetzt Artikel 77



Gesch�ftsordnung
der Hamburgischen B�rgerschaft

Vom 2. M�rz 2015

Fundstelle: Amtl. Anz. 2015, S. 613

letzte ber�cksichtigte �nderung: mehrfach ge�ndert durch Be-
schluss vom 20. Dezember 2017 (Amtl. Anz. 2018 S. 1)

Die B�rgerschaft gibt sich gem�ß Artikel 18 Absatz 1 Satz 2 der
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni
1952 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
100-a) die nachstehende Gesch�ftsordnung.

I. Abschnitt

Konstituierung; Wahl�mter

§ 1
Konstituierung

(1) Die erste Sitzung der neugew�hlten B�rgerschaft muss in
den ersten drei Wochen nach der Wahl stattfinden; sie ist von
der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der bisherigen B�rger-
schaft einzuberufen.

(2) In der ersten Sitzung f�hrt das an Lebensjahren �lteste und
zur �bernahme dieses Amtes bereite Mitglied (Alterspr�sidentin
oder Alterspr�sident) den Vorsitz, bis die neu gew�hlte Pr�siden-
tin oder der neu gew�hlte Pr�sident das Amt �bernimmt.

(3) Die Alterspr�sidentin oder der Alterspr�sident ernennt die
zwei j�ngsten und zur �bernahme des Amtes bereiten Mitglie-
der der B�rgerschaft zu vorl�ufigen Schriftf�hrerinnen oder
Schriftf�hrern, l�sst die Namen der Mitglieder der B�rgerschaft
(Mitglieder) aufrufen, stellt die Beschlussf�higkeit fest und er-
kl�rt die B�rgerschaft f�r konstituiert.

§ 2
Wahl�mter
1Die B�rgerschaft w�hlt f�r die Dauer der Wahlperiode in ge-
trennten Wahlg�ngen

1. die Pr�sidentin oder den Pr�sidenten,
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2. die Erste Vizepr�sidentin oder den Ersten Vizepr�sidenten
und f�nf Vizepr�sidentinnen bzw. Vizepr�sidenten,

3. zwei Schriftf�hrerinnen oder Schriftf�hrer.
2Sie bilden gemeinsam das Pr�sidium.

II. Abschnitt

Aufgaben und Vertretung der Pr�sidentin oder des Pr�sidenten;
Aufgaben der Schriftf�hrerinnen und Schriftf�hrer

§ 3
Aufgaben der Pr�sidentin oder des Pr�sidenten

(1) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident sch�tzt die B�rgerschaft
und jedes ihrer Mitglieder in ihren verfassungsm�ßigen Rech-
ten. 2Sie oder er wahrt die W�rde der B�rgerschaft, f�rdert de-
ren Arbeit, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch,
�berwacht die Einhaltung der Gesch�ftsordnung und sorgt f�r
die Aufrechterhaltung der Ordnung im Hause.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident �bt das Hausrecht und
die Polizeigewalt in den von der B�rgerschaft benutzten R�u-
men aus. 2Sie oder er kann im Einzelfall, nach Anh�rung des
�ltestenrats auch allgemein Anordnungen �ber den Zutritt zu
und den Aufenthalt in den von der B�rgerschaft genutzten R�u-
men erlassen, um Sicherheit und Ordnung zur gew�hrleisten.

(3) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident verf�gt nach Maßgabe
des Haushaltsplans �ber die Einnahmen und Ausgaben der B�r-
gerschaft und vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg in al-
len Rechtsgesch�ften und Rechtsstreitigkeiten der B�rgerschaft.

(4) 1Der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten untersteht die B�r-
gerschaftskanzlei. 2Sie oder er ernennt und entl�sst die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der B�rgerschaftskanzlei.

(5) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident bestimmt im Benehmen
mit dem �ltestenrat die Pl�tze der Fraktionen und Gruppen im
Plenum.

§ 4
Vertretung

(1) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident wird in der Leitung der
Sitzung (Sitzungspr�sidentin oder Sitzungspr�sident) durch die
Vizepr�sidentinnen oder Vizepr�sidenten vertreten. 2Wenn alle
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gleichzeitig verhindert sind, an einer Sitzung teilzunehmen,
w�hlt die B�rgerschaft unter Vorsitz der Alterspr�sidentin oder
des Alterspr�sidenten f�r diese Sitzung Vertreterinnen oder Ver-
treter.

(2) 1Bei Verhinderung wird die Pr�sidentin oder der Pr�sident
durch die Vizepr�sidentin oder den Vizepr�sidenten in der Rei-
henfolge ihrer oder seiner Benennung nach § 8 der Gesch�fts-
ordnung vertreten. 2Die jeweilige Vizepr�sidentin oder der je-
weilige Vizepr�sident �bernimmt die Aufgaben der Pr�sidentin
oder des Pr�sidenten in vollem Umfang.

§ 5
Aufgaben der Schriftf�hrerinnen und Schriftf�hrer

(1) 1Die Schriftf�hrerinnen und Schriftf�hrer unterst�tzen die
Pr�sidentin oder den Pr�sidenten in den Sitzungen der B�rger-
schaft. 2Im Besonderen nehmen sie Wortmeldungen entgegen,
nehmen den Namensaufruf vor, sammeln die Stimmzettel ein
und ermitteln die Wahlergebnisse. 3Eine Schriftf�hrerin oder
ein Schriftf�hrer unterzeichnet zusammen mit der Pr�sidentin
oder dem Pr�sidenten den Verhandlungsbericht (§ 69 Absatz 1
Satz 3).

(2) Im Bedarfsfalle kann die Sitzungspr�sidentin oder der Sit-
zungspr�sident stellvertretende Schriftf�hrerinnen oder Schrift-
f�hrer aus der Mitte der B�rgerschaft ernennen.

III. Abschnitt

˜ltestenrat

§ 6
Zusammensetzung, Einberufung und Aufgaben des ˜ltestenrats

(1) 1Der �ltestenrat besteht aus der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten, den Vizepr�sidentinnen oder Vizepr�sidenten und Ver-
treterinnen oder Vertretern der Fraktionen. 2Gruppen k�nnen
eine Vertreterin oder einen Vertreter als Gast in den �ltestenrat
entsenden.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident beruft den �ltestenrat
ein und leitet seine Verhandlungen. 2Der �ltestenrat muss ein-
berufen werden, wenn eine Fraktion es verlangt. 3Der �ltestenrat
ist beratungsf�hig, wenn die Mehrheit der Fraktionen vertreten
ist.
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(3) 1Der �ltestenrat hat die Aufgabe, die Pr�sidentin oder den
Pr�sidenten in ihrer oder seiner Amtsf�hrung zu unterst�tzen.
2Der �ltestenrat ber�t die Pr�sidentin oder den Pr�sidenten in
allen wesentlichen Fragen, die die B�rgerschaft insgesamt be-
treffen, insbesondere in Personal- und Haushaltsangelegenhei-
ten. 3Er soll vornehmlich eine Verst�ndigung zwischen den
Fraktionen �ber den Arbeitsplan der B�rgerschaft herbeif�hren.
4Er ist kein Beschlussorgan.

(4) Sind Abweichungen von den Vereinbarungen im �ltestenrat
beabsichtigt, so sollen die Pr�sidentin oder der Pr�sident und
die Fraktionen und Gruppen vorher verst�ndigt werden.

(5) 1Der vorherigen Er�rterung im �ltestenrat bed�rfen die Ge-
nehmigung von Reisen von b�rgerschaftlichen Gremien oder
Delegationen sowie die Bewilligung von Mitteln f�r Gutachten
oder Anh�rungen nach § 58 Absatz 2 und § 59, sofern die Kosten
5 000 Euro �bersteigen oder die Gutachten oder Anh�rungen
nicht einstimmig beschlossen worden sind. 2Bei Antr�gen auf Be-
willigung von Mitteln von bis zu 5 000 Euro kann die Pr�sidentin
oder der Pr�sident den �ltestenrat beteiligen; sie oder er ist dazu
verpflichtet, sofern eine Fraktion oder Gruppe dieses innerhalb
von drei Tagen nach �bermittlung des Antrages beantragt.

(6) Vereinbarungen im �ltestenrat von grunds�tzlicher Bedeu-
tung sind den Fraktionen und Gruppen mitzuteilen.

IV. Abschnitt

Fraktionen und Gruppen

§ 7
Begriff und Rechtsstellung

(1) Begriff und Rechtsstellung der Fraktionen und Gruppen
richten sich nach dem Fraktionsgesetz.

(2) Die Bildung einer Fraktion oder Gruppe, das Verzeichnis ih-
rer Mitglieder und G�ste sowie die Namen der Vorsitzenden sind
der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten schriftlich mitzuteilen.

§ 8
Reihenfolge der Fraktionen

(1) Die Besetzung der b�rgerschaftlichen �mter und der Sitze
in den Aussch�ssen sowie die Besetzung anderer �mter, f�r die
die B�rgerschaft ein Wahlrecht hat, erfolgt, soweit diese Ge-
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sch�ftsordnung keine abweichenden Regelungen enth�lt, nach
Maßgabe des St�rkeverh�ltnisses auf der Grundlage des Berech-
nungsverfahrens nach Hare/Niemeyer, wobei f�r die Fraktions-
st�rke G�ste mitz�hlen, nach folgenden Regeln:

1. 1Die St�rke der Fraktionen ist maßgebend f�r das Vorschlags-
recht zu �mtern, die von der B�rgerschaft durch Wahl zu be-
setzen sind. 2Die B�rgerschaft wirkt darauf hin, dass Frauen
und M�nner in kollegialen �ffentlich-rechtlichen Beschluss-
und Beratungsorganen gleichberechtigt vertreten sind.

2. 1Die St�rke der Fraktionen und Gruppen ist maßgebend f�r
das Recht zur Besetzung b�rgerschaftlicher Aussch�sse. 2Es
wird in der Weise wahrgenommen, dass die Ausschussmitglie-
der der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten benannt werden.

3. 1Die St�rke der Fraktionen ist maßgebend f�r die Benennung
von Vorsitzenden oder Schriftf�hrerinnen und Schriftf�h-
rern b�rgerschaftlicher Aussch�sse, wobei durch Bespre-
chung im �ltestenrat auszuschließen ist, dass in einem Aus-
schuss beide �mter an dieselbe Fraktion fallen. 2St�ndige
Fachaussch�sse und Sonderaussch�sse bilden eine Z�hlreihe.

(2) Bei gleicher Fraktionsst�rke ist f�r die Reihenfolge die Zahl
der bei der letzten Wahl zur B�rgerschaft erzielten W�hlerstim-
men maßgebend.

(3) 1F�r Sonderaussch�sse kann die B�rgerschaft mit dem Ein-
setzungsbeschluss Abweichungen von Absatz 1 beschließen.
2Dabei darf jedoch keine Fraktion oder Gruppe von der Mitwir-
kung ausgeschlossen werden.

V. Abschnitt

B�rgerschaft und Senat

§ 9
Verkehr mit dem Senat

Die Pr�sidentin oder der Pr�sident f�hrt die Verhandlungen und
den Schriftwechsel zwischen der B�rgerschaft und dem Senat.

§ 10
Auskunfts- und Aktenvorlagerecht, Zitierrecht

(1) Der Senat hat der B�rgerschaft und den von ihr eingesetzten
Aussch�ssen auf Verlangen Ausk�nfte zu erteilen sowie auf Ver-
langen eines F�nftels der jeweils vorgesehenen Mitglieder Akten
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vorzulegen, soweit dem Bekanntwerden des Inhalts nicht gesetz-
liche Vorschriften oder das Staatswohl entgegenstehen.

(2) 1Die B�rgerschaft und ihre Aussch�sse k�nnen die Entsen-
dung des f�r die zur Beratung anstehende Angelegenheit zust�n-
digen Mitglieds des Senats verlangen. 2Es kann sich durch seine
Vertreterin oder seinen Vertreter, in einem Ausschuss auch
durch die zust�ndige Staatsr�tin oder den zust�ndigen Staatsrat,
vertreten lassen.

§ 11
Anwesenheit des Senats, Ordnungsgewalt

(1) Die Mitglieder des Senats haben zu allen Verhandlungen der
B�rgerschaft und ihrer Aussch�sse, mit Ausnahme der Unter-
suchungsaussch�sse, Zutritt; der Senat hat das Recht, auch an-
dere Vertreterinnen oder Vertreter zu entsenden.

(2) Die Vertreterinnen oder Vertreter des Senats unterstehen in
der Sitzung der B�rgerschaft der Ordnungsgewalt der Sitzungs-
pr�sidentin oder des Sitzungspr�sidenten, in der Sitzung eines
Ausschusses der Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden.

§ 12
Erkl�rungen des Senats

(1) Der Senat kann aus besonderen Anl�ssen jederzeit verlan-
gen, dass seiner Vertreterin oder seinem Vertreter außerhalb der
Tagesordnung das Wort zu einer Erkl�rung erteilt wird.

(2) Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Mitglieder
findet eine Beratung statt.

(3) Die Absicht einer Erkl�rung, deren Thema und das die Erkl�-
rung abgebende Mitglied des Senats sind der Pr�sidentin oder
dem Pr�sidenten grunds�tzlich bis sp�testens Mittwoch, 15.30
Uhr, in der Woche vor der Sitzung der B�rgerschaft, in der der
Senat seine Erkl�rung abgeben will, mitzuteilen.

VI. Abschnitt

Beratung von Gesetzesvorlagen und Haushaltsvorlagen

§ 13
Beratung von Gesetzesvorlagen

(1) 1Gesetzesvorlagen k�nnen vom Senat, aus der Mitte der B�r-
gerschaft oder durch Volksbegehren eingebracht werden. 2Die
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Einbringung durch Volksbegehren regelt das Gesetz. 3Gesetzes-
vorlagen aus der Mitte der B�rgerschaft m�ssen von mindestens
f�nf Mitgliedern schriftlich eingebracht werden. 4Zum Nach-
weis dieser Zahl gen�gt die Unterschrift der oder des Fraktions-
bzw. Gruppenvorsitzenden oder einer oder eines ihrer Vertrete-
rinnen oder Vertreter.

(2) 1Gesetzesvorlagen bed�rfen einer zweimaligen Lesung der
B�rgerschaft (Beratung und Abstimmung), ohne dass es einer
Debatte bedarf. 2Zwischen der ersten und zweiten Lesung m�s-
sen mindestens sechs Tage liegen. 3Dem Senat ist das Ergebnis
der ersten Lesung unverz�glich mitzuteilen, was w�hrend der
Sitzungen m�ndlich erfolgen kann.

(3) 1Mit Einverst�ndnis des Senats kann die zweite Lesung zu ei-
nem fr�heren Zeitpunkt stattfinden. 2Dies darf am gleichen
Tage nur geschehen, wenn sich kein Widerspruch erhebt. 3Wi-
derspruch kann nur von einem F�nftel der anwesenden Mitglie-
der erhoben werden.

(4) Sofern die Gesetzesvorlage einem Ausschuss zur Beratung
�berwiesen war, ist Gegenstand der Beschlussfassung die Aus-
schussempfehlung, wobei �nderungsantr�ge vorgehen.

(5) Die erste Lesung ist zu wiederholen, wenn die Gesetzesvor-
lage im Anschluss daran einem Ausschuss �berwiesen wird.

(6) �nderungsantr�ge k�nnen bis zum Beginn der Abstimmung
in zweiter Lesung gestellt werden.

§ 14
Verfassungs�ndernde Gesetze

(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz ge�ndert werden,
das den Wortlaut der Verfassung ausdr�cklich �ndert oder er-
g�nzt.

(2) 1Zu einem die Verfassung �ndernden Gesetz der B�rger-
schaft sind zwei �bereinstimmende Beschl�sse erforderlich, zwi-
schen denen ein Zeitraum von mindestens 13 Tagen liegen
muss. 2Beide Beschl�sse m�ssen bei Anwesenheit von minde-
stens drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gefasst
werden.

§ 15
Beratung von Haushaltsvorlagen

(1) Einer zweimaligen Lesung bed�rfen
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1. der Haushaltsplan;

2. Staatsvertr�ge, soweit sie Aufwendungen erfordern, f�r die
Haushaltsmittel nicht vorgesehen sind;

3. Beschl�sse der B�rgerschaft nach den Artikeln 69 und 72 der
Verfassung.

(2) Auf die Behandlung von Haushaltsvorlagen finden die Be-
stimmungen �ber die Beratung von Gesetzesvorlagen entspre-
chende Anwendung.

(3) 1Antr�ge des Senats auf Entsperrung von Haushaltsmitteln
werden dem Haushaltsausschuss ohne Mitteilung an die B�rger-
schaft �berwiesen und den Fraktionen und Gruppen mitgeteilt.
2Sie werden auf die Tagesordnung der B�rgerschaft gesetzt,
wenn eine Fraktion oder Gruppe dies im Haushaltsausschuss
verlangt. 3Anderenfalls gilt die Entscheidung des Haushaltsaus-
schusses als Entscheidung der B�rgerschaft. 4Sie wird von der
Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten dem Senat sowie den Mitglie-
dern mitgeteilt.

VII. Abschnitt

Beratung von Antr�gen und sonstigen Vorlagen

§ 16
Antr�ge

(1) 1Antr�ge k�nnen von mindestens f�nf Mitgliedern einge-
bracht werden. 2Sie sind bei der Pr�sidentin oder dem Pr�siden-
ten schriftlich einzureichen und m�ssen von den Antragstelle-
rinnen oder Antragstellern unterzeichnet sein. 3§ 13 Absatz 1
Satz 4 gilt entsprechend. 4Bei schriftlichen Antr�gen einer Frak-
tion oder Gruppe auf �berweisung einer Vorlage an einen Aus-
schuss reicht die Unterschrift einer oder eines Beauftragten ei-
ner Fraktion oder Gruppe.

(2) 1Die Antr�ge werden auf die Tagesordnung der n�chsten Ple-
narsitzung gesetzt. 2Sie k�nnen angenommen, abgelehnt, f�r er-
ledigt erkl�rt oder an einen Ausschuss, in besonderen F�llen an
mehrere Aussch�sse, von denen einer als federf�hrend zu be-
stimmen ist, �berwiesen werden. 3Antr�ge k�nnen nur dann f�r
erledigt erkl�rt werden, wenn die Antragstellerinnen oder An-
tragsteller nicht widersprechen.

(3) 1�nderungs- und Zusatzantr�ge sollen den Mitgliedern im
Wortlaut vorliegen. 2Sie sind sp�testens vor dem Schluss der Be-
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ratungen schriftlich bei der Sitzungspr�sidentin oder dem Sit-
zungspr�sidenten einzureichen und von dieser oder diesem als-
bald der B�rgerschaft bekannt zu geben. 3Steht ein als �nde-
rungs- oder Zusatzantrag bezeichneter Antrag zum Gegenstand
der Beratung in keinem sachlichen Zuammenhang, so weist ihn
die Pr�sidentin oder der Pr�sident zur�ck.

(4) 1Antr�ge sollen knapp und sachlich gefasst sein. 2Ihnen darf
eine Begr�ndung beigegeben werden. 3Die Wortwahl muss par-
lamentarischem Brauch entsprechen. 4Antr�ge, die dagegen ver-
stoßen, weist die Pr�sidentin oder der Pr�sident nach Anh�rung
des �ltestenrats zur�ck.

(5) 1Antr�ge k�nnen bis zur Schlussabstimmung in der B�rger-
schaft zur�ckgenommen werden. 2Eine weitere Beratung �ber
den Gegenstand ist nicht zul�ssig; dies gilt nicht, wenn der An-
trag w�hrend der Beratung in der B�rgerschaft �ber den Antrag
zur�ckgenommen wird.

(6) 1Gesch�ftsordnungsantr�ge k�nnen von jedem Mitglied ge-
stellt werden und bed�rfen nicht der Schriftform. 2Gesch�fts-
ordnungsantr�ge sind insbesondere Antr�ge auf �bergang zur
Tagesordnung, Vertagung und �berweisung einer Vorlage an ei-
nen Ausschuss.

(7) 1Inhalt eines Antrags kann auch die Einholung eines exter-
nen Gutachtens zu einem konkret benannten Gegenstand sein.
2Welche Person oder Institution das Gutachten erstellen soll,
kann durch den Antrag festgelegt werden. 3Der Antrag bedarf
der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
4Der Pr�sident oder die Pr�sidentin bestimmt – sofern dies nicht
bereits durch Beschluss des Antrags erfolgt ist – im Benehmen
mit dem �ltestenrat, welche Person oder Institution mit der Er-
stellung des Gutachtens beauftragt wird. 5Der Senat hat der B�r-
gerschaft auf Verlangen die f�r die Begutachtung erforderlichen
Ausk�nfte zu erteilen, die mit Zustimmung des Senats an die
das Gutachten erstellende Person oder Institution weitergege-
ben werden d�rfen.

§ 17
Sonstige Vorlagen

F�r sonstige Vorlagen, insbesondere Vorlagen der Pr�sidentin
oder des Pr�sidenten, des Senats sowie Vorlagen der Pr�sidentin
oder des Pr�sidenten des Rechnungshofs gilt § 16 sinngem�ß.
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VIII. Abschnitt

Anfragen, Fragestunde, Aktuelle Stunde

§ 18
Anfragen

(1) 1Die Mitglieder sind berechtigt, in �ffentlichen Angelegen-
heiten Große und Kleine Anfragen an den Senat zu richten.
2Die Anfragen sind schriftlich bei der B�rgerschaftskanzlei ein-
zureichen.

(2) Die Anfragen werden unverz�glich dem Senat zur fristge-
rechten Beantwortung �bermittelt.

(3) Die B�rgerschaftskanzlei �bermittelt den Fragestellerinnen
und Fragestellern sowie den Fraktionen und Gruppen die Ant-
worten des Senats.

§ 19
Kleine Anfragen

(1) 1Kleine Anfragen sind vom Senat binnen acht Tagen zu be-
antworten. 2Sie werden den Fraktionen und Gruppen zur Kennt-
nis gegeben und nach Eingang der Antwort des Senats zusam-
men mit dieser als Drucksache verteilt.

(2) Der Wortlaut Kleiner Anfragen muss der parlamentarischen
Ordnung entsprechen.

(3) Kleine Anfragen, die gegen Absatz 2 verstoßen, hat die Pr�si-
dentin oder der Pr�sident zur�ckzuweisen.

§ 20
Gro�e Anfragen

(1) Große Anfragen sind vom Senat binnen vier Wochen
schriftlich zu beantworten.

(2) 1Große Anfragen m�ssen von mindestens f�nf Mitgliedern
unterzeichnet sein. 2§ 13 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 3Sie
werden als Drucksache verteilt. 4Große Anfragen werden mit
der Antwort des Senats auf die Tagesordnung der B�rgerschaft
gesetzt. 5Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Abge-
ordneten folgt der Antwort eine Besprechung in der n�chsten
Sitzung.

(3) Große Anfragen k�nnen nach § 26 zur Beratung angemeldet
werden, sofern die Antwort des Senats sp�testens am Freitag vor
der B�rgerschaftssitzung vorgelegen hat.
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(4) 1Zum Gegenstand der Großen Anfrage k�nnen Antr�ge ge-
stellt werden. 2Diese sind bis sp�testens Montag, 9.30 Uhr, vor
der B�rgerschaftssitzung, auf deren Tagesordnung die Große An-
frage steht, bei der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten einzurei-
chen.

(5) Die B�rgerschaft kann Große Anfragen und Antr�ge nach
Absatz 4 einem Ausschuss �berweisen.

§ 21
(aufgehoben)

§ 22
Aktuelle Stunde

(1) 1Auf Antrag einer Fraktion findet �ber einen bestimmt be-
zeichneten Gegenstand eine Aussprache (Aktuelle Stunde) statt.
2Bei jeder B�rgerschaftssitzung k�nnen vier Fraktionen jeweils
einen Gegenstand anmelden; die Berechtigung zur Anmeldung
richtet sich nach der Regelung in Absatz 2 Satz 2. 3Der Antrag
ist sp�testens bis Montag, 13.30 Uhr, vor einer B�rgerschaftssit-
zung bei der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten schriftlich einzu-
reichen. 4Diese oder dieser unterrichtet unverz�glich die �bri-
gen Fraktionen und den Senat. 5§ 16 Absatz 4 gilt sinngem�ß.

(2) 1Die Aktuelle Stunde findet als Punkt 1 der Tagesordnung
statt. 2Die Aussprache �ber die angemeldeten Gegenst�nde er-
folgt in rotierender Reihenfolge der Fraktionen beginnend mit
der st�rksten Fraktion.

(3) 1Die Dauer der Aussprache soll 75 Minuten nicht �berschrei-
ten. 2Die von Vertreterinnen und Vertretern des Senats in An-
spruch genommene Redezeit bleibt dabei unber�cksichtigt.
3Nimmt der Senat nach Ablauf der so berechneten 75 Minuten
Minuten oder so kurz vor deren Ablauf, dass den Fraktionen
und Gruppen eine Erwiderung nicht mehr m�glich ist, noch
einmal zu einem Gegenstand der Aktuellen Stunde das Wort, so
ist im Anschluss hieran je einer Sprecherin oder einem Sprecher
der Fraktionen und Gruppen auf Wunsch das Wort zu erteilen.

(4) 1Die einzelnen Rednerinnen und Redner d�rfen in der er-
sten Runde nicht l�nger als f�nf Minuten, in jeder weiteren
Runde nicht l�nger als drei Minuten sprechen. 2Eine Verl�nge-
rung der Redezeit und die Verlesung von Erkl�rungen oder Re-
den ist unzul�ssig.

(5) Antr�ge zur Sache k�nnen nicht gestellt werden.
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IX. Abschnitt

Verfahren im Plenum

Erster Titel

Einberufung und Tagesordnung der B�rgerschaft

§ 23
Einberufung, Ladung

(1) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident beruft die B�rgerschaft
ein. 2Sie oder er setzt den Sitzungstermin fest, sofern nicht die
B�rgerschaft selbst dar�ber Beschluss gefasst hat.

(2) 1Tag und Stunde der Sitzung sind �ffentlich bekannt zu ma-
chen. 2Die Mitglieder sind gesondert durch die B�rgerschafts-
kanzlei einzuladen. 3Die Einladung soll mit der Tagesordnung
und den dazugeh�rigen Vorlagen sp�testens am 13. Tage vor der
Sitzung versandt werden.

(3) Die f�rmliche Einladung und Bekanntmachung soll auch
dann erfolgen, wenn die B�rgerschaft die Weiterberatung ihrer
Tagesordnung auf eine neue Sitzung verlegt, es sei denn, dass
die Sitzung noch am gleichen Tage stattfindet.

(4) Die B�rgerschaft ist einzuberufen

1. auf Verlangen von einem Zehntel der Mitglieder, wenn seit
der letzten Sitzung mehr als ein Monat verflossen ist,

2. auf Verlangen des Senats.

§ 241)

Tagesordnung

(1) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident stellt die Tagesordnung
auf. 2Sie oder er setzt alle ihr oder ihm zwei Wochen vor der Sit-
zung zugegangenen Vorlagen auf die Tagesordnung und teilt
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diese den Mitgliedern und dem Senat schriftlich mit. 3Zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht vorliegende Ausschussberichte sind
auf einvernehmliche Bitte des Ausschusses ebenfalls auf die Ta-
gesordnung zu setzen.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident fasst f�r die Tagesord-
nung solche Punkte zusammen, die miteinander in einem sach-
lichen Zusammenhang stehen. 2Eine Trennung dieser Punkte
der Tagesordnung kann durch Einvernehmen im �ltestenrat
oder durch Gesch�ftsordnungsbeschluss der B�rgerschaft erfol-
gen.

(3) Die B�rgerschaft kann beschließen, mehrere Punkte der Ta-
gesordnung gemeinsam zu beraten.

(4) 1Nachtr�ge sollen nur im Einvernehmen mit dem �ltesten-
rat auf die Tagesordnung gesetzt werden. 2Gegenst�nde, die
nicht auf der Tagesordnung oder einem Nachtrag stehen, k�n-
nen nicht verhandelt werden.

(5) Antr�ge auf Aufhebung der Immunit�t werden nur auf die
Tagesordnung gesetzt, wenn sich im Verfahren nach § 68 dieser
Gesch�ftsordnung Widerspruch gegen die Empfehlung des Aus-
schusses ergibt.

Zweiter Titel

Sitzungen

§ 25
�ffentlichkeit

(1) Die Sitzungen der B�rgerschaft sind �ffentlich.

(2) Beantragt ein Zehntel der Mitglieder oder der Senat, die Be-
ratung und Abstimmung in geheimer Sitzung stattfinden zu las-
sen, so beschließt die B�rgerschaft dar�ber in nicht�ffentlicher
Verhandlung.

(3) Beschließt die B�rgerschaft geheime Sitzung, d�rfen nur
Mitglieder, Senatsvertreterinnen oder Senatsvertreter sowie die
von der Sitzungspr�sidentin oder dem Sitzungspr�sidenten zu-
gelassenen Personen im Sitzungssaal verbleiben.
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§ 262)

Ablauf der Sitzung

(1) Die B�rgerschaft legt zu Beginn jeder Sitzung auf Empfeh-
lung des �ltestenrats fest:

1. welche Punkte der Tagesordnung in welcher Reihenfolge be-
raten werden sollen,

2. wie mit den sonstigen Punkten der Tagesordnung verfahren
werden soll, wobei – abgesehen von Wahlen – Vertagungen,
auch hinsichtlich nachrichtlich am Ende der Tagesordnung
mitgeteilter Vorlagen, nur einmalig auf die n�chste Sitzung
zul�ssig sind,

3. wie die außerhalb der der Aktuellen Stunde (§ 22) und des
Zeitbedarfs f�r gesch�ftliche Vorg�nge verf�gbare Zeit verteilt
werden soll.

(2) Der �ltestenrat soll bei seiner Empfehlung anstreben, dass

1. grunds�tzlich jeweils neun Punkte beraten werden, wobei er
W�nsche einer Fraktion oder Gruppe nach Vertagung eines
Punktes im Rahmen von Absatz 1 Nummer 2 entsprechen
soll,

2. gen�gend Zeiten f�r Wahlen, Abstimmungen und die sonsti-
ge gesch�ftliche Behandlung von Vorlagen verbleibt.

(3) 1Die Empfehlung des �ltestenrats soll den Fraktionen und
Gruppen bis sp�testens Montag, 15 Uhr, vor der Sitzung der B�r-
gerschaft vorliegen. 2Kommt es im �ltestenrat zu keiner Ver-
st�ndigung, hat die Pr�sidentin oder der Pr�sident unter Ber�ck-
sichtigung des Meinungsbildes im �ltestenrat zum gleichen
Zeitpunkt eine eigene Empfehlung vorzulegen.

(4) 1Die Empfehlung nach Absatz 3 gilt f�r den jeweiligen Sit-
zungstag als beschlossen, wenn sich nicht zu Beginn des jeweili-
gen Sitzungstages Widerspruch erhebt; bei Widerspruch ist �ber
die Empfehlung abzustimmen. 2Sp�tere einvernehmliche Abwei-
chungen vom Beschluss sind zul�ssig; erhebt sich Widerspruch,
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so bedarf eine Abweichung der Zustimmung von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder.

(5) 1Punkte der Tagesordnung, von denen die B�rgerschaft
Kenntnis nehmen soll und die nicht zur Beratung angemeldet
worden sind oder vertagt werden sollen, einvernehmliche Aus-
schussempfehlungen, die sich nicht auf einen Gesetzentwurf be-
ziehen, einvernehmliche Verlangen nach § 20 Absatz 2 Satz 5
sowie einvernehmliche Ausschuss�berweisungen werden in eine
Sammel�bersicht aufgenommen. 2Diese soll den Fraktionen
und Gruppen bis Dienstag, vor der Sitzung der B�rgerschaft vor-
liegen. 3�ber die in der Sammel�bersicht aufgef�hrten Aus-
schussempfehlungen und �berweisungen wird in der Gesamt-
heit abgestimmt, sofern sich kein Widerspruch erhebt; bei
Widerspruch ist �ber die Ausschussempfehlungen und �berwei-
sungen, auf die sich der Widerspruch bezieht, gesondert abzu-
stimmen.

(6) Unbeschadet der Regelung nach Absatz 1 kann jedes Mit-
glied das Wort begehren zu allen Punkten der Tagesordnung,
die nicht zur weiteren Behandlung in einen Ausschuss �berwie-
sen werden sollen und nicht vertagt werden, sofern �ber den
Punkt keine Beratung stattfindet.

§ 27
Sitzungsleitung, Gesch�ftliche Mitteilungen, Erkl�rungen der
Pr�sidentin oder des Pr�sidenten

(1) 1Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident er�ffnet
und schließt die Sitzung und leitet die Verhandlungen. 2Will sie
oder er sich selbst an der Beratung als Rednerin oder Redner be-
teiligen, muss sie oder er w�hrend dieser Zeit den Vorsitz abge-
ben.

(2) Die Sitzung beginnt mit den erforderlichen gesch�ftlichen
Mitteilungen.

(3) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident kann bei besonderen An-
l�ssen jederzeit zu einer Erkl�rung das Wort ergreifen. 2Eine Be-
ratung findet nicht statt. 3Jeder Fraktion und Gruppe steht es
frei, ihre abweichende Meinung durch Verlesung einer Gegener-
kl�rung auszudr�cken. 4Auf Verlangen ist die Sitzung vorher zu
unterbrechen.

(4) Schriftliche Erkl�rungen von Mitgliedern �ber Vorg�ngen in
den Sitzungen sind von der Sitzungspr�sidentin oder dem Sit-
zungspr�sidenten zu verlesen oder inhaltlich bekannt zu geben.
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§ 28
Vertagung
1Die Sitzung kann durch Beschluss der B�rgerschaft vertagt wer-
den. 2Dringliche Senatsantr�ge d�rfen nicht vertagt werden.

§ 29
Schluss der Beratung

(1) Liegen keine Wortmeldungen vor oder sind alle Wortmel-
dungen erledigt, so schließt die Sitzungspr�sidentin oder der Sit-
zungspr�sident die Beratung.

(2) Ergreift nach Schluss der Beratung eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Senats zu dem Gegenstand das Wort, so ist die Be-
ratung wieder er�ffnet.

(3) Wird ein �berweisungsantrag abgelehnt, ist die Beratung
wieder er�ffnet, wenn mindestens zehn der anwesenden Mit-
glieder es verlangen.

§ 30
�bergang zur Tagesordnung

(1) 1Die B�rgerschaft kann �ber einen Gegenstand zur Tages-
ordnung �bergehen, sofern nicht ein Drittel der anwesenden
Mitglieder widerspricht. 2Der Antrag auf �bergang zur Tagesord-
nung kann nur nach Er�ffnung der Beratung bis zur Abstim-
mung von einem Viertel der anwesenden Mitglieder gestellt
werden.

(2) Bei Widerspruch gegen den Antrag darf �ber ihn erst abge-
stimmt werden, wenn ein Mitglied f�r und ein Mitglied gegen
den Antrag sprechen konnten.

(3) Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe derselben Be-
ratung des gleichen Gegenstandes nicht wiederholt werden.

(4) Bei Beratungen �ber Vorlagen des Senats ist der Antrag auf
�bergang zur Tagesordnung nicht zul�ssig.

(5) Ist zu einem Gegenstand der �bergang zur Tagesordnung
beschlossen worden, so gilt er als erledigt; eine weitere Behand-
lung findet nicht statt.

§ 31
Unterbrechung der Sitzung
1Wenn in der B�rgerschaft st�rende Unruhe entsteht, kann die
Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident die Sitzung un-
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terbrechen. 2Sie oder er setzt gleichzeitig den Zeitpunkt f�r die
Fortsetzung der Sitzung fest.

Dritter Titel

Beschlussf�higkeit, Abstimmungen, Wahlen

§ 32

(1) 1Die B�rgerschaft ist beschlussf�hig, wenn mehr als die
H�lfte der Mitglieder anwesend sind. 2Jedoch sind alle Be-
schl�sse g�ltig, die gefasst werden, ohne dass die Beschluss-
f�higkeit vor der Abstimmung oder Wahlhandlung angezweifelt
worden ist.

(2) 1Auf Antrag ist die Beschlussf�higkeit von der Sitzungspr�si-
dentin oder dem Sitzungspr�sidenten festzustellen. 2Mit der
Feststellung der Beschlussunf�higkeit ist die Ladung zu einer
neuen Sitzung zu verbinden, die auch am gleichen Tag statt-
finden kann. 3Ergibt sich die Beschlussunf�higkeit bei einer
Abstimmung oder Wahl, so wird in der n�chsten Sitzung die Ab-
stimmung oder Wahl wiederholt. 4Ein Verlangen auf nament-
liche Abstimmung bleibt dabei in Kraft.

(3) 1Die Anzweiflung der Beschlussf�higkeit der B�rgerschaft ist
nur unmittelbar vor einer Abstimmung oder Wahl zul�ssig.
2Wird die Beschlussf�higkeit angezweifelt, so wird durch Aus-
z�hlen die Zahl der Anwesenden festgestellt. 3Solange die Be-
schlussf�higkeit nicht festgestellt ist, darf das Wort auch zur Ge-
sch�ftsordnung nicht mehr erteilt werden.

(4) Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident kann die
Ausz�hlung auf kurze Zeit aussetzen.

(5) 1Soweit nach der Verfassung die Anwesenheit einer gr�ßeren
Anzahl von Mitgliedern erforderlich ist, muss die vorgeschriebe-
ne Zahl der Anwesenden ausdr�cklich festgestellt werden. 2Die
Feststellung kann mit der sachlichen Abstimmung verbunden
werden.

§ 33
Fragestellung, Teilung der Frage bei Abstimmungen

(1) 1Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident stellt
die Fragen bei Abstimmungen so, dass sie sich mit „ja“ oder
„nein“ beantworten lassen. 2Sie sind in der Regel so zu fassen,
dass gefragt wird, ob die Zustimmung erteilt wird oder nicht.
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3�ber die Fassung der Frage kann das Wort zur Gesch�ftsord-
nung erteilt werden. 4Wird der vorgeschlagenen Fassung wider-
sprochen, entscheidet die B�rgerschaft.

(2) Jedes Mitglied kann vor der Abstimmung verlangen, dass
�ber einzelne Teile einer Vorlage gesondert abgestimmt wird.

(3) 1Liegen bei Aktenvorlageverlangen nach Artikel 30 der Ver-
fassung oder Pr�fungs- oder Berichtsersuchen an den Rech-
nungshof nach Artikel 71 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung Unter-
st�tzungsunterschriften von mindestens einem F�nftel der
Mitglieder der B�rgerschaft vor, so verk�ndet die Sitzungspr�si-
dentin oder der Sitzungspr�sident nach Aufruf des Tagesord-
nungspunktes die Feststellung, dass das erforderliche Quorum
erreicht ist. 2Eine Abstimmung erfolgt nicht. 3Die Sitzungspr�-
sidentin oder der Sitzungspr�sident richtet an das Plenum die
Frage, ob das Wort gew�nscht wird.

§ 34
Abstimmung

(1) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen, in beson-
deren F�llen durch Aufstehen oder Sitzenbleiben.

(2) 1Die B�rgerschaft fasst ihre Beschl�sse mit der Mehrheit der
auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen; Stimmengleichheit be-
deutet Ablehnung. 2Stimmenthaltungen werden nur auf Wunsch
festgestellt.

(3) Soweit f�r einen Beschluss oder eine Wahl eine bestimmte
Mehrheit vorgeschrieben ist, hat die Sitzungspr�sidentin oder
der Sitzungspr�sident festzustellen, ob diese Mehrheit erreicht
ist.

(4) 1Wird das von der Sitzungspr�sidentin oder dem Sitzungs-
pr�sidenten festgestellte Abstimmungsergebnis angezweifelt, so
entscheidet die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident
�ber die Wiederholung der Abstimmung. 2Ist der Sitzungspr�si-
dentin oder dem Sitzungspr�sidenten das Ergebnis auch nach
der Wiederholung der Abstimmung zweifelhaft, so wird das Er-
gebnis durch Ausz�hlen ermittelt. 3Auf ein Zeichen der Sit-
zungspr�sidentin oder des Sitzungspr�sidenten verlassen die
Mitglieder den Saal und betreten ihn auf ein weiteres Zeichen
einzeln durch eine der drei ge�ffneten T�ren. 4An jeder T�r
z�hlt eine Schriftf�hrerin oder ein Schriftf�hrer mit lauter Stim-
me die Eintretenden; sie oder er teilt der Sitzungspr�sidentin
oder dem Sitzungspr�sidenten das Ergebnis mit. 5Versp�tet ein-
treffende Mitglieder werden nicht mitgez�hlt. 6Danach stimmen
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die im Saal verbliebenen Schriftf�hrerinnen und Schriftf�hrer
und die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident ab.

(5) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verk�ndung des Ab-
stimmungsergebnisses wird das Wort auch zur Gesch�ftsord-
nung nicht erteilt.

§ 35
Reihenfolge der Abstimmung

(1) �ber Antr�ge wird in folgender Reihenfolge abgestimmt:

1. Antr�ge auf �bergang zur Tagesordnung,

2. Antr�ge auf Vertagung,

3. Antr�ge auf �berweisung an einen oder mehrere Aussch�sse,

4. Antr�ge auf Entscheidung in der Sache selbst.

(2) 1Im �brigen ist �ber den weitergehenden Antrag zuerst ab-
zustimmen. 2Gehen die Antr�ge gleich weit, ist �ber den �lteren
zuerst abzustimmen.

(3) 1�ber �nderungsantr�ge ist vor Hauptantr�gen abzustim-
men. 2Liegen mehrere �nderungsantr�ge vor, ist zun�chst �ber
den Antrag abzustimmen, der von der Vorlage am weitesten ab-
weicht.

§ 36
Namentliche Abstimmung

(1) 1Namentliche Abstimmung kann bis zur Er�ffnung der Ab-
stimmung schriftlich von mindestens sechs anwesenden Mit-
gliedern oder namens einer Fraktion oder Gruppe verlangt wer-
den. 2�ber die gesch�ftliche Behandlung der Vorlagen sowie
�ber Gesch�ftsordnungsfragen findet eine namentliche Abstim-
mung nicht statt. 3Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�-
sident kann vor der namentlichen Abstimmung eine kurze
Pause einlegen.

(2) 1Namentlich abgestimmt wird durch Aufruf der Namen der
Mitglieder. 2Die anwesenden Mitglieder haben beim Namens-
aufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erkl�ren, dass sie
sich der Stimme enthalten. 3Die Stimmabgabe ist bis zur Beendi-
gung des Namensaufrufs m�glich. 4Entstehen Zweifel dar�ber,
ob und wie ein Mitglied abgestimmt hat, befragt die Sitzungs-
pr�sidentin oder der Sitzungspr�sident das Mitglied.
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(3) Nach Beendigung des Namensaufrufs erkl�rt die Sitzungs-
pr�sidentin oder der Sitzungspr�sident die Abstimmung f�r ge-
schlossen.

§ 37
Feststellung des Abstimmungsergebnisses
1Das Ergebnis jeder Abstimmung wird von der Sitzungspr�siden-
tin oder dem Sitzungspr�sidenten festgestellt und verk�ndet.
2Bei namentlichen Abstimmungen sind die Abstimmungslisten
in den Verhandlungsbericht als Anlage aufzunehmen.

§ 38
Wahlen

(1) 1Wahlen erfolgen durch Stimmzettel und geheim. 2Die Pr�-
sidentin oder der Pr�sident kann nach Anh�rung des �ltesten-
rats f�r die Wahlhandlung Wahlkabinen vorschreiben. 3Jeder
Aufgerufene ist zur Stimmabgabe berechtigt, bis die Sitzungspr�-
sidentin oder der Sitzungspr�sident die Wahlhandlung f�r abge-
schlossen erkl�rt hat.

(2) Die Stimmzettel m�ssen Zustimmung, Ablehnung oder
Wahlenthaltung erm�glichen.

(3) Nach Vereinbarung im �ltestenrat k�nnen in einer Wahl-
handlung mehrere Personen gew�hlt werden.

(4) 1Sofern die Verfassung nichts anderes bestimmt, ist gew�hlt,
wer die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen erhalten
hat. 2Dabei z�hlen Stimmenthaltungen nicht mit. 3Ung�ltig
sind insbesondere Stimmen, die den Willen des Mitglieds nicht
zweifelsfrei erkennen lassen oder die Zus�tze enthalten.

(5) 1Eine Beratung findet außerhalb des Verfahrens nach Arti-
kel 35 Absatz 3 der Verfassung nicht statt. 2Die Abgabe allgemei-
ner Erkl�rungen ist zul�ssig, die Er�rterung von Personalfragen
ausgeschlossen.

Vierter Titel

Redeordnung

§ 39
Rederecht, Reihenfolge der Rednerinnen und Redner

(1) W�nscht ein Mitglied zu sprechen, hat es sich zu Wort zu
melden.
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(2) 1Sprechen darf nur, wem die Sitzungspr�sidentin oder der
Sitzungspr�sident das Wort erteilt hat. 2Ert�nt die Glocke der
Sitzungspr�sidentin oder des Sitzungspr�sidenten, hat die Red-
nerin oder der Redner ihre oder seine Ausf�hrungen zu unter-
brechen.

(3) 1Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident be-
stimmt die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner. 2Sie oder
er kann dabei von der Reihenfolge der Wortmeldungen abwei-
chen, um unterschiedliche Auffassungen deutlich werden zu
lassen. 3Mitglieder derselben Fraktion oder Gruppe sollen nicht
nacheinander das Wort erhalten. 4Bei zur Beratung angemelde-
ten Punkten ist in der Regel einer Rednerin oder einem Redner
der anmeldenden Fraktion oder Gruppe zun�chst das Wort zu
erteilen. 5Im Anschluss daran ist auf Wunsch Rednerinnen und
Rednern der anderen Fraktionen und Gruppen unter Ber�ck-
sichtigung der St�rke der Fraktionen und Gruppen das Wort zu
erteilen.

(4) Jedes Mitglied kann seinen Platz auf der Redeliste an ein an-
deres Mitglied seiner Fraktion oder Gruppe abtreten.

§ 40
Vertreterinnen oder Vertreter des Senats

Vertreterinnen oder Vertreter des Senats erhalten auf ihr Verlan-
gen jederzeit das Wort.

§ 41
Die Rede

(1) 1Die Rede wird in der Regel frei vorgetragen. 2Stichwortarti-
ge Aufzeichnungen d�rfen benutzt werden. 3Anfragen und An-
tr�ge d�rfen verlesen werden. 4Zitate sind kenntlich zu machen.

(2) 1Die Rednerinnen und Redner sprechen vom Redepult aus.
2Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident kann, ins-
besondere f�r kurze Bemerkungen zur Gesch�ftsordnung, Aus-
nahmen zulassen; bei Zwischenfragen sprechen die Mitglieder
aus dem Saal heraus.

§ 42
Redezeit

(1) 1Die außerhalb der Aktuellen Stunde (§ 22) und des Zeitbe-
darfs f�r gesch�ftliche Abwicklungen verf�gbare Redezeit kann
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je nach Beschluss der B�rgerschaft gem�ß § 26 ganz oder teil-
weise verteilt werden

1. als Gesamtredezeit der einzelnen Fraktionen, Gruppen und
fraktionslosen Mitglieder. 2Dabei ist f�r jede Fraktion die glei-
che Grundredezeit und ein Zuschlag zur Redezeit unter Be-
r�cksichtigung ihrer St�rke sowie f�r fraktionslose Abgeord-
nete und den Senat eine gesonderte Redezeit vorzusehen.
3Das Recht zur Anmeldung von Tagesordnungspunkten zur
Beratung wird durch Beschluss der B�rgerschaft (siehe Anla-
ge) auf die Fraktionen und Gruppen unter Ber�cksichtigung
ihrer St�rke verteilt;

2. als Beratungszeit f�r einzelne Punkte der Tagesordnung (z. B.
Haushalt, Bericht eines Untersuchungsausschusses und �hn-
liches) mit einer Aufteilung auf die Fraktionen, Gruppen und
fraktionslosen Mitglieder entweder nach Nummer 1 oder
nach Beratungsrunden mit festgelegter Redezeit f�r jede Red-
nerin oder jeden Redner je Runde;

3. nach Beratungsrunden mit festgelegter Redezeit f�r jede Red-
nerin oder jeden Redner je Runde.

(2) Unabh�ngig von Absatz 1 betr�gt die Redezeit der einzelnen
Mitglieder

1. bei Wortmeldungen nach

a) § 26 Absatz 6 drei Minuten,

b) § 30 Absatz 2 drei Minuten,

c) § 33 Absatz 1 zwei Minuten,

d) § 38 Absatz 5 zwei Minuten,

2. bei Bemerkungen zur Gesch�ftsordnung (§ 44) zwei Minuten,

3. bei pers�nlichen Bemerkungen (§ 45) drei Minuten.

(3) Soweit Einzelredezeiten gelten, weist die Sitzungspr�sidentin
oder der Sitzungspr�sident die Rednerin oder den Redner auf
den Ablauf der Redezeit hin und befragt, wenn die Rednerin
oder der Redner es w�nscht, die B�rgerschaft, ob die Redezeit
verl�ngert werden soll.

(4) Spricht eine Rednerin oder ein Redner �ber die Redezeit
hinaus, so kann ihr oder ihm die Sitzungspr�sidentin oder der
Sitzungspr�sident nach einmaliger Mahnung das Wort entzie-
hen.

(5) Zwischenfragen oder Zwischenbemerkungen (§ 43) sowie
ihre Beantwortung bzw. Erwiderung bis zu einer Dauer von
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maximal einer Minute werden nicht auf die Redezeit angerech-
net.

§ 43
Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen

(1) Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident kann
mit Zustimmung der Rednerin oder des Redners Mitgliedern,
die Zwischenfragen zu stellen w�nschen oder Zwischenbemer-
kungen von maximal einer Minute Dauer machen wollen, das
Wort erteilen.

(2) 1Die Zwischenfragen m�ssen kurz und pr�zise sein. Zwi-
schenfragen oder Zwischenbemerkungen sind �ber das Saal-
mikrofon zu stellen.

(3) Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen sind unzul�ssig
bei Regierungserkl�rungen, Erkl�rungen des Senats (§ 12) und
Erkl�rungen der Pr�sidentin oder des Pr�sidenten sowie f�rm-
lichen Erkl�rungen der Fraktionen und Gruppen (§ 27).

§ 44
Worterteilung zur Gesch�ftsordnung
1„Zur Gesch�ftsordnung“ muss das Wort erteilt werden bei An-
tr�gen �ber die Anwendung der Gesch�ftsordnung oder zum
Gesch�ftsablauf des Hauses. 2Eine Rede darf dadurch jedoch
nicht unterbrochen werden.

§ 45
Pers�nliche Bemerkungen

(1) Pers�nliche Bemerkungen sind erst nach Schluss der Bera-
tung oder im Falle der Vertagung am Schluss der Sitzung, je-
doch vor der Abstimmung, zul�ssig; findet eine Abstimmung
nicht statt, wird das Wort vor Aufruf des n�chsten Tagesord-
nungspunktes erteilt.

(2) Das Mitglied darf nur Angriffe auf die eigene Person zur�ck-
weisen oder eigene Ausf�hrungen berichtigen.
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F�nfter Titel

Ordnungsbestimmungen

§ 46
Sachruf und Ordnungsruf

(1) Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident kann
Rednerinnen oder Redner, die vom Verhandlungsgegenstand ab-
schweifen, zur Sache rufen.

(2) 1Verletzt ein Mitglied die Ordnung des Hauses, soll die Sit-
zungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident es zur Ordnung ru-
fen. 2Der Ordnungsruf und der Anlass hierzu d�rfen von den
nachfolgenden Rednerinnen oder Rednern nicht behandelt wer-
den.

§ 47
Entziehung des Wortes

Ist ein Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Sache oder zur
Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines
dritten Rufes zur Sache oder zur Ordnung hingewiesen worden,
so entzieht die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident
ihm das Wort; es darf ihm zu diesem Beratungsgegenstand
nicht wieder erteilt werden.

§ 48
Ausschluss von Mitgliedern

(1) Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident soll ein
Mitglied, das sich einer gr�blichen Verletzung der Ordnung des
Hauses schuldig macht, von der Sitzung ausschließen.

(2) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident kann nach Anh�rung des
�ltestenrats ein Mitglied bei großer Ungeb�hr oder wiederhol-
tem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften zur Aufrechterhaltung
der Ordnung von einer oder mehreren, h�chstens von drei Sit-
zungen ausschließen.

§ 49
Einspruch gegen Sachruf, Ordnungsruf oder Ausschluss
1Das Mitglied kann sp�testens bis zur folgenden Sitzung gegen
einen Ruf zur Sache oder zur Ordnung oder gegen den Aus-
schluss schriftlich Einspruch bei der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten einlegen. 2�ber den Einspruch entscheidet ohne Bera-
tung die B�rgerschaft.
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§ 50
Ordnung im Sitzungssaal
1Im Sitzungssaal d�rfen sich w�hrend der Sitzung außer den
Mitgliedern und Vertreterinnen oder Vertretern des Senats nur
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B�rgerschaftskanzlei,
der Fraktionen und Gruppen und der Rathausverwaltung auf-
halten. 2Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident
kann auch anderen Personen die Anwesenheit gestatten.

§ 51
Ordnung auf der Zuh�rertrib�ne
1Die Sitzungspr�sidentin oder der Sitzungspr�sident kann Zuh�-
rerinnen oder Zuh�rer, die Beifall oder Missbilligung �ußern
oder die Ordnung des Hauses verletzen, des Raumes verweisen.
2Sie oder er kann bei Unruhe die Zuh�rertrib�ne r�umen lassen
und die Sitzung unterbrechen, sofern dies zur Beseitigung der
St�rung erforderlich erscheint. 3Eine Sitzungsunterbrechung soll
in der Regel nur nach vorheriger Ank�ndigung erfolgen.

X. Abschnitt

Aussch�sse und Enquete-Kommissionen

Erster Titel

Fachaussch�sse

§ 52
St�ndige Fachaussch�sse, Unteraussch�sse, Sonderaussch�sse

(1) 1Zur Vorbereitung ihrer Beschl�sse setzt die B�rgerschaft auf
Vorschlag des �ltestenrates st�ndige Fachaussch�sse f�r be-
stimmte Sachgebiete ein. 2Die B�rgerschaft bestimmt mit der
Einsetzung der Aussch�sse zugleich die Zahl ihrer Mitglieder.
3Die Zahl soll so festgelegt werden, dass sowohl jede Fraktion
mit mindestens einem Mitglied vertreten ist als auch die Zusam-
mensetzung des Ausschusses die Mehrheitsverh�ltnisse in der
B�rgerschaft widerspiegelt. 4Die Anzahl st�ndiger Vertreterin-
nen oder Vertreter, welche f�r die Aussch�sse benannt werden
k�nnen, betr�gt bei Fraktionen ab 20 Mitgliedern bis zu zwei
st�ndige Vertreterinnen oder Vertreter, bei Fraktionen weniger
als 20 Mitgliedern bis zu einer st�ndigen Vertreterin bzw. einem
st�ndigen Vertreter je Ausschuss.
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(2) 1Jeder Ausschuss kann zur Vorbereitung seiner Arbeiten aus
seiner Mitte Unteraussch�sse mit bestimmten Auftr�gen einset-
zen. 2In den Unteraussch�ssen muss jede Fraktion und Gruppe
auf Verlangen mit mindestens einem Mitglied vertreten sein.
3Der Ausschuss kann den Unterausschuss jederzeit aufl�sen. 4Ist
eine Vorlage mehreren Aussch�ssen �berwiesen worden, k�n-
nen diese einen gemeinsamen Unterausschuss einsetzen.

(3) 1Die B�rgerschaft kann f�r einzelne Angelegenheiten Son-
deraussch�sse einsetzen, die mit der Erledigung ihres Auftrages
zu bestehen aufh�ren. 2Absatz 1 S�tze 2 und 3 gelten entspre-
chend.

§ 53
Aufgaben der Aussch�sse

(1) 1Die Aussch�sse werden im Rahmen der ihnen von der B�r-
gerschaft erteilten Auftr�ge t�tig. 2Die Pr�sidentin oder der Pr�-
sident kann eine Vorlage im Vorwege einem Ausschuss �berwei-
sen; sie wird nachrichtlich am Ende der Tagesordnung der
n�chsten B�rgerschaftssitzung mitgeteilt und kann zur Beratung
angemeldet werden.

(2) 1Die Aussch�sse k�nnen beschließen, zu ihrer Unterrich-
tung und zur Vorbereitung der Arbeit der B�rgerschaft Angele-
genheiten zu behandeln, die mit ihrem Aufgabenbereich in ei-
nem unmittelbaren Zusammenhang stehen. 2Die Beratung kann
in der gleichen Sitzung stattfinden, in der der Antrag gestellt
worden ist, sofern nicht eine Fraktion oder Gruppe wider-
spricht.

(3) Die B�rgerschaft kann einem Ausschuss einen Gegenstand
zur abschließenden Beratung �berweisen, sofern nach Verfas-
sung oder Gesetz nicht eine Entscheidung der B�rgerschaft er-
forderlich ist.

(4) 1Wird ein Gegenstand ganz oder teilweise zugleich an meh-
rere Aussch�sse �berwiesen, so ist ein Ausschuss als feder-
f�hrend zu bestimmen. 2Der federf�hrende Ausschuss kann im
Einvernehmen mit dem mitberatenden Ausschuss auch gemein-
same Beratungen anberaumen; die Abstimmung erfolgt dabei
getrennt.

(5) Sind von den Aussch�ssen der alten B�rgerschaft die Bera-
tungen �ber einzelne Vorlagen nicht abgeschlossen worden, so
kann die neue B�rgerschaft auf Vorschlag der Pr�sidentin oder
des Pr�sidenten oder des �ltestenrates bestimmen, dass sie von
ihren Aussch�ssen ohne Wiederholung der bisherigen Beratun-
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gen fortgef�hrt werden, sofern die entsprechenden Vorlagen in-
nerhalb von drei Monaten nach Beginn der Wahlperiode erneut
eingebracht werden.

§ 54
Zusammensetzung

(1) F�r die Zusammensetzung der Aussch�sse gilt § 8.

(2) Die Fraktionen und Gruppen benennen der Pr�sidentin
oder dem Pr�sidenten die Ausschussmitglieder einschließlich
der st�ndigen Vertreterinnen oder Vertreter nach § 52 Absatz 1.

(3) Die Ausschussmitglieder k�nnen sich im Einzelfall durch
andere Mitglieder vertreten lassen.

(4) 1Ein Ausschussmitglied scheidet aus, wenn es der Fraktion
oder Gruppe, von der es benannt worden ist, nicht mehr ange-
h�rt oder von ihr abberufen wurde. 2Scheidet ein Ausschussmit-
glied aus, benennt die Fraktion oder Gruppe, die das Ausschuss-
mitglied benannt hatte, ein neues Ausschussmitglied.

(5) Mitglieder, die nicht dem Ausschuss angeh�ren, sind be-
rechtigt, an den Sitzungen beratend teilzunehmen.

(6) 1Fraktionslose Mitglieder k�nnen der Pr�sidentin oder dem
Pr�sidenten zwei Aussch�sse nennen, in denen sie unbeschadet
von Absatz 5 st�ndig mitarbeiten m�chten. 2Sie haben in diesen
Aussch�ssen Rede und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht.

§ 55
Vorsitz, Schriftf�hrung

(1) Die Fraktionen benennen der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten die Vorsitzenden und Schriftf�hrerinnen und Schrift-
f�hrer nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Nummer 3.

(2) Bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden oder der
Schriftf�hrerin oder des Schriftf�hrers benennt f�r die Dauer
der Verhinderung in diesem Amt die nach Absatz 1 berechtigte
Fraktion eine Vertreterin oder einen Vertreter.

(3) Bei Abwesenheit einer den Vorsitz oder die Schriftf�hrung
stellenden Fraktion w�hrend einer Sitzung w�hlt der Ausschuss
f�r die Dauer der Abwesenheit eine Vertreterin oder einen Ver-
treter f�r die betreffende Funktion.
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§ 56
�ffentlichkeit, Verschwiegenheit

(1) 1Die Sitzungen der Aussch�sse sind �ffentlich. 2Dies gilt
nicht f�r die Rechnungspr�fung, die Behandlung von Eingaben
sowie von Erwerb und Ver�ußerung von Staatsgut. 3Die �ffent-
lichkeit ist hergestellt, wenn der Presse und sonstigen Zuh�re-
rinnen und Zuh�rern im Rahmen der zur Verf�gung stehenden
R�umlichkeiten der Zutritt gestattet wird. 4Die Pr�sidentin oder
der Pr�sident bestimmt im Benehmen mit dem �ltestenrat und
unter Ber�cksichtigung schutzw�rdiger Belange sowie der tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen, ob bei beson-
deren Anl�ssen eine �bertragung der Ausschusssitzung erfolgt.
5Aufzeichnungen von Ton oder Bild, insbesondere Ton-, Licht-
bild-, Film-, H�rfunk- und Fernsehaufnahmen, sind nur zu Be-
ginn der Sitzung zul�ssig. 6Der Ausschuss kann bei Sachverst�n-
digenanh�rungen nach vorheriger Er�rterung im �ltestenrat
Ausnahmen zulassen.

(2) 1Der Ausschuss hat die �ffentlichkeit auszuschließen, wenn
�berwiegende Belange des �ffentlichen Wohls oder schutzw�r-
dige Belange Einzelner dies erfordern; auch in sonstigen F�llen
kann der Ausschuss die �ffentlichkeit ausschließen. 2�ber den
Ausschluss der �ffentlichkeit wird in nicht�ffentlicher Sitzung
entschieden. 3Soweit nach Absatz 1 Satz 2 in nicht�ffentlicher
Sitzung beraten wird, kann der Ausschuss f�r bestimmte Ver-
handlungsgegenst�nde die �ffentlichkeit herstellen.

(3) 1Eine Behandlung personenbezogener Daten ist zul�ssig, so-
weit im Einzelfall die Behandlung anonymisierter Angaben f�r
eine sachgerechte Ausschussberatung nicht ausreicht und eine
schriftliche Einwilligung der oder des Betroffenen vorliegt.
2Fehlt es an einer solchen Einwilligung, ist eine Behandlung in
�ffentlicher Sitzung gleichwohl zul�ssig, soweit der unantastba-
re Bereich privater Lebensgestaltung nicht ber�hrt ist, es keine
der personenbezogenen �ffentlichen Er�rterung entgegenste-
henden Rechtsvorschriften, Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnisse gibt und das Interesse an einer personenbezogenen
�ffentlichen Beratung gegen�ber schutzw�rdigen Interessen der
oder des Betroffenen �berwiegt. 3Auch in nicht�ffentlicher Sit-
zung ist eine Behandlung des unantastbaren Bereichs privater
Lebensgestaltung nur zul�ssig, soweit hierf�r eine schriftliche
Einwilligung der oder des Betroffenen vorliegt.

(4) 1Der Ausschuss kann beschließen, dass �ber den Inhalt der
Beratungen �ber einen Gegenstand oder Teile desselben oder
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�ber bestimmte Mitteilungen in nicht�ffentlicher Sitzung sowie
�ber Beratungsunterlagen Verschwiegenheit zu bewahren ist, so-
fern nicht ein Drittel der anwesenden Ausschussmitglieder
widerspricht. 2Der Ausschuss hat zu beschließen, dass �ber per-
sonenbezogene Beratungsgegenst�nde, Mitteilungen und Be-
ratungsunterlagen Verschwiegenheit zu bewahren ist, soweit
schutzw�rdige Interessen der oder des Betroffenen dies erfordern.
3Die oder der Vorsitzende befragt die Ausschussmitglieder, die der
Beratung beiwohnenden Mitglieder und Auskunftspersonen (§ 58
Absatz 2), ob sie gewillt sind, sich diesem Beschluss zu f�gen.
4Wird die Erkl�rung verweigert oder sp�ter die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit verletzt, so kann der Ausschuss die betreffen-
den Mitglieder und Auskunftspersonen (§ 58 Absatz 2) von sei-
nen weiteren Beratungen �ber diesen Gegenstand ausschließen.

§ 57
Einberufung und Tagesordnung

(1) 1Die oder der Vorsitzende bestimmt – sofern nicht der Aus-
schuss selbst dar�ber Beschluss gefasst hat – im Benehmen mit
den Fraktionen und Gruppen Zeit, Ort und Tagesordnung der
Ausschusssitzungen. 2Sie oder er veranlasst die Einladung der
Ausschussmitglieder und leitet die Beratung. 3Sie oder er ist auf
Verlangen von zwei Ausschussmitgliedern zur Einberufung einer
Ausschusssitzung innerhalb einer Woche verpflichtet, wenn seit
der letzten Sitzung mehr als ein Monat vergangen ist.

(2) Der Ausschuss kann die Tagesordnung �ndern; erweitern
kann er sie nur, wenn nicht eine Fraktion oder Gruppe wider-
spricht.

(3) 1Die Tagesordnung soll den Ausschussmitgliedern in der Re-
gel sp�testens eine Woche vor der Sitzung zugeleitet werden.
2Ausnahmen sind im Einvernehmen zwischen den Fraktionen
und Gruppen zul�ssig. 3Die Einladungen sind dem Senat mitzu-
teilen.

(4) 1Ausschusssitzungen sollen in der Regel nicht �ber 22 Uhr
ausgedehnt werden. 2W�hrend Sitzungen der B�rgerschaft sind
Ausschusssitzungen nicht zul�ssig.

§ 58
Sitzungen

(1) Auf die Sitzungen der Aussch�sse finden die Bestimmungen
der Gesch�ftsordnung �ber die Sitzungen der B�rgerschaft sinn-
gem�ß Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist.
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(2) 1Die Aussch�sse k�nnen Sachverst�ndigen, Interessenvertre-
terinnen oder Interessenvertretern und anderen Auskunftsperso-
nen Gelegenheit zur m�ndlichen oder schriftlichen Stellung-
nahme gegen�ber dem Ausschuss geben. 2Die Auskunftsperson
bestimmt der Ausschuss. 3Handelt es sich dabei um eine Mitar-
beiterin oder einen Mitarbeiter der hamburgischen Verwaltung,
so hat der Ausschuss den Senat um deren oder dessen Entsen-
dung zu bitten.

(3) Den Schriftverkehr mit dem Senat f�hrt die Pr�sidentin
oder der Pr�sident.

(4) 1Die oder der Ausschussvorsitzende kann auf Beschluss des
Ausschusses den Medien Auskunft �ber wichtige Ergebnisse der
Ausschussverhandlungen geben. 2In den Medien ver�ffentlich-
ten unrichtigen Darstellungen �ber die T�tigkeit des Ausschus-
ses oder Vorg�nge in den Ausschussverhandlungen kann die
oder der Ausschussvorsitzende auch ohne vorherigen Beschluss
des Ausschusses entgegentreten.

§ 59
�ffentliche Anh�rungen

(1) 1Zur Information �ber einen Gegenstand seiner Beratung
hat jeder Ausschuss auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder
die Pflicht, eine �ffentliche Anh�rung durchzuf�hren. 2Der Aus-
schuss hat das Recht, weitere �ffentliche Anh�rungen zu be-
schließen. 3Ausgenommen sind der Entwurf des Haushaltspla-
nes sowie Nachtr�ge zum Haushaltsplan und Angelegenheiten,
die nach § 56 in nicht�ffentlicher Sitzung behandelt werden.

(2) Der Termin der �ffentlichen Anh�rung ist mindestens eine
Woche im Voraus in geeigneter Weise durch die B�rgerschafts-
kanzlei �ffentlich bekannt zu geben.

(3) 1Die oder der Vorsitzende hat jeder B�rgerin oder jedem
B�rger, die oder der sich w�hrend der Anh�rung bei der oder
dem Vorsitzenden mit der Erkl�rung gemeldet hat, sie oder er
k�nne zu dem zur Er�rterung stehenden Gegenstand eine sach-
liche Auskunft geben, das Wort zu erteilen. 2Die Anh�rung ist
beendet, wenn sich niemand mehr zu Wort meldet oder wenn
die oder der Vorsitzende die Aussprache schließt, weil neue Ge-
sichtspunkte zur Sache nicht mehr zu erwarten sind.

(4) Auf �ffentliche Anh�rungen finden die sonstigen Bestim-
mungen �ber Ausschusssitzungen entsprechend Anwendung.
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§ 60
Ausschussprotokolle

(1) 1�ber jede Ausschusssitzung ist ein Protokoll zu f�hren, das
von der oder dem Vorsitzenden, der Schriftf�hrerin oder dem
Schriftf�hrer und der Protokollf�hrerin oder dem Protokollf�h-
rer zu unterzeichnen ist. 2Es muss enthalten die Namen der an-
wesenden Ausschussmitglieder, die Tagesordnung, die Zeit des
Beginns und des Schlusses der Sitzung, eine kurze Zusammen-
fassung der Beratung, die Abstimmungsverh�ltnisse sowie den
vollen Wortlaut der Antr�ge und Beschl�sse.

(2) Die Protokollf�hrung ist Aufgabe der B�rgerschaftskanzlei.

(3) F�r die Behandlung der Protokolle erl�sst die Pr�sidentin
oder der Pr�sident besondere Richtlinien.

§ 61
Berichte der Aussch�sse

(1) 1Die Aussch�sse haben der B�rgerschaft �ber die Ergebnisse
ihrer Beratungen schriftlich zu berichten und Beschl�sse zu
empfehlen. 2Die Beschlussempfehlung kann auch „Kenntnis-
nahme“ sein. 3In Selbstbefassungsangelegenheiten nach § 53
Absatz 2 kann der B�rgerschaft lediglich eine Kenntnisnahme
empfohlen werden; etwaige Antr�ge m�ssen aus der Mitte der
B�rgerschaft eingebracht werden. 4Berichterstatterin oder Be-
richterstatter ist die Schriftf�hrerin oder der Schriftf�hrer, so-
fern nicht der Ausschuss etwas anderes bestimmt.

(2) 1Die Berichte sollen so gefasst sein, dass die im Ausschuss
vertretenen Meinungen und die Gr�nde, die zum Beschluss ge-
f�hrt haben, ersichtlich sind. 2Sie m�ssen die Empfehlung des
Ausschusses und das Abstimmungsverh�ltnis, mit dem die Emp-
fehlung zustande gekommen ist, wiedergeben.

(3) 1Berichte �ber Gegenst�nde, die einem Ausschuss zur ab-
schließenden Beratung �berwiesen worden sind, werden nach-
richtlich auf die Tagesordnung der n�chsten B�rgerschafts-
sitzung gesetzt. 2Die Beschl�sse des Ausschusses gelten als
Entscheidungen der B�rgerschaft, wenn nicht innerhalb von
14 Tagen nach Absendung der Tagesordnung ein Mitglied
schriftlich bei der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten die Befas-
sung des Plenums mit dem Gegenstand beantragt.

(4) 1Eine Minderheit von einem Viertel der Mitglieder des Aus-
schusses kann eine zweite Berichterstatterin oder einen zweiten
Berichterstatter mit der Erstattung eines Minderheitsberichtes
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beauftragen. 2Die Verabschiedung des Berichtes darf durch den
Minderheitsbericht nicht verz�gert werden.

(5) 1Hat der Ausschuss seine Beratungen �ber eine ihm �berwie-
sene Vorlage nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen,
so ist er auf Verlangen einer Fraktion oder Gruppe verpflichtet,
der B�rgerschaft einen Zwischenbericht zu geben. 2In die Drei-
monatsfrist wird die Zeit der Parlamentsferien nicht eingerech-
net.

(6) 1Ist eine Vorlage mehreren Aussch�ssen �berwiesen worden,
so obliegt die Berichterstattung dem federf�hrenden Ausschuss
nach § 53 Absatz 4. Der Bericht hat die Stellungnahmen der
mitberatenden Aussch�sse wiederzugeben. 2Die mitberatenden
Aussch�sse sollen mit dem federf�hrenden Ausschuss eine ange-
messene Frist zur �bermittlung ihrer Stellungnahmen vereinba-
ren. 3Werden dem federf�hrenden Ausschuss nicht innerhalb
der vereinbarten Frist die Stellungnahmen vorgelegt oder
kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann der federf�h-
rende Ausschuss der B�rgerschaft Bericht erstatten.

Zweiter Titel

Untersuchungsaussch�sse, Enquete-Kommissionen

§ 62
Untersuchungsaussch�sse
1Die B�rgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Viertels
ihrer Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsaussch�sse einzuset-
zen. 2Das N�here regelt das Gesetz. 3Die Regelungen �ber Fach-
aussch�sse gelten sinngem�ß.

§ 63
Enquete-Kommissionen

(1) 1Auf Antrag eines F�nftels der Mitglieder ist zur Vorberei-
tung von Entscheidungen �ber umfangreiche und bedeutsame
Sachkomplexe eine Enquete-Kommission einzusetzen. 2Ihr ge-
h�ren als sachverst�ndige Mitglieder auch Personen an, die
nicht Mitglieder der B�rgerschaft sind. 3Der Antrag muss den
Auftrag der Kommission bezeichnen.

(2) 1Die B�rgerschaft kann den Antrag einem Ausschuss zur Be-
ratung �berweisen. 2Der Inhalt des Auftrages darf dabei nicht
gegen den Willen der Antragstellerinnen und Antragsteller ver-
�ndert werden.
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(3) 1Die Zahl der zu berufenden Sachverst�ndigen ist im Einset-
zungsbeschluss festzulegen. 2Sie soll neun nicht �bersteigen.
3Die Benennung erfolgt nach Maßgabe von § 8 Absatz 1 durch
die Fraktionen, die Berufung durch die Pr�sidentin oder den
Pr�sidenten.

(4) Die Fraktionen und Gruppen k�nnen abweichend von § 8 je
ein Mitglied in die Kommission entsenden.

Dritter Titel

Volkspetitionen

§ 64
Volkspetitionen

(1) Nach der Ermittlung der Zahl der g�ltigen Eintragungen
durch die zust�ndige Beh�rde wird die Volkspetition als Druck-
sache verteilt und auf die Tagesordnung der n�chsten Sitzung
der B�rgerschaft gesetzt.

(2) Die B�rgerschaft kann die Volkspetition auch mehreren Aus-
sch�ssen, von denen einer als federf�hrend zu bezeichnen ist,
�berweisen.

(3) Der Ausschuss, bei einer �berweisung an mehrere Aus-
sch�sse der federf�hrende Ausschuss, l�dt die oder den von den
Petentinnen und Petenten benannte Vertreterin oder benann-
ten Vertreter, um dieser oder diesem Gelegenheit zu geben, das
Anliegen zu erl�utern.

(4) F�r das Verfahren im Ausschuss gelten im �brigen die Be-
stimmungen dieses Abschnitts �ber Fachaussch�sse entspre-
chend.

Vierter Titel

Eingabenausschuss

§ 65
Verfahren
1Eingaben an die B�rgerschaft m�ssen unterschrieben und mit
einer Absenderangabe versehen sein. 2Sie werden dem Eingaben-
ausschuss zugeleitet. 3Der Eingabenausschuss kann andere Aus-
sch�sse um Stellungnahme zu Eingaben bitten.
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§ 66
Erledigung der Eingaben

(1) Der Ausschuss berichtet schriftlich.

(2) Der Ausschuss empfiehlt, entweder

1. die Eingabe dem Senat zu �berweisen

– zur Ber�cksichtigung,

– zur Erw�gung oder

– als Stoff f�r k�nftige Pr�fung

oder

2. sie f�r

– erledigt oder

– nicht abhilfef�hig

zu erkl�ren oder

3. �ber sie zur Tagesordnung �berzugehen.

(3) 1„Erledigt“ sind Eingaben, wenn dem Anliegen bereits ent-
sprochen worden ist oder entsprochen werden wird. 2Dies gilt
auch, wenn der B�rgerschaft ein Antrag vorliegt, im Sinne der
Eingabe zu handeln.

(4) „Nicht abhilfef�hig“ sind Eingaben,

1. deren Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes gericht-
liches Verfahren oder die Nachpr�fung einer richterlichen
Entscheidung bedeuten w�rde, wobei das Recht des Aus-
schusses, sich mit dem Verhalten des Senats als Beteiligten in
einem schwebenden Verfahren oder nach rechtskr�ftigem
Abschluss eines Verfahrens zu befassen, unber�hrt bleibt,

2. deren Gegenstand nur auf dem Rechtsweg gekl�rt werden
kann,

3. deren Gegenstand außerhalb der hamburgischen Zust�ndig-
keit liegt,

4. deren Begehren nach Sach- und Rechtslage nicht entspro-
chen werden kann.

(5) „Zur Tagesordnung �berzugehen“ ist insbesondere bei Ein-
gaben, die

1. das Anliegen nicht erkennen lassen oder

2. gegen�ber einer fr�heren, von der B�rgerschaft beschiedenen
Eingabe keine neuen Tatsachen oder Beweismittel enthalten.
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§ 67
Benachrichtigung

Die Entscheidung der B�rgerschaft teilt die oder der Vorsitzende
des Eingabenausschusses der Unterzeichnerin oder dem Unter-
zeichner der Eingabe, bei mehreren Unterzeichnerinnen oder
Unterzeichnern der oder dem ersten, mit.

XI. Abschnitt

Behandlung von Immunit�tsangelegenheiten

§ 68
Behandlung von Immunit�tsangelegenheiten

(1) Antr�ge auf Aufhebung der Immunit�t k�nnen Staatsan-
waltschaften, Gerichte, �ffentlich-rechtliche Ehrengerichte, Pri-
vatkl�ger und Gl�ubiger im Vollstreckungsverfahren, soweit das
Gericht nicht auch ohne deren Antrag t�tig werden kann, stel-
len.

(2) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident �berweist die Antr�ge
ohne Mitteilung an die B�rgerschaft dem Verfassungsausschuss.

(3) 1Der Ausschuss berichtet der Pr�sidentin oder dem Pr�siden-
ten. 2Sie oder er teilt die Ausschussempfehlung verschlossen al-
len Mitgliedern mit.

(4) Sofern der Ausschussempfehlung nicht binnen 14 Tagen
schriftlich widersprochen wird, gilt sie als Entscheidung der
B�rgerschaft.

(5) Ist Widerspruch erhoben worden, so berichtet die Pr�siden-
tin oder der Pr�sident mit Drucksache der B�rgerschaft und er-
bittet deren Entscheidung.

XII. Abschnitt

Verhandlungsberichte, Beschlussausfertigungen

§ 69
Verhandlungsbericht

(1) 1�ber jede Plenarsitzung der B�rgerschaft wird ein Verhand-
lungsbericht angefertigt, der den Sitzungsablauf m�glichst wort-
getreu wiedergibt. 2In den Verhandlungsbericht sind auch die
gefassten Beschl�sse und die Namen der Sitzungspr�sidentinnen

75

Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft



oder der Sitzungspr�sidenten sowie der abwesenden Mitglieder
aufzunehmen. 3Ein Berichtsst�ck ist von der Pr�sidentin oder
dem Pr�sidenten und einer Schriftf�hrerin oder einem Schrift-
f�hrer zu unterzeichnen und wird zusammen mit den die Sit-
zung betreffenden Originalunterlagen in einer Sammlung ver-
einigt.

(2) 1Beanstandungen gegen die Richtigkeit eines Verhandlungs-
berichts k�nnen von jedem Mitglied innrehalb von 14 Tagen
nach der Verteilung des Berichts der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten schriftlich vorgelegt werden. 2Die Pr�sidentin oder der
Pr�sident entscheidet dar�ber, ob der Bericht ge�ndert werden
muss.

(3) 1Tonbandaufnahmen von Plenarsitzungen sind mindestens
so lange aufzubewahren, bis �ber Beanstandungen nach Ab-
satz 2 entschieden ist. 2Die Pr�sidentin oder der Pr�sident kann
allgemein oder im Einzelfall eine l�ngere Aufbewahrungszeit an-
ordnen.

(4) Die B�rgerschaft bestimmt durch Beschluss, ob und inwie-
weit �ber eine geheime Sitzung ein Verhandlungsbericht anzu-
fertigen und zu verteilen ist.

§ 70
Niederschrift der Reden

(1) Jede Rednerin und jeder Redner erh�lt alsbald nach deren
Fertigstellung die Niederschrift ihrer oder seiner Rede zur
Durchsicht binnen f�nf Kalendertagen.

(2) 1Berichtigungen sind auf das Notwendigste zu beschr�nken.
2Sie d�rfen den Sinn einer Rede in keinem Punkt ver�ndern.
3Dies gilt insbesondere f�r solche Ausf�hrungen, auf die in Zwi-
schenrufen oder sp�teren Reden Bezug genommen wurde. 4Be-
stehen Bedenken gegen eine Berichtigung und kann eine Ver-
st�ndigung mit der Rednerin oder dem Redner nicht erzielt
werden, so entscheidet die Pr�sidentin oder der Pr�sident.

(3) Wird die Niederschrift nicht fristgerecht von der Rednerin
oder dem Redner durchgesehen zur�ckgegeben, so geht die
Rede mit dem Vermerk „von der Rednerin/dem Redner nicht
korrigierte Fassung“ in Druck.

(4) Die unkorrigierte Aufnahme darf ohne Einverst�ndnis der
Rednerin oder des Redners nur mit besonderer Erlaubnis der
Pr�sidentin oder des Pr�sidenten eingesehen werden.
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§ 71
Ausfertigung der Beschl�sse

Die Pr�sidentin oder der Pr�sident fertigt die Beschl�sse aus und
�bermittelt sie dem Senat.

XIII. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 72
Fragen der Gesch�ftsordnung

(1) W�hrend einer Sitzung auftretende Zweifel �ber die Ausle-
gung der Gesch�ftsordnung entscheidet die Sitzungspr�sidentin
oder der Sitzungspr�sident oder auf ihre oder seine Frage die
B�rgerschaft.

(2) Eine grunds�tzliche �ber den Einzelfall hinausgehende Aus-
legung der Gesch�ftsordnung kann nur die B�rgerschaft nach
Vorberatung im Verfassungsausschuss beschließen.

(3) Eine geringf�gige Abweichung von dieser Gesch�ftsordnung
ist im Einzelfall zul�ssig, wenn sich kein Widerspruch erhebt.

(4) 1Ein Beschluss, durch den die Gesch�ftsordnung ge�ndert
werden soll, bedarf einer zweimaligen Abstimmung, wenn bei
der ersten Abstimmung von mindestens einem Drittel der an-
wesenden Mitglieder Widerspruch erhoben wird. 2Zwischen der
ersten und der zweiten Abstimmung m�ssen mindestens sechs
Tage liegen.

§ 73
Ende der Wahlperiode

(1) Mit dem Ende der Wahlperiode gelten alle von der B�rger-
schaft nicht erledigten Gesetzentw�rfe, sonstige Vorlagen, An-
tr�ge, noch nicht beantwortete schriftliche Große und Kleine
Anfragen, Auskunftsersuchen und m�ndliche Fragen als erle-
digt.

(2) Noch nicht beschiedene Eingaben werden in der n�chsten
Wahlperiode weiter beraten.

(3) Beschl�sse, mit denen vom Senat regelm�ßige Berichte zu
einem Thema gefordert werden, bleiben f�r die n�chste Wahl-
periode in Kraft.

77

Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft



§ 74
Fortf�hrung der Gesch�fte

Die alte B�rgerschaft f�hrt die Gesch�fte bis zur ersten Sitzung
der neuen B�rgerschaft weiter.

§ 75
Schriftformerfordernis

Elektronische Dokumente, die digital signiert sind oder von
durch die Fraktionen legitimierten Personen �bermittelt wer-
den, sind schriftlichen Dokumenten gleichgestellt.

§ 76
Geltungsdauer

Die Gesch�fte werden, solange die B�rgerschaft nichts anderes
beschließt, nach den Bestimmungen der Gesch�ftsordnung der
vorangegangenen B�rgerschaft gef�hrt.

§ 77
Inkrafttreten

Diese Gesch�ftsordnung tritt am 2. M�rz 2015 in Kraft.

Hamburg, den 2. M�rz 2015
Die B�rgerschaftskanzlei

Anlage 1

Beschluss der B�rgerschaft
„Beginn und Ende der Plenarsitzungen“

Die Sitzungen beginnen in der 21. Wahlperiode der B�rgerschaft
um 13.30 Uhr und sollen in der Regel nicht �ber 22.00 Uhr aus-
gedehnt werden.

Anlage 2

Beschluss der B�rgerschaft zu § 42 Absatz 1
der Gesch�ftsordnung

1. Die B�rgerschaft verf�hrt, sofern der �ltestenrat im Einzelfall
nichts anderes vorschl�gt und die B�rgerschaft dies billigt,
bei ihren Beratungen nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 der Ge-
sch�ftsordnung.

1.1 Die außerhalb der Aktuellen Stunde (§ 22) und des Zeit-
bedarfs f�r gesch�ftliche Abwicklungen verf�gbare Zeit
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wird den Fraktionen, fraktionslosen Abgeordneten und
dem Senat als Gesamtredezeit zugeteilt.

1.2 1Die Grundredezeit betr�gt jeweils 30 Minuten f�r jede
Fraktion, 5 Minuten f�r fraktionslose Abgeordnete und
30 Minuten f�r den Senat. 2Die Fraktionen erhalten ei-
nen Zuschlag zur Redezeit unter Ber�cksichtigung ihrer
St�rke. 3Dabei ist anzustreben, dass jeweils neun Debat-
ten m�glich werden. 4Die Redezeit pro Debattenbeitrag
betr�gt in der Regel f�nf Minuten; im Einvernehmen
k�nnen Abweichungen vereinbart werden.

2. Die Fraktionen k�nnen pro Sitzungstag folgende Anzahl an
Debatten anmelden:

SPD: vier Debatten
CDU, GR�NE, DIE LINKE, FDP, AfD: jeweils eine Debatte.

Jede Fraktion hat das Recht, statt einer Debatte zwei Kurzde-
batten mit jeweils zwei Minuten Redezeit pro Debattenbei-
trag anzumelden.

F�r das Recht zur Anmeldung von Debatten (§ 42 Absatz 1
Nummer 1 Satz 3) gilt eine rotierende Reihenfolge der Frak-
tionen beginnend mit der st�rksten Fraktion.

3. Als Gesamtredezeit stehen demnach zur Verf�gung:

SPD 30 + 40 = 70 Minuten
CDU 30 + 15 = 45 Minuten
Gr�ne 30 + 10 = 40 Minuten
DIE LINKE 30 + 10 = 40 Minuten
FDP 30 + 10 = 40 Minuten
AfD 30 + 5 = 35 Minuten
Senat 30 Minuten

300 Minuten

Fraktionslose Abgeordnete: 5 Minuten

Fraktionen k�nnen im gegenseitigen Einvernehmen unterei-
nander Redezeit �bertragen.

4. Nimmt der Senat mehr Redezeit in Anspruch, als f�r ihn vor-
gesehen ist, geht dies zulasten der Redezeit der ihn tragenden
Fraktionen.
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Ernennung der vorl�ufigen Schrift-

f�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . . . . 1 (3)
Leitung der ersten Sitzung der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (2 u. 3)
Wahl von Vertreterinnen/Vertretern bei

gleichzeitiger Verhinderung der
Sitzungspr�sidentinnen/Sitzungs-
pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)

�ltestenrat
Abweichungen von Vereinbarungen des

�ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (4)
Anh�rung bei Ausschluss eines Mitglieds

wegen grober Ungeb�hr . . . . . . . . . . . . 48 (2)
Anh�rung bei Zur�ckweisung von

Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
Anh�rung durch die Pr�sidentin/den

Pr�sidenten zwecks allgemeiner
Anordnungen zum Zutritt/Aufenthalt
zu den von der B�rgerschaft
genutzten R�umen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)

Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)
Beratung der Pr�sidentin/des Pr�sidenten 6 (3)
Beratungsf�higkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
Beschlussorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)
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�ltestenrat (Fortsetzung)
Bestimmung der Pl�tze im Plenum . . . . . . 3 (5)
Bewilligung von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)
Einberufung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
Empfehlung zum Ablauf der Sitzung . . . . 26
Genehmigung der Reisen von Gremien

und Delegationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 1)
Leitung der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . 6 (2)
Nachtr�ge zur Tagesordnung . . . . . . . . . . . 24 (4)
Trennung von auf der Tagesordnung

zusammengefassten Punkten . . . . . . . . 24 (2)
Vereinbarungen von grunds�tzlicher

Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (6)
Vereinbarungen zu Wahlen . . . . . . . . . . . . 38 (1 u. 3)
Verst�ndigung zwischen Fraktionen . . . . . 6 (3)
Verteilung der �mter in den Aussch�ssen 8 (1 Nr. 3)
Vorschlag f�r st�ndige Fachaussch�sse . . 52 (1)
Vorsitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
Zusammensetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (1)

Amt
Andere �mter, f�r die die B�rgerschaft

ein Wahlrecht hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
B�rgerschaftliche �mter . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Amtsbezeichnung
Reihenfolge der Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten bei Verhinderung der
Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . . 4 (3)

Amtszeit
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . 2
der Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . 2
der Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten 2

�nderung
der Gesch�ftsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 (4)

�nderungsantr�ge
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)
Zeitpunkt der Stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (6), 16 (3)

Anfragen
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1), 19 (2)
Große Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1), 20
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Anfragen (Fortsetzung)
Kleine Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1), 19
�bermittlung der Anfragen an den Senat 18 (2)
Zur�ckweisung von Kleinen Anfragen . . 19 (3)

Anh�rung
Bewilligung von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)
des �ltestenrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
des �ltestenrats bei Zur�ckweisung von

Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
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Sachverst�ndigenanh�rungen . . . . . . 56 (1)

Anmeldung
eines Gegenstandes zur Aktuellen Stunde 22 (1)
von Großen Anfragen zur Beratung . . . . . 20 (3)
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von Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)

Anordnung
�ber den Aufenthalt in den von der

B�rgerschaft genutzten R�umen . . . . 3 (2)
�ber den Zutritt zu den von der B�rger-

schaft genutzten R�umen . . . . . . . . . . 3 (2)

Antrag
Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)
�nderungsantr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (6), 16 (3)
Annahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)
auf Aufhebung der Immunit�t . . . . . . . . . 24 (5), 68 (1)
auf Feststellung der Beschlussf�higkeit . . 32 (2)
auf �bergang zur Tagesordnung . . . . . . . . 16 (6), 30 (1)
auf �berweisung einer Vorlage an einen

Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
auf Vertagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
Beratung �ber zur�ckgenommene

Antr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (5)
des Senats auf Entsperrung von

Haushaltsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)
Einbringung von Antr�gen . . . . . . . . . . . . . 16
einer Fraktion zur Aktuellen Stunde . . . . 22 (1)
Einholung externe Gutachten . . . . . . . . . . 16 (7)
Erledigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)
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Antrag (Fortsetzung)
Erledigung am Ende der Wahlperiode . . . 73 (1)
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
Gesch�ftsordnungsantr�ge . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
Reihenfolge bei Abstimmungen . . . . . . . . 35
Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)
�berweisungen an Aussch�sse . . . . . . . . . . 16 (1 u. 2)
�berweisungsantrag, Wiederer�ffnung

der Beratung bei Ablehnung . . . . . . . . 29 (3)
Unterzeichnung von Antr�gen . . . . . . . . . 16 (1)
Worterteilung zur Gesch�ftsordnung

bei Antr�gen �ber die Anwendung
der Gesch�ftsordnung oder zum
Gesch�ftsablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Wortwahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
zum Gegenstand der Großen Anfrage . . . 20 (4)
zur Sache bei der Aktuellen Stunde . . . . . 22 (5)
Zur�cknahme von Antr�gen . . . . . . . . . . . . 16 (5)
Zur�ckweisung von �nderungs- oder

Zusatzantr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)
Zur�ckweisung von Antr�gen . . . . . . . . . . 16 (4)
Zusatzantrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)

Antragsteller
Unterzeichnung der Antr�ge . . . . . . . . . . . 16 (1)
Widerspruch gegen Erledigungs-

erkl�rungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)

Antworten des Senats
Große Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)
�bermittlung an Fragesteller . . . . . . . . . . . 18 (3)
�bermittlung an Fraktionen und

Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (3), 19 (1)

Anzweiflung
der Beschlussf�higkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 (1)
des Abstimmungsergebnisses . . . . . . . . . . . 34 (4)

Arbeit der B�rgerschaft
F�rderung durch die Pr�sidentin/den

Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
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Arbeitsgruppen
Einsetzung durch Enquete-Kommis-

sionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 (5)

Arbeitsplan
Verst�ndigung der Fraktionen im

�ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Aufenthalt in den von der B�rgerschaft
genutzten R�umen
Anordnungen der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)

Aufgaben�bertragung
durch die Pr�sidentin/den Pr�sidenten

auf die Vizepr�sidentinnen/
Vizepr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (2)

Aufnahmen (Ton, Bild)
bei Sachverst�ndigenanh�rungen . . . . . . 56 (1)

Aufruf
der Mitglieder bei der ersten Sitzung . . . . 1 (3)

Ausgaben der B�rgerschaft
Verf�gung durch die Pr�sidentin/den

Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)

Auskunft
der/des Vorsitzenden gegen�ber Medien 58 (4)

Auskunftsperson
Stellungnahme gegen�ber Aussch�ssen . 58 (2)

Auskunftspflicht
des Senats gegen�ber der B�rgerschaft

und den Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . 10 (1)
des Senats gegen�ber der B�rgerschaft

bei externen Gutachten . . . . . . . . . . . . 16 (7)

Ausschluss
Einspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
von Mitgliedern von der Sitzung . . . . . . . 48 (1)
von Mitgliedern wegen grober Ungeb�hr 48 (2)

Aussch�sse
Abschließende Beratung durch

Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (3)
Aktenvorlagerecht gegen�ber dem Senat 10 (1)
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Aussch�sse (Fortsetzung)
�nderung der Tagesordnung . . . . . . . . . . . 57 (2)
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (1)
Aufl�sung von Unteraussch�ssen . . . . . . . 52 (2)
Aufzeichnungen von Ton und Bild bei

Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (1)
Auskunft gegen�ber Medien . . . . . . . . . . . 58 (4)
Auskunftspersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 (2)
Auskunftsrecht gegen�ber dem Senat . . . 10 (1)
Ausscheiden eines Mitglieds . . . . . . . . . . . . 54 (4)
Ausschluss der �ffentlichkeit . . . . . . . . . . . 56 (2)
Ausschussempfehlung bei Beratung von

Gesetzesvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (4)
Behandlung personenbezogener Daten . . 56 (3)
Benennung der Ausschussmitglieder . . . . 8 (1 Nr. 2), 54 (2)
Benennung der Ausschussvorsitzenden

und Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer 55 (1)
Bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bericht der Ergebnisse an die

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (1)
Bericht �ber Gegenst�nde zur

abschließenden Beratung . . . . . . . . . . . 61 (3)
Berichterstattung des federf�hrenden

Ausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (6)
Beschlussempfehlung an die

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (1)
Besetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
Bestimmung der Tagesordnung . . . . . . . . . 57 (1)
Bildung von Unteraussch�ssen . . . . . . . . . 52 (2)
Dauer der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 (3)
Eingabenausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ff.
Einsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (1)
Entsendepflicht von Senatsmitgliedern . . 10 (2)
Entsendung von anderen Vertreterinnen/

Vertretern des Senats . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)
Fachaussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ff.
Federf�hrender Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . 53 (4)
Fortf�hrung der Beratungen �ber

Vorlagen der alten B�rgerschaft . . . . . 53 (5)
Fraktionslose Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . 54 (6)
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Aussch�sse (Fortsetzung)
Gegenstand der Beschlussfassung bei

Beratung einer Gesetzesvorlage . . . . . 13 (4)
Genehmigung von Reisen . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 1)
Leitung der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 (1)
Mitteilung der Einberufung an den Senat 57 (3)
�ffentliche Anh�rung . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
�ffentlichkeit der Sitzungen . . . . . . . . . . . 56 (1)
Ordnungsgewalt der Vorsitzenden

gegen�ber Senatsmitgliedern . . . . . . . 11 (2)
Protokoll �ber jede Ausschusssitzung . . . 60 (1 u. 2)
Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)
Schriftverkehr mit dem Senat . . . . . . . . . . 58 (3)
Selbstbefassungsangelegenheiten . . . . . . . 53 (2), 61 (1)
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Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)
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Sonderaussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (3)
Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
�berweisung einer Vorlage im Vorweg . . 53 (1)
�berweisung von Vorlagen an einen

Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (1 u. 2)
Untersuchungsaussch�sse . . . . . . . . . . . . . 62
Verfassungsausschuss in

Immunit�tsangelegenheiten . . . . . . . . 68 (2 u. 3)
Verschwiegenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (4)
Vertretung der Ausschussmitglieder . . . . . 54 (3)
Vertretung der Ausschussvorsitzenden

und Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer 55 (2 u. 3)
Vorbereitung der Arbeit der B�rgerschaft 53 (2)
Vorsitzende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)
Zahl der Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (1)
Zitierung des zust�ndigen Mitglieds des

Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)
Zusammensetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 (1)
Zutrittsrecht bei Untersuchungs-

aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)
Zutrittsrecht der Senatsmitglieder . . . . . . 11 (1)
Zwischenbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (5)
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Ausschussberichte
Setzen der Ausschussberichte auf die

Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)

Ausschussempfehlung
in Immunit�tsangelegenheiten . . . . . . . . . 68 (3 u. 4)

Ausschussmitglieder
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die Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . 8 (1 Nr. 2)
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schriftf�hrer
Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls . . 60 (1)
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Auskunft gegen�ber Medien . . . . . . . . . . . 58 (4)
Benennung der Vorsitzenden . . . . . . . . . . . 55 (1)
Bestimmung der Tagesordnung . . . . . . . . . 57 (1)
Einberufung der Ausschusssitzungen . . . . 57 (1)
Leitung der Beratungen . . . . . . . . . . . . . . . . 57 (1)
Unterzeichnung des Protokolls bei

Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 (1)
Worterteilung bei �ffentlicher Anh�rung 59 (2)

Aussprache
Aktuelle Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2)

B

Beantwortung
Frist des Senats zur Beantwortung

Großer Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (1)
Frist des Senats zur Beantwortung

Kleiner Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (1)

Begr�ndung
von Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)

Benennung
der Ausschussmitglieder an die

Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . . . . 8 (1 Nr. 2)

Beratung
Anmeldung von Großen Anfragen . . . . . . 20 (3)
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Ausschuss �berwiesenen Vorlagen . . . 53 (1)
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Beratung (Fortsetzung)
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bei Gesetzesvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)
bei Wahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (5)
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Tagesordnungspunkte . . . . . . . . . . . . . . 24 (3)
in geheimer Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2 u. 3)
Schluss der Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (1)
�ber zur�ckgenommene Antr�ge . . . . . . . 16 (5)
Verschwiegenheit bei Ausschuss-

sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (4)
von Haushaltsvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wiederer�ffnung der Beratung . . . . . . . . . 29 (2)
Zitierung des zust�ndigen Mitglieds

des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)

Beratungsf�higkeit
des �ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)

Berechnungsverfahren
nach Hare/Niemeyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Bericht
der Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
des federf�hrenden Ausschusses . . . . . . . . 61 (6)
Zwischenbericht der Aussch�sse . . . . . . . . 61 (5)

Berichtigung
der Niederschrift der Rede . . . . . . . . . . . . . 70 (2)

Beschluss
Ausfertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
der B�rgerschaft �ber den Sitzungs-

termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (1)
der B�rgerschaft �ber die Fortf�hrung

der Beratungen �ber Vorlagen der
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Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (5)
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punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (3)
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B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2)
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Antrag auf Feststellung . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 (2)
Anzweiflung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 (1)
bei der ersten Sitzung der B�rgerschaft . . 1 (3)
der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zul�ssigkeit der Anzweiflung . . . . . . . . . . . 32 (3)

Beschlussorgan
�ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Bewilligung
von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)

Bildung
einer Fraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
einer Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)

B�rgerschaft
Aktenvorlagerecht gegen�ber dem Senat 10 (1)
�mter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
Aufenthalt in den von der B�rgerschaft

genutzten R�umen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Auftragserteilung an Aussch�sse . . . . . . . . 53 (1)
Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Auskunftsrecht gegen�ber dem Senat . . . 10 (1)
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§



B�rgerschaft (Fortsetzung)
Auslegung der Gesch�ftsordnung

w�hrend der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . 72 (1)
Beratung der Pr�sidentin/des Pr�sidenten

in allen wesentlichen Fragen durch
den �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Beschluss �ber die Fortf�hrung der
Beratungen �ber Vorlagen der alten
B�rgerschaft in einem Ausschuss . . . . 53 (5)

Beschluss �ber eine geheime Sitzung der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2)

Beschluss zur gemeinsamen Beratung
mehrerer Tagesordnungspunkte . . . . . 24 (3)

Beschlussf�higkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Beschlussf�higkeit bei der ersten Sitzung 1 (3)
Besetzung der b�rgerschaftlichen �mter 8
Bestimmung der Mitgliederzahl der

Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (1)
Einberufung der ersten Sitzung . . . . . . . . . 1 (1)
Einbringung von Gesetzesvorlagen . . . . . 13 (1)
Einladung bei Verlegung der Sitzung . . . . 23 (3)
Einladung zu Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . 23 (2)
Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Einsetzung von Fachaussch�ssen . . . . . . . 52 (1)
Einsetzung von Sonderaussch�ssen . . . . . 52 (3)
Entscheidung �ber die Anfertigung eines

Verhandlungsberichts bei geheimer
Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (4)

Entscheidung �ber die Fassung der
Fragestellung bei Abstimmungen . . . . 33 (1)

Entscheidung �ber Einspr�che gegen
Sachruf, Ordnungsruf, Ausschluss . . . 49

Entsendepflicht von Senatsmitgliedern . 10 (2)
Entsenderecht des Senats von anderen

Vertreterinnen/Vertretern zu
Verhandlungen der B�rgerschaft . . . . 11 (1)

F�rderung der Arbeit der B�rgerschaft . . 3 (1)
Fortf�hrung der Gesch�fte . . . . . . . . . . . . . 74
Geltung der Beschl�sse von Aussch�ssen

als Entscheidung der B�rgerschaft . . . 61 (3)
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B�rgerschaft (Fortsetzung)
Gleiche Fraktionsst�rke . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (2)
Grunds�tzliche Auslegung der

Gesch�ftsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 (2)
Hausrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Konstituierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
�ffentlichkeit der Sitzungen der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (1)
Ordnungsgewalt der Sitzungspr�sidentin/

des Sitzungspr�sidenten . . . . . . . . . . . . 11 (2)
Pflicht zur Einberufung der B�rgerschaft 23 (4)
Polizeigewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Schriftwechsel mit dem Senat . . . . . . . . . . 9
Schutz der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Sitze in den Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sitzungsbeginn und -ende . . . . . . . . . . . . . . Anlage 1
Termin der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (1)
�bergang zur Tagesordnung . . . . . . . . . . . . 30
�berweisung eines Gegenstands zur

abschließenden Beratung an einen
Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (3)

�berweisung von Großen Anfragen . . . . . 20 (5)
Verfassungs�nderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Verf�gung �ber Einnahmen und

Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Verhandlungen mit dem Senat . . . . . . . . . 9
Vertretung in Rechtsgesch�ften und

Rechtsstreitigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Vertretung nach aussen durch die

Vizepr�sidentinnen/ Vizepr�sidenten 4 (2)
Vorbereitung der Arbeit der B�rgerschaft

durch die Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . 53 (2)
Wahl der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . 2 Nr. 1
Wahl der Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 3
Wahl der Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
Wahlrecht f�r andere �mter . . . . . . . . . . . . 8
Wahrung der W�rde der B�rgerschaft . . . 3 (1)

92

Sachverzeichnis zur Gesch�ftsordnung

§



B�rgerschaft (Fortsetzung)
Zul�ssigkeit der Anwesenheit bei

geheimer Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (3)
Zutritt zu den von der B�rgerschaft

genutzten R�umen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Zutrittsrecht bei Untersuchungs-

aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)
Zutrittsrecht der Senatsmitglieder . . . . . . 11 (1)
Zwischenbericht der Aussch�sse . . . . . . . . 61 (5)

B�rgerschaftskanzlei
Aufenthalt der Mitarbeiter im

Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bearbeitung von Anfragen der Mitglieder 18
Einladung der Mitglieder der B�rger-

schaft zu B�rgerschaftssitzungen . . . . 23 (2)
Ernennung/Entlassung der Mitarbeiter . . 3 (4)
F�hrung der Ausschussprotokolle . . . . . . . 60 (2)
Leitung durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (4)
Unterrichtung der Unterzeichnerin/

des Unterzeichners �ber die Art
der Erledigung bei Eingaben . . . . . . . . 67

D

Dauer
der Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)
der Ausschusssitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 (4)
der B�rgerschaftssitzungen . . . . . . . . . . . . Anlage

Dauer der Wahlperiode
Wahl der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . 2
Wahl der Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Wahl der Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Debatte
Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlage 2
bei Gesetzesvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)
Gesamtredezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlage 2
Kurzdebatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlage 2
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Delegationen
Genehmigung von Reisen . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 1)

Drucksache
Große Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)
Kleine Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (1)
Widerspruch gegen die Ausschuss-

empfehlung in Immunit�ts-
angelegenheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 (5)

E

Einberufung
der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (1)
der B�rgerschaft auf Verlangen der

Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (4)
der B�rgerschaft auf Verlangen des

Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (4)
der B�rgerschaft zur ersten Sitzung . . . . . 1 (1)
des �ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
von Ausschusssitzungen . . . . . . . . . . . . . . . 57 (1)

Eingaben
Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66
Benachrichtigung der Unterzeichnerin/

des Unterzeichners . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 (1)
Empfehlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 (2 bis 5)
Erledigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Weiterberatung in der n�chsten

Wahlperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 (2)

Einladung
zu Sitzungen der B�rgerschaft . . . . . . . . . . 23 (2 u. 3)

Einnahmen der B�rgerschaft
Verf�gung durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)

Einreichung
von Antr�gen zu Großen Anfragen . . . . . . 20 (4)
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Einsetzungsbeschluss
Abweichungen bei der Besetzung von

Sonderaussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (3)

Einspruch
eines Mitglieds gegen Sachruf,

Ordnungsruf, Ausschluss . . . . . . . . . . . 49

Einverst�ndnis
des Senats zur fr�heren zweiten Lesung . 13 (3)

Empfehlung
des �ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (1 bis 4)

Ende
der Wahlperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Enquete-Kommissionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Einsetzung von Arbeitsgruppen

(Unteraussch�sse) . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 (5)

Enthaltungen
Feststellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 (2)

Entlassung
von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der

B�rgerschaftskanzlei . . . . . . . . . . . . . . . 3 (4)

Entsendepflicht
von Senatsmitgliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)

Entsperrung
von Haushaltsmitteln auf Antrag

des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)

Entziehung
des Wortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Erkl�rungen
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten bei

besonderen Anl�ssen . . . . . . . . . . . . . . . 27 (3)
Gegenerkl�rungen der Fraktionen und

Gruppen zu Erkl�rungen der
Pr�sidentin/des Pr�sidenten bei
besonderen Anl�ssen . . . . . . . . . . . . . . . 27 (3)

Erkl�rungen des Senats
außerhalb der Tagesordnung . . . . . . . . . . . 12
Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (2)
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Erkl�rungen des Senats (Fortsetzung)
Mitteilung an die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (3)

Erlass von Anordnungen
durch die Pr�sidentin/den Pr�sidenten

�ber den Aufenthalt in den von der
B�rgerschaft

genutzten R�umen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
durch die Pr�sidentin/den Pr�sidenten

�ber den Zutritt zu den von der
B�rgerschaft genutzten R�umen . . . . . 3 (2)

Erledigung
am Ende der Wahlperiode . . . . . . . . . . . . . . 73 (1)
von Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)

Ernennung
von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der

B�rgerschaftskanzlei . . . . . . . . . . . . . . . 3 (4)

Er�ffnung
der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (1)

Er�rterung
Vorherige Er�rterung im �ltestenrat . . . . 6 (5)

Erste Lesung
Mitteilung des Ergebnisses an den Senat . 13 (2)
Wiederholung der ersten Lesung . . . . . . . . 13 (5)
Zeitraum bis zur zweiten Lesung . . . . . . . . 13 (2)

F

Fachaussch�sse
siehe auch Aussch�sse
Z�hlreihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)

Federf�hrender Ausschuss
Berichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (6)
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (4)

Form
der Stimmzettel bei Wahlen . . . . . . . . . . . . 38 (2)
von Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
von Kleinen Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1), 19 (2)
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Fortf�hrung
der Gesch�fte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Fraktion
Anmeldung eines Gegenstands zur

Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1)
Antr�ge zur Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . 22 (1)
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50
Ausscheiden von Ausschussmitgliedern . 54 (4)
Ausschluss bei Sonderaussch�ssen . . . . . . 8 (3)
Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)
Benennung der Ausschussmitglieder . . . . 8 (1 Nr. 2), 54 (2)
Benennung der Ausschussvorsitzenden

und Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer 8 (1 Nr. 3), 55 (1)
Besetzung b�rgerschaftlicher Aussch�sse 8 (1 Nr. 2)
Bestimmung der Pl�tze im Plenum . . . . . 3 (5)
Bildung einer Fraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Einberufung des �ltestenrates . . . . . . . . . . 6 (2)
Mitteilung an die Fraktion �ber die �ber-

weisung von Antr�gen des Senats
auf Entsperrung von Haushalts-
mitteln an den Haushaltsausschuss . 15 (3)

Mitteilung von Vereinbarungen im
�ltestenrat von grunds�tzlicher
Bedeutung an die Fraktionen . . . . . . . 6 (6)

Rechtsstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)
Reihenfolge bei der Aussprache der

Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2)
Reihenfolge der Fraktionen . . . . . . . . . . . . 8 (1)
Reihenfolge der Fraktionen bei gleicher

St�rke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (2)
Sitze in den Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
St�rke der Fraktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
Unterzeichnung eines Antrags auf

�berweisung an einen Ausschuss . . . 16 (1)
Verlangen eines Zwischenberichts eines

Ausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (5)
Verlesung einer Gegenerkl�rung zu

Erkl�rungen der Pr�sidentin/des
Pr�sidenten bei besonderen Anl�ssen 27 (3)
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Fraktion (Fortsetzung)
Verst�ndigung der Fraktionen bei

Abweichungen von Vereinbarungen
im �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (4)

Verst�ndigung �ber den Arbeitsplan der
B�rgerschaft im �ltestenrat . . . . . . . . . 6 (3)

Vertreterinnen/Vertreter der Fraktionen
im �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (1)

Vertreterinnen/Vertreter der Fraktionen
im Pr�sidium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2

Verzeichnis ihrer G�ste . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Verzeichnis ihrer Mitglieder . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Vorschlagsrecht zu �mtern . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 1)
Vorsitzende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Zugeh�rigkeit der G�ste . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Fraktionslose Abgeordnete
Mitarbeit in Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . 54 (6)
Redezeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlage 2

Fraktionsst�rke
Benennung von Vorsitzenden oder

Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrern
b�rgerschaftlicher Aussch�sse . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)

Besetzung b�rgerschaftlicher Aussch�sse 8 (1 Nr. 2)
Reihenfolge der Fraktionen bei gleicher

Fraktionsst�rke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (2)
Zugeh�rigkeit von G�sten . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Fraktionsvorsitzende
Mitteilung der Namen an die

Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . . . . 7 (2)
Unterschrift der Gesetzesvorlagen . . . . . . 13 (6)

Freie und Hansestadt Hamburg
Vertretung durch die Pr�sidentin/den

Pr�sidenten in allen Rechtsgesch�ften
und -streitigkeiten der B�rgerschaft . . 3 (3)

G

Gast
als Vertreter einer Gruppe im �ltestenrat 6 (1)
Verzeichnis der G�ste einer Fraktion . . . . 7 (2)
Verzeichnis der G�ste einer Gruppe . . . . . 7 (2)
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Gegenerkl�rungen
siehe Erkl�rungen

Geheime Sitzung
Antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2)
Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (3)
Zul�ssigkeit der Anwesenheit . . . . . . . . . . . 25 (3)

Geltungsdauer
der Gesch�ftsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
der Wahl der Pr�sidentin/des Pr�sidenten 2
der Wahl der Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
der Wahl der Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Genehmigung
der Reisen von Gremien oder

Delegationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 1)

Gesch�ftliche Mitteilungen
Gegenerkl�rungen der Fraktionen und

Gruppen zu Erkl�rungen der
Pr�sidentin/des Pr�sidenten bei
besonderen Anl�ssen . . . . . . . . . . . . . . . 27 (3)

zu Beginn der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . 27 (2)

Gesch�ftsordnung
Abweichung von der Gesch�ftsordnung . 72 (3)
�nderung der Gesch�ftsordnung . . . . . . . 72 (4)
Auslegung w�hrend der Sitzung . . . . . . . . 72 (1)
Geltungsdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Grunds�tzliche Auslegung . . . . . . . . . . . . . 72 (2)
�berwachung der Einhaltung . . . . . . . . . . 3 (1)

Gesch�ftsordnungsantr�ge
Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)

Gesch�ftsordnungsbeschluss
Trennung von auf der Tagesordnung
zusammengefassten Punkten . . . . . . . . . . . 24 (2)

Gesetzesvorlagen
�nderungsantr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (6)
Einbringung von Gesetzesvorlagen . . . . . 13 (1)
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Gesetzesvorlagen (Fortsetzung)
Erledigung am Ende der Wahlperiode . . . 73 (1)
Gegenstand der Beschlussfassung bei

vorheriger Beratung in einem
Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (4)

�berweisung der Gesetzesvorlage an
einen Ausschuss nach der ersten
Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (5)

Wiederholung der ersten Lesung . . . . . . . . 13 (5)
Zweimalige Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)

Gesetzliche Vorschriften
bei der Aktenvorlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (1)

Gleichberechtigung
Vertretung in kollegialen �ffentlich-

rechtlichen Beschluss- und Beratungs-
organen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 1)

Große Anfragen
Anmeldung zur Beratung . . . . . . . . . . . . . . 20 (3)
Antr�ge zum Gegenstand der Großen

Anfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (4)
Beantwortungsfrist des Senats . . . . . . . . . . 20 (1)
Besprechung der Antwort des Senats in

der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)
Erledigung am Ende der Wahlperiode . . . 73 (1)
�berweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (5)
Unterzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)

Gruppe
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50
Ausscheiden von Ausschussmitgliedern . 54 (4)
Ausschluss bei Sonderaussch�ssen . . . . . . 8 (3)
Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)
Benennung der Ausschussmitglieder . . . . 8 (1 Nr. 2), 54 (2)
Besetzung b�rgerschaftlicher Aussch�sse 8 (1 Nr. 2)
Bestimmung der Pl�tze im Plenum . . . . . . 3 (5)
Bildung einer Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Mitteilung an die Gruppe �ber die

�berweisung von Antr�gen des
Senats auf Entsperrung von Haushalts-
mitteln an den Haushaltsausschuss . . 15 (3)
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Gruppe (Fortsetzung)
Mitteilung von Vereinbarungen im

�ltestenrat von grunds�tzlicher
Bedeutung an die Gruppen . . . . . . . . . 6 (6)

Rechtsstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)
Unterzeichnung eines Antrags auf

�berweisung an einen Ausschuss . . . 16 (1)
Verlangen eines Zwischenberichts eines

Ausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (5)
Verlesung einer Gegenerkl�rung zu

Erkl�rungen der Pr�sidentin/des
Pr�sidenten bei besonderen Anl�ssen 27 (3)

Verst�ndigung der Gruppen bei
Abweichungen von Vereinbarungen
im �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (4)

Vertreter als Gast im �ltestenrat . . . . . . . . 6 (1)
Verzeichnis ihrer G�ste . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Verzeichnis ihrer Mitglieder . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Vorsitzende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)

Gruppenvorsitzende
Mitteilung der Namen an die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2)
Unterschrift der Gesetzesvorlagen . . . . . . 13 (1)

Gutachten
Bewilligung von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)
f�r Ausschusst�tigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)
durch B�rgerschaftsbeschluss . . . . . . . . . . 16 (7)

H

Hare/Niemeyer
Berechnungsverfahren des St�rke-

verh�ltnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Haushaltsangelegenheiten
Beratung der Pr�sidentin/des Pr�sidenten

durch den �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Haushaltsausschuss
Antr�ge des Senats auf Entsperrung

von Haushaltsmitteln . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)
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Haushaltsmittel
Antrag des Senats auf Entsperrung . . . . . . 15 (3)

Haushaltsplan
Verf�gung �ber Einnahmen und

Ausgaben der B�rgerschaft durch
die Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . 3 (3)

Zweimalige Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1 Nr. 1)

Haushaltsvorlagen
Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Hausrecht
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . 3 (2)

I

Immunit�t
Antrag auf Aufhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (5), 68 (1)
Bericht des Verfassungsausschusses . . . . . 68 (3)
Bericht �ber den Widerspruch gegen die

Ausschussempfehlung . . . . . . . . . . . . . . 68 (5)
�berweisung des Antrags an den

Verfassungsausschuss . . . . . . . . . . . . . . . 68 (2)
Widerspruch gegen die Ausschuss-

empfehlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 (4)

K

Kleine Anfrage
Beantwortungsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (1)
Einreichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1)
Erledigung am Ende der Wahlperiode . . . 73 (1)
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (1), 19 (1)
Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (2)
Zur�ckweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (3)

Konstituierung
der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Kurzdebatten
Anmeldung und Redezeit . . . . . . . . . . . . . . Anlage 2
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L

Leitung
der ersten Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (2 u. 3)
der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
der Sitzungen durch die Sitzungs-

pr�sidentin/den Sitzungspr�sidenten 27 (1)
der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
der Verhandlungen des �ltestenrates . . . 6 (2)
Vertretung der Pr�sidentin/des

Pr�sidenten bei der Sitzungsleitung . 4 (1)

M

Mehrheit
bei Abstimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 (2)
bei Verfassungs�nderungen . . . . . . . . . . . . 14 (2)
Beratungsf�higkeit des �ltestenrates . . . . 6 (2)
Feststellung einer bestimmten Mehrheit 34 (3)

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
der B�rgerschaftskanzlei . . . . . . . . . . . . . . . 3 (4)

Mitglieder
Abtretung des Platzes auf der Redeliste . . 39 (4)
Antrag auf geheime Sitzung der B�rger-

schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2)
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50
Aufruf (namentlich) bei der ersten

Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (3)
Ausschluss von der Sitzung . . . . . . . . . . . . 48 (1)
Ausschluss von Sitzungen wegen grober

Ungeb�hr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 (2)
Beanstandung des Verhandlungsberichts 69 (2)
Einberufung einer Sitzung der B�rger-

schaft auf Verlangen der Mitglieder . 23 (4)
Einladung zu B�rgerschaftssitzungen . . . 23 (2 u. 3)
Einspruch gegen Sachruf, Ordnungsruf,

Ausschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Gesch�ftsordnungsantr�ge . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
J�ngste Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (3)
Mitgliederzahl bei Großen Anfragen . . . . 20 (2)
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Mitglieder (Fortsetzung)
Mitgliederzahl f�r die Einbringung von

Antr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (1)
Mitgliederzahl f�r die Forderung auf

Wiederer�ffnung der Beratung . . . . . . 29 (3)
Mitgliederzahl zur Aufforderung des

Senats zur Aktenvorlage . . . . . . . . . . . . 10 (1)
Mitgliederzahl zur Beratung aufgrund

einer Erkl�rung des Senats . . . . . . . . . . 12 (2)
Redezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 (2)
Redezeit bei der Aktuellen Stunde . . . . . . . 22 (4)
Schriftliche Erkl�rungen �ber Vorg�nge

in den Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (4)
Schutz durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Teilnahme an Ausschusssitzungen . . . . . . 54 (5)
Teilung der Frage bei Abstimmungen . . . 33 (2)
Umfang der pers�nlichen Bemerkung . . . 45 (2)
Verletzung der Ordnung des Hauses . . . . . 46 (2)
Vorlage der �nderungs- und Zusatz-

antr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)
Widerspruch gegen �bergang zur

Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 (1 u. 2)
Wortmeldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 (1)

Mitglieder des Senats
Ordnungsgewalt gegen�ber Mitgliedern

des Senats in Verhandlungen der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (2)

Vertretungsm�glichkeit gegen�ber der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)

Zutritt zu den Verhandlungen der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)

Zutritt zu Untersuchungsaussch�ssen . . . 11 (1)

Mitgliederverzeichnis
der Fraktionen und der Gruppen . . . . . . . 7 (2)

Mitgliederzahl
Aufforderung des Senats zur Akten-

vorlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (1)
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Mitgliederzahl (Fortsetzung)
Beratung aufgrund einer Erkl�rung des

Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (2)
Einbringung von Gesetzesvorlagen . . . . . 13 (1)

Mitteilung
der Absicht einer Erkl�rung des Senats

an die Pr�sidentin/den Pr�sidenten . 12 (3)
der Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)
des Ergebnisses der ersten Lesung an

den Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)
Erforderliche gesch�ftliche Mitteilungen

zu Beginn der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . 27 (2)
Vereinbarungen im �ltestenrat von

grunds�tzlicher Bedeutung . . . . . . . . . 6 (6)

Mittel
Bewilligung von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)

N

Nachtr�ge
zur Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (4)

Namensaufruf
bei der ersten Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (3)
Vornahme durch die Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (1)

Namentliche Abstimmung
Aufnahme der Abstimmungslisten in

den Verhandlungsbericht . . . . . . . . . . . 37
Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (2)
Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (1)

Niederschrift
der Reden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

O

�ffentliche Anh�rung
Bewilligung von Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . 6 (5 Nr. 2)
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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�ffentlichkeit
Ausschluss bei Ausschusssitzungen . . . . . . 56 (2)
der Sitzungen der B�rgerschaft . . . . . . . . . 25 (1)
von Ausschusssitzungen . . . . . . . . . . . . . . . 56 (1)

Ordnung
auf der Zuschauertrib�ne . . . . . . . . . . . . . . 51
Aufrechterhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ordnungsbestimmungen
Ausschluss von Mitgliedern . . . . . . . . . . . . 48
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 49
Entziehung des Wortes . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ordnung auf der Zuh�rertrib�ne . . . . . . . 51
Ordnung im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . . 50
Ordnungsruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (2)
Sachruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (1)

Ordnungsgewalt
in Ausschusssitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (2)
in Sitzungen der B�rgerschaft . . . . . . . . . . 11 (2)

Ordnungsruf
Einspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (2)

P

Personalangelegenheiten
Beratung der Pr�sidentin/des Pr�sidenten

durch den �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Personenbezogene Daten
Behandlung in Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . 56 (3)

Pers�nliche Bemerkungen
Umfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (2)
Zul�ssigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (1)

Pl�tze im Plenum
Bestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (5)

Plenarprotokoll
siehe Verhandlungsbericht und Nieder-

schrift der Reden
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Plenarsitzung
siehe Sitzungen

Plenum
Bestimmung der Pl�tze . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (5)

Polizeigewalt
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . 3 (2)

Pr�sidentin/Pr�sident
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Aufrechterhaltung der Ordnung . . . . . . . . 3 (1)
Aufstellung der Tagesordnung . . . . . . . . . . 24 (1)
Ausfertigung der Beschl�sse der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ausschluss eines Mitglieds
wegen grober Ungeb�hr von Sitzungen . 48 (2)
Beanstandungen am Verhandlungs-

bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (2)
Bericht �ber einen Widerspruch gegen

die Ausschussempfehlung in
Immunit�ts-Angelegenheiten . . . . . . . 68 (5)

Berichtigung der Niederschrift . . . . . . . . . 70 (2)
Bestimmung der Pl�tze im Plenum . . . . . 3 (5)
Dauer der Amtszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Einberufung der B�rgerschaft . . . . . . . . . . 23 (1)
Einberufung der ersten Sitzung . . . . . . . . . 1 (1)
Einberufung des �ltestenrates . . . . . . . . . . 6 (2)
Erkl�rungen bei besonderen Anl�ssen . . . 27 (3)
Erlass von Anordnungen . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Ernennung und Entlassung der Mit-

arbeiterinnen/Mitarbeiter der B�rger-
schaftskanzlei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (4)

Festsetzung des Sitzungstermins . . . . . . . . 23 (1)
F�rderung der Arbeit der B�rgerschaft . . 3 (1)
Gew�hrleistung der Sicherheit und

Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Hausrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Leitung der B�rgerschaftskanzlei . . . . . . . 3 (4)
Leitung der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
Leitung der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Leitung der Verhandlungen des

�ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
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Pr�sidentin/Pr�sident (Fortsetzung)
Mitteilung der Ausschussempfehlung

in Immunit�tsangelegenheiten . . . . . . 68 (3)
Mitteilung der Entscheidung des Haus-

haltsausschusses an den Senat �ber
die Entsperrung von Haushalts-
mitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)

Mitteilung der Entscheidung des Haus-
haltsausschusses an die Mitglieder
�ber die Entsperrung von Haushalts-
mitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)

Mitteilung der Tagesordnung an
Mitglieder und Senat . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)

Ordnungsgewalt gegen�ber Vertrete-
rinnen/Vertretern des Senats . . . . . . . . 11 (2)

Polizeigewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
Reihenfolge bei Vertretung durch die

Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten . 4 (3)
Schriftwechsel der B�rgerschaft mit dem

Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 58 (3)
Schutz der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Schutz der Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
�bermittlung der Beschl�sse der B�rger-

schaft an den Senat . . . . . . . . . . . . . . . . 71
�bertragung von Aufgaben auf die

Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten . 4 (2)
�berwachung der Einhaltung der

Gesch�ftsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
�berweisung einer Vorlage im Vorwege

an einen Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (1)
�berweisung von Antr�gen auf

Aufhebung der Immunit�t an den
Verfassungsausschuss . . . . . . . . . . . . . . . 68 (2)

Unterrichtung der Fraktionen und des
Senats �ber Anmeldungen zur
Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1)

Unterst�tzung der Amtsf�hrung durch
den �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)

Unterst�tzung durch die Schrift-
f�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . . . . 5 (1)
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Pr�sidentin/Pr�sident (Fortsetzung)
Unterzeichnung des Verhandlungs-

berichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (1), 69 (1)
Verf�gung �ber die Einnahmen und

Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Verhandlungen der B�rgerschaft mit

dem Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Verhinderung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verst�ndigung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten bei Abweichungen
von Vereinbarungen des �ltesten-
rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (4)

Vertretung im Pr�sidium . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
Vertretung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vertretung in allen Rechtsgesch�ften

und -streitigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)
Vertretung in der Leitung der Sitzung . . . 4 (1)
Vorschlag �ber Fortf�hrung der

Beratungen �ber Vorlagen der alten
B�rgerschaft in einem Ausschuss . . . . 53 (5)

Vorschreiben von Wahlkabinen . . . . . . . . 38 (1)
Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 1
Wahrung der W�rde der B�rgerschaft . . 3 (1)
Zugeh�rigkeit zum �ltestenrat . . . . . . . . . 6 (1)
Zur�ckweisung von �nderungs- und

Zusatzantr�gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)
Zur�ckweisung von Antr�gen . . . . . . . . . . 16 (4)
Zur�ckweisung von Kleinen Anfragen . . 19 (3)
Zusammenfassung von Punkten f�r

die Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (2)

Pr�sidentin/Pr�sident des Rechnungshofs
Sonstige Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Pr�sidentin/Pr�sident des Senats
Sonstige Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Pr�sidium
Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 3
Vertretung der Fraktionen im Pr�sidium 2 Nr. 2
Zusammensetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Protokoll
Ausschussprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
siehe auch Verhandlungsbericht

R

Rathausverwaltung
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50

Rechtsgesch�ft
Vertretung der B�rgerschaft durch die

Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . . . . 3 (3)

Rechtsstellung
der Fraktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)
der Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (1)

Rechtsstreitigkeit
Vertretung der B�rgerschaft durch die

Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . . . . 3 (3)

Rede
Anforderungen an die Rede . . . . . . . . . . . . 41 (1)
Berichtigung der Niederschrift . . . . . . . . . 70 (2)
Niederschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Redeort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (2)
Worterteilung zur Gesch�ftsordnung . . . . 44

Rederecht
der Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
der Vertreterinnen/Vertreter des Senats . . 40
Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Redezeit
Aktuelle Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (4)
der einzelnen Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . 42 (2)
des Senats bei der Aktuellen Stunde . . . . . 22 (3)
Entziehung des Wortes bei �ber-

schreitung der Redezeit . . . . . . . . . . . . . 42 (4)
Hinweis auf Ablauf der Redezeit . . . . . . . . 42 (3)
Verteilung der Redezeit . . . . . . . . . . . . . . . . 42 (1), Anlage 2

Rednerin/Redner
Abschweifen vom Verhandlungs-

gegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (1)
Berichtigung der Niederschrift . . . . . . . . . 70 (2)
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Rednerin/Redner (Fortsetzung)
Durchsicht der Niederschrift . . . . . . . . . . . 70 (1)
Hinweis auf Ablauf der Redezeit . . . . . . . . 42 (3)
Redeort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (2)
Reihenfolge der Rednerinnen/Redner . . . 39 (3)
Zustimmung zu Zwischenfragen . . . . . . . . 43 (1)

Regeln
f�r die Besetzung anderer �mter . . . . . . . . 8
f�r die Besetzung b�rgerschaftlicher

�mter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
f�r die Besetzung der Sitze in den

Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Regierungserkl�rung
siehe Erkl�rung des Senats

Reihenfolge
bei der Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2)
der Antr�ge bei Abstimmungen . . . . . . . . 35
der Aussprache �ber die angemeldeten

Gegenst�nde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2)
der Fraktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)
der Fraktionen bei gleicher Fraktions-

st�rke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (2)
der Rednerinnen/Redner . . . . . . . . . . . . . . . 39 (3)
der Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten

bei Vertretung der Pr�sidentin/
des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (3)

Reisen
Genehmigung der Reisen von

Aussch�ssen oder Delegationen . . . . . 6 (5 Nr. 1)

S

Sachruf
Einspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (1)

Sachverst�ndigenanh�rung
Aufzeichnungen von Ton und Bild . . . . . 56 (1)
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Sammel�bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (5)

Schließung
der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (1)

Schlussabstimmung
Zur�cknahme von Antr�gen . . . . . . . . . . . . 16 (5)

Schriftformerfordernis
Gleichstellung von digital signierten

elektronischen Dokumenten . . . . . . . . 75

Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aussch�sse, Benennung . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)
Stellvertretende Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (2)
Unterzeichnung des Verhandlungs-

berichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (1), 69 (1)
Vertretung der Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer der Aussch�sse . . . . . . . . 55 (2)
von Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (1)
Vorl�ufige Schriftf�hrerinnen/

Schriftf�hrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (3)
Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (Nr. 3)

Schriftwechsel
der B�rgerschaft mit dem Senat . . . . . . . . 9, 58 (3)

Selbstbefassungsangelegenheiten
der Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (2), 61 (1)

Senat
Aktenvorlage an die B�rgerschaft . . . . . . . 10 (1)
Antrag auf Entsperrung von Haushalts-

mitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)
Antrag auf geheime Sitzung der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (2)
Aufenthaltsrecht der Vertreterinnen/

Vertreter im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . 50
Auskunftspflicht gegen�ber der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (1)
Beantwortung von Großen Anfragen . . . . 20 (1)
Beantwortung von Kleinen Anfragen . . . . 19 (1)
Einberufung der B�rgerschaft auf

Verlangen des Senats . . . . . . . . . . . . . . . 23 (4)

112

Sachverzeichnis zur Gesch�ftsordnung

§



Senat (Fortsetzung)
Einbringung von Gesetzesvorlagen . . . . . 13 (1)
Einverst�ndnis zur fr�heren zweiten

Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (3)
Entsendepflicht von Senatsmitgliedern . 10 (2)
Entsenderecht des Senats von anderen

Vertreterinnen/Vertretern zu
Verhandlungen der B�rgerschaft . . . . 11 (1)

Ergreifung des Wortes nach Schluss der
Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (2)

Erkl�rungen außerhalb der Tagesordnung 12
Ordnungsgewalt der Ausschuss-

vorsitzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (2)
Ordnungsgewalt der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (2)
Redezeit bei der Aktuellen Stunde . . . . . . 22 (3)
Sonstige Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Verhandlungen und Schriftwechsel mit

der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vertagung von Senatsantr�gen . . . . . . . . . 28
Wortmeldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zutrittsrecht bei Untersuchungs-

aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)
Zutrittsrecht zu Verhandlungen

der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)

Senatsantr�ge
Vertagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Senatsmitglieder
Auskunftspflicht gegen�ber der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)
Entsendepflicht von Senatsmitgliedern . 10 (2)
Ordnungsgewalt gegen�ber Senats-

mitgliedern in Verhandlungen der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (2)

Zutritt zu den Verhandlungen der
B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)

Zutritt zu Untersuchungsaussch�ssen . . . 11 (1)

Sicherheit und Ordnung
Gew�hrleistung durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2)
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Sitze
in den Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Sitzungen
Ablauf der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Antr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50
Ausschluss von Mitgliedern . . . . . . . . . . . . 48 (1)
Beginn mit erforderlichen gesch�ftlichen

Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (2)
Beteiligung der Sitzungspr�sidentin/

des Sitzungspr�sidenten als Rednerin/
Redner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (1)

der Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
des �ltestenrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Einberufung auf Verlangen der

Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (4)
Einberufung auf Verlangen des Senats . . . 23 (4)
Einladung zur Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (2 u. 3)
Erkl�rungen der Pr�sidentin/des

Pr�sidenten bei besonderen Anl�ssen 27 (3)
Erkl�rungen des Senats außerhalb der

Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Er�ffnung durch die Sitzungs-

pr�sidentin/den Sitzungspr�sidenten 27 (1)
Fortsetzung der Sitzung nach einer

Unterbrechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Geheime Sitzung der B�rgerschaft . . . . . . 25 (2 u. 3)
Leitung der ersten Sitzung der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (2)
Leitung der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1), 27 (1)
Leitung der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . 3 (1)
�ffentliche Bekanntgabe des Termins . . . 23 (2)
�ffentlichkeit der Sitzungen der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (1)
Ordnungsgewalt gegen�ber Vertrete-

rinnen/Vertretern des Senats . . . . . . . . 11 (2)
Schließung durch die Sitzungs-

pr�sidentin/den Sitzungspr�sidenten 27 (1)
Schluss der Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (1)
Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)
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Sitzungen (Fortsetzung)
Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (1)
Tonbandaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (3)
Unterbrechung der Sitzung . . . . . . . . . . . . 31
Unterbrechung der Sitzung bei Unruhe

auf der Zuh�rertrib�ne . . . . . . . . . . . . . 51
Unterbrechung der Sitzung vor Gegen-

erkl�rungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (3)
Verhandlungsbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (1)
Vertagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vertretung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten bei der Leitung . . . . . 4 (1)
Vertretung der Pr�sidentin/des Pr�siden-

ten und der Vizepr�sidentinnen/
Vizepr�sidenten bei Verhinderung
an der Sitzungsleitung . . . . . . . . . . . . . 4 (1)

Wiederer�ffnung der Beratung . . . . . . . . . 29 (2)
Wiederer�ffnung der Beratung bei Ab-

lehnung eines �berweisungsantrags . 29 (3)

Sitzungsleitung
Leitung der ersten Sitzung . . . . . . . . . . . . . 1 (2)
Leitung der Sitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
Leitung der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Vertretung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
Vertretung der Pr�sidentin/des Pr�siden-

ten und der Vizepr�sidentinnen/
Vizepr�sidenten bei gleichzeitiger
Verhinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)

Sitzungspr�sidentin/Sitzungspr�sident
Ausschluss von Mitgliedern von der

Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 (1)
Aussetzung der Ausz�hlung . . . . . . . . . . . . 32 (4)
Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
Bekanntgabe der �nderungs- und Zusatz-

antr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (3)
Bestimmung der Reihenfolge der

Rednerinnen/Redner . . . . . . . . . . . . . . . 39 (3)
Beteiligung als Rednerin/Redner . . . . . . . . 27 (1)
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Sitzungspr�sidentin/Sitzungspr�sident
(Fortsetzung)
Entscheidung �ber die Anzweiflung

eines Abstimmungsergebnisses . . . . . . 34 (4)
Entziehung des Wortes . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Entziehung des Wortes bei �ber-

schreitung der Redezeit . . . . . . . . . . . . . 42 (4)
Erkl�rung des Abschlusses von Wahlen . . 38 (1)
Ernennung von stellvertretenden

Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrern . . . 5 (2)
Er�ffnung der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (1)
Feststellung der Beschlussf�higkeit . . . . . . 32 (2)
Feststellung der Erreichung einer

besonderen Mehrheit . . . . . . . . . . . . . . . 34 (3)
Feststellung des Abstimmungsergebnisses 37
Fragestellung bei Abstimmungen . . . . . . . 33 (1)
Gestattung der Anwesenheit im

Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hinweis auf Ablauf der Redezeit . . . . . . . . 42 (3)
Leitung der Verhandlungen . . . . . . . . . . . . 27 (1)
Namentliche Abstimmung . . . . . . . . . . . . . 36
Ordnungsgewalt gegen�ber

Vertreterinnen/Vertretern des Senats . 11 (2)
Ordnungsruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (2)
R�umung der Zuh�rertrib�ne . . . . . . . . . . 51
Sachruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (1)
Schließung der Beratung . . . . . . . . . . . . . . . 29 (1)
Schließung der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (1)
Unterbrechung der Sitzung . . . . . . . . . . . . . 31
Unterbrechung der Sitzung bei Unruhe

auf der Zuh�rertrib�ne . . . . . . . . . . . . . 51
Verlesung von schriftlichen Erkl�rungen

von Mitgliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (4)
Verweisung von Zuh�rern des Hauses . . . 51
Wahl bei gleichzeitiger Verhinderung

von Pr�sidentin/Pr�sident und
Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten . 4 (1)

Wiederholung einer Abstimmung bei
zweifelhaftem Abstimmungsergebnis 34 (4)

Worterteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 (2)

116

Sachverzeichnis zur Gesch�ftsordnung

§



Sitzungspr�sidentin/Sitzungspr�sident
(Fortsetzung)
Worterteilung bei Zwischenfragen . . . . . . 43 (1)
Zulassung von Ausnahmen vom Redeort 41 (2)

Sitzungssaal
Aufenthalt im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . 50
Ordnung im Sitzungssaal . . . . . . . . . . . . . . 50

Sitzungstermin
der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (1)
�ffentliche Bekanntgabe des Termins . . . 23 (2 u. 3)

Sonderaussch�sse
Abweichungen bei der Besetzung . . . . . . . 8 (3)
Einsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (3)
Z�hlreihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1 Nr. 3)

Staatsr�tin/Staatsrat
Vertretung eines Mitglieds des Senats in

Aussch�ssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)

Staatsvertr�ge
Notwendigkeit einer zweiten Lesung . . . . 15 (1 Nr. 2)

Staatswohl
bei der Aktenvorlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (1)

St�rkeverh�ltnis
Berechnungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Stellvertretung
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . 4
der Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . 5 (2)
der Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten

bei der Sitzungsleitung . . . . . . . . . . . . . 4 (1)

Stimmengleichheit
bei Abstimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 (2)

Stimmzettel
bei Wahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (1)
Einsammeln durch die Schrift-

f�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . . . . 5 (1)
Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (2)
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T

Tagesordnung

Ablauf der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Aktuelle Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2)

Antrag auf �bergang zur Tagesordnung . 16 (6)

Antrag des Senats auf Entsperrung von
Haushaltsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)

Antr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (2)

Antr�ge auf Aufhebung der Immunit�t . . 24 (5)

Aufstellung der Tagesordnung durch
die Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . 24 (1)

Ausschussberichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)

Ausschussberichte �ber Gegenst�nde
zur abschließenden Beratung . . . . . . . 61 (3)

der Ausschusssitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Erkl�rung des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Gemeinsame Beratung mehrerer
Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (3)

Große Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)

Mitteilung der Tagesordnung an
Mitglieder und Senat . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)

Mitteilung der �berweisung einer
Vorlage an einen Ausschuss . . . . . . . . . 53 (1)

Nachtr�ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (4)

Reihenfolge der Beratung . . . . . . . . . . . . . . 26 (1)

Trennung von zusammengefassten
Punkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (2)

�bergang zur Tagesordnung . . . . . . . . . . . . 30

Verhandlung von nicht auf der
Tagesordnung stehenden Punkten . . . 24 (4)

Versandtermin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (2)

Zusammenfassung von Punkten . . . . . . . . 24 (2)

Trennung

von auf der Tagesordnung zusammen-
gefassten Punkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (2)

118

Sachverzeichnis zur Gesch�ftsordnung

§



U

�bergang zur Tagesordnung
Antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
Grundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

�bermittlung
von Anfragen an den Senat . . . . . . . . . . . . 18 (2)

�berwachung
der Einhaltung der Gesch�ftsordnung . . 3 (1)

�berweisung
Antr�ge des Senats auf Entsperrung von

Haushaltsmitteln an den Haushalts-
ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (3)

einer Vorlage an einen Ausschuss . . . . . . . 16 (6)
einer Vorlage im Vorwege an einen

Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (1)
eines Gegenstands an einen Ausschuss

zur abschließenden Beratung . . . . . . . 53 (3)
von Antr�gen an einen Ausschuss . . . . . . 16 (1 u. 2)
von Gesetzesvorlagen nach der ersten

Lesung an einen Ausschuss . . . . . . . . . 13 (5)
von Großen Anfragen an einen

Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (5)

�berweisungsantrag
Wiederer�ffnung der Beratung nach

einer Ablehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (3)

Ungeb�hr
Ausschluss eines Mitglieds von Sitzungen 48 (2)

Unruhe
Unterbrechung der Sitzung . . . . . . . . . . . . 31

Unteraussch�sse
Aufl�sung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (2)
Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (2)
Zusammensetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (2)

Unterbrechung
der Sitzung bei st�render Unruhe . . . . . . . 31
der Sitzung bei Unruhe auf der Zuh�rer-

trib�ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Unterst�tzung
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten durch

den �ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3)
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten durch

die Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . 5 (1)

Untersuchungsaussch�sse
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zutrittsrecht von Senatsmitgliedern . . . . . 11 (1)

Unterzeichnung
der Antr�ge vom Antragsteller . . . . . . . . . . 16 (1)
des Verhandlungsberichts durch die

Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . . . . 5 (1), 69 (1)
des Verhandlungsberichts durch die

Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . 5 (1), 69 (1)
einer Großen Anfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)
eines Antrags einer Fraktion oder Gruppe

auf �berweisung an einen Ausschuss 16 (1)

V

Vereinbarung
Abweichung von Vereinbarungen im

�ltestenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (4)
Mitteilung von Vereinbarungen im

�ltestenrat von grunds�tzlicher
Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (6)

Verfassungs�nderung
Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verfassungsausschuss
in Immunit�tsangelegenheiten . . . . . . . . . 68 (2 u. 3)

Verf�gung
�ber die Einnahmen und Ausgaben der

B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (3)

Verhandlungen
der B�rgerschaft mit dem Senat . . . . . . . . 9
Entsendung von anderen Vertreterinnen/

Vertretern des Senats . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)
Leitung der Verhandlungen des �ltesten-

rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (2)
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Verhandlungen (Fortsetzung)
Leitung durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1)
Leitung durch die Sitzungspr�sidentin/

den Sitzungspr�sidenten . . . . . . . . . . . 27 (1)
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Gegenerkl�rungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (3)
Zutrittsrecht der Senatsmitglieder . . . . . . 11 (1)

Verhandlungsbericht
Aufnahme von Abstimmungslisten bei

namentlicher Abstimmung . . . . . . . . . 37
Beanstandungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (2)
Geheime Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (4)
Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (1)
Niederschrift der Reden . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tonbandaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (3)
Unterzeichnung durch die Pr�sidentin/

den Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (1), 69 (1)
Unterzeichnung durch die Schrift-

f�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . . . . 5 (1), 69 (1)

Verhinderung
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten bei der

Sitzungsleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)
Reihenfolge der Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten bei Verhinderung
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . 4 (3)

Verkehr
der B�rgerschaft mit dem Senat . . . . . . . . 9

Verlesung
von Erkl�rungen oder Reden bei der

Aktuellen Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (4)

Verschwiegenheit
bei Ausschusssitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (4)

Verstoß
von Kleinen Anfragen gegen gesetzliche

Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (2)

Vertagung
Antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (6)
der Sitzung der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . 28
einmalig auf n�chste Sitzung . . . . . . . . . . . 26 (1) Nr. 2
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Vertreterinnen/Vertreter
der Fraktionen im �ltestenrat . . . . . . . . . . 6 (1)
einer Gruppe im �ltestenrat . . . . . . . . . . . . 6 (1)

Vertretung
der Ausschussmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . 54 (3)
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f�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . . . . . . . 55 (2 u. 3)
der Fraktionen im Pr�sidium . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
der B�rgerschaft in allen Rechts-

gesch�ften und -streitigkeiten durch
die Pr�sidentin/den Pr�sidenten . . . . . 3 (3)

der Pr�sidentin/des Pr�sidenten bei der
Sitzungsleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (1)

der Pr�sidentin/des Pr�sidenten und
der Vizepr�sidentinnen/Vize-
pr�sidenten bei der Sitzungsleitung . . 4 (1)

�bertragung von Aufgaben auf die
Vizepr�sidentinnen/Vizepr�sidenten . 4 (2)

Verzeichnung
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Vizepr�sidentin/ Vizepr�sident
Erste Vizepr�sidentin/

Erster Vizepr�sident . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
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Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . . 4 (3)
Verhinderung bei der Sitzungsleitung . . . 4 (1)
Vertretung der B�rgerschaft nach außen 4 (2)
Vertretung der Fraktionen im Pr�sidium . 2 Nr. 2
Vertretung der Pr�sidentin/

des Pr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (3)
Vertretung der Pr�sidentin/des

Pr�sidenten in der Sitzungsleitung . . . 4 (1)
Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
Zugeh�rigkeit zum �ltestenrat . . . . . . . . . . 6 (1)
Weitere Vizepr�sidentinnen/

Vizepr�sidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2

Volksbegehren
Einbringung von Gesetzesvorlagen . . . . . . 13 (1)
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Vorlagen
Setzen der Vorlagen auf die

Tagesordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1)
Sonstige Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Teilung der Frage bei Abstimmungen . . . 33 (2)
�berweisung an einen Ausschuss . . . . . . . 16 (1)
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Ausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (1)

Vorschlagsrecht
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rinnen/Vertretern des Senats . . . . . . . . 11 (2)
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W

Wahl
Aussetzung der Ausz�hlung . . . . . . . . . . . . 32 (4)
Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (5)
Beschlussf�higkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
der Pr�sidentin/des Pr�sidenten . . . . . . . . 2 Nr. 1
des Pr�sidiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nr. 2
der Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrer . . . . 2 Nr. 3
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Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (4)
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Geltungsdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Wahlg�nge
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bei Wahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (1)

Wahlperiode
Ende der Wahlperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Wahl der Pr�sidentin/des Pr�sidenten,

der Vizepr�sidentinnen/Vizepr�si-
denten und Schriftf�hrerinnen/
Schriftf�hrer f�r die Dauer der
Wahlperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wahlrecht
der B�rgerschaft f�r die Besetzung

anderer �mter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (1)

Wertungen
bei Kleinen Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (2)
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ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 (3)
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Z
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des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (2)
zwischen Beschl�ssen bei Verfassungs-

�nderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 (2)
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Zuh�rertrib�ne
Ordnung auf der Zuh�rertrib�ne . . . . . . . 51

Zul�ssigkeit
von pers�nlichen Bemerkungen . . . . . . . . 45 (1)
von Zwischenfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 (3)
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Zusammenfassung
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Zusammensetzung
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der B�rgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (1)

Zweimalige Lesung
Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)
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Zweimalige Lesung (Fortsetzung)
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nicht vorgesehen sind . . . . . . . . . . . . . . 15 (1 Nr. 2)
Zeitraum zwischen den Lesungen . . . . . . 13 (2)
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zweiten Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (2)

Zwischenbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Zwischenbericht
der Aussch�sse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (5)

Zwischenfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Gesetz
�ber die Wahl zur Hamburgischen

B�rgerschaft in der Fassung vom 22. Juli 1986

Fundstelle: HmbGVBl. 1986, S. 223

�nderungen

1. §§ 3, 25, 25a ge�ndert, § 5 neu gefasst am 14. September
1988 (HmbGVBl. S. 179)

2. §§ 27, 38 ge�ndert am 20. Februar 1989 (HmbGVBl. S. 29)

3. § 7 ge�ndert am 1. Juli 1993 (HmbGVBl. S. 149, 150)

4. Abschnitt VIII (alt), § 41 aufgehoben, Abschnitt VIII, IX ge-
�ndert, § 1 neu gefasst am 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 282)

5. Abschnitt II ge�ndert, 2. Unterabschnitt (§§ 13 bis 17) aufge-
hoben, 3. Unterabschnitt eingef�gt am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 226.

6. § 44 ge�ndert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 252)

7. §§ 5 – 8, 10, 12, 20, 22, 26 – 32, 34 – 36, 40, 42, 44, 45, 47 ge-
�ndert, §§ 2, 9, 11, 19, �berschrift des 3. Unterabschnittes,
§§ 21, 23 – 25a, 33, 38, 39 neu gefasst am 12. September
2001 (HmbGVBl. S. 392)

8. §§ 2 – 5, 18, 24, 26, 27, 32, 18 neu gefasst, §§ 8, 19, 20, 22,
23, 25, 25a, 29, 45, 47 ge�ndert, Abschnitt III Unter-
abschnitt 1 �berschrift neu gefasst, § 18a eingef�gt, Anlage
angef�gt durch Gesetz vom 7. Mai 2004 (HmbGVBl. S. 313)

9. §§ 2, 3, 4, 5, 18, 24, 25, 27, 32, 38, 39 ge�ndert durch Gesetz
vom 19. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 519)

10. Anlage neu gefasst durch Gesetz vom 6. M�rz 2007
(HmbGVBl. S. 83)

11. Die letzte �nderung des § 4 Abs. 3 durch Gesetz vom 19. Ok-
tober 2006 (HmbGVBl. S. 519) ist gem�ß einer Entscheidung
des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 27. April 2007,
bekannt gemacht am 3. Mai 2007 (HmbGVBl. S. 159), mit
Art. 3 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg unvereinbar und nichtig.

12. §§ 5, 12, 24, 25a, 29, 38, 47, Anlage ge�ndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11. Juli 2007 (HmbGVBl. S. 203)
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13. §§ 2, 4, 5, 12, 25, 38, 39 ge�ndert durch Gesetz vom 11. Juli
2007 (HmbGVBl. S. 240)

14. §§ 19, 27 ge�ndert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007
(HmbGVBl. 2008 S. 26)

15. mehrfach ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Juli
2009 (HmbGVBl. S. 213)

16. Anlage ge�ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2010 (HmbGVBl. S. 706)

17. § 8 ge�ndert durch Gesetz vom 19. April 2011 (HmbGVBl.
S. 123)

18. §§ 6, 18 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 47)

19. §§ 18, 24 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 47)1)

20. §§ 19, 25a ge�ndert durch Gesetz vom 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 48)

21. Anlage zu § 18 ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19. Februar 2013 (HmbGVBl. S. 48)

22. mehrfach ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai
2018 (HmbGVBl. S. 119)

1) 1. Die Frist in § 18 Absatz 7 des Gesetzes �ber die Wahl zur Hamburgischen B�r-
gerschaft (B�WG) in der Fassung der �nderung durch Artikel 1 Nummer 1 gilt
erstmals f�r die Berichterstattung der Wahlkreiskommission der 21. Wahlperi-
ode der B�rgerschaft.

2. Die Fristen in § 24 Absatz 2 und 5 B�WG in der Fassung der �nderung durch
Artikel 1 Nummer 2 gelten erstmals f�r die Wahl zur 22. Wahlperiode der B�r-
gerschaft sowie in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes �ber die Wahl zu
den Bezirksversammlungen erstmals f�r die Wahl zur 21. Wahlperiode der Be-
zirksversammlungen.

Inhalts�bersicht

I
Wahltag und Wahlsystem

§ 1 Wahltag

§ 2 Zusammensetzung der B�rgerschaft und Wahlsystem

§ 3 Stimmen

§ 4 Sitzvergabe nach Wahlkreislisten

§ 5 Sitzvergabe nach Landeslisten
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II
Wahlrecht und W�hlbarkeit

§ 6 Wahlrecht

§ 7 Ausschluss vom Wahlrecht

§ 8 Aus�bung des Wahlrechts

§ 9 Briefwahl

§ 10 W�hlbarkeit

§ 11 Verlust der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft

§ 12 Folgen eines Parteiverbots

§§ 13 bis 17 (aufgehoben)

III
Vorbereitung f�r die Wahl

§ 18 Wahlkreise und Wahlkreiskommission

§ 18a Wahlbezirke

§ 19 Wahlorgane

§ 20 Wahlberechtigtenverzeichnisse

§ 21 Wahlschein

§ 22 Wahlvorschlagsrecht

§ 23 Wahlvorschl�ge

§ 24 Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern

§ 25 Inhalt und Form der Wahlvorschl�ge

§ 25a Pr�fung der Wahlvorschl�ge

§ 26 Zulassung der Wahlvorschl�ge

§ 27 Stimmzettel

IV
Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses

§ 28 Wahlhandlung

§ 29 Stimmabgabe

§ 30 Ordnungsrecht der Wahlbezirksleitung

§ 31 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
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I

Wahltag und Wahlsystem

§ 1
Wahltag

(1) Die B�rgerschaft bestimmt auf Vorschlag des Senats den
Wahltag mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.

(2) 1Hat die B�rgerschaft die vorzeitige Beendigung der Wahl-
periode beschlossen, bestimmt der Senat den Wahltag f�r die
Neuwahl. 2Das Gleiche gilt f�r eine Wiederholungswahl.

§ 2
Zusammensetzung der B�rgerschaft und Wahlsystem

(1) 1Die B�rgerschaft besteht vorbehaltlich der sich aus diesem
Gesetz ergebenden Abweichungen aus 121 Abgeordneten. 2Sie
werden nach den Grunds�tzen einer mit der Personenwahl ver-
bundenen Verh�ltniswahl gew�hlt.

(2) Von den Abgeordneten werden 71 nach Wahlkreislisten in
Mehrmandatswahlkreisen und die �brigen nach Landeslisten
gew�hlt.

§ 3
Stimmen

(1) Die Wahlberechtigten haben f�nf Wahlkreisstimmen f�r die
Wahl nach Wahlkreislisten und f�nf Landesstimmen f�r die
Wahl nach Landeslisten.

(2) Die Wahlkreisstimmen k�nnen beliebig auf die in den Wahl-
kreislisten genannten Personen verteilt werden. Es k�nnen

1. im Rahmen der zur Verf�gung stehenden Stimmenzahl einer
Person bis zu f�nf Stimmen gegeben werden (kumulieren),

2. die Stimmen an Personen aus unterschiedlichen Wahlkreis-
listen verteilt werden (panaschieren).

(3) Die Landesstimmen k�nnen beliebig auf die Landeslisten
und die in ihnen genannten Personen verteilt werden. Es k�n-
nen

1. im Rahmen der zur Verf�gung stehenden Stimmenzahl einer
Person bis zu f�nf Stimmen gegeben werden (kumulieren),

2. die Stimmen an Personen aus unterschiedlichen Landeslisten
verteilt werden (panaschieren),
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3. die Stimmen statt oder neben der Kennzeichnung einzelner
Personen auch an Landeslisten in ihrer Gesamtheit vergeben
werden (Listenwahl); auch diese Stimmen k�nnen kumuliert
und panaschiert werden.

(4) Die Verteilung der B�rgerschaftssitze auf die Parteien und
W�hlervereinigungen richtet sich nach dem Verh�ltnis der f�r
die Landeslisten abgegebenen Gesamtstimmen.

§ 4
Sitzvergabe nach Wahlkreislisten

(1) Es wird festgestellt, wie viele

1. Wahlkreisstimmen f�r jede Person einer Wahlkreisliste,

2. Wahlkreisstimmen f�r alle Personen einer Wahlkreisliste
(Summe der Wahlkreisstimmen)

abgegeben wurden.

(2) 1Die Verteilung der im jeweiligen Wahlkreis nach § 18 Ab-
satz 1 zu vergebenden Sitze auf die Wahlkreislisten erfolgt nach
dem Divisorverfahren mit Standardrundung. 2Dabei erh�lt jede
Wahlkreisliste so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe
ihrer Wahlkreisstimmen durch die Wahlzahl ergeben. 3Zahlen-
bruchteile unter 0,5 werden auf die darunterliegende ganze
Zahl, ab 0,5 auf die dar�berliegende ganze Zahl gerundet. 4Die
Wahlzahl wird zun�chst berechnet, indem die Zahl der insge-
samt im Wahlkreis abgegebenen g�ltigen Wahlkreisstimmen
durch die Zahl der im Wahlkreis zu vergebenden Sitze geteilt
wird. 5Falls hiernach mehr Sitze auf die Wahlvorschl�ge ent-
fallen, als im Wahlkreis zu vergeben sind, ist die Wahlzahl so
heraufzusetzen, dass bei der Berechnung nach den S�tzen 2 und
3 insgesamt genau so viele Sitze auf die Wahlkreislisten ent-
fallen, wie im jeweiligen Wahlkreis zu vergeben sind. 6Entfallen
zu wenige Sitze auf die Wahlkreislisten, ist die Wahlzahl in ent-
sprechender Weise herunterzusetzen. 7Ergeben sich f�r mehrere
Wahlkreislisten Zahlenbruchteile von genau 0,5 und w�rde
durch Aufrundung dieser Bruchteile die Zahl der zu vergeben-
den Sitze �berschritten, so entscheidet das von der Bezirkswahl-
leitung zu ziehende Los, welche Zahlenbruchteile aufzurunden
sind.

(3) 1Die auf eine Wahlkreisliste entfallenen Sitze werden den
Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahl zugewiesen; bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge der Benen-
nung in der Wahlkreisliste. 2Hat eine in der Wahlkreisliste be-
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nannte Person nach Ablauf der Frist f�r die Einreichung der
Wahlkreislisten ihre Bewerbung zur�ckgezogen, ist eine W�hl-
barkeitsvoraussetzung weggefallen oder ist die Person nach Frist-
ablauf verstorben, so wird der auf sie entfallene Sitz der Person
mit derselben oder n�chst niedrigeren Stimmenzahl zugeteilt.

(4) 1Entfallen auf eine oder mehrere Wahlkreislisten mehr Sitze,
als Personen darin benannt sind, so werden diese Sitze durch
die gem�ß § 5 Absatz 8 zu bestimmenden Personen auf der Lan-
desliste dieser Partei oder W�hlervereinigung besetzt. 2Ist die
Landesliste ebenfalls ersch�pft, werden die Sitze in der Reihen-
folge der Stimmenzahl an die bisher noch nicht gew�hlten Per-
sonen auf den Wahlkreislisten derselben Partei oder W�hlerver-
einigung vergeben. 3Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das
von der Landeswahlleitung zu ziehende Los. 4Sind alle Wahl-
kreislisten der Partei oder W�hlervereinigung ersch�pft, so blei-
ben die Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

§ 5
Sitzvergabe nach Landeslisten

(1) Es wird festgestellt, wie viele

1. Landesstimmen f�r jede Person einer Landesliste (Personen-
stimmen),

2. Landesstimmen f�r alle Personen einer Landesliste (Summe
der Personenstimmen),

3. Landesstimmen f�r jede Landesliste in ihrer Gesamtheit (Lis-
tenstimmen),

4. Personen- und Listenstimmen f�r jede Landesliste insgesamt
(Gesamtstimmen)

abgegeben wurden.

(2) Bei der Verteilung der nach Landeslisten zu vergebenden
Sitze werden nur Landeslisten ber�cksichtigt, die mindestens
f�nf vom Hundert der insgesamt abgegebenen g�ltigen Gesamt-
stimmen erhalten haben.

(3) 1Zu den 121 Abgeordnetensitzen werden die von Einzelbe-
werberinnen und Einzelbewerbern erlangten Sitze hinzugef�gt;
dasselbe gilt f�r Sitze, die auf eine Partei oder W�hlervereini-
gung entfallen, wenn f�r sie keine Landesliste zugelassen ist
oder ihre Landesliste nach Absatz 2 nicht ber�cksichtigt wird.
2Ist die hierdurch erh�hte Gesamtzahl der Sitze eine gerade
Zahl, so wird sie um einen zus�tzlichen Sitz erh�ht.
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(4) 1Die 121 Abgeordnetensitze werden ohne Ber�cksichtigung
der nach Absatz 3 hinzuzuf�genden Sitze auf die Landeslisten
nach dem Verh�ltnis der f�r diese abgegebenen Gesamtstimmen
verteilt. 2F�r die Verteilung gilt das Divisorverfahren mit Stan-
dardrundung. 3Kommt es zu gleichwertigen Rundungsm�glich-
keiten, entscheidet das von der Landeswahlleitung zu ziehende
Los.

(5) 1Hat eine Partei oder W�hlervereinigung in den Wahlkreisen
mehr Sitze errungen, als ihr nach Absatz 4 insgesamt zustehen
(�berhangmandate), erh�ht sich die Gesamtzahl der nach Ab-
satz 4 zu vergebenden Sitze um so viele, wie erforderlich sind, um
unter Einbeziehung der �berhangmandate die Sitzverteilung im
Land nach dem Verh�ltnis der Gesamtstimmzahlen zu gew�hr-
leisten (Ausgleichsmandate). 2Ist hierdurch die erh�hte Gesamt-
zahl der Sitze eine gerade Zahl, so wird diese um einen zus�tz-
lichen Sitz erh�ht. 3Eine Partei oder W�hlervereinigung, welche
die absolute Mehrheit der f�r die nach Absatz 2 zu ber�cksichti-
genden Landeslisten abgegebenen Gesamtstimmen erh�lt, erh�lt
auch die absolute Mehrheit der B�rgerschaftsmandate. 4Die be-
treffende Partei oder W�hlervereinigung erh�lt gegebenenfalls zu
diesem Zweck erforderliche zus�tzliche Mandate.

(6) Von der f�r jede Landesliste so ermittelten Zahl der Sitze
wird die Zahl der von der Partei oder W�hlervereinigung in den
Wahlkreisen errungenen Sitze abgerechnet.

(7) 1F�r jede Landesliste wird festgestellt, wie viele der nach Ab-
satz 6 verbleibenden Sitze auf Basis der Listenstimmen (Listen-
wahl) zu vergeben sind. 2Dazu wird die Zahl der Listenstimmen
mit der Zahl der nach Absatz 6 verbleibenden Sitze vervielfacht
und durch die Zahl der auf die Landesliste entfallenen Gesamt-
stimmen geteilt. 3Das Ergebnis wird nach Maßgabe des § 4 Ab-
satz 2 Satz 3 zur n�chstgelegenen ganzen Zahl gerundet. 4Die
nach Listenwahl zu vergebenden Sitze werden den noch nicht
gew�hlten Personen in der Reihenfolge zugeteilt, in der sie in
der Landesliste benannt sind. 5Personen, die die Voraussetzun-
gen des § 4 Absatz 3 Satz 2 erf�llen, bleiben unber�cksichtigt.
6Gleiches gilt f�r Personen, die seit dem Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Wahlvorschlages aus der Partei oder W�hlervereini-
gung ausgeschieden sind.

(8) Die nach der Sitzzuteilung gem�ß Absatz 7 verbleibenden Sit-
ze werden den noch nicht gew�hlten Personen der Landesliste in
der Reihenfolge der Personenstimmenzahlen zugewiesen (Perso-
nenwahl); bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge
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der Benennung im Wahlvorschlag. Personen, die die Vorausset-
zungen des § 4 Absatz 3 Satz 2 erf�llen, bleiben unber�cksichtigt.

(9) 1Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze, als Personen darin
benannt bzw. zu ber�cksichtigen sind, so werden diese Sitze in
der Reihenfolge der Stimmenzahlen an die noch nicht gew�hlten
Personen auf den Wahlkreislisten der jeweiligen Partei oder W�h-
lervereinigung vergeben. 2Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet
das von der Landeswahlleitung zu ziehende Los. 3Sind alle Wahl-
kreislisten der Partei oder W�hlervereinigung ersch�pft, so blei-
ben die Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

II

Wahlrecht und W�hlbarkeit

§ 6
Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116
Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage

1. das 16. Lebensjahr vollendet haben,

2. seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien und Hanse-
stadt Hamburg eine Wohnung innehaben oder sich sonst ge-
w�hnlich aufhalten,

3. nicht nach § 7 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

(2) Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung maßgeb-
lich.

(3) F�r im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung
befindliche Personen sowie f�r andere Untergebrachte gilt, so-
fern sie im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine Wohnung
innehaben, die Anstalt oder die entsprechende Einrichtung als
Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2.

(4) F�r Personen, die sich im Vollzug gerichtlich angeordneter
Freiheitsentziehung in der hamburgischen Jugendanstalt Hahn-
�fersand oder in der hamburgischen Justizvollzugsanstalt Glas-
moor befinden, gilt, sofern sie im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes keine Wohnung innehaben, die jeweilige Anstalt als
Wohnung im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2.

(5) Sofern sie im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine
Wohnung innehaben, gilt als Wohnung im Sinne des Absatzes 1
Nummer 2
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1. f�r Seeleute und f�r die Angeh�rigen ihres Hausstandes das
von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses die Bundesflagge zu
f�hren berechtigt ist und der Sitz der Reederei Hamburg ist,

2. f�r Binnenschifferinnen und Binnenschiffer sowie f�r die An-
geh�rigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff,
wenn dieses in Hamburg im Schiffsregister eingetragen ist.

§ 7
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Personen, die infolge Rich-
terspruchs das Wahlrecht nicht besitzen.

§ 8
Aus�bung des Wahlrechts

(1) W�hlen k�nnen nur Wahlberechtigte, die in einem Wahlbe-
rechtigtenverzeichnis eingetragen sind oder einen Wahlschein
haben.

(2) Die Wahlberechtigten k�nnen nur in dem Wahlbezirk w�h-
len, in dessen Wahlberechtigtenverzeichnis sie eingetragen wor-
den sind.

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkrei-
ses, f�r den der Wahlschein ausgestellt ist,

1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder

2. durch Briefwahl

teilnehmen.

(4) Wahlberechtigte nach § 6 Absatz 4 k�nnen nur durch Brief-
wahl an der Wahl im Gebiet desjenigen Wahlkreises teilneh-
men, in dem die f�r Justiz zust�ndige Beh�rde ihren Sitz hat.

§ 9
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl haben die Wahlberechtigten der Bezirks-
wahlleitung im verschlossenen Umschlag

1. ihren Wahlschein,

2. in einem besonderen verschlossenen amtlichen Stimmzettel-
umschlag ihre Stimmzettel

so rechtzeitig zu �bersenden, dass der Wahlbrief sp�testens am
Wahltage bis 18 Uhr eingeht.

137

Gesetz �ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft



(2) Auf dem Wahlschein haben die Wahlberechtigten eidesstatt-
lich zu versichern, dass sie die Stimmzettel pers�nlich gekenn-
zeichnet haben.

(3) Die Stimmen von Wahlberechtigten, die an der Briefwahl
teilgenommen haben, werden nicht dadurch ung�ltig, dass die
Wahlberechtigten vor oder am Wahltag sterben, aus dem Gebiet
der Freien und Hansestadt Hamburg verziehen oder das Wahl-
recht nach § 7 verlieren.

§ 10
W�hlbarkeit

(1) W�hlbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Nicht w�hlbar ist,

1. wer nach § 7 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder

2. wer infolge Richterspruchs die W�hlbarkeit oder die F�higkeit
zur Bekleidung �ffentlicher �mter nicht besitzt.

§ 11
Verlust der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft

(1) Abgeordnete verlieren ihren Sitz, wenn

1. sie freiwillig aus der B�rgerschaft ausscheiden,

2. festgestellt wird, dass eine W�hlbarkeitsvoraussetzung nicht
vorhanden gewesen ist,

3. eine W�hlbarkeitsvoraussetzung wegf�llt,

4. die Wahl f�r ung�ltig erkl�rt wird oder wenn sie einer Ent-
scheidung nach Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 9 der Verfas-
sung zufolge ihre Mitgliedschaft verlieren oder

5. sich das Wahlergebnis nachtr�glich �ndert.

(2) 1Das freiwillige Ausscheiden ist der Pr�sidentin oder dem
Pr�sidenten der B�rgerschaft schriftlich zu erkl�ren. 2Es kann
nicht widerrufen werden.

§ 12
Folgen eines Parteiverbots

(1) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Partei durch
das Bundesverfassungsgericht gem�ß Artikel 21 des Grundgeset-
zes f�r verfassungswidrig erkl�rt, so verlieren die Abgeordneten,
die dieser Partei oder Teilorganisation zur Zeit der Antragstel-
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lung oder der Verk�ndung des Urteils angeh�ren, ihren Sitz und
die nichtgew�hlten Bewerberinnen und Bewerber ihre Anwart-
schaft auf einen Sitz.

(2) 1Unverz�glich nach der Verk�ndung der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts werden die Sitze der B�rgerschaft un-
ter entsprechender Anwendung der §§ 4 und 5 auf die verbliebe-
nen Parteien neu verteilt. 2Der Neuverteilung werden die f�r die
Wahl der B�rgerschaft aufgestellt gewesenen Wahlvorschl�ge un-
ter Beachtung der in der Zwischenzeit gem�ß § 11 Absatz 1 Num-
mern 1 bis 5 eingetretenen Ver�nderungen zugrunde gelegt.
3Die auf die f�r verfassungwidrig erkl�rte Partei entfallenden
Stimmen werden bei der Neuverteilung nicht ber�cksichtigt. 4Ist
nur ein Teil der Abgeordneten einer Partei ausgeschieden, so
wird bei der Neuverteilung der Sitze nur derjenige Teil der auf
diese Partei entfallenden Stimmen ber�cksichtigt, der dem Ver-
h�ltnis der in der B�rgerschaft verbliebenen zu der urspr�ng-
lichen Gesamtzahl der Abgeordneten der Partei entspricht.

§§ 13 bis 17

(aufgehoben)

III

Vorbereitung f�r die Wahl

§ 18
Wahlkreise und Wahlkreiskommission

(1) 1Die Freie und Hansestadt Hamburg wird unter Beachtung
der nachfolgenden Grunds�tze in Wahlkreise eingeteilt, in de-
nen drei bis f�nf Sitze nach § 4 zu vergeben sind. 2Die insgesamt
nach Wahlkreisvorschl�gen zu vergebenden Sitze (§ 2 Absatz 2)
werden nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung ent-
sprechend der Bev�lkerungsverteilung auf die Wahlkreise ver-
teilt. 3Ergibt sich hiernach f�r einen oder mehrere Wahlkreise
eine Sitzzahl, die kleiner als drei oder gr�ßer als f�nf ist, ist eine
Neuabgrenzung vorzunehmen.

(2) 1Die Wahlkreise sind so zu begrenzen, dass sie ein zusam-
menh�ngendes Ganzes bilden und m�glichst unter der Wahr-
ung der �rtlichen Verh�ltnisse gebildet werden. 2Die Bezirks-
grenzen sind einzuhalten; das Gebiet von Stadtteilen darf nur
ausnahmsweise durchschnitten werden. 3Die Wahlkreise sollen
auch im Hinblick auf die Bev�lkerungsentwicklung m�glichst
best�ndig sein.
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(3) Die Bev�lkerungszahl je Sitz in einem Wahlkreis darf von
der durchschnittlichen Bev�lkerungszahl je Sitz in den Wahl-
kreisen nicht um mehr als 15 vom Hundert nach oben oder un-
ten abweichen.

(4) Bei Ermittlung der Bev�lkerungszahlen bleiben Ausl�nderin-
nen und Ausl�nder sowie Minderj�hrige unter 16 Jahren unbe-
r�cksichtigt.

(5) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft ernennt
eine st�ndige Wahlkreiskommission. 2Sie besteht aus der den
Vorsitz f�hrenden Landeswahlleitung, zwei Mitgliedern des
Oberverwaltungsgerichts sowie vier weiteren Mitgliedern, die
weder der B�rgerschaft noch dem Senat angeh�ren d�rfen.

(6) 1Die Wahlkreiskommission hat die Aufgabe, �ber �nderun-
gen der Wahlberechtigtenzahlen im Wahlgebiet zu berichten
und darzulegen, ob und welche �nderungen der Wahlkreisein-
teilung oder der Sitzverteilung auf die Wahlkreise sie im Hin-
blick darauf f�r erforderlich h�lt. 2Sie kann in ihrem Bericht
auch aus anderen Gr�nden �nderungsvorschl�ge machen. 3Bei
ihren Vorschl�gen zur Wahlkreiseinteilung hat sie die in Ab-
satz 2 genannten Grunds�tze zu beachten. 4Sie kann dem Ge-
setzgeber empfehlen, die Zahl der insgesamt in den Wahlkreisen
zu vergebenden Sitze zu ver�ndern, wenn sie dies zur Umset-
zung der in Absatz 2 genannten Grunds�tze oder zur Vermei-
dung von �berhangmandaten f�r erforderlich h�lt. 5Auf Er-
suchen der Pr�sidentin oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft
hat die Wahlkreiskommission einen erg�nzenden Bericht zu er-
statten.

(7) Der Bericht der Wahlkreiskommission ist der B�rgerschaft
innerhalb von 27 Monaten*) nach Beginn der Wahlperiode zu
erstatten und unverz�glich im Amtlichen Anzeiger zu ver�ffent-
lichen.

(8) Die Wahlkreiseinteilung und die Verteilung der nach § 4 zu
vergebenden Sitze auf die Wahlkreise ergibt sich aus der Anlage
zu diesem Gesetz.
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§ 18a
Wahlbezirke
1Die Wahlkreise werden von der zust�ndigen Beh�rde im Beneh-
men mit den Bezirks�mtern in Wahlbezirke eingeteilt. 2Dabei
sind die verwaltungsm�ßigen Grenzen einzuhalten.

§ 19
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind:

1. die Landeswahlleitung und der Landeswahlausschuss,

2. eine Bezirkswahlleitung und ein Bezirkswahlausschuss f�r je-
den Bezirk der Freien und Hansestadt Hamburg und seine
Wahlkreise,

3. eine Wahlbezirksleitung und ein Wahlvorstand f�r jeden
Wahlbezirk und

4. mindestens eine Briefwahlbezirksleitung und ein Briefwahl-
vorstand f�r jeden Wahlkreis der Freien und Hansestadt
Hamburg zur Feststellung des Briefwahlergebnisses.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft bestellt
eine Landeswahlleiterin oder einen Landeswahlleiter (Landes-
wahlleitung) und eine Stellvertretung auf unbestimmte Zeit.
2Abgeordnete der B�rgerschaft oder einer Bezirksversammlung,
Senatorinnen und Senatoren sowie Staatsr�tinnen und Staats-
r�te d�rfen nicht zur Landeswahlleitung oder deren Stellver-
tretung berufen werden. 3Die Landeswahlleitung bestellt die
Bezirkswahlleiterinnern und Bezirkswahlleiter (Bezirkswahllei-
tung) und deren Stellvertretungen auf unbestimmte Zeit.

(3) 1Vor jeder Wahl wird ein Landeswahlausschuss gebildet.
2Die Landeswahlleitung f�hrt darin den Vorsitz. 3Die B�rger-
schaft w�hlt acht Beisitzende und ihre Stellvertretungen aus
dem Kreise der Wahlberechtigten.

(4) 1In jedem Bezirk wird ein Bezirkswahlausschuss gebildet.
2Die Bezirkswahlleitung f�hrt darin den Vorsitz. 3Die Bezirksver-
sammlungen w�hlen acht Beisitzende und ihre Stellvertretun-
gen aus den f�r die B�rgerschaft Wahlberechtigten des Bezirks.

(5) 1Jedes Bezirksamt bestellt innerhalb seines Gebietes f�r jeden
Wahlbezirk aus den zur Zeit der Bestellung Wahlberechtigten die
Wahlbezirksleitungen sowie ihre Vertretungen. 2Die Wahlbe-
zirksleitungen berufen f�r ihren Wahlbezirk aus den zur Zeit der
Berufung Wahlberechtigten drei bis acht Beisitzende. 3Bei der
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Berufung der Beisitzenden sind die an der Wahl beteiligten Par-
teien und W�hlervereinigungen nach M�glichkeit zu ber�ck-
sichtigen. 4Wahlbezirksleitungen, ihre Stellvertretungen und die
Beisitzenden bilden den Wahlvorstand. 5Die Wahlbezirksleitung
f�hrt darin den Vorsitz. 6Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses
nach § 31 k�nnen die berufenen bzw. bestellten Personen durch
andere Personen ersetzt werden.

(5a) 1Die Bezirks�mter sind befugt, personenbezogene Daten
von Wahlberechtigten zum Zweck der Berufung zu Mitgliedern
von Wahlvorst�nden zu verarbeiten. 2Zu diesem Zweck d�rfen
personenbezogene Daten von Wahlberechtigten, die zur T�tig-
keit in Wahlvorst�nden geeignet sind, auch f�r zuk�nftige Wah-
len verarbeitet werden, sofern die betreffende Person der Ver-
arbeitung nicht widersprochen hat. 3Die in Wahlvorst�nde
berufenen Personen sind �ber das Widerspruchsrecht zu unter-
richten. 4Im Einzelnen d�rfen folgende Daten erhoben und ver-
arbeitet werden: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, An-
schrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zahl der Berufungen zu
einem Mitglied der Wahlvorst�nde und dabei ausge�bte Funk-
tion. 5Ist die Berufungsf�higkeit auf bestimmte Wahlarten be-
schr�nkt, darf auch dies verarbeitet werden.

(6) 1Die Wahlaussch�sse und Wahlvorst�nde verhandeln und
entscheiden in �ffentlicher Sitzung. 2Bei Abstimmungen ent-
scheidet Stimmenmehrheit. 3Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der Wahlleitung den Ausschlag.

(7) 1Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.
2Zur Wahl vorgeschlagene Personen, Vertrauenspersonen f�r
Wahlvorschl�ge und deren Stellvertretungen d�rfen nicht zu
Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden.

(8) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertretungen und
die Schriftf�hrungen sind zur unparteiischen Wahrnehmung
des Amtes und zur Verschwiegenheit �ber die ihnen bei ihrer
amtlichen T�tigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten ver-
pflichtet. Sie d�rfen in Aus�bung ihres Amtes ihr Gesicht nicht
verh�llen.

§ 20
Wahlberechtigtenverzeichnisse

(1) F�r jeden Wahlbezirk wird ein Wahlberechtigtenverzeichnis
gef�hrt.

(2) 1Die Wahlberechtigten haben das Recht, an den Werktagen
vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl in den �ffentlich bekannt
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gegebenen Wahldienststellen w�hrend der allgemeinen �ff-
nungszeiten die Richtigkeit oder Vollst�ndigkeit der zu ihrer Per-
son im Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen Daten zu
�berpr�fen. 2Zur �berpr�fung der Richtigkeit oder Vollst�ndig-
keit der Daten von anderen im Wahlberechtigtenverzeichnis
eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte w�hrend des in
Satz 1 genannten Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in
das Wahlberechtigtenverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollst�ndig-
keit des Wahlberechtigtenverzeichnisses ergeben kann. 3Das
Recht zur �berpr�fung nach Satz 2 besteht nicht f�r die Daten
von Wahlberechtigten, f�r die im Melderegister ein Sperrver-
merk eingetragen ist.

(3) 1Gegen die Wahlberechtigtenverzeichnisse ist der Wider-
spruch zul�ssig. 2Es wird �ffentlich bekannt gemacht, innerhalb
welcher Frist und bei welcher Stelle der Widerspruch erhoben
werden kann.

(4) �ber den Widerspruch entscheidet die Bezirkswahlleitung.

§ 21
Wahlschein

Wahlberechtigte, die im Wahlberechtigtenverzeichnis eingetra-
gen sind oder die aus einem von ihnen nicht zu vertretenden
Grund in das Wahlberechtigtenverzeichnis nicht aufgenommen
sind oder deren Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Fristen f�r die Eintragung in das Wahlberechtigtenver-
zeichnis entstanden ist, erhalten auf Antrag einen Wahlschein.

§ 22
Wahlvorschlagsrecht

(1) Wahlkreis- und Landeslisten k�nnen von einzelnen Parteien
und einzelnen W�hlervereinigungen, Wahlkreislisten außerdem
auch als Einzelbewerbung eingereicht werden.

(2) 1Eine Verbindung von Wahlvorschl�gen ist unzul�ssig. 2Un-
zul�ssig sind ferner Wahlvorschl�ge, die der Umgehung des Ver-
botes der Listenverbindung dienen.

(3) 1Wahlvorschl�ge, die der Umgehung der Verrechnung von
Wahlkreissitzen einer Partei oder W�hlervereinigung mit den
ihr insgesamt zustehenden Sitzen dienen, sind unzul�ssig. 2Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Partei oder W�hlerver-
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einigung durch ihre Organe einen Wahlvorschlag beherrschend
betreibt, ohne als dessen Tr�gerin aufzutreten.

§ 23
Wahlvorschl�ge

(1) 1Von Parteien und W�hlervereinigungen k�nnen Wahlvor-
schl�ge nur eingereicht werden, wenn sie sp�testens am 90. Tag
vor der Wahl bis 16 Uhr der Landeswahlleitung ihre Beteiligung
an der Wahl angezeigt haben (Beteiligungsanzeige) und der Lan-
deswahlausschuss ihre Eigenschaft als Partei oder W�hlerverei-
nigung festgestellt hat. 2In der Beteiligungsanzeige ist anzuge-
ben, unter welchem Namen die Partei oder unter welchem
Namen oder Kennwort die W�hlervereinigung sich an der Wahl
beteiligen will. 3Die Beteiligungsanzeige muss von mindestens
drei Mitgliedern des Landesvorstandes der Partei oder der W�h-
lervereinigung, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer
sie oder ihn vertretenden Person, pers�nlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein.

(2) 1Der Beteiligungsanzeige einer Partei sind die schriftliche
Satzung und das schriftliche Programm sowie ein Nachweis
�ber die satzungsgem�ße Bestellung des Landesvorstandes bei-
zuf�gen, der Beteiligungsanzeige einer W�hlervereinigung der
Nachweis eines nach demokratischen Grunds�tzen gew�hlten
Vorstandes und eine schriftliche Satzung. 2F�r eine Partei bedarf
es der Anzeige und der in Satz 1 genannten Nachweise nicht,
wenn sie im Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden
K�rperschaft eines Landes seit deren letzter Wahl ununterbro-
chen vertreten war oder wenn ihre Parteieigenschaft bei der
letzten Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt worden ist.

(3) 1Sp�testens am 72. Tag vor der Wahl wird festgestellt,

1. von der Landeswahlleitung, welche Parteien im Deutschen
Bundestag oder in der gesetzgebenden K�rperschaft eines
Landes seit deren letzter Wahl ununterbrochen vertreten wa-
ren und f�r welche Parteien bei der letzten Wahl zum Deut-
schen Bundestag die Parteieigenschaft festgestellt wurde,

2. vom Landeswahlausschuss, welche Vereinigungen, die nach
Absatz 1 ihre Beteiligung angezeigt haben, f�r die Wahl als
Partei oder als W�hlervereinigung anzuerkennen sind.

2Die Landeswahlleitung gibt die Feststellungen �ffentlich be-
kannt.
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(4) 1Wahlkreislisten sind der Bezirkswahlleitung, Landeslisten
der Landeswahlleitung sp�testens am 68. Tage vor der Wahl bis
16.00 Uhr schriftlich einzureichen. 2Der Wahlvorschlag einer
Partei oder W�hlervereinigung muss von mindestens drei Mit-
gliedern des Landesvorstandes, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer sie oder ihn vertretenden Person, pers�nlich
und handschriftlich unterzeichnet sein.

(5) 1Wahlkreislisten m�ssen von mindestens hundert Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises, Landeslisten von mindestens tausend
Wahlberechtigten pers�nlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. 2Dies gilt nicht f�r Einzelbewerbungen von Abgeordneten
des Deutschen Bundestages oder der gesetzgebenden K�rper-
schaft eines Landes sowie f�r Parteien und W�hlervereinigungen,
die im Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden K�rper-
schaft eines Landes vertreten sind. 3Wahlberechtigte d�rfen nur
jeweils eine Wahlkreisliste und eine Landesliste unterschreiben.
4Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift der
Wohnung, bei mehreren Wohnungen der Hauptwohnung der
unterzeichnenden Person sind anzugeben.

(6) Die Wahlberechtigung der unterzeichnenden Personen ist
bei der Einreichung der Wahlvorschl�ge durch eine Bescheini-
gung der zust�ndigen Beh�rde nachzuweisen.

§ 24
Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern

(1) 1In einem Wahlvorschlag einer Partei oder W�hlervereini-
gung kann nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung in geheimer Abstimmung hierzu gew�hlt
worden ist. 2Die an der Abstimmung teilnehmenden Personen
m�ssen im Zeitpunkt des Zusammentritts der Versammlungen
zur B�rgerschaft wahlberechtigt gewesen sein. 3Jede stimmbe-
rechtigt teilnehmende Person der Versammlung ist vorschlags-
berechtigt. 4Den vorgeschlagenen Personen ist Gelegenheit zu
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen; sie haben sich zu ihrem Beruf und ihrem
Wohnortstadtteil zu erkl�ren. 5Die Wahl von Personen in Bl�-
cken, die nur als ganze angenommen oder abgelehnt werden
k�nnen, ist unzul�ssig. 6Die an der Vertreterversammlung teil-
nehmenden Personen m�ssen unter den Voraussetzungen der
S�tze 1 bis 3 gew�hlt worden sein.
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(2) 1Die Wahl der in einem Wahlvorschlag benannten Personen
darf fr�hestens 48 Monate*), die Wahl der an der Vertreterver-
sammlung teilnehmenden Personen fr�hestens 40 Monate*)
nach Beginn der laufenden Wahlperiode stattfinden. 2Dies gilt
nicht, wenn die Wahlperiode vorzeitig endet.

(3) 1In Wahlkreislisten benannte Personen werden von den Mit-
gliedern einer Partei oder W�hlervereinigung gew�hlt, die im
Wahlkreis wahlberechtigt sind. 2Sie selbst m�ssen nicht in dem
Wahlkreis wahlberechtigt sein. 3Die Wahl durch eine Vertreter-
versammlung ist unzul�ssig.

(4) In Landeslisten benannte Personen werden von den Mitglie-
dern oder Vertreterinnen und Vertretern einer Partei oder W�h-
lervereinigung gew�hlt, die in der Freien und Hansestadt Ham-
burg wahlberechtigt sind.

(5) Die Vertreterversammlung kann auch eine nach der Satzung
allgemein f�r die bevorstehenden Wahlen von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder W�hlervereinigung gew�hlte
Versammlung sein, wenn die an ihr teilnehmenden Personen
nicht fr�her als 40 Monate*) nach Beginn der laufenden Wahl-
periode gew�hlt werden.

(6) 1Der Landesvorstand oder eine andere in der Satzung der
Partei oder W�hlervereinigung hierf�r vorgesehene Stelle kann
gegen den Beschluss einer Mitgliederversammlung oder einer
Vertreterversammlung Einspruch erheben. 2Auf einen solchen
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. 3Ihr Ergebnis ist
endg�ltig.

(7) Das N�here �ber die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter
f�r die Vertreterversammlung, �ber die Einberufung und Be-
schlussf�higkeit der Mitgliederversammlung oder der Vertreter-
versammlung sowie �ber das Verfahren f�r die Erstellung der
Wahlvorschl�ge regeln die Parteien und W�hlervereinigungen
durch ihre Satzungen.

(8) 1Eine Abschrift der Niederschrift �ber die Erstellung der
Wahlvorschl�ge mit Angaben �ber Ort und Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung und �ber die Zahl der erschiene-
nen Mitglieder ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 2Hier-
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bei haben zwei an der Versammlung beteiligte Mitglieder, bei
Wahlkreislisten gegen�ber der Bezirkswahlleitung, bei Landes-
listen gegen�ber der Landeswahlleitung, eidesstattlich zu ver-
sichern, dass die Anforderungen der Abs�tze 1 bis 5 beachtet
worden sind.

§ 25
Inhalt und Form der Wahlvorschl�ge

(1) 1Die sich bewerbenden Personen m�ssen im Wahlvorschlag
in erkennbarer Reihenfolge aufgef�hrt sein. 2Familienname, Vor-
namen, Geburtsdatum, Anschrift der Wohnung, bei mehreren
Wohnungen der Hauptwohnung und Beruf dieser Personen
m�ssen angegeben werden. 3Auf Wahlkreislisten d�rfen h�ch-
stens doppelt so viele Personen aufgef�hrt sein, wie Sitze im je-
weiligen Wahlkreis zu vergeben sind. 4Auf Landeslisten d�rfen
h�chstens sechzig Personen benannt sein.

(2) 1Niemand darf in mehr als einer Wahlkreisliste und in mehr
als einer Landesliste benannt werden. 2Wer von einer Partei
oder W�hlervereinigung in einer Wahlkreisliste benannt wird,
kann auf einer Landesliste nur f�r dieselbe Partei oder W�hler-
vereinigung benannt werden. 3Ist eine Person auf einer Wahl-
kreisliste und zugleich auf einer Landesliste gew�hlt worden, so
kann sie den Sitz nur �ber die Wahlkreisliste annehmen. 4Ein-
zelbewerbungen d�rfen in keiner Landesliste benannt werden.

(3) Die im Wahlvorschlag benannten Personen m�ssen ihre Zu-
stimmung zu der Aufstellung und die Richtigkeit ihrer Angaben
zum Beruf schriftlich erkl�ren.

(4) 1Der Wahlvorschlag einer Partei muss den Namen der Partei,
der Wahlvorschlag einer W�hlervereinigung den Namen der
W�hlervereinigung oder ein Kennwort, eine Einzelbewerbung
ein Kennwort enthalten. 2Soweit eine Kurzbezeichnung verwen-
det wird, ist diese auf dem Wahlvorschlag anzugeben.

(5) 1In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und
eine sie vertretende Person bezeichnet werden. 2Fehlt diese Be-
zeichnung, so gilt die erste unterzeichnende Person als Vertrau-
ensperson, die zweite als die sie vertretende Person.

(6) Zieht nach Ablauf der Frist f�r die Einreichung der Wahlvor-
schl�ge eine Person ihre Bewerbung zur�ck, stirbt sie oder f�llt
eine W�hlbarkeitsvoraussetzung weg, so ist das f�r die Durch-
f�hrung der Wahl unbeachtlich.
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§ 25a
Pr�fung der Wahlvorschl�ge

(1) 1Die Landeswahlleitung hat die Beteiligungsanzeigen und
die Landeslisten, die Bezirkswahlleitung die Wahlkreislisten un-
verz�glich nach Eingang zu pr�fen. 2Stellt sie M�ngel fest, so be-
nachrichtigt sie sofort

1. bei Beteiligungsanzeigen den Vorstand,

2. bei Wahlvorschl�gen die Vertrauensperson

und fordert sie auf, behebbare M�ngel rechtzeitig zu beseitigen.
3Nach Ablauf der Frist f�r Beteiligungsanzeigen k�nnen nur
noch M�ngel g�ltiger Beteiligungsanzeigen, nach Ablauf der
Frist f�r die Einreichung von Wahlvorschl�gen nur noch M�n-
gel g�ltiger Wahlvorschl�ge behoben werden.

(1a) 1Zum Zweck der ordnungsgem�ßen Stimmzettelerstellung
d�rfen die in den Wahlvorschl�gen aufgef�hrten Bewerberdaten
Familienname, Vorname, Doktorgrad, Geburtsdatum sowie An-
schrift und Wohnungsstatus mit dem Melderegisterdaten-
bestand abgeglichen werden. 2Die Meldebeh�rde darf Differenz-
mitteilungen sowie zu den Wahlkreisbewerberdaten auch die
jeweilige Stadtteilangabe der Wohnung �bermitteln.

(2) Eine g�ltige Beteiligungsanzeige liegt nicht vor, wenn

1. die Frist oder Form des § 23 Absatz 1 nicht gewahrt ist,

2. bei der Beteiligungsanzeige einer Partei die Parteibezeich-
nung, bei der Beteiligungsanzeige einer W�hlervereinigung
der Name der W�hlervereinigung oder ihr Kennwort fehlt,

3. die nach § 23 Absatz 1 erforderlichen g�ltigen Unterschriften
und die der Beteiligungsanzeige nach § 23 Absatz 2 beizuf�-
genden Anlagen fehlen, es sei denn, diese Anlagen k�nnen
infolge von Umst�nden, die die Partei oder W�hlervereini-
gung nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig vorgelegt wer-
den,

4. die Vorstandsmitglieder mangelhaft bezeichnet sind, so dass
ihre Identit�t nicht feststeht.

(3) 1Ein g�ltiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn

1. die Frist oder Form des § 23 Absatz 4 nicht gewahrt ist,

2. die nach § 23 Absatz 5 erforderlichen g�ltigen Unterschriften
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der unterzeichnen-
den Personen (§ 23 Absatz 6) fehlen, es sei denn, der Nach-
weis kann infolge von Umst�nden, die die Wahlvorschlagsbe-
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rechtigten nicht zu vertreten haben, nicht rechtzeitig er-
bracht werden,

3. bei einem Wahlvorschlag einer Partei die Parteibezeichnung,
bei einem Wahlvorschlag einer W�hlervereinigung der Name
der W�hlervereinigung oder ihr Kennwort fehlt, die nach
§ 23 Absatz 1 Satz 1 erforderliche Feststellung abgelehnt wor-
den ist oder die nach § 24 Absatz 8 erforderlichen Nachweise
nicht erbracht sind,

4. eine im Wahlvorschlag benannte Person so mangelhaft be-
zeichnet ist, dass ihre Identit�t nicht feststeht, oder

5. die Zustimmungserkl�rung einer im Wahlvorschlag benann-
ten Person fehlt.

2Sind die Anforderungen nach Satz 1 Nummer 4 oder 5 nur hin-
sichtlich einzelner Benennungen in einem Wahlvorschlag einer
Partei oder einer W�hlervereinigung nicht erf�llt, gelten die be-
nannten Personen nach Ablauf der Frist f�r die Einreichung von
Wahlvorschl�gen nicht als vorgeschlagen. 3Ihre Namen sind bei
der Entscheidung �ber die Zulassung des Wahlvorschlags zu
streichen.

(4) 1Wird die Frist oder Form des § 23 Absatz 1, 2 oder 4 oder
die Frist f�r die Vorlage der nach § 23 Absatz 5 erforderlichen
Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
unterzeichnenden Personen (§ 23 Absatz 6) infolge h�herer Ge-
walt oder eines sonstigen unabwendbaren Ereignisses nicht ein-
gehalten, so kann auf Antrag bei Beteiligungsanzeigen und Lan-
deslisten durch den Landeswahlausschuss, bei Wahlkreislisten
durch den Bezirkswahlausschuss Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand gew�hrt werden. 2Der Antrag ist innerhalb von 24
Stunden zu stellen. 3Innerhalb dieser Frist ist die vers�umte
Handlung nachzuholen. 4Die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist ausgeschlossen in den F�llen des Absatzes 3 S�tze 2
und 3. 5Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz bleibt unbe-
r�hrt.

(5) 1Gegen Verf�gungen der Landeswahlleitung im M�ngelbe-
seitigungsverfahren kann

1. bei beanstandeten Beteiligungsanzeigen der Vorstand,

2. bei beanstandeten Wahlvorschl�gen die Vertrauensperson

den Landeswahlausschuss anrufen. 2Gegen Verf�gungen der Be-
zirkswahlleitung kann die Vertrauensperson den Bezirkswahl-
ausschuss anrufen.
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(6) Ein M�ngelbeseitigungsverfahren ist ausgeschlossen

1. bei Beteiligungsanzeigen, wenn �ber die Parteieigenschaft
oder �ber die Anerkennung als Partei oder als W�hlervereini-
gung entschieden worden ist (§ 23 Absatz 3),

2. bei Wahlvorschl�gen, wenn �ber die Zulassung entschieden
worden ist (§ 26 Absatz 1).

§ 26
Zulassung der Wahlvorschl�ge

(1) 1Der Bezirkswahlausschuss entscheidet am 61. Tag vor der
Wahl �ber die Zulassung der Wahlkreislisten. 2Der Landeswahl-
ausschuss entscheidet am selben Tag �ber die Zulassung der
Landeslisten. 3Weist der Bezirkswahlausschuss einen Wahlkreis-
vorschlag zur�ck, kann bis sp�testens zum 58. Tag vor der Wahl,
16.00 Uhr, Beschwerde beim Landeswahlausschuss eingelegt
werden. 4Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des
Wahlkreisvorschlags, die Bezirkswahlleitung und die Landes-
wahlleitung. 5Die Bezirkswahlleitung und die Landeswahllei-
tung k�nnen auch gegen eine Entscheidung, durch die ein
Wahlkreisvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. 6In
der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten
zu h�ren. 7Die Entscheidung �ber die Beschwerde muss sp�tes-
tens am 55. Tag vor der Wahl getroffen werden.

(2) Die Wahlkreislisten werden von der Bezirkswahlleitung, die
Landeslisten von der Landeswahlleitung nach der Zulassung �f-
fentlich bekannt gegeben.

§ 27
Stimmzettel

(1) F�r die Wahl nach Wahlkreislisten und f�r die Wahl nach
Landeslisten werden getrennte amtliche Stimmzettel verwendet,
die sich in der Farbe des Papiers unterscheiden.

(2) 1Die Stimmzettel enthalten alle zugelassenen Wahlvorschl�-
ge unter Angabe von Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr
und Beruf der im Wahlvorschlag benannten Personen. 2Die
Stimmzettel f�r die Wahl nach Wahlkreislisten enthalten zus�tz-
lich die Angabe des Stadtteils, in denen die benannten Personen
jeweils ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben. 3Bei Wahlvorschl�gen von Parteien oder W�h-
lervereinigungen werden außerdem der vollst�ndige Name oder
das Kennwort und die Kurzbezeichnung angegeben.
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(3) 1Die Reihenfolge der Wahlkreislisten richtet sich nach der
Zahl der im Wahlvorschlag benannten Personen, h�chstens je-
doch bis zu der Anzahl, die der �ber den Wahlkreis zu verteilen-
den Sitze entspricht. 2Die Reihenfolge der Landeslisten richtet
sich nach der Zahl aller in den Wahlkreislisten der Partei oder
W�hlervereinigung nach Satz 1 zu ber�cksichtigenden Perso-
nen. 3Bei gleicher f�r die Bestimmung der Reihenfolge zu be-
r�cksichtigender Personenzahl entscheidet die Zahl der Gesamt-
stimmen, die die Partei oder W�hlervereinigung bei der letzten
Wahl zur B�rgerschaft erreicht hat. 4Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet die alphabetische Reihenfolge der Namen der Par-
teien oder W�hlervereinigungen oder bei Einzelbewerbungen
des Kennwortes.

(4) Die Stimmzettel enthalten außerdem eine kurze allgemein-
verst�ndliche Erl�uterung der Regeln zur Stimmabgabe.

IV

Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses

§ 28
Wahlhandlung

(1) Die Wahlhandlung ist �ffentlich.

(2) �ber die Wahlhandlung ist eine Niederschrift zu f�hren.

(3) Der Wahlraum muss so ausgestattet sein, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt wird.

(4) W�hrend der Wahlzeit sind in und an dem Geb�ude, in
dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Geb�ude jede Beeinflussung der Wahlberechtig-
ten durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschrif-
tensammlung verboten.

(5) Die Ver�ffentlichung von Ergebnissen von Befragungen der
Wahlberechtigten nach der Stimmabgabe �ber den Inhalt der
Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzul�ssig.

§ 29
Stimmabgabe

(1) 1Die Wahlberechtigten stimmen in der Wahlzelle ab. 2Sie
machen durch Kreuze oder auf andere Weise eindeutig auf den
Stimmzetteln kenntlich, welche Personen und Wahlvorschl�ge
sie w�hlen wollen. 3Enth�lt ein Stimmzettel weniger als die vor-
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gesehene Anzahl von Stimmen, so ber�hrt dies nicht die G�ltig-
keit der abgegebenen Stimmen. 4Enth�lt ein Stimmzettel mehr
als die vorgesehene Anzahl von Stimmen, so sind alle Stimmen
auf dem Stimmzettel ung�ltig. 5Werden jedoch auf dem Stimm-
zettel der Landeslisten f�r eine Landesliste insgesamt mehr als
f�nf Stimmen abgegeben, so sind den Gesamtstimmen dieser
Landesliste f�nf Stimmen zuzurechnen; es erfolgt keine Diffe-
renzierung nach Listen- und Personenstimmen.

(2) Die Verwendung von Wahlger�ten zur Stimmabgabe ist un-
zul�ssig.

(3) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzul�ssig.

§ 30
Ordnungsrecht der Wahlbezirksleitung

(1) Die Wahlbezirksleitung ist f�r die ordnungsm�ßige Durch-
f�hrung der Wahl in den Wahlr�umen verantwortlich.

(2) Die Wahlbezirksleitung oder ihre Stellvertretung kann An-
wesende aus dem Wahlraum verweisen, wenn sie trotz Verwar-
nung die Ruhe oder Ordnung st�ren.

§ 31
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

(1) 1Nach Beendigung der Wahl ist das Wahlergebnis f�r jeden
Wahlbezirk �ffentlich zu ermitteln. 2Soweit das Ergebnis nicht
am Wahlabend ermittelt werden kann, ist die Ergebnisermitt-
lung am Tag nach der Wahl fortzusetzen. 3Die Ergebnisermitt-
lung kann auch an einem anderen Ort als dem Wahlraum statt-
finden. 4Ort und Zeit der Ergebnisermittlung am Wahlabend
sowie einer Fortsetzung am Tag nach der Wahl sind in geeig-
neter Form bekannt zu machen. 5Die Stimmzettel sind bis zum
Abschluss der Ergebnisermittlung vor unberechtigtem Zugriff zu
sichern.

(2) 1�ber Stimmzettel, deren G�ltigkeit nicht feststeht, ent-
scheidet der Wahlvorstand mit Stimmenmehrheit. 2Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der Wahlbezirksleitung.

(3) Die Entscheidungen des Wahlvorstandes unterliegen der
Nachpr�fung durch den Bezirkswahlausschuss.

(4) Das Ergebnis im Wahlbezirk ist unverz�glich der Bezirks-
wahlleitung zu �bermitteln.

152

Gesetz �ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft



(5) 1Zur Erleichterung der Stimmenz�hlung k�nnen amtlich zu-
gelassene Stimmenz�hlger�te verwendet werden. 2In diesem Fall
sind stichprobenartige Kontrollz�hlungen durchzuf�hren. 3Bei
ungekl�rten Abweichungen oder solchen, die auf einen System-
fehler des eingesetzten Stimmenz�hlger�tes schließen lassen, ist
in dem nach Lage des Falles erforderlichen Umfang eine Ausz�h-
lung von Hand, auch �ber den Wahlbezirk hinaus, vorzuneh-
men, deren Ergebnis gilt.

§ 32
Feststellung der Wahlkreis- und der Landesergebnisse

(1) Die Bezirkswahlaussch�sse stellen fest, wie viele Stimmen in
den Wahlkreisen des Bezirks f�r jede Person einer Wahlkreisliste
und f�r alle Personen einer Wahlkreisliste abgegeben worden
sind (§ 4 Absatz 1), wie viele Sitze auf die einzelnen Wahlkreis-
listen entfallen und welche Personen gew�hlt sind.

(2) Der Landeswahlausschuss stellt fest, wie viele Stimmen in
der Freien und Hansestadt Hamburg f�r jede Landesliste und
die in ihr benannten Personen abgegeben worden sind (§ 5 Ab-
satz 1), wie viele Sitze auf die einzelnen Landeslisten entfallen
und welche Personen gew�hlt sind.

(3) Der Landeswahlausschuss kann seinen Beschluss nach Ab-
satz 2 binnen einer Woche nach der Beschlussfassung ab�ndern,
wenn dazu ein begr�ndeter Anlass besteht.

§ 33
Bekanntgabe der gew�hlten Personen

Die Landeswahlleitung gibt die Namen der gew�hlten Personen
�ffentlich bekannt.

§ 34
Erwerb der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft

(1) 1Die gew�hlten Personen werden von der Landeswahlleitung
�ber ihre Wahl verst�ndigt. 2Eine gew�hlte Person erwirbt die
Mitgliedschaft in der B�rgerschaft mit der Er�ffnung der ersten
Sitzung der B�rgerschaft nach der Wahl. 3Eine Ablehnung des
Erwerbs der Mitgliedschaft muss vor der ersten Sitzung gegen-
�ber der Landeswahlleitung schriftlich erkl�rt werden. 4Eine Er-
kl�rung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. 5Die Erkl�rung
kann nicht widerrufen werden.
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(2) 1Bei einer Mandatsnachfolge (§§ 38, 39) oder einer Wieder-
holungswahl (§ 40) wird die Mitgliedschaft in der B�rgerschaft
mit dem frist- und formgerechten Eingang der auf die Benach-
richtigung erfolgenden Annahmeerkl�rung bei der zust�ndigen
Wahlleitung, jedoch nicht vor Ausscheiden des urspr�nglich
gew�hlten Abgeordneten erworben. 2Liegt bei Ablehnung des
Erwerbs der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft durch eine ge-
w�hlte Person die Annahmeerkl�rung der nachfolgenden Per-
son bereits vor der ersten Sitzung der B�rgerschaft nach der
Wahl vor, erwirbt die nachfolgende Person das Mandat mit der
Er�ffnung dieser Sitzung. 3Gibt die nachfolgende Person oder
die durch Wiederholungswahl gew�hlte Person bis zum Ablauf
der Frist keine oder keine formgerechte Erkl�rung ab, so gilt die
Nachfolge oder Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen.
4Absatz 1 S�tze 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) 1Steht eine gew�hlte Person im Beamtenverh�ltnis mit
Dienstbez�gen oder im Angestelltenverh�ltnis zur Freien und
Hansestadt Hamburg oder zu einer landesunmittelbaren K�rper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des �ffentlichen Rechts oder ist sie
Richterin oder Richter im Sinne des Deutschen Richtergesetzes,
hat sie ihrem Dienstherrn beziehungsweise Arbeitgeber unver-
z�glich anzuzeigen, dass sie gew�hlt worden ist. 2Auf die Anzei-
ge stellt der Dienstherr beziehungsweise Arbeitgeber unverz�g-
lich fest, ob bei Erwerb der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft
das Dienstverh�ltnis gem�ß § § 18 Absatz 1, 19 und 20 Absatz 4
des Hamburgischen Abgeordnetengesetzes in Verbindung mit
§ 5 Absatz 1 des Gesetzes �ber die Rechtsverh�ltnisse der Mit-
glieder des Deutschen Bundestages ruht. 3Die Entscheidung ist
auch der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft be-
kannt zu geben.

(4) 1Ist die gew�hlte Person Mitglied eines Vorstandes oder ei-
ner Gesch�ftsf�hrung im Sinne von § 34a Absatz 3, gilt die
Wahl als abgelehnt, wenn sie nicht bis zur ersten Sitzung der
B�rgerschaft gegen�ber der Landeswahlleitung nachweist, dass
sie ohne Bez�ge beurlaubt oder das Arbeitsverh�ltnis beendet
ist. 2Die Landeswahlleitung stellt fest, ob die Wahl als abgelehnt
gilt. 3Die Entscheidung ist auch der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten der B�rgerschaft bekannt zu geben.

(5) 1Gegen die Feststellung des Dienstherrn beziehungsweise Ar-
beitgebers nach Absatz 3 Satz 2 und die der Landeswahlleitung
nach Absatz 4 Satz 2 ist innerhalb von zehn Tagen nach Be-
kanntgabe der Antrag auf Entscheidung durch das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht zul�ssig. 2Antragsberechtigt sind
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1. die von der Feststellung nach Absatz 3 Satz 2 betroffene Per-
son,

2. das Mitglied des Vorstandes oder der Gesch�ftsf�hrung im
Fall einer Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 sowie

3. eine Fraktion oder Gruppe der B�rgerschaft oder

4. eine Minderheit der B�rgerschaft, die mindestens ein Zehntel
der gesetzlichen Mitgliederzahl umfasst.

Die in Absatz 4 Satz 1 genannte Folge tritt nicht ein, bis die Ent-
scheidung der Landeswahlleitung unanfechtbar geworden oder
eine Entscheidung des Hamburgischen Verfassungsgerichts ge-
f�llt worden ist.

(6) Gew�hlte Personen d�rfen erst dann als Abgeordnete han-
deln, wenn sie die Mitgliedschaft in der B�rgerschaft erworben
haben.

§ 34a
Unvereinbarkeit von Mandats- und Amtswahrnehmung

(1) 1Die Wahrnehmung der Aufgaben von Beamtinnen und Be-
amten der Freien und Hansestadt Hamburg mit Dienstbez�gen,

1. zu deren eigent�mlichem und regelm�ßigem Aufgabenbe-
reich die Aus�bung von Hoheitsbefugnissen mit staatlichen
Zwangs- und Befehlsgewalt geh�rt,

2. die als Staatsr�tinnen oder Staatsr�te t�tig sind,

3. die als Amtsleiterinnen oder Amtsleiter, deren Stellvertrete-
rinnen oder Stellvertreter oder in jeweils vergleichbaren
Funktionen in den Beh�rden t�tig sind oder

4. die in den Pr�sidialabteilungen der Beh�rden oder vergleich-
baren Bereichen als deren Leiterinnen oder Leiter, als pers�n-
liche Referentinnen oder Referenten der Senatsmitglieder, als
Referentinnen oder Referenten f�r Parlaments-, Senats- und
Gremienangelegenheiten oder f�r Presse- und �ffentlich-
keitsarbeit t�tig sind,

ist mit der Aus�bung des Mandats unvereinbar. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend f�r die Angestellten der Freien und Hansestadt Ham-
burg.

(2) F�r hauptamtliche Mitglieder des Vorstandes oder eines ver-
gleichbaren Organs einer landesunmittelbaren K�rperschaft,
Anstalt oder Stiftung des �ffentlichen Rechts, die nicht allein
der Rechtsaufsicht des Senats untersteht, sowie f�r deren Beam-
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tinnen, Beamte und Angestellte mit gesch�ftsf�hrenden Aufga-
ben gilt Absatz 1 sinngem�ß.

(3) Die T�tigkeit als Mitglied in Vorst�nden und Gesch�ftsf�h-
rungen von Unternehmen, an deren Grundkapital, Stammkapi-
tal oder Stimmrecht die Freie und Hansestadt Hamburg mit
mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, ist mit der Aus�bung des
Mandats unvereinbar.

V

Nachwahlen

§ 35
Nachwahl infolge h�herer Gewalt

Die Landeswahlleitung hat eine Nachwahl in den Wahlbezirken
anzuberaumen, in denen die Wahl wegen h�herer Gewalt nicht
durchgef�hrt werden konnte.

§ 36
Durchf�hrung der Nachwahl

(1) Eine Nachwahl soll sp�testens vier Wochen nach dem Tage
der Hauptwahl stattfinden.

(2) Den Tag der Nachwahl bestimmt die Landeswahlleitung.

(3) Auf Grund der Nachwahl wird das Wahlergebnis f�r die
Freie und Hansestadt Hamburg neu ermittelt.

§ 37
Anwendbarkeit sonstiger Bestimmungen

F�r die Nachwahl gelten im �brigen die Bestimmungen dieses
Gesetzes sinngem�ß.

VI

Ersatz ausscheidender Abgeordneter

§ 38*)
Mandatsnachfolge

(1) 1Lehnt eine auf einer Wahlkreisliste gew�hlte Person die
Wahl ab, ist vor Annahme der Wahl eine W�hlbarkeitsvoraus-
setzung weggefallen, die Person verstorben oder endet ihre Mit-

156

Gesetz �ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft



gliedschaft w�hrend der Wahlperiode, so ist die gem�ß § 4
Absatz 3 nachfolgende Person auf der Wahlkreisliste von der
Bezirkswahlleitung f�r gew�hlt zu erkl�ren. 2Ist die betroffene
Wahlkreisliste ersch�pft im Sinne des § 4 Absatz 4 Satz 1, so ist
die gem�ß § 5 Absatz 8 nachfolgende noch nicht gew�hlte Per-
son auf der Landesliste dieser Partei oder W�hlervereinigung
von der Landeswahlleitung f�r gew�hlt zu erkl�ren. 3Ist f�r die
Partei oder W�hlervereinigung keine Landesliste zugelassen
oder ist die Landesliste ersch�pft, wird der Sitz entsprechend § 5
Absatz 9 besetzt. 4§ 39 Absatz 2 bleibt unber�hrt.

(2) 1Lehnt eine auf einer Landesliste gew�hlte Person die Wahl
ab, ist vor Annahme der Wahl eine W�hlbarkeitsvoraussetzung
weggefallen, die Person verstorben oder endet ihre Mitglied-
schaft w�hrend der Wahlperiode, so ist die nachfolgende noch
nicht gew�hlte Person auf der Landesliste von der Landeswahl-
leitung f�r gew�hlt zu erkl�ren. 2F�r die Bestimmung der nach-
folgenden Person gilt § 5 Absatz 7 S�tze 4 bis 6, wenn der betrof-
fene Sitz nach Listenwahl zu vergeben ist, oder § 5 Absatz 8,
wenn der betroffene Sitz nach Personenwahl zu vergeben ist.
3Ist die Landesliste ersch�pft, wird der Sitz entsprechend § 5 Ab-
satz 9 besetzt. 4§ 39 Absatz 2 bleibt unber�hrt.

(3) Lehnt eine als Einzelbewerbung gew�hlte Person die Wahl
ab, ist vor Annahme der Wahl eine W�hlbarkeitsvoraussetzung
weggefallen, die Person verstorben oder endet ihre Mitglied-
schaft in der B�rgerschaft w�hrend der Wahlperiode, so bleibt
der Sitz bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

(4) 1Die f�r gew�hlt erkl�rten Personen werden von der zust�n-
digen Wahlleitung �ber ihre Wahl benachrichtigt. 2Sie sind da-
bei aufzufordern, innerhalb von sieben Tagen schriftlich mitzu-
teilen, ob sie die Wahl annehmen. 3Erkl�ren sie sich innerhalb
der Frist nicht, gilt die Wahl als angenommen. 4§ 34 Abs�tze 3
bis 6 und § 34a gelten entsprechend.
*) �bergangsbestimmungen (= Artikel 1 § 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 (HmbGVBl.

S. 213)): §§ 38, 39 B�WG in der Fassung der �nderung durch § 1 Nummer 46
gelten erstmals nach der auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Wahl
zur Hamburgischen B�rgerschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt finden die §§ 38, 39
des Gesetzes �ber die Wahl zur hamburgischen B�rgerschaft in der Fassung
vom 22. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 223), zuletzt ge�ndert am 20. Dezember 2007
(HmbGVBl. 2008 S. 26), Anwendung.

§ 39*)
Mandate von Mitgliedern des Senats

(1) 1Das B�rgerschaftsmandat eines Mitglieds des Senats wird
w�hrend der Mitgliedschaft im Senat von der n�chstberufenen
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noch nicht gew�hlten Person auf dem Wahlvorschlag ausge�bt
(nachberufene Person). 2Dies gilt nicht, wenn das Mitglied des
Senats den Sitz als Einzelbewerbung erlangt hat. 3Hat das Mit-
glied des Senats den Sitz �ber die Wahlkreisliste erlangt, gilt f�r
die Nachberufung § 38 Absatz 1, ansonsten § 38 Absatz 2 ent-
sprechend.

(2) 1Eine nachberufene Person ist gem�ß § 38 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 f�r gew�hlt zu erkl�ren, wenn auf sie auch bei Ber�cksich-
tigung der Zahl der ruhenden Mandate des Wahlvorschlags und
nach Ber�cksichtigung fr�her nachberufener Personen ein Sitz
entf�llt. 2In diesem Fall �bt die nunmehr nach Absatz 1 Satz 3
neu in die B�rgerschaft berufene Person das Mandat des Mit-
glieds des Senats aus.

(3) Scheidet eine nachberufene Person aus der B�rgerschaft aus,
gilt f�r die weitere Nachberufung Absatz 1 Satz 3 entsprechend.

(4) 1Scheidet im Falle des Ruhens der B�rgerschaftsmandate
mehrerer auf dem gleichen Wahlvorschlag gew�hlter Mitglieder
des Senats ein Mitglied des Senats aus dem Senat mit der Wir-
kung aus, dass das Ruhen seines Mandats endet, so gilt Folgen-
des: Hat das ausscheidende Senatsmitglied den Sitz �ber eine
Wahlkreisliste erlangt und hat die letzte nachberufene Person
den Sitz ebenfalls �ber diese Wahlkreisliste erlangt, so tritt diese
von der Aus�bung des Mandatszur�ck. 2Im �brigen tritt die
letzte nachberufene Person von der Aus�bung des Mandats zu-
r�ck, die wie das ausscheidende Senatsmitglied nach Personen-
wahl oder nach Listenwahl gew�hlt worden ist.

(5) Das Ruhen eines Abgeordnetenmandats, seine Aus�bung
durch eine nachberufene Person, das Ende des Ruhens sowie
das Zur�cktreten einer Person werden von der Landeswahllei-
tung festgestellt.

(6) 1Hat die Landeswahlleitung festgestellt, dass ein Abgeordne-
tenmandat durch eine nachberufene Person ausge�bt wird, be-
nachrichtigt die Landeswahlleitung diese Person. 2Diese ist auf-
zufordern, innerhalb von sieben Tagen schriftlich mitzuteilen,
ob sie das Mandat annimmt. 3Erkl�rt sie sich innerhalb der Frist
nicht, gilt das Mandat als angenommen. 4§ 34 Abs�tze 3 bis 6
und § 34a gelten entsprechend.
*) �bergangsbestimmungen (= Artikel 1 § 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 (HmbGVBl.

S. 213)): §§ 38, 39 B�WG in der Fassung der �nderung durch § 1 Nummer 46
gelten erstmals nach der auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Wahl
zur Hamburgischen B�rgerschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt finden die §§ 38, 39
des Gesetzes �ber die Wahl zur hamburgischen B�rgerschaft in der Fassung
vom 22. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 223), zuletzt ge�ndert am 20. Dezember 2007
(HmbGVBl. 2008 S. 26), Anwendung.
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VII

Wiederholungswahl

§ 40
Wiederholungswahl einer f�r ung�ltig erkl�rten Wahl

(1) Ist auf Grund eines Beschlusses der B�rgerschaft eine Wie-
derholungswahl erforderlich geworden, so soll sie nach M�g-
lichkeit nicht sp�ter als drei Monate nach der Hauptwahl statt-
finden.

(2) Bei der Wiederholungswahl wird nach denselben Wahlvor-
schl�gen und auf Grund derselben Wahlberechtigtenverzeich-
nisse gew�hlt, soweit nicht von der B�rgerschaft eine andere
Entscheidung getroffen worden ist.

(3) Wird eine Wiederholungswahl in Wahlbezirken mit zusam-
men mehr als einem Viertel der Wahlberechtigten erforderlich,
so ist die ganze B�rgerschaft neu zu w�hlen.

(4) Auf Grund einer Wiederholungswahl wird das Wahlergebnis
f�r die Freie und Hansestadt Hamburg neu ermittelt.

(5) 1Die gew�hlten Personen werden von der zust�ndigen Wahl-
leitung �ber ihre Wahl benachrichtigt. 2Sie sind aufzufordern,
innerhalb von sieben Tagen schriftlich mitzuteilen, ob sie die
Wahl annehmen. 3Erkl�ren sie sich innerhalb der Frist nicht, gilt
die Wahl als angenommen. 4§ 34 Abs�tze 3 bis 6 und § 34a gel-
ten entsprechend. 5Wird nicht die ganze B�rgerschaft neu ge-
w�hlt, gilt § 34 Absatz 4 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
ersten Sitzung der B�rgerschaft eine Frist von sieben Tagen tritt.

(6) Im �brigen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes An-
wendung.

VIII (alt)

Wahlpr�fung

(aufgehoben)

§ 41

(aufgehoben)
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VIII2)

2) Ge�nderte Bezeichnung 25.6.1997 (HmbGVBl. S. 282) – bisheriger Abschnitt IX
ist jetzt Abschnitt VIII

Pflicht zu ehrenamtlicher Mitwirkung

§ 42
Ehren�mter
1Die Beisitzenden des Landeswahlausschusses und der Bezirks-
wahlaussch�sse sowie die Mitglieder der Wahlvorst�nde �ben
ihre T�tigkeit ehrenamtlich aus. 2Zur �bernahme dieses Ehren-
amtes sind alle Wahlberechtigten verpflichtet. 3Das Ehrenamt
darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.

§ 43
Ablehnung des Ehrenamtes

Die �bernahme eines Amtes nach § 42 d�rfen ablehnen:

1. die Mitglieder des Senats,

2. die im �ffentlichen Dienst Besch�ftigten, die amtlich mit
dem Vollzug dieses Gesetzes oder mit der Aufrechterhaltung
der �ffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind,

3. Wahlberechtigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben,

4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringen-
den beruflichen Gr�nden oder durch Krankheit oder durch
Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsm�ßig zu f�h-
ren,

5. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gr�n-
den außerhalb ihres Wohnorts aufhalten.
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IX3)

3) Ge�nderte Bezeichnung 25.6.1997 (HmbGVBl. S. 282) – bisheriger Abschnitt X
ist jetzt Abschnitt IX

Schlussbestimmungen

§ 44
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. die �bernahme einer ehrenamtlichen T�tigkeit bei der Wahl
ohne wichtigen Grund ablehnt oder

2. entgegen § 28 Absatz 5 Ergebnisse von Befragungen nach der
Stimmabgabe �ber den Inhalt der Wahlentscheidung vor Ab-
lauf der Wahlzeit ver�ffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu f�nfhundert Euro, die Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu f�nfzig-
tausend Euro geahndet werden.

§ 45
Wahlstatistik

(1) Das Ergebnis der Wahl ist statistisch zu bearbeiten.

(2) 1Die Landeswahlleitung kann bestimmen, dass in von ihr
bestimmten Wahlbezirken auch Statistiken �ber Geschlechts-
und Altersgliederung der Wahlberechtigten sowie der W�hlerin-
nen und W�hler unter Ber�cksichtigung der Stimmabgabe f�r
die einzelnen Wahlvorschl�ge zu erstellen sind. 2Die Trennung
der Wahl nach Altersgruppen und Geschlechtern ist nur zul�s-
sig, wenn die Stimmabgabe der einzelnen W�hlerinnen und
W�hler dadurch nicht erkennbar wird.

(3) In von der Landeswahlleitung zu bestimmenden Wahlbezir-
ken sind Statistiken dar�ber zu erstellen, wie die Wahlberechtig-
ten die verschiedenen M�glichkeiten der Stimmabgabe nach § 3
nutzen.

§ 46
Rechtsbehelfe

Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das
Wahlverfahren beziehen, k�nnen nur mit den in diesem Gesetz

161

Gesetz �ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft



und in der Wahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie
im Wahlpr�fungsverfahren angefochten werden.

§ 46a
Fristen und Termine

(1) 1Die in diesem Gesetz und in der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
l�ngern oder �ndern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag,
einen gesetzlichen oder staatlich gesch�tzten Feiertag f�llt. 2So-
weit in diesem Gesetz oder in der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Wahlordnung nichts anderes bestimmt ist, ist eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen. 3Die
S�tze 1 und 2 gelten nicht im Wahlpr�fungsverfahren.

(2) Soweit in diesem Gesetz oder in der aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Wahlordnung nichts anderes bestimmt ist, m�s-
sen vorgeschriebene Erkl�rungen pers�nlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein und bei der zust�ndigen Stelle im
Original vorliegen.

(3) Der Senat wird erm�chtigt, f�r Neuwahlen im Falle einer
vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode der B�rgerschaft die in
diesem Gesetz und in der nach § 47 zu erlassenden Wahlord-
nung enthaltenen Fristen und Termine durch Rechtsverordnung
abzuk�rzen.

§ 46b
Verweise

Verweise dieses Gesetzes auf andere Rechtsvorschriften gelten
als Verweise auf deren jeweils geltende Fassung, sofern nicht
ausdr�cklich etwas anderes bestimmt ist.

§ 47
Wahlordnung
1Der Senat erl�sst die Wahlordnung. 2Sie kann insbesondere
Rechtsvorschriften enthalten �ber:

1. die T�tigkeit, Beschlussf�higkeit und das Verfahren der
Wahlorgane,

2. die Wahlzeit,
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3. die Erstellung und den Inhalt der Wahlberechtigtenver-
zeichnisse; diese d�rfen folgende personenbezogene Daten
der Wahlberechtigten enthalten:

a) Familienname,

b) Vornamen,

c) Geburtsdatum,

d) Wohnanschrift,

e) Hinweise auf die Ausstellung eines Wahlscheins,

4. die F�hrung der Wahlberechtigtenverzeichnisse, ihre Ausle-
gung, Berichtigung und ihren Abschluss, den Widerspruch
gegen die Wahlberechtigtenverzeichnisse sowie die Benach-
richtigung der Wahlberechtigten,

5. die Ausstellung von Wahlscheinen und den Widerspruch
gegen die Ablehnung von Wahlscheinen,

6. die Briefwahl,

7. Einreichung, Inhalt und Form der Wahlvorschl�ge sowie der
dazugeh�rigen Unterlagen, ihre Pr�fung, die Beseitigung
von M�ngeln sowie ihre Zulassung und Bekanntgabe,

8. Form und Inhalt der Stimmzettel sowie den Wahlvorschlag,

9. Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntgabe der Wahl-
r�ume sowie Wahlschutzvorrichtungen und Wahlzellen,

10. die Stimmabgabe,

11. die Zulassung und Verwendung von Stimmenz�hlger�ten,

12. die Wahl in Krankenh�usern und Wohn-Pflege-Einrichtun-
gen sowie in sozialtherapeutischen und Justizvollzugsanstal-
ten,

13. die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Weitermeldung
und Bekanntgabe sowie die Benachrichtigung der Gew�hl-
ten,

14. die Durchf�hrung von Nachwahlen und Wiederholungs-
wahlen,

15. die Zahlung einer Verg�tung an die bei der Durchf�hrung
der Wahl ehrenamtlich t�tigen Personen sowie an die eh-
renamtlich t�tigen Mitglieder der Wahlkreiskommission.
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Anlage

(zu § 18 Absatz 8)

Nr. Wahlkreis Sitze nach
§ 18 Abs. 1

Beschreibung

1 Hamburg-Mitte 5 Sitze Hamburg-Altstadt, Hafen
City, Neustadt, St. Pauli,
St. Georg, Hammerbrook,
Borgfelde, Hamm, Horn,
Neuwerk

2 Billstedt – Wil-
helmsburg –
Finkenwerder

5 Sitze Billstedt, Billbrook,
Rothenburgsort, Veddel,
Wilhelmsburg, Kleiner
Grasbrook, Steinwerder,
Waltershof, Finkenwerder

3 Altona 5 Sitze Altona-Altstadt, Stern-
schanze, Altona-Nord,
Ottensen, Bahrenfeld, Oth-
marschen

4 Blankenese 5 Sitze Lurup, Osdorf, Groß Flott-
bek, Nienstedten, Blan-
kenese, Iserbrook, S�lldorf,
Rissen

5 Rotherbaum –
Harvestehude –
Eimsb�ttel-Ost

3 Sitze Eimsb�ttel ohne Ortsteile
301 bis 304, Rotherbaum,
Harvestehude, Hoheluft-
West

6 Stellingen –
Eimsb�ttel-West

3 Sitze Eimsb�ttel Ortsteile 301
bis 304, Eidelstedt, Stellin-
gen

7 Lokstedt – Nien-
dorf – Schnelsen

4 Sitze Lokstedt, Niendorf,
Schnelsen

8 Eppendorf –
Winterhude

4 Sitze Hoheluft-Ost, Eppendorf,
Winterhude

9 Barmbek – Uhlen-
horst – Dulsberg

5 Sitze Uhlenhorst, Hohenfelde,
Barmbek-S�d, Dulsberg,
Barmbek-Nord

10 Fuhlsb�ttel –
Alsterdorf –
Langenhorn

4 Sitze Groß Borstel, Alsterdorf,
Ohlsdorf, Fuhlsb�ttel, Lan-
genhorn

11 Wandsbek 4 Sitze Eilbek, Wandsbek, Marien-
thal, Jenfeld, Tonndorf
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Nr. Wahlkreis Sitze nach
§ 18 Abs. 1

Beschreibung

12 Bramfeld – Farm-
sen-Berne

4 Sitze Farmsen-Berne, Bramfeld,
Steilshoop

13 Alstertal – Wald-
d�rfer

5 Sitze Wellingsb�ttel, Sasel, Pop-
penb�ttel, Hummelsb�ttel,
Lemsahl-Mellingstedt, Du-
venstedt, Wohldorf-Ohl-
stedt, Bergstedt, Volksdorf

14 Rahlstedt 4 Sitze Rahlstedt
15 Bergedorf 5 Sitze Bezirk Bergedorf
16 Harburg 3 Sitze Harburg, Neuland, Gut

Moor, Wilstorf, R�nne-
burg, Langenbek, Sinstorf,
Marmstorf, �stliche Gebie-
te von Eißendorf und
Heimfeld4)

17 S�derelbe 3 Sitze westliche Gebiete von
Eißendorf und Heimfeld4),
Altenwerder, Moorburg,
Hausbruch, Neugraben-
Fischbek, Francop, Neuen-
felde, Cranz
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Hamburgisches Abgeordnetengesetz
Vom 21. Juni 1996

Fundstelle: HmbGVBl. 1996, S. 141

�nderungen

1. §§ 13, 22 ge�ndert durch Gesetz vom 16. Juni 1998
(HmbGVBl. S. 95)

2. §§ 2, 3 ge�ndert durch Gesetz vom 9. Dezember 1998
(HmbGVBl. S. 288)

3. § 4 ge�ndert durch Gesetz vom 22. Dezember 1998
(HmbGVBl. S. 340)

4. § 4 ge�ndert durch Gesetz vom 11. April 2000 (HmbGVBl.
S. 77)

5. § 3 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000
(HmbGVBl. S. 413)

6. §§ 2, 3, 4, 24, 26 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2006
(HmbGVBl. S. 128)

7. § 21 ge�ndert durch Gesetz vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl.
S. 218)

8. §§ 2, 3 ge�ndert durch Gesetz vom 23. April 2002
(HmbGVBl. S. 46)

9. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 5. April 2004 (HmbGVBl.
S. 199)

10. §§ 3, 25 ge�ndert durch Gesetz vom 28. Dezember 2004
(HmbGVBl. S. 510)

11. §§ 2, 3, 4, 6 ge�ndert durch Gesetz vom 2. Januar 2007
(HmbGVBl. S. 7)

12. §§ 3, 9, 14, 15, 22 ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11. Juli 2007 (HmbGVBl. S. 236)

13. §§ 2, 3 ge�ndert durch Gesetz vom 22. Juli 2008 (HmbGVBl.
S. 279)

14. § 3 ge�ndert durch Gesetz vom 22. September 2009
(HmbGVBl. S. 336)

15. § 20 ge�ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2009 (HmbGVBl. S. 405, 433)
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16. § 10 ge�ndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Januar
2010 (HmbGVBl. S. 23, 104)

17. § 3 ge�ndert durch Gesetz vom 6. April 2010 (HmbGVBl.
S. 263)

18. § 22 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juli 2010 (HmbGVBl.
S. 488)

19. § 3 ge�ndert durch Gesetz vom 21. September 2010
(HmbGVBl. S. 554)

20. §§ 2, 3 ge�ndert durch Gesetz vom 31. Januar 2012
(HmbGVBl. S. 38)

21. § 26 ge�ndert durch Gesetz vom 21. August 2012
(HmbGVBl. S. 407)

22. § 3 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Juni 2013 (HmbGVBl.
S. 306)

23. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Juni 2013 (HmbGVBl.
S. 433)

24. § 11 ge�ndert und § 29a eingef�gt durch Gesetz vom 17. Feb-
ruar 2014 (HmbGVBl. S. 81)1)

25. §§ 2, 3, 4, 9, 22, 24 ge�ndert durch Gesetz vom 30. Juni
2015 (HmbGVBl. S. 156)

26. § 7 neu gefasst durch Gesetz vom 6. Juli 2016 (HmbGVBl.
S. 291)

27. §§ 2, 3, 11 ge�ndert durch Gesetz vom 12. M�rz 2018
(HmbGVBl. S. 63)2)

1) Red. Anm.: Siehe § 2 des �nderungsgesetzes vom 17. 02. 2014: „Dieses Gesetz tritt
mit Beginn der auf die Verk�ndung dieses Gesetzes folgenden Wahlperiode der
B�rgerschaft in Kraft. Es findet nur Anwendung auf Mitglieder, die in der 21.
oder einer folgenden Wahlperiode erstmals in die B�rgerschaft gew�hlt werden.‘‘

2) Red. Anm.: Dieses Gesetz tritt gem�ß seines § 2 mit Wirkung vom 1. Februar
2018 in Kraft und mit Ausnahme seines § 1 Nummer 2 Buchstabe b (betrifft den
§ 3 Absatz 3 Satz 3) zum Ende der 21. Wahlperiode der B�rgerschaft außer Kraft.
Dies betrifft § 2 Absatz 2 Satz 4, § 3 Absatz 2 Satz 2 und die �nderung zu § 11 Ab-
satz 2 Satz 2.

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:
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Erster Abschnitt

Leistungen an die Mitglieder der B�rgerschaft

§ 1
Mandat

(1) 1Die Abgeordneten der B�rgerschaft (Mitglieder) vertreten
das ganze Volk. 2Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und
an Auftr�ge nicht gebunden.

(2) Die Mitglieder haben Anspruch auf ein angemessenes, ihre
Unabh�ngigkeit sicherndes Entgelt.

(3) 1Sie erhalten die in den §§ 2 bis 7 vorgesehenen Leistungen.
2§ 8 sichert die Bewerbung um ein Mandat, seine �bernahme
und Aus�bung gegen Benachteiligungen durch berufliche T�tig-
keit.

§ 21)

Entgelt

(1) 1Das monatliche Entgelt betr�gt 2.668 Euro. 2Es ver�ndert
sich zum 1. Januar eines jeden Jahres, erstmalig zum 1. Januar
2016, um den gleichen Prozentsatz, um den sich nach dem Sta-
tistischen Bericht des Statistikamtes Nord der durchschnittliche
Bruttojahresverdienst f�r Vollzeitbesch�ftigte im Produzieren-
den Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hamburg im
vorletzten Kalenderjahr gegen�ber dem davorliegenden Jahr ver-
�ndert hat. 3Den ver�nderten Betrag ver�ffentlicht die Pr�siden-
tin oder der Pr�sident der B�rgerschaft in einer B�rgerschafts-
drucksache.

(2) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft und die
Vorsitzenden der Fraktionen der B�rgerschaft erhalten je das
Dreifache, die Vizepr�sidentinnen oder Vizepr�sidenten, die
stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktionen sowie die Spre-
cherinnen oder Sprecher von Gruppen gem�ß § 6 Absatz 1 des
Fraktionsgesetzes vom 20. Juni 1996 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 134) je das Zweifache des Entgelts
nach Absatz 1. 2Bei Fraktionen mit weniger als 20 Mitgliedern
wird ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender, bei Fraktionen
ab 20 Mitgliedern werden bis zu zwei und bei Fraktionen ab 40
Mitgliedern werden bis zu drei stellvertretende Fraktionsvorsit-
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zende ber�cksichtigt. 3Nimmt eines der Mitglieder mehrere
Funktionen nach Satz 1 wahr, erh�lt es nur das h�here Entgelt.
4Hat eine Fraktion abweichend vom Leitbild nach Satz 1 zwei
gleichberechtigte Fraktionsvorsitzende, dann erhalten diese je-
weils das Zweieinhalbfache des Entgelts nach Absatz 1; in einem
solchen Fall wird ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender we-
niger als nach Satz 2 vorgesehen ber�cksichtigt.

§ 3
Aufwandsentsch�digung

(1) 1Jedes Mitglied erh�lt einmalige Pauschalen von 461 Euro
f�r Aufwand, der durch die Anmietung eines Abgeordneten-
b�ros, oder von 358 Euro f�r Aufwand, der durch den Eintritt
in eine B�rogemeinschaft mit anderen Abgeordneten veranlasst
ist. 2Jedes sich in einer B�rogemeinschaft befindliche Mitglied
erh�lt eine monatliche Pauschale von 740 Euro, jedes sich nicht
in einer solchen Gemeinschaft befindliche Mitglied in H�he
von 980 Euro, als Zuschuss zu den laufenden Kosten eines ge-
mieteten B�ros; diese Pauschale erh�lt jedes Mitglied auf Antrag
bis zum tats�chlichen Ende seines Mietvertrages �ber ein Abge-
ordnetenb�ro oder bis zu seinem Austritt aus einer B�rogemein-
schaft, l�ngstens jedoch bis zum Ablauf des Quartals, das dem
Quartal folgt, in dem es aus der B�rgerschaft ausgeschieden ist.
3F�r die laufenden Kosten eines B�ros in R�umen der Parteien,
ihnen verbundenen politischen Vereinigungen sowie in R�u-
men, in denen das Mitglied seiner Berufst�tigkeit nachgeht oder
die Teil seiner Wohnung sind, wird kein Zuschuss gezahlt. 4Auf
Antrag erh�lt jedes Mitglied einmalig pro Wahlperiode einen
zweckgebundenen pauschalisierten Zuschuss f�r die B�round
IuK-Ausstattung in H�he von 4 500 Euro.

(2) Jedes Mitglied erh�lt eine monatliche Pauschale von 390
Euro. Die in § 2 Absatz 2 S�tze 1 und 4 genannten Funktionstr�-
ger erhalten in entsprechender Anwendung das Dreifache, Zwei-
einhalbfache oder Zweifache der monatlichen Pauschale nach
Satz 1. § 2 Absatz 2 S�tze 2 bis 3 gilt dabei entsprechend.

(3) 1Jedem Mitglied werden auf Antrag die Kosten f�r Arbeits-,
Dienst- und Werkvertr�ge erstattet, die bei der Besch�ftigung
von Hilfskr�ften, von Praktikantinnen und Praktikanten sowie
f�r Dienstleistungen Dritter entstehen. 2Daf�r steht jedem Mit-
glied ein Betrag von 2.860 Euro zur Verf�gung, jeweils zuz�glich
der monatlich von dem Mitglied f�r die Besch�ftigung von
Hilfskr�ften sowie von Praktikantinnen und Praktikanten zu tra-
genden Arbeitgeberanteile an den Beitr�gen zur Sozialversiche-
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rung und des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung; der
Betrag erh�ht sich jeweils zum gleichen Zeitpunkt und um den
gleichen Prozentsatz, um den sich die Verg�tungen f�r Ange-
stellte der Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages f�r den �ffent-
lichen Dienst der L�nder (TV-L) linear erh�hen. 3Den ver�nder-
ten Betrag ver�ffentlicht die Pr�sidentin oder der Pr�sident der
B�rgerschaft in einer B�rgerschaftsdrucksache. 4Erreicht die
Summe der einem Mitglied zu erstattenden Kosten in einem
Monat nicht den nach Satz 2 erstattungsf�higen Betrag, k�nnen
Restbetr�ge in H�he von bis zu 100 Euro pro Monat auch f�r
sp�ter, l�ngstens jedoch bis zum Ablauf des jeweils laufenden
Kalenderjahres entstehende Kosten verwendet werden. 5Die Ar-
beitsvertr�ge der Hilfskr�fte sowie die Vertr�ge f�r die Dienst-
leistungen Dritter sind l�ngstens auf die Dauer des Mandats des
jeweiligen Mitglieds zu befristen. 6Ausgeschlossen von der Kos-
tenerstattung ist die Beauftragung Dritter oder Besch�ftigung
von Hilfskr�ften, Praktikantinnen und Praktikanten, die mit
dem Mitglied verheiratet sind oder waren, mit ihm eine Lebens-
partnerschaft f�hren oder f�hrten oder mit ihm bis zum zwei-
ten Grade verwandt oder verschw�gert sind; dies gilt auch f�r
Personen, denen das Mitglied aus Dienst-, Arbeits- oder Werk-
vertrag Entgelt zu zahlen verpflichtet ist.

(4) 1Jedes Mitglied erh�lt einen Fahrberechtigungsausweis f�r
die Ringe A, B und C des Hamburger Verkehrsverbundes. 2Ein
Mitglied, das im Auftrag der B�rgerschaft eine Dienstreise unter-
nimmt, erh�lt eine Reisekostenentsch�digung. 3Sie richtet sich
nach den f�r die Mitglieder des Senats geltenden Vorschriften.
4Ein Tagegeld wird nicht gew�hrt. 5Dienstreisen muss die Pr�si-
dentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft genehmigen. 6Reisen
von Aussch�ssen oder Delegationen sind vor der Genehmigung
im �ltestenrat zu er�rtern.

(5) Zur Aufwandsentsch�digung geh�ren die Benutzung der
Fernmeldeanlagen der B�rgerschaft und die Inanspruchnahme
der sonstigen Leistungen der B�rgerschaft in Aus�bung des
Mandats.

(6) Mit den Leistungen gem�ß den Abs�tzen 1 bis 5 ist jeder
durch die Aus�bung des Mandats veranlaßte Aufwand abgegol-
ten.

§ 4
Sitzungsgeld

(1) Jedes Mitglied erh�lt f�r die Teilnahme an jeder Sitzung der
B�rgerschaft, des Parlamentarischen Kontrollausschusses nach
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§ 24 des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes, des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums nach dem Gesetz zur Um-
setzung von Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes und der
Kommission nach dem Gesetz zur Ausf�hrung des Artikel 10-
Gesetzes 21 Euro als Aufwandsentsch�digung.

(2) 1Es erh�lt ferner 21 Euro als Aufwandsentsch�digung f�r die
Teilnahme an jeder Sitzung der b�rgerschaftlichen Aussch�sse,
des Pr�sidiums, des �ltestenrates, einer Enquete-Kommission
oder des Datenschutzgremiums nach § 14 der Datenschutzord-
nung der Hamburgischen B�rgerschaft, wenn es als ordentliches
Mitglied oder als Vertreterin oder Vertreter eines ordentlichen
Mitglieds anwesend gewesen ist. 2Das Gleiche gilt f�r die st�ndi-
ge Vertretung in Aussch�ssen, in denen sie vorgesehen ist, und
f�r deren Vertreterin oder Vertreter im Verhinderungsfall sowie
f�r die stellvertretenden Mitglieder in Untersuchungsaussch�s-
sen und Enquete-Kommissionen. 3F�r die Teilnahme an Sitzun-
gen des �ltestenrates, die parallel zu B�rgerschaftssitzungen
stattfinden, wird kein Sitzungsgeld gew�hrt.

(3) 1Es erh�lt außerdem 21 Euro als Aufwandsentsch�digung f�r
die Teilnahme an den Sitzungen der Fraktionen oder Gruppen
der B�rgerschaft sowie als Mitglied der Fraktionsvorst�nde f�r
die Teilnahme an deren Sitzungen. 2Die Zahl der nach Satz 1
jeweils zu ber�cksichtigenden Sitzungen der Fraktionen bezie-
hungsweise f�r die Mitglieder der Fraktionsvorst�nde der Frak-
tionsvorstandssitzungen wird begrenzt auf die Zahl der Sitzun-
gen der B�rgerschaft.

(4) 1Der Anspruch auf das Sitzungsgeld nach den Abs�tzen 1
und 2 besteht nicht, wenn ein Mitglied von Sitzungen der B�r-
gerschaft oder ihrer Aussch�sse rechtm�ßig ausgeschlossen wor-
den ist. 2Der Anspruch entf�llt bereits f�r die Sitzung, in der das
Mitglied ausgeschlossen wird.

(5) Die Teilnahme an den Sitzungen wird durch die eigenh�ndi-
ge namentliche Eintragung in die Anwesenheitsliste oder die
namentliche Auff�hrung in der Niederschrift nachgewiesen.

§ 5
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung

(1) Mitglieder, Wahlbewerberinnen oder Wahlbewerber, die in
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind oder als
Versicherte in einer Privatversicherung einen den Leistungen des
F�nften Buches Sozialgesetzbuch vom 20. Dezember 1988 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 2477), zuletzt ge�ndert am 18. Dezember
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1995 (Bundesgesetzblatt I Seite 1987), vergleichbaren Versiche-
rungsschutz genießen und die Beitr�ge daf�r allein entrichten,
erhalten auf Antrag und bei Nachweis der Versicherungskosten
als Zuschuss die H�lfte ihres Beitrages zur Krankenversicherung,
h�chstens die H�lfte des H�chstbeitrages der Allgemeinen Orts-
krankenkasse Hamburg.

(2) Mitglieder, Wahlbewerberinnen oder Wahlbewerber, die ei-
nen Anspruch auf den Zuschuss zu den Krankenversicherungs-
beitr�gen nach Absatz 1 haben, erhalten einen Zuschuss in
H�he der H�lfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegever-
sicherungsbeitrages, h�chstens jedoch die H�lfte des H�chstbei-
trages der sozialen Pflegeversicherung.

§ 6
Unfallversicherung
1Die Mitglieder der B�rgerschaft gelten als versicherte Personen
im Sinne des Siebten Buches Sozialgesetzbuch und erhalten Ver-
sicherungsschutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. 2Tr�ger der Un-
fallversicherung ist die Landesunfallkasse Freie und Hansestadt
Hamburg. 3Die Freie und Hansestadt Hamburg erstattet ihr die
Kosten.

§ 7
Unterst�tzungen
1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft kann in
besonderen F�llen auf Antrag einem Mitglied einmalige Unter-
st�tzungen, einem ehemaligen Mitglied und dessen Hinterblie-
benen einmalige Unterst�tzungen und laufende Unterhalts-
zusch�sse gew�hren. 2Hinsichtlich der in Satz 1 aufgef�hrten
Leistungen erl�sst die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rger-
schaft konkretisierende Durchf�hrungsbestimmungen.

§ 8
Mandat und Beruf

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat in der
B�rgerschaft oder der gesetzgebenden K�rperschaft eines ande-
ren Landes zu bewerben, es zu �bernehmen und auszu�ben.

(2) Benachteiligungen insbesondere am Arbeitsplatz im Zusam-
menhang mit der Bewerbung um ein Mandat sowie dessen
�bernahme und Aus�bung sind unzul�ssig.
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(3) 1Eine K�ndigung oder Entlassung wegen der �bernahme
oder Aus�bung des Mandats ist unzul�ssig. 2Eine K�ndigung ist
im �brigen nur aus wichtigem Grund zul�ssig. 3Der K�ndi-
gungsschutz beginnt mit der Aufstellung der Bewerberin oder
des Bewerbers durch das daf�r zust�ndige Organ der Partei oder
mit der Einreichung des Wahlvorschlags. 4Er gilt ein Jahr nach
Beendigung der Mitgliedschaft in der gesetzgebenden K�rper-
schaft fort.

(4) 1Soweit zur ordnungsgem�ßen Durchf�hrung der Aufgaben
eines Mitglieds eine Arbeitsbefreiung erforderlich ist, ist es in
entsprechendem Umfang von seiner Verpflichtung zur Arbeits-
leistung befreit. 2Einer Zustimmung der Arbeitgeberin oder des
Arbeitgebers zur Arbeitsbefreiung bedarf es nicht.

(5) 1F�r die Dauer ihrer Mitgliedschaft k�nnen Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer, die nicht unter das Gesetz �ber die
Wahl von Arbeitnehmern des hamburgischen �ffentlichen
Dienstes in die gesetzgebende K�rperschaft eines Landes vom
9. M�rz 1994 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Sei-
ten 75, 78) fallen und deren Arbeitsverh�ltnisse ihren Schwer-
punkt in Hamburg haben, nach billigem Ermessen w�hrend der
Mitgliedschaft die zeitliche Dauer ihrer regelm�ßigen w�chent-
lichen Arbeitszeit herabsetzen (Teilzeitarbeit). 2Die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer muss die betrieblichen Belange
der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers ber�cksichtigen. 3Diese
k�nnen ber�hrt sein, wenn ausgeschlossen erscheint, f�r die
Ausfallzeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers eine
Teilzeitkraft oder eine Ersatzkraft einzustellen, und der Arbeitge-
berin oder dem Arbeitgeber der Verzicht auf eine solche Kraft
nicht zugemutet werden kann. 4Der Anspruch auf Verg�tung er-
m�ßigt sich entsprechend der Herabsetzung der Arbeitszeit.

(6) Die Zeit der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft und in der
gesetzgebenden K�rperschaft eines anderen Landes ist nach Be-
endigung des Mandats auf die Berufs- und Betriebszugeh�rigkeit
anzurechnen.

(7) Im Rahmen einer bestehenden betrieblichen oder �ber-
betrieblichen Altersversorgung wird die Anrechnung nach Ab-
satz 6 nur im Hinblick auf die Erf�llung der Unverfallbarkeits-
fristen des § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (Bundesgesetzblatt I
Seite 3610), zuletzt ge�ndert am 5. Oktober 1994 (Bundesgesetz-
blatt I Seiten 2911, 2947), vorgenommen.
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Zweiter Abschnitt

Leistungen an ehemalige Mitglieder
und ihre Hinterbliebenen

§ 9
�bergangsgeld und �bergangshilfe

(1) 1Jedes Mitglied erh�lt auf Antrag nach seinem Ausscheiden
aus der B�rgerschaft �bergangsgeld, sofern es der B�rgerschaft
mindestens ein Jahr angeh�rt hat. 2Das �bergangsgeld wird f�r
drei Monate in der H�he des Entgelts nach § 2 gezahlt.

(2) Auf Antrag wird f�r weitere neun Monate eine �bergangs-
hilfe in der H�he der H�lfte des Entgelts nach § 2 Absatz 1 ge-
w�hrt.

(3) Zeiten einer fr�heren Mitgliedschaft in der B�rgerschaft, f�r
die �bergangsgeld oder �bergangshilfe gezahlt worden ist, wer-
den nicht ber�cksichtigt.

(4) Das �bergangsgeld und die �bergangshilfe werden um alle
Eink�nfte gek�rzt, die ein ehemaliges Mitglied f�r denselben
Zeitraum erzielt.

(5) 1Wird ein ehemaliges Mitglied wieder Mitglied der B�rger-
schaft, ruhen die Anspr�che nach den Abs�tzen 1 und 2. 2Wer-
den erneut Anspr�che nach den Abs�tzen 1 und 2 erworben, er-
l�schen die ruhenden Anspr�che.

(6) Stirbt ein ehemaliges Mitglied, werden die Leistungen nach
den Abs�tzen 1 und 2 an den �berlebenden Ehegatten oder Le-
benspartner und die Kinder im Sinne des § 15 Absatz 3 Satz 3
fortgesetzt, wenn Anspr�che auf Hinterbliebenenversorgung
nach diesem Gesetz nicht entstehen.

§ 10
Beteiligung der Mitglieder an Versorgungsleistungen

(1) 1Mitglieder, die von ihrem Entgelt nach § 2 auf einen Betrag
in H�he der H�lfte des jeweils geltenden Beitragssatzes nach
§ 158 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch vom 18. Dezember
1989 (Bundesgesetzblatt 1989 I Seite 2261, 1990 I Seite 1337), zu-
letzt ge�ndert am 2. Mai 1996 (Bundesgesetzblatt I Seite 659),
verzichtet haben, erhalten Versorgung als Altersentsch�digung
nach den §§ 11 und 12 oder Abfindung nach § 13. 2Ihre Hinter-
bliebenen erhalten �berbr�ckungsgeld nach § 14 und Versor-
gung nach § 15.
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(2) Im Falle des Versorgungsausgleichs bestimmt sich die Er-
mittlung des Wertunterschieds im Sinne des § 1587a Absatz 2
des B�rgerlichen Gesetzbuchs nach § 25 a des Gesetzes �ber die
Rechtsverh�ltnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages
vom 18. Februar 1977 (Bundesgesetzblatt I Seite 297), zuletzt ge-
�ndert am 15. Dezember 1995 (Bundesgesetzblatt I Seite 1718),
in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind
f�r die Versorgung die Vorschriften des Hamburgischen Beam-
tenversorgungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23,
72) in der jeweils geltenden Fassung sinngem�ß anzuwenden.

§ 11
Altersentsch�digung

(1) Jedes Mitglied erh�lt nach seinem Ausscheiden aus der B�r-
gerschaft ab Erreichen der f�r Beamtinnen und Beamte der Frei-
en und Hansestadt Hamburg geltenden Regelaltersgrenze eine
Altersentsch�digung, sofern es der B�rgerschaft mindestens ein
Jahr angeh�rt hat.

(2) 1Die Altersentsch�digung betr�gt f�r jedes Jahr der Mitglied-
schaft 2 vom Hundert des Entgelts nach § 2 Absatz 1. 2Die Zeit
der Wahrnehmung der in § 2 Absatz 2 genannten �mter wird
der Berechnung der Altersentsch�digung mit der darin genann-
ten H�he der Entsch�digung gem�ß § 2 Absatz 2 S�tze 1, 2 und
4 zugrunde gelegt. 3Mehr als 182 Tage der Mitgliedschaft in der
B�rgerschaft sowie der Wahrnehmung der in § 2 Absatz 2 ge-
nannten �mter gelten bei der Berechnung als volles Jahr.

(3) Es werden ausschließlich Zeiten ber�cksichtigt, f�r die ein
Verzicht nach § 10 Absatz 1 geleistet worden ist.

(4) Der Anspruch auf Altersentsch�digung ruht bei einem sp�-
teren Wiedereintritt in die B�rgerschaft f�r die Dauer der Mit-
gliedschaft.

(5) Erh�lt ein ehemaliges Mitglied f�r denselben Zeitraum �ber-
gangshilfe und Altersentsch�digung, wird nur die h�here Ver-
sorgung gezahlt.

§ 12
Gesundheitssch�den

(1) 1Hat ein Mitglied w�hrend seiner Mitgliedschaft in der B�r-
gerschaft ohne sein grobes Verschulden Gesundheitssch�den er-
litten, die seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beein-
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tr�chtigen, dass es sein Mandat und bei seinem Ausscheiden aus
der B�rgerschaft die bei seiner Wahl in die B�rgerschaft ausge-
�bte oder eine andere zumutbare Erwerbst�tigkeit nicht aus-
�ben kann, erh�lt es unabh�ngig von den in § 11 Absatz 1 vor-
gesehenen Voraussetzungen eine Altersentsch�digung, deren
H�he sich nach § 11 Abs�tze 2 und 3 richtet. 2Ist der Gesund-
heitsschaden durch einen Unfall im Zusammenhang mit der
Abgeordnetent�tigkeit eingetreten, gilt § 6.

(2) Erleidet ein ehemaliges Mitglied, das, abgesehen vom Le-
bensalter, die Voraussetzungen der Mitgliedschaftsdauer nach
§ 11 Absatz 1 erf�llt, Gesundheitssch�den im Sinne des Absat-
zes 1, erh�lt es Altersentsch�digung, deren H�he sich nach § 11
Abs�tze 2 und 3 richtet.

(3) 1Leistungen nach den Abs�tzen 1 und 2 werden nur auf An-
trag gew�hrt. 2F�r zur�ckliegende Zeiten werden sie h�chstens
f�r drei Monate vor Antragstellung, fr�hestens vom Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes an gezahlt.

§ 13
Abfindung

(1) Ein Mitglied, das bei seinem Ausscheiden weder eine An-
wartschaft noch einen Anspruch auf Altersentsch�digung nach
§ 11 oder § 12 erworben hat,

1. wird auf Antrag f�r die Dauer der Mitgliedschaft nach Maß-
gabe des § 23 Abs�tze 2, 4, 7 und 8 des Gesetzes �ber die
Rechtsverh�ltnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages
in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert; § 23
Absatz 3 desselben Gesetzes gilt entsprechend, oder

2. erh�lt auf seinen Antrag die Zeit der Mitgliedschaft als
Dienstzeit im Sinne des Besoldungs- und Versorgungsrechts
der Beamtinnen und Beamten, Soldaten und der Richterin-
nen und Richter angerechnet oder

3. erh�lt auf seinen Antrag einen Betrag ausgezahlt, der der
H�he nach dem Betrag gem�ß § 10 Absatz 1 entspricht.

(2) Wird ein ehemaliges Mitglied wieder Mitglied der B�rger-
schaft, beginnt die Frist nach § 11 Absatz 1 neu zu laufen, wenn
es einen Antrag nach Absatz 1 Nummern 1 oder 3 gestellt hat.
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§ 14
�berbr�ckungsgeld f�r Hinterbliebene

(1) 1Stirbt ein Mitglied, erhalten sein hinterbliebener Ehegatte
oder Lebenspartner und seine Kinder im Sinne von § 15 Absatz 3
Satz 3 ein �berbr�ckungsgeld in H�he des Zweifachen eines
Entgelts nach § 2. 2Sind mehrere Berechtigte vorhanden, ist das
�berbr�ckungsgeld in der Reihenfolge der Aufz�hlung in Satz 1
zu gew�hren. 3Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann von
dieser Reihenfolge abgewichen oder das �berbr�ckungsgeld auf-
geteilt werden. 4Sind Hinterbliebene im Sinne des Satzes 1 nicht
vorhanden, wird auf Antrag sonstiger Personen, die die Kosten
der letzten Krankheit oder der Bestattung getragen haben, das
�berbr�ckungsgeld bis zur H�he ihrer Aufwendungen gew�hrt.

(2) 1Das Gleiche gilt beim Tod eines ehemaligen Mitglieds, das
Altersentsch�digung erh�lt oder eine Anwartschaft auf Alters-
entsch�digung erworben hat. 2Bei der Berechnung des �ber-
br�ckungsgeldes tritt an die Stelle des Entgelts nach § 2 Absatz 1
die Altersentsch�digung nach § 11.

(3) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds im Sinne von Absatz 1
Satz 1 erhalten die noch nicht erbrachten Leistungen nach die-
sem Gesetz, soweit sie im Zeitpunkt des Todes f�llig waren.

§ 15
Hinterbliebenenversorgung

(1) Der hinterbliebene Ehegatte oder Lebenspartner eines Mit-
glieds oder eines ehemaligen Mitglieds erh�lt 60 vom Hundert
der Altersentsch�digung, sofern die Verstorbene oder der Ver-
storbene im Zeitpunkt ihres oder seines Todes die Voraussetzun-
gen f�r die Gew�hrung einer Altersentsch�digung erf�llt oder
Anspruch auf Altersentsch�digung hatte.

(2) Der hinterbliebene Ehegatte oder Lebenspartner eines Mit-
glieds oder ehemaligen Mitglieds, das, abgesehen vom Lebens-
alter, die Voraussetzung der Mitgliedschaftsdauer nach § 11
Absatz 1 erf�llt hatte, erh�lt 60 vom Hundert der Altersentsch�-
digung, deren H�he sich nach § 11 Abs�tze 2 und 3 bestimmt.

(3) 1Die hinterbliebenen Kinder eines Mitglieds oder eines ehe-
maligen Mitglieds erhalten unter den Voraussetzungen der Ab-
s�tze 1 und 2 Waisengeld, wenn sie das 18. Lebensjahr nicht
vollendet haben. 2F�r die Zeit nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres wird Waisengeld auf Antrag gew�hrt, solange die in § 32
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstaben a, b und d, Nummer 3
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und Absatz 5 S�tze 1, 2 und 4 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung vom 7. September 1990 (Bundesgesetzblatt 1990 I
Seite 1899, 1991 I Seite 808), zuletzt ge�ndert am 18. Dezember
1995 (Bundesgesetzblatt I Seite 1959), genannten Voraussetzun-
gen erf�llt sind. 3Kinder sind

1. die ehelichen Kinder,

1a. die gemeinschaftlichen Kinder von Lebenspartnern,

2. die hinterbliebenen nichtehelichen Kinder eines weiblichen
Mitglieds oder ehemaligen weiblichen Mitglieds und die
hinterbliebenen nichtehelichen Kinder eines m�nnlichen
Mitglieds oder ehemaligen m�nnlichen Mitglieds, wenn
seine Vaterschaft oder seine Unterhaltspflicht festgestellt
worden ist.

4Das Waisengeld betr�gt f�r die Vollwaise 20 vom Hundert und
f�r die Halbwaise 12 vom Hundert der Altersentsch�digung des
verstorbenen Mitglieds.

(4) 1Die Leistungen an den hinterbliebenen Ehegatten oder Le-
benspartner und an die Waisen d�rfen weder einzeln noch
zusammen die ihrer Berechnung zugrunde zu legende Altersent-
sch�digung �bersteigen. 2Ergeben die Leistungen an den hinter-
bliebenen Ehegatten oder Lebenspartner und an die Waisen zu-
sammen einen h�heren Betrag, werden die einzelnen Bez�ge im
gleichen Verh�ltnis gek�rzt. 3Nach dem Ausscheiden eines be-
rechtigten hinterbliebenen Ehegatten oder Lebenspartners oder
eines berechtigten Waisen erh�hen sich die Leistungen an die
verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Monats
an insoweit, als sie nach Satz 1 oder 2 noch nicht den vollen Be-
trag nach den Abs�tzen 1, 2 oder 3 erhalten.

Dritter Abschnitt

Anrechnung beim Zusammentreffen
mehrerer Bez�ge aus �ffentlichen Kassen

§ 16
Anrechnung mehrerer Eink�nfte aus �ffentlichen Kassen

Erh�lt ein Mitglied neben dem Entgelt nach § 2 Abs�tze 1 und 2
Einkommen aus einem Amtsverh�ltnis, eine Entsch�digung als
Mitglied des Europ�ischen Parlaments oder des Deutschen Bun-
destags, wird das Entgelt nur in der H�he gew�hrt, um die es
das Einkommen oder die Entsch�digung �bersteigt.

178

Hamburgisches Abgeordnetengesetz



§ 17
Anrechnung mehrerer Versorgungsanspr�che

Die Altersentsch�digung nach § 11 erm�ßigt sich um den Be-
trag, um den sich w�hrend der Zeit der Mitgliedschaft in der
B�rgerschaft Versorgungsanspr�che aus einem Amtsverh�ltnis,
aus der Mitgliedschaft im Europ�ischen Parlament oder im
Deutschen Bundestag erh�hen.

Vierter Abschnitt

Angeh�rige des �ffentlichen Dienstes
in der B�rgerschaft

§ 18
Beamtinnen und Beamte mit einem mit dem Mandat nicht
vereinbaren Amt, Wahlrecht

(1) F�r eine Beamtin oder einen Beamten, deren beziehungs-
weise dessen Amt nach dem Gesetz �ber die Wahl zur hambur-
gischen B�rgerschaft mit dem Mandat unvereinbar ist, gelten
die Vorschriften der §§ 5 und 6, § 7 mit Ausnahme des Absat-
zes 5 und § 8 Absatz 2 des Gesetzes �ber die Rechtsverh�ltnisse
der Mitglieder des Deutschen Bundestages vom 18. Februar 1977
(Bundesgesetzblatt I Seite 297), zuletzt ge�ndert am 15. Dezem-
ber 1995 (Bundesgesetzblatt I Seite 1718), in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechend.

(2) Ein Mitglied, das bei seinem Ausscheiden aus der B�rger-
schaft eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Altersent-
sch�digung nach § 11 oder § 12 erworben hat, kann bei seinem
Ausscheiden beantragen, dass anstelle der Altersentsch�digung
die Zeit seiner Mitgliedschaft in der B�rgerschaft abweichend
von Absatz 1 als Dienstzeit im Sinne des Versorgungsrechts der
Beamtinnen und Beamten ber�cksichtigt wird.

§ 19
Richterinnen und Richter

§ 18 dieses Gesetzes und § 17a des Deutschen Richtergesetzes in
der Fassung vom 19. April 1972 (Bundesgesetzblatt I Seite 714),
zuletzt ge�ndert am 2. September 1994 (Bundesgesetzblatt I Sei-
ten 2278, 2292), gelten f�r Richterinnen und Richter entspre-
chend.

179

Hamburgisches Abgeordnetengesetz



§ 20
Angestellte des �ffentlichen Dienstes mit einer mit dem Mandat
nicht vereinbaren Besch�ftigung

(1) Eine Angestellte oder ein Angestellter des �ffentlichen
Dienstes, auf den die f�r die zus�tzliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung f�r Angestellte und Arbeiter der Freien und
Hansestadt Hamburg geltenden Vorschriften unmittelbar oder
entsprechend anzuwenden sind und der nach dem Gesetz �ber
die Wahl zur hamburgischen B�rgerschaft nicht Mitglied der
B�rgerschaft sein kann, kann bei ihrem oder seinem Ausschei-
den aus der B�rgerschaft, sofern sie oder er eine Anwartschaft
oder einen Anspruch auf Altersentsch�digung nach § 11 oder
§ 12 erworben hat, beantragen, dass anstelle der Altersentsch�-
digung die Zeit ihrer oder seiner Mitgliedschaft in der B�rger-
schaft als Wartezeit und als ruhegeldf�hige Besch�ftigungszeit
im Sinne der Hamburgischen Ruhegeldgesetze in ihren jeweils
geltenden Fassungen ber�cksichtigt wird.

(2) 1Eine Angestellte oder ein Angestellter, die oder der einen
Antrag nach Absatz 1 gestellt hat und dessen Zusatzversorgung
sich nach dem Zweiten Ruhegeldgesetz vom 7. M�rz 1995 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 53) in der jeweils
geltenden Fassung richtet und der bis zum Beginn eines Wahl-
vorbereitungsurlaubs nach dem Gesetz �ber die Wahl zur ham-
burgischen B�rgerschaft oder der Mitgliedschaft in der B�rger-
schaft in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert
war, erh�lt unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen
ab Eintritt des Versorgungsfalls den Betrag, um den sich die
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erh�ht h�tte,
wenn sie oder er f�r die Zeit der Mitgliedschaft in der B�rger-
schaft in seiner fr�heren Besch�ftigung weiter versichert wor-
den w�re; dies gilt f�r die Hinterbliebenenversorgung mit den
in § 15 Abs�tze 1 und 3 Satz 4 genannten Vomhunderts�tzen
entsprechend. 2Dieser Betrag vermindert sich um den Betrag,
um den sich die Rente deswegen erh�ht, weil eine Angestellte
oder ein Angestellter w�hrend der Zeit der Mitgliedschaft in der
B�rgerschaft in einer anderen, mit dem Mandat vereinbaren Be-
sch�ftigung in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert
ist.

(3) 1Eine Angestellte oder ein Angestellter, auf die oder den Vor-
schriften �ber eine anderweitige zus�tzliche Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung anzuwenden sind, kann bei ihrem oder
seinem Ausscheiden aus der B�rgerschaft beantragen, dass an-
stelle der Altersentsch�digung nach § 11 oder § 12 der Betrag ge-
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zahlt wird, um den sich bei Ber�cksichtigung der Zeit der Mit-
gliedschaft in der B�rgerschaft die Versorgung erh�hen w�rde.
2Sofern bei Beginn der Mitgliedschaft eine Wartezeit noch nicht
erf�llt ist, z�hlt die Zeit der Mitgliedschaft als Wartezeit mit.

(4) § 18 Absatz 1 dieses Gesetzes, § 20 Absatz 4 des Hamburgi-
schen Beamtengesetzes vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl.
S. 405) in der jeweils geltenden Fassung und § 7 Absatz 5 des Ge-
setzes �ber die Rechtsverh�ltnisse der Mitglieder des Deutschen
Bundestages in der jeweils geltenden Fassung gelten entspre-
chend.

F�nfter Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften

§ 21
Bericht und Beschlussfassung �ber die Angemessenheit der
Leistungen

(1) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft beruft
rechtzeitig vor Ablauf einer Wahlperiode eine aus f�nf unabh�n-
gigen Mitgliedern bestehende Kommission. 2Die Mitglieder der
Kommission d�rfen keiner gesetzgebenden K�rperschaft ange-
h�ren.

(2) 1Die Kommission erstattet der Pr�sidentin oder dem Pr�si-
denten Bericht �ber die Angemessenheit des Entgelts nach § 2
und der sonstigen Leistungen. 2Die Kommission spricht Emp-
fehlungen zu den Berichtsgegenst�nden aus.

(3) 1Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft kann
zu dem Bericht Stellung nehmen. 2Der Bericht und die Stellung-
nahme werden der B�rgerschaft so rechtzeitig zugeleitet, dass
sie innerhalb des ersten Halbjahres nach ihrer konstituierenden
Sitzung �ber die Angemessenheit des Entgelts und der Leistun-
gen mit Wirkung f�r die gesamte Wahlperiode Beschl�sse fassen
kann.

§ 22
Beginn und Ende der Anspr�che

(1) 1Die Anspr�che gem�ß § 2 Absatz 1 und § 3 Abs�tze 2 und 4
Satz 1 entstehen mit dem Zusammentritt der neuen B�rger-
schaft f�r die Dauer der Mitgliedschaft in der B�rgerschaft. 2Die
Anspr�che gem�ß § 2 Absatz 2 bestehen f�r die Dauer der Amts-
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zeit; f�r die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden
der Fraktionen bzw. Sprecherinnen oder Sprecher von Gruppen
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter entstehen die
Anspr�che jedoch nicht vor dem Zusammentritt der neuen B�r-
gerschaft. 3Beginnt oder endet die Mitgliedschaft oder die Amts-
zeit im Laufe eines Monats, werden die in Satz 1 und 2 genann-
ten Leistungen f�r den jeweiligen Monat anteilig ab dem ersten
Tage der Mitgliedschaft oder der Amtszeit bis zum Ende des Mo-
nats gew�hrt, in dem die Mitgliedschaft oder die Amtszeit en-
det, f�r einen Monat jedoch nur einmal.

(2) 1Die Anspr�che gem�ß § 3 Absatz 1 und § 5 Abs�tze 1 und 2
entstehen mit Eintritt der sie begr�ndenden Voraussetzungen.
2F�r die Leistung der Zusch�sse nach § 5 Abs�tze 1 und 2 sowie
f�r den Kostenersatz nach § 3 Absatz 3 gilt Absatz 1 Satz 3 ent-
sprechend.

(3) Der Anspruch auf das �bergangsgeld nach § 9 Absatz 1 be-
steht vom Ersten des Monats an, der dem Monat folgt, in dem
das Mitglied aus der B�rgerschaft ausscheidet.

(4) Der Anspruch auf �bergangshilfe nach § 9 Absatz 2 besteht
vom Ersten des Monats an, der dem in § 9 Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Zeitraum folgt.

(5) 1Der Anspruch auf Altersentsch�digung nach § 11 entsteht
am Ersten des Monats, in dem das anspruchsbegr�ndende Ereig-
nis eintritt, fr�hestens jedoch am Ersten des Monats, der dem
in § 9 Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitraum folgt. 2Er erlischt mit
Ablauf des Monats, in dem die oder der Berechtigte stirbt.

(6) Die Anspr�che des hinterbliebenen Ehegatten oder Lebens-
partners und der Kinder gem�ß § 15 entstehen am Ersten des
Monats, der dem Sterbemonat des Mitglieds oder des ehemali-
gen Mitglieds folgt.

§ 23
Leistungsausschluss

Mitglieder, die ihr Mandat nach der letzten Plenarsitzung einer
Wahlperiode der B�rgerschaft erworben haben, haben keinen
Anspruch auf Leistungen nach § 3.

§ 24
Zahlungsvorschriften

(1) Die Leistungen nach § 2, § 3 Absatz 1 Satz 2, Abs�tze 2 und
3, nach § 5 Abs�tze 1 und 2 und nach den §§ 9, 11, 12 und 15
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werden zum ersten Werktag eines Monats f�r den laufenden
Monat gezahlt.

(2) Die Leistungen nach diesem Gesetz werden auf volle Euro
aufgerundet.

§ 25
Verzicht, �bertragbarkeit
1Auf Anspr�che gem�ß den §§ 2 und 3 Abs�tze 1 bis 3, Absatz 4
Satz 1 sowie gem�ß dem Zweiten Abschnitt kann mit Ausnahme
des �bergangsgeldes, der �bergangshilfe und des in § 10 Ab-
satz 1 genannten Betrages sowie vorbehaltlich der §§ 18 Absatz 2
und 20 Abs�tze 1 und 3 nicht verzichtet werden. 2Die Anspr�-
che gem�ß § 3 sind nicht �bertragbar. 3Im �brigen gelten die
Vorschriften der §§ 850 ff. der Zivilprozessordnung.

Sechster Abschnitt

Unabh�ngigkeit der Mitglieder

§ 26
Verhaltensregeln

(1) Die Mitglieder haben zur Ver�ffentlichung anzugeben

1. die gegenw�rtig ausge�bten Berufe, und zwar

a) unselbst�ndige T�tigkeit unter Angabe der Arbeitgeberin
oder des Arbeitgebers und der Branche, der eigenen Funk-
tion beziehungsweise dienstlichen Stellung,

b) selbst�ndige Gewerbetreibende: die Art des Gewerbes und
die Angabe der Firma,

c) freie Berufe, sonstige selbst�ndige Berufe: die Angabe des
Berufszweiges,

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen T�tigkeit bei
mehreren ausge�bten Berufen;

2. fr�her ausge�bte Berufe, soweit sie in Erwartung der Man-
dats�bernahme oder im Zusammenhang mit ihr aufgegeben
worden sind;

3. verg�tete und ehrenamtliche T�tigkeiten als Mitglied eines
Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, sonstigen Or-
gans oder Beirats einer Gesellschaft, einer Genossenschaft, ei-
nes in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens
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oder einer K�rperschaft, Stiftung oder Anstalt des �ffent-
lichen Rechts;

4. verg�tete und ehrenamtliche Funktionen in Berufsverb�n-
den, Gewerkschaften, Wirtschaftsvereinigungen, Interessen-
verb�nden oder �hnlichen Organisationen;

5. das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an Kapital-
oder Personengesellschaften, wenn dem Mitglied mehr als
25 vom Hundert der Stimmrechte zustehen.

(2) Die Mitglieder haben der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten
der B�rgerschaft anzuzeigen

1. entgeltliche T�tigkeiten der Beratung, Vertretung fremder In-
teressen und Erstattung von Gutachten, soweit diese T�tig-
keiten nicht im �blichen Rahmen des ausge�bten Berufes lie-
gen;

2. entgeltliche publizistische und Vortragst�tigkeit, wenn sie die
�bliche Verg�tung �bersteigt;

3. die Eink�nfte aus anwaltlicher oder sonstiger Beratungst�tig-
keit f�r oder gegen die Freie und Hansestadt Hamburg oder
die Bundesrepublik Deutschland;

4. den Abschluss von Vereinbarungen, wonach dem Mitglied
w�hrend oder nach Beendigung der Mitgliedschaft in der
B�rgerschaft bestimmte T�tigkeiten �bertragen oder Verm�-
gensvorteile zugewendet werden sollen;

5. alle Zahlungen an Parteien oder W�hlervereinigungen, die
�ber satzungsm�ßig geschuldete Mitgliedsbeitr�ge hinausge-
hen.

(3) 1Die Mitglieder haben �ber Geldspenden und geldwerte Zu-
wendungen aller Art (Spenden), die ihnen f�r ihre politische
T�tigkeit zur Verf�gung gestellt werden, gesondert Rechnung zu
f�hren. 2Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 2 500
Euro �bersteigt, ist unter Angabe des Namens und der Anschrift
der Spenderin oder des Spenders sowie der Gesamth�he der Pr�-
sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft anzuzeigen.
3Spenden sind, soweit sie in einem Kalenderjahr einzeln oder
bei mehreren Spenden derselben Spenderin oder desselben
Spenders zusammen den Wert von 5 000 Euro �bersteigen, von
der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft unter
Angabe der H�he und Herkunft zu ver�ffentlichen.

(4) �nderungen sind unverz�glich zu melden.
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(5) Die Annahme von Entgelten oder Gegenleistungen f�r ein
bestimmtes Verhalten als Mitglied ist unzul�ssig.

(6) Hinweise auf die Mitgliedschaft in der B�rgerschaft in beruf-
lichen oder gesch�ftlichen Angelegenheiten sind zu unterlas-
sen.

(7) Wirkt ein Mitglied in einem Ausschuss an der Beratung oder
Abstimmung �ber einen Gegenstand mit, an dem es selbst oder
ein anderer, f�r den es gegen Entgelt t�tig ist, ein unmittelbares
wirtschaftliches Interesse hat, so hat es diese Interessenverkn�p-
fung zuvor im Ausschuss offen zu legen.

(8) In Zweifelsfragen haben sich die Mitglieder durch R�ckfra-
gen bei der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft
�ber die Auslegung der Bestimmungen zu vergewissern.

(9) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft berich-
tet mindestens einmal im Jahr den Vorsitzenden der in der
B�rgerschaft vertretenen Fraktionen und den Sprecherinnen
oder Sprechern von Gruppen oder den von ihnen benannten
Vertretern �ber die Anzeigen und Mitteilungen seitens der Mit-
glieder.

(10) 1Wird der Vorwurf erhoben, dass ein Mitglied gegen diese
Verhaltensregeln verstoßen hat, so hat die Pr�sidentin oder der
Pr�sident der B�rgerschaft den Sachverhalt aufzukl�ren und das
betroffene Mitglied anzuh�ren. 2Ergeben sich Anhaltspunkte f�r
einen Verstoß, gibt die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�r-
gerschaft der Fraktion oder Gruppe, der das betreffende Mitglied
angeh�rt, Gelegenheit zur Stellungnahme. 3Die Pr�sidentin
oder der Pr�sident der B�rgerschaft teilt das Ergebnis der �ber-
pr�fung dem �ltestenrat mit.

Siebter Abschnitt

�bergangsregelungen, Inkrafttreten

§ 27
�bergangsregelung f�r Angeh�rige des �ffentlichen Dienstes,
Richterinnen und Richter
1Beurlaubungen der Beamtinnen und Beamten der Freien und
Hansestadt Hamburg, der Berufsrichterinnen, Berufsrichter und
Angestellten gem�ß § 13 Absatz 1 beziehungsweise § 14 Absatz 1
des Gesetzes �ber die Wahl zur hamburgischen B�rgerschaft in
der Fassung vom 22. Juli 1986 (Hamburgisches Gesetz- und Ver-
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ordnungsblatt Seite 223), zuletzt ge�ndert am 1. Juli 1993 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 149, 150), enden
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. 2Die Anrechnung der Zeit der
Mitgliedschaft in der B�rgerschaft gem�ß § 13 Absatz 2 des in
Satz 1 genannten Gesetzes, die bis zur Beendigung der Beurlau-
bung verbracht wurde, bleibt erhalten.

§ 28
Versorgung f�r Zeiten vor Inkrafttreten des Gesetzes

Die Versorgung derjenigen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes einen Zuschuss nach § 1a des Gesetzes �ber die
Aufwandsentsch�digung an die Abgeordneten der B�rgerschaft
und �ber die Gew�hrung von Zusch�ssen an die Fraktionen der
B�rgerschaft in der Fassung vom 4. Februar 1986 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 28), zuletzt ge�ndert
am 21. Dezember 1990 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 284), erhalten, richtet sich ausschließlich nach
§ 1a des genannten Gesetzes.

§ 29
Zeiten der Mitgliedschaft vor Inkrafttreten des Gesetzes

Zeiten, die ein Mitglied vor Inkrafttreten dieses Gesetzes der
B�rgerschaft angeh�rt hat, werden f�r die Anwendung der §§ 8,
9 Absatz 1 und § 11 nicht ber�cksichtigt.

§ 29a
�bergangsregelung zu der ab dem Beginn der 21. Wahlperiode
ge�nderten Altersgrenze f�r den Bezug der Altersentsch�digung

F�r Mitglieder, die vor dem Beginn der 21. Wahlperiode bereits
einer B�rgerschaft angeh�rt haben, findet § 11 Absatz 1 in der
Fassung des Hamburgischen Abgeordnetengesetzes vom 21. Juni
1996 (HmbGVBl. S. 141) in der bis zum Tag vor dem Beginn der
21. Wahlperiode geltenden Fassung Anwendung.

§ 30
Inkrafttreten
1Dieses Gesetz tritt am 1. September 1996 in Kraft. 2Gleichzeitig
tritt das Gesetz �ber die Aufwandsentsch�digung an die Abge-
ordneten der B�rgerschaft und �ber die Gew�hrung von Zu-
sch�ssen an die Fraktionen der B�rgerschaft in der Fassung vom
4. Februar 1986 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 28) in der geltenden Fassung vorbehaltlich der in § 28
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dieses Gesetzes und in § 10 Absatz 2 des Fraktionsgesetzes vom
20. Juni 1996 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 134) getroffenen Regelungen außer Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 21. Juni 1996.

Der Senat
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Fraktionsgesetz
Vom 20. Juni 1996

Fundstelle: HmbGVBl. 1996, S. 134

�nderungen

1. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 8. Juli 1998 (HmbGVBl. S. 110)

2. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 14. Juli 1999 (HmbGVBl.
S. 152)

3. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 26. September 2000
(HmbGVBl. S. 295)

4. §§ 2, 3, 8 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2001
(HmbGVBl. S. 127)

5. § 2 ge�ndert, § 8 neu gefasst durch Gesetz vom 2. Dezember
2003 (HmbGVBl. S. 552)

6. § 2 ge�ndert, § 2a eingef�gt durch Gesetz vom 18. Novem-
ber 2004 (HmbGVBl. S. 413)

7. § 8 ge�ndert durch Gesetz vom 2. Januar 2007 (HmbGVBl.
S. 5)

8. §§ 1, 3, 5, 7 ge�ndert durch Gesetz vom 12. Juni 2007
(HmbGVBl. S. 177)

9. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 23. April 2008 (HmbGVBl.
S. 175)

10. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 16. Juni 2009 (HmbGVBl.
S. 165)

11. § 2 ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. September
2009 (HmbGVBl. S. 329) – befristet bis sp�testens 30. Sep-
tember 2011.

12. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 5. Oktober 2010 (HmbGVBl.
S. 561)

13. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 11. Oktober 2011 (HmbGVBl.
S. 421)

14. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 31. Januar 2012 (HmbGVBl.
S. 38)

15. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 19. Juni 2013 (HmbGVBl.
S. 305)
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16. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 13. Mai 2014 (HmbGVBl.
S. 167)

17. §§ 2, 5, 9 ge�ndert durch Gesetz vom 30. Juni 2015
(HmbGVBl. S. 155)

18. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 4. Mai 2016 (HmbGVBl.
S. 200)

19. §§ 2, 2a ge�ndert durch Gesetz vom 21. Oktober 2016
(HmbGVBl. S. 460)

20. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 8. Juni 2017 (HmbGVBl.
S. 147)

21. § 2 ge�ndert durch Gesetz vom 10. April 2018 (HmbGVBl.
S. 92)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Fraktionen

(1) 1Die Fraktionen sind mit eigenen Rechten und Pflichten
ausgestattete selbst�ndige Einrichtungen in der B�rgerschaft, zu
denen sich Mitglieder der B�rgerschaft in Aus�bung des freien
Mandats zur dauerhaften Verfolgung gemeinsamer politischer
Ziele zusammengeschlossen haben. 2Die Mindestst�rke einer
Fraktion betr�gt 5 vom Hundert der Mindestzahl der Abgeord-
neten gem�ß Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung der Freien und
Hansestadt Hamburg.

(2) 1Die Fraktionen dienen der politischen Willensbildung in
der B�rgerschaft. 2Sie unterst�tzen ihre Mitglieder, ihre par-
lamentarische T�tigkeit auszu�ben und zur Verfolgung ge-
meinsamer Ziele aufeinander abzustimmen. 3Sie k�nnen mit
Fraktionen anderer Parlamente zusammenarbeiten und die �f-
fentlichkeit �ber ihre T�tigkeit unterrichten.

(3) 1Die Fraktionen k�nnen am allgemeinen Rechtsverkehr teil-
nehmen und unter ihrem Namen klagen und verklagt werden.
2Die von den Fraktionen insoweit vorgenommenen Handlungen
binden nicht die B�rgerschaft. 3Die Fraktionen sind nicht Teil
der �ffentlichen Verwaltung; sie �ben keine �ffentliche Gewalt
aus. 4Die Vertr�ge der Fraktionen mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterliegen nicht dem �ffentlichen Dienst-
recht und den Tarifvertr�gen f�r die Besch�ftigten des �ffent-
lichen Dienstes.
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(4) 1Die Fraktionen sind verpflichtet, ihre Organisation und
Arbeitsweise an den Grunds�tzen der parlamentarischen De-
mokratie auszurichten. 2Die Fraktionen geben sich eine eigene
Gesch�ftsordnung, die insbesondere Bestimmungen �ber den
Namen und die Vertretung der Fraktion enthalten muss. 3Die
Gesch�ftsordnung ist bei der Pr�sidentin oder beim Pr�sidenten
der B�rgerschaft zu hinterlegen und als B�rgerschaftsdrucksa-
che zu ver�ffentlichen.

(5) 1Jedes Mitglied der B�rgerschaft kann nur einer Fraktion an-
geh�ren. 2Fraktionslose Abgeordnete k�nnen von einer Fraktion
als G�ste aufgenommen werden; sie z�hlen mit, soweit es in die-
sem Gesetz auf die Fraktionsst�rke ankommt.

(6) Die Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft bestimmt das N�he-
re �ber die parlamentarischen Rechte und Pflichten der Fraktio-
nen.

§ 2
Leistungen an Fraktionen

(1) 1Die Fraktionen haben zur Erf�llung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz Anspruch auf Geld- und Sachleistungen. 2Die
Fraktionen entscheiden �ber die Verwendung der Leistungen in
eigener Verantwortung nach wirtschaftlichen Grunds�tzen.

(2) Die Leistungen an die Fraktionen werden als Ausgaben im
Einzelplan der B�rgerschaft als Gesamtbetrag veranschlagt und
erl�utert.

(3) Die monatlichen Geldleistungen setzen sich zusammen aus
einem Grundbetrag von 49.374 Euro f�r jede Fraktion, einem
Steigerungsbetrag von 1.440 Euro f�r jedes Fraktionsmitglied
und einem zus�tzlichen Steigerungsbetrag von 482 Euro je Mit-
glied f�r jede Fraktion, die den Senat nicht tr�gt (Oppositions-
zuschlag).

(3a) Zur Unterst�tzung der Arbeit der durch Artikel 26 und 27
der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg ausl�sbaren
Parlamentarischen Untersuchungsaussch�sse und Enquete-Kom-
missionen sowie erh�htem Aufwand aus durch die in Artikel 50
Abs�tze 2 und 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg festgelegten Pflichten im Umgang mit Volksinitiativen
erh�lt jede Fraktion sowie die B�rgerschaftskanzlei zus�tzlich
einen monatlichen Betrag in H�he von 2.500 Euro.1)
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(4) 1Die Fraktionen erhalten die Geldleistungen f�r jeden Mo-
nat, in dem sie die Rechtsstellung einer Fraktion haben, letztma-
lig f�r den Monat, in dem die Wahlperiode endet. 2Die Leistun-
gen werden mit dem Eingang der Anzeige �ber die Bildung der
Fraktion bei der Pr�sidentin oder beim Pr�sidenten der B�rger-
schaft f�llig; im �brigen erfolgen Leistungen zum ersten Werk-
tag eines Monats f�r den laufenden Monat. 3Ver�nderungen der
f�r die Berechnung maßgeblichen Umst�nde sind vom Ersten
des Monats an zu ber�cksichtigen, in dem sie eintreten oder
wirksam werden.

(5) 1Eine Verwendung der Geldleistungen f�r Zwecke von Par-
teien ist unzul�ssig. 2Ausgeschlossen sind auch direkte oder in-
direkte Zuwendungen an Dritte, sofern keine Leistungen daf�r
erbracht werden (Spenden). 3Die Zahlung eines Entgelts an Mit-
glieder der Fraktion, denen besondere Funktionen �bertragen
werden, ist zul�ssig.

(6) 1Die Fraktionen d�rfen auch �ber das Ende einer Wahlperi-
ode hinaus R�cklagen und R�ckstellungen bilden. 2R�cklagen
sollen zwei Drittel des Gesamtbetrages der j�hrlichen Geldleis-
tung nach Absatz 3 an die jeweilige Fraktion nicht �berschrei-
ten.

§ 2a
Sachleistungen

1. 1Die Fraktionen und Gruppen k�nnen die von der B�rger-
schaftskanzlei angebotenen Dienstleistungen unentgeltlich
in Anspruch nehmen. 2Technische Einrichtungen der B�rger-
schaftskanzlei k�nnen mitbenutzt werden.

2. 1Den Fraktionen und Gruppen werden, unter Ber�cksichti-
gung ihrer Gr�ße und eines Grundbedarfs an Fl�chen, unent-
geltlich und unter �bernahme der Nebenkosten R�ume �ber-
lassen. 2Die darin befindlichen Arbeitspl�tze werden mit
einer standardm�ßigen Grundausstattung der B�rotechnik
ausgestattet. 3Die Kosten f�r die Bereitstellung der techni-
schen Einrichtungen und deren Nutzung werden, mit Aus-
nahme der B�ro- und Verbrauchsmaterialien, von der B�rger-
schaftskanzlei �bernommen. 4Sitzungsr�ume werden im
Rahmen der vorhandenen Kapazit�ten unentgeltlich zur Ver-
f�gung gestellt.

3. 1Die Fraktionsvorsitzenden haben Anspruch auf ein Dienst-
fahrzeug mit Fahrerin oder Fahrer beziehungsweise ein geld-
wertes �quivalent in H�he von 50.000 Euro je Jahr zuguns-
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ten der jeweiligen Fraktion. 2Die Inanspruchnahme der
Dienstfahrzeuge richtet sich nach den f�r Senatoren und
Staatsr�te geltenden Bestimmungen.

4. Hinsichtlich der in den Abs�tzen 1 bis 3 aufgef�hrten Leis-
tungen erl�sst die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rger-
schaft konkretisierende Richtlinien.

§ 3
Buchf�hrung, Rechnungslegung

(1) 1Die Fraktionen haben �ber ihre Einnahmen und Ausgaben
sowie ihren Verm�gensstand nach Maßgabe des Absatzes 3 ge-
sondert Buch zu f�hren. 2Die Fraktionen haben �ber Gegenst�n-
de, die ihnen von der B�rgerschaft unentgeltlich zur Nutzung
�berlassen worden sind, sowie �ber Gegenst�nde, die sie aus
�ffentlichen Mitteln erworben haben und deren Wert 400 Euro
�bersteigt, ein besonderes Verzeichnis zu f�hren und auf Verlan-
gen f�r Pr�fungszwecke offen zu legen.

(2) 1Die Fraktionen haben �ber ihre Einnahmen und Ausgaben
sowie ihren Verm�gensstand Rechnung zu legen. 2Die Rech-
nung muss jeweils ein Kalenderjahr umfassen. 3Sie ist sp�testens
zum Ende des vierten Monats nach Ablauf des jeweiligen Kalen-
derjahres der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft
zuzuleiten. 4Verliert eine Vereinigung von Abgeordneten die
Rechtsstellung als Fraktion, so ist die Rechnung f�r den abgelau-
fenen Teil des Kalenderjahres binnen einer Frist von vier Mona-
ten zu legen. 5Die Fristen nach den Abs�tzen 1 und 2 k�nnen
im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umst�nde durch die Pr�-
sidentin oder den Pr�sidenten der B�rgerschaft verl�ngert wer-
den.

(3) 1Die Rechnung ist so zu gliedern, dass erkennbar werden

1. bei den Einnahmen die �ffentlichen Mittel nach § 2 und ge-
trennt davon die sonstigen Einnahmen,

2. bei den Ausgaben

a) Personalausgaben f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Fraktion (Gesamtbetrag),

b) Entgelte und Aufwandsentsch�digungen f�r Fraktionsmit-
glieder mit besonderen Funktionen (Gesamtbetrag),

c) Ausgaben f�r Dienstleistungen Dritter,

d) Ausgaben f�r den laufenden Gesch�ftsbetrieb,
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e) Ausgaben f�r Investitionen,

f) Ausgaben f�r �ffentlichkeitsarbeit,

g) Ausgaben f�r Veranstaltungen, Tagungen und Repr�senta-
tion,

h) Ausgaben f�r die Zusammenarbeit mit den Fraktionen an-
derer Parlamente und Dienstreisen,

3. der Verm�gensstand.
2Die Rechnung �ber die Einnahmen nach Satz 1 Nummer 1 und
die Ausgaben nach Satz 1 Nummer 2 wird als B�rgerschafts-
drucksache ver�ffentlicht.

(4) Die Rechnung muss den Pr�fvermerk einer Wirtschaftspr�-
ferin oder eines Wirtschaftspr�fers aufweisen, dass die Rech-
nung den Grunds�tzen einer ordnungsgem�ßen Buchf�hrung
entspricht, alle Ausgaben belegt sind und keine Ausgaben ge-
t�tigt wurden, die nicht den Zwecken des § 1 Absatz 2 entspre-
chen.

(5) Die Rechnungsunterlagen sind f�nf Jahre aufzubewahren.

(6) 1Solange Fraktionen mit der Rechnungslegung in Verzug
sind, sind Leistungen nach § 2 zur�ckzubehalten. 2Leistungen,
die nach den Feststellungen der Wirtschaftspr�ferin oder des
Wirtschaftspr�fers f�r Ausgaben verwendet wurden, die nicht
dem Zweck der Fraktion entsprechen, sind mit Vorlage der
Rechnung, sp�testens jedoch mit Ablauf der Fristen nach Ab-
satz 2 zur�ckzuzahlen.

§ 4
Rechnungspr�fung

(1) 1Der Rechnungshof ist berechtigt, die Rechnung der Fraktio-
nen zu pr�fen. 2Die Pr�fung erstreckt sich auf die ordnungs-
gem�ße Verwendung der Leistungen nach § 2. 3Dabei ist die be-
sondere Aufgabenstellung der Fraktionen zu ber�cksichtigen.
4Die Erforderlichkeit der Wahrnehmung der politischen Aufga-
ben durch die Fraktionen ist nicht Gegenstand der Pr�fung.

(2) Der Rechnungshof teilt das Pr�fungsergebnis den Fraktio-
nen zur �ußerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden
Frist mit.

(3) Der Rechnungshof unterrichtet die B�rgerschaft �ber das Er-
gebnis seiner Pr�fungen.
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§ 5
Beendigung der Rechtsstellung und Liquidation

(1) Die Rechtsstellung nach § 1 entf�llt

1. bei Erl�schen des Fraktionsstatus,

2. bei Aufl�sung der Fraktion,

3. mit dem Ende der Wahlperiode.

(2) 1In den F�llen des Absatzes 1 findet vorbehaltlich des Ab-
satzes 5 eine Liquidation statt. 2Die Fraktion gilt bis zur Beendi-
gung der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der
Liquidation dies erfordert. 3Die Liquidation erfolgt durch den
Vorstand, soweit die Gesch�ftsordnung der Fraktion nichts an-
deres bestimmt.

(3) 1Die Liquidatorinnen oder Liquidatoren haben die laufen-
den Gesch�fte zu beenden. 2Sie k�nnen zu diesem Zweck neue
Gesch�fte eingehen. 3Verm�genswerte, die mit gem�ß § 2 ge-
w�hrten Geldleistungen angeschafft worden sind, k�nnen zu
marktangemessenen Preisen verkauft werden. 4Aus dem Frak-
tionsverm�gen, den Verkaufserl�sen nach Satz 3 sowie den nach
§ 2 an die Fraktion gew�hrten Geldleistungen sind zun�chst An-
spr�che aus arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu erf�llen.
5F�llt den Liquidatorinnen oder Liquidatoren bei der Durchf�h-
rung der Liquidation ein Verschulden zur Last, haften sie f�r
den daraus entstehenden Schaden gegen�ber den Gl�ubigerin-
nen oder Gl�ubigern gesamtschuldnerisch.

(4) 1Soweit nach der Beendigung der Liquidation nach § 2 ge-
w�hrte Geldleistungen verbleiben, sind diese an die B�rger-
schaft zur�ckzuf�hren. 2Das Gleiche gilt f�r Verm�genswerte,
die mit diesen Geldern angeschafft worden sind. 3Gegenst�nde,
die die B�rgerschaft der Fraktion zur Verf�gung gestellt hat,
sind zur�ckzugeben. 4Die Finanzakten und Personalakten sind
der B�rgerschaftskanzlei zur Aufbewahrung entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen zu �bergeben; nach Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen sind die Akten zu vernichten.

(5) 1Im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 findet eine Liquidation
nicht statt, wenn sich innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der
neuen Wahlperiode eine Fraktion konstituiert, deren Mitglieder
einer Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung
angeh�ren, die durch eine Fraktion in der abgelaufenen Wahl-
periode in der B�rgerschaft vertreten war und die sich zur Nach-
folgefraktion erkl�rt. 2Die neugebildete Fraktion ist dann Rechts-
nachfolgerin der alten Fraktion.
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(6) Die Schlussrechnung ist der Pr�sidentin oder dem Pr�siden-
ten der B�rgerschaft vorzulegen.

§ 6
Gruppen

(1) Mitglieder der B�rgerschaft, die sich zur dauerhaften Verfol-
gung gemeinsamer politischer Ziele zusammengeschlossen ha-
ben, ohne die Voraussetzung des § 1 Absatz 1 Satz 2 zu erf�llen,
bilden eine Gruppe, wenn auf sie nach der Zahl ihrer Mitglieder
bei der gegebenen Gr�ße der Aussch�sse und auf der Grundlage
des von der B�rgerschaft beschlossenen Verfahrens f�r die Be-
setzung dieser Aussch�sse in mindestens einem Ausschuss ein
Sitz entf�llt.

(2) Gruppen nach Absatz 1 erhalten Geldleistungen nach § 2
Absatz 3 mit der Maßgabe, dass

1. Gruppen, auf die in den st�ndigen b�rgerschaftlichen Aus-
sch�ssen je ein Sitz entf�llt, den Grundbetrag gem�ß § 2 Ab-
satz 3 in H�he von 50 vom Hundert erhalten,

2. Gruppen, auf die nicht in allen st�ndigen b�rgerschaftlichen
Aussch�ssen je ein Sitz entf�llt und die die Voraussetzung
des § 1 Absatz 1 Satz 2 um mehr als ein Mitglied verfehlen,
sich der Anteil vom Grundbetrag gegen�ber § 6 Absatz 2 Zif-
fer 1 f�r jedes weitere Mitglied, um das eine Gruppe unter-
halb der Fraktionsmindestst�rke bleibt, um jeweils 10 vom
Hundert erm�ßigt,

3. die Steigerungsbetr�ge f�r jedes Gruppenmitglied in voller
H�he gew�hrt werden.

(3) Im �brigen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes ent-
sprechend.

§ 7
Leistungen an fraktionslose Abgeordnete
1Fraktionslose Abgeordnete erhalten zus�tzlich zu den Leistun-
gen nach dem Abgeordnetengesetz monatlich eine Geldleistung
in H�he des Betrages, der den Fraktionen gem�ß § 2 Absatz 3 als
Steigerungsbetrag ohne den Oppositionszuschlag f�r jedes Frak-
tionsmitglied gew�hrt wird. 2F�r diese Geldleistungen gelten die
Bestimmungen dieses Gesetzes mit Ausnahme von § 3 Absatz 4
entsprechend. 3Die Rechnung von fraktionslosen Abgeordneten
wird von der B�rgerschaftskanzlei gepr�ft.

195

Fraktionsgesetz



§ 8
Anpassung der Geldleistungen

(1) Die Geldleistungen nach § 2 Absatz 3 sind – aufgerundet auf
volle Eurobetr�ge – durch die B�rgerschaft jeweils mit Wirkung
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens linearer Erh�hungen der Ver-
g�tungen f�r Angestellte der Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages
f�r den �ffentlichen Dienst der L�nder (TV-L) anzupassen.

(2) Bemessungsgrundlage f�r die Erh�hung sind zu einem An-
teil von 75 vom Hundert die lineare Erh�hung der Verg�tung
einer bzw. eines Angestellten der Entgeltgruppe 13 TV-L und zu
einem weiteren Anteil von 25 vom Hundert der Verbraucher-
preisindex f�r Deutschland.

(3) Maßgeblich ist hinsichtlich des Preisindexes die Erh�hung
im Vergleich zum Zeitpunkt der letzten Anpassung der Geldleis-
tungen nach § 2 Absatz 3.

§ 9
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen

(1) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen sind,
auch nach Beendigung ihres Besch�ftigungsverh�ltnisses, ver-
pflichtet, �ber die ihnen bei ihrer T�tigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt
nicht f�r Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bed�rfen.

(2) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen d�r-
fen, auch nach Beendigung ihres Besch�ftigungsverh�ltnisses,
ohne Genehmigung �ber solche Angelegenheiten weder vor Ge-
richt noch außergerichtlich aussagen oder Erkl�rungen abge-
ben. 2Die Genehmigung erteilt die oder der jeweilige Fraktions-
vorsitzende.

(3) Unber�hrt bleibt die gesetzlich begr�ndete Pflicht, Strafta-
ten anzuzeigen und bei Gef�hrdung der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung f�r deren Erhaltung einzutreten.

(4) Die B�rgerschaft sichert f�r den Fall der Zahlungsunf�hig-
keit oder der �berschuldung der Fraktion deren Zahlungsf�hig-
keit insoweit, als deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in diesem Falle von der B�rgerschaft die Leistungen verlangen
k�nnen, die sie im Falle der Er�ffnung eines Insolvenzverfah-
rens nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
�ber das Insolvenzgeld von der Agentur f�r Arbeit und nach
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den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes vom Tr�ger der In-
solvenzsicherung beanspruchen k�nnten.

§ 10
Inkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 2Abweichend
davon finden die §§ 3 und 4 erstmalig auf das dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens folgende Kalenderjahr Anwendung.

(2) Gleichzeitig tritt § 8 des Gesetzes �ber die Aufwandsent-
sch�digung an die Abgeordneten der B�rgerschaft und �ber die
Gew�hrung von Zusch�ssen an die Fraktionen der B�rgerschaft
in der Fassung vom 4. Februar 1986 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 28) in der geltenden Fassung außer
Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 20. Juni 1996.

Der Senat
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Hamburgisches Gesetz
�ber Volksinitiative, Volksbegehren

und Volksentscheid
(Volksabstimmungsgesetz -- VAbstG)

Vom 20. Juni 19961)

Fundstelle: HmbGVBl. 1996, S. 136

�nderungen

1. Inhalts�bersicht, §§ 1 – 5, 7 – 11, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27,
29, 30a, 31 ge�ndert, §§ 6, 13, 15, 18, 20 neu gefasst, §§ 19a,
30 eingef�gt durch Gesetz vom 6. Juni 2001 (HmbGVBl.
S. 121)

2. § 24 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2001 (HmbGVBl.
S. 125)

3. § 30a ge�ndert durch Gesetz vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl.
S. 251)

4. § 31 ge�ndert durch Gesetz vom 4. Juni 2002 (HmbGVBl.
S. 88)

5. § 21 ge�ndert durch Gesetz vom 21. M�rz 2005 (HmbGVBl.
S. 75. 78)

6. Titel, Inhalts�bersicht, §§ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19a, 20,
21, 23, 30, 31 ge�ndert, §§ 19, 22, 29 neu gefasst, §§ 15, 17,
25 aufgehoben, § 1a eingef�gt durch Gesetz vom 4. Mai
2005 (HmbGVBl. S. 195)

7. §§ 18, 19 ge�ndert durch Gesetz vom 17. Mai 2006
(HmbGVBl. S. 256)

8. Inhalts�bersicht, §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 19a, 21, 23, 27,
30a, 32 ge�ndert, §§ 1a, 9, 13, 30 neu gefasst, §§ 15, 17, 25,
29a, 31 eingef�gt durch Gesetz vom 12. Juni 2007
(HmbGVBl. S. 174)

9. § 6 ge�ndert durch Gesetz vom 16. Dezember 2008
(HmbGVBl. S. 439)
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10. mehrfach ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Ok-
tober 2012 (HmbGVBl. S. 440)2)

11. § 25 ge�ndert durch Gesetz vom 3. Juni 2015 (HmbGVBl.
S. 105 – 107)

12. § 25k ge�ndert durch Gesetz vom 8. Oktober 2015
(HmbGVBl. S. 282)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

Inhalts�bersicht

Erster Abschnitt

Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

§ 1a Beratung

Zweiter Abschnitt

Volksinitiative

§ 2 Gegenst�nde einer Volksinitiative

§ 3 Anzeige

§ 4 Unterst�tzung der Volksinitiative

§ 5 Zustandekommen der Volksinitiative

§ 5a Befassung der B�rgerschaft mit dem Anliegen der Volks-
initiative

Dritter Abschnitt

Volksbegehren

§ 6 Durchf�hrung des Volksbegehrens

§ 7 �ffentliche Bekanntmachung

§ 8 R�cknahme der Volksinitiative
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2) Red. Anm.: Artikel 4 des �nderungsgesetzes lautet:
�bergangsbestimmungen
Ist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes der Beginn der Sammlung
von Unterschriften f�r einen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage gem�ß § 3
des Volksabstimmungsgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung angezeigt worden und hat der Senat noch keine Feststellung �ber
das Zustandekommen dieser Volksinitiative getroffen, finden bis zur Entschei-
dung �ber das Zustandekommen die §§ 1 bis 5 des Volksabstimmungsgesetzes in
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung.



§ 9 Eintragung

§ 10 Eintragungslisten

§ 11 Eintragungsberechtigung

§ 12 Inhalt der Eintragung

§ 13 Briefeintragung

§ 14 Ung�ltige Eintragungen

§ 15 Abschluss und Einreichung der Eintragungslisten

§ 16 Zustandekommen des Volksbegehrens

§ 17 Befassung der B�rgerschaft mit dem Anliegen des Volks-
begehrens

Vierter Abschnitt

Volksentscheid

§ 18 Durchf�hrung des Volksentscheids

§ 19 Bekanntmachung des Volksentscheids

§ 19a R�cknahme des Volksbegehrens

§ 20 Stimmrecht

§ 21 Stimmzettel

§ 22 Stimmabgabe

§ 23 Ergebnis des Volksentscheids

§ 23a Ausfertigung und Verk�ndung

§ 24 Anwendung des B�rgerschaftswahlrechts

F�nfter Abschnitt

Volksentscheide �ber �nderungsgesetze und -beschl�sse

§ 25 �nderungsgesetz und Referendumsbegehren

§ 25a Anzeige

§ 25b Unterst�tzung des Referendumsbegehrens

§ 25c Zustandekommen des Referendumsbegehrens

§ 25d Durchf�hrung des Referendums

§ 25e Aufhebung des �nderungsgesetzes

§ 25f Anwendbarkeit der Regelungen des Vierten Abschnitts

§ 25g �nderungsbeschluss und Referendumsbegehren
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Sechster Abschnitt

B�rgerschaftsreferendum

§ 25h B�rgerschaftsreferendum

§ 25i Tag der Abstimmung

§ 25j Gegenvorlage

§ 25k Abstimmungsbenachrichtigung

§ 25l Anwendbarkeit der Regelungen des Vierten Abschnitts

§ 25m Sperrfrist und Ruhen von Volksabstimmungsverfahren

Siebenter Abschnitt

Anrufung des Hamburgischen Verfassungsgerichts

§ 26 Anrufung durch Senat oder B�rgerschaft

§ 27 Anrufung gegen Entscheidungen von Senat und B�rger-
schaft

§ 28 Ruhen von Volksbegehren, Volksentscheid und Referen-
dum

Achter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 29 Datenverarbeitung

§ 29a Auswertung von Unterschriften- und Eintragungslisten

§ 30 Rechenschaftslegung

§ 30a Kostenerstattung

§ 31 Gleichbehandlung

§ 31a Fristberechnung

§ 31b Abstimmungsleitung

§ 32 Durchf�hrung

Erster Abschnitt

Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

Das Volk kann den Erlass, die �nderung oder die Aufhebung ei-
nes Gesetzes oder eine Befassung mit bestimmten Gegenst�nden
der politischen Willensbildung (andere Vorlage) beantragen.
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Bundesratsinitiativen, Haushaltspl�ne, Abgaben, Tarife der �f-
fentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versorgungsbez�ge
k�nnen nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein.

§ 1a
Beratung
1Die Initiatoren einer beabsichtigten oder angezeigten Volks-
initiative k�nnen sich insbesondere durch die Landesabstim-
mungsleitung unabh�ngig und umfassend beraten lassen; die
Landesabstimmungsleitung beteiligt hierzu die betroffenen
Fachbeh�rden und Senats�mter sowie die Hamburgische Beauf-
tragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten f�r Datenschutz
und Informationsfreiheit. 2Die Beratung soll verfassungs-, haus-
halts- und verfahrensrechtliche Voraussetzungen und Fragen
umfassen. 3Bedenken sind unverz�glich mitzuteilen. 4Geb�hren
und Auslagen werden nicht erhoben.

Zweiter Abschnitt

Volksinitiative

§ 2
Gegenst�nde einer Volksinitiative

(1) 1Mit der Volksinitiative kann der Erlass eines Gesetzes oder
die Befassung mit einer anderen Vorlage durch das Volk einge-
leitet werden. 2Das Gesetz kann auch die �nderung oder Auf-
hebung eines geltenden Gesetzes zum Gegenstand haben.

(2) 1Ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage m�ssen eine
Begr�ndung enthalten. 2Einem Gesetzentwurf oder einer ande-
ren Vorlage, der oder die im Haushaltsplan enthaltene Ausgaben
erh�ht, neue Ausgaben oder Einnahmeminderungen mit sich
bringt, soll ein Deckungsvorschlag beigef�gt werden.

§ 3
Anzeige

(1) Der Beginn der Sammlung von Unterschriften f�r den Ge-
setzentwurf oder eine andere Vorlage nach § 2 Absatz 1 Satz 1
(§ 4 Absatz 1) ist dem Senat schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Anzeige darf nur durch nach § 4 Absatz 2 unterzeich-
nungsberechtigte Personen erfolgen und muss enthalten

1. einen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage jeweils mit Be-
gr�ndung,
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2. ein Muster der Unterschriftsliste nach § 4 Absatz 1 und

3. die Namen von drei nach § 4 Absatz 2 unterzeichnungsbe-
rechtigten Vertrauenspersonen, die einzeln berechtigt sind,
f�r die Initiatoren Erkl�rungen entgegenzunehmen und
durch zwei Vertrauenspersonen Erkl�rungen �bereinstim-
mend abzugeben; im Falle des Ausscheidens von Vertrauens-
personen ist ein Ersatz zu benennen; Form und Inhalt der
�bertragung der Vertretungsberechtigung durch die Initiato-
ren sind nachzuweisen.

(3) Der Senat teilt der B�rgerschaft unverz�glich Eingang und
Inhalt der Anzeige mit.

§ 4
Unterst�tzung der Volksinitiative

(1) 1Die Unterst�tzung der Volksinitiative gem�ß Artikel 50 Ab-
satz 1 Satz 3 der Verfassung erfolgt durch eigenh�ndige Unter-
zeichnung in Unterschriftslisten. 2Die Unterschriftslisten m�s-
sen eine zweifelsfreie Bezugnahme auf den Gesetzentwurf oder
die andere Vorlage (§ 3 Absatz 2 Nummer 1) enthalten. 3Den
Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern ist bei der Eintragung
in die Unterschriftslisten Gelegenheit zur Kenntnisnahme des
vollst�ndigen Wortlauts des Gesetzentwurfs oder der anderen
Vorlage zu geben. 4Ihnen ist ferner Gelegenheit zu geben, von
den Vor- und Familiennamen der drei Vertrauenspersonen und
deren Befugnissen nach diesem Gesetz Kenntnis zu nehmen.

(2) Unterzeichnen darf, wer bei Einreichung der Unterschrifts-
listen zur B�rgerschaft wahlberechtigt ist.

(3) 1Die Eintragung in der Unterschriftsliste muss den Vor- und
Familiennamen, das Geburtsjahr, die Anschrift und die Unter-
schrift der unterst�tzungsberechtigten Person sowie das Datum
der Unterschriftsleistung enthalten. 2Die Eintragung ist auch
g�ltig, wenn trotz einer fehlenden Angabe zum Vor- oder Fami-
liennamen, zum Geburtsjahr oder zur Anschrift die Identit�t
eindeutig feststellbar ist oder die fristgem�ße Unterschriftsleis-
tung trotz fehlender Datumsangabe feststellbar ist.

§ 5
Zustandekommen der Volksinitiative

(1) 1Die Unterschriftslisten sind sp�testens sechs Monate nach
Eingang der Anzeige beim Senat einzureichen. 2Der Senat teilt
der B�rgerschaft die Einreichung unverz�glich mit.
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(2) Der Senat stellt binnen eines Monats nach Einreichung der
Unterschriftslisten fest, ob die Volksinitiative von mindestens
10 000 zur B�rgerschaft Wahlberechtigten unterst�tzt worden
und damit zustande gekommen ist.

(3) Die Feststellung des Senats ist unverz�glich einer Vertrauens-
person zuzustellen und der B�rgerschaft mitzuteilen.

(4) Bei erheblichen Zweifeln daran, ob eine zustande gekom-
mene Volksinitiative die Grenzen des Artikels 50 Absatz 1 Satz 2
der Verfassung wahrt oder mit sonstigem h�herrangigem Recht
vereinbar ist, f�hrt der Senat die Entscheidung des Hamburgi-
schen Verfassungsgerichts nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 herbei.

§ 5a
Befassung der B�rgerschaft mit dem Anliegen der Volksinitiative

(1) 1Die B�rgerschaft befasst sich in �ffentlicher Sitzung mit
dem Anliegen der Volksinitiative. 2Sie oder ein F�nftel ihrer
Mitglieder k�nnen ein Pr�fungs- und Berichtsersuchen zu den
finanziellen Auswirkungen an den Rechnungshof richten. 3Die
Initiatoren erhalten Gelegenheit, das Anliegen in einem Aus-
schuss in �ffentlicher Sitzung zu erl�utern.

(2) Verabschiedet die B�rgerschaft das von der Volksinitiative
vorgelegte Gesetz oder fasst sie einen der anderen Vorlage voll-
st�ndig entsprechenden Beschluss, stellt sie den jeweiligen Be-
schluss einer Vertrauensperson zu und teilt ihn dem Senat mit.

Dritter Abschnitt

Volksbegehren

§ 6
Durchf�hrung des Volksbegehrens

(1) 1Hat die B�rgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten
nach Einreichung der Unterschriftslisten das von der Volksini-
tiative beantragte Gesetz verabschiedet oder einen der anderen
Vorlage vollst�ndig entsprechenden Beschluss gefasst, k�nnen
die Initiatoren die Durchf�hrung des Volksbegehrens beantra-
gen. 2Der Antrag ist innerhalb von einem Monat schriftlich bei
dem Senat einzureichen. 3Mit dem Antrag oder innerhalb von
zwei Monaten nach der Antragstellung kann der Gesetzentwurf
oder die andere Vorlage in �berarbeiteter Form eingereicht wer-
den. 4Im Falle einer �berarbeitung d�rfen Grundcharakter, Zu-
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l�ssigkeit und Zielsetzung des Anliegens nicht ver�ndert wer-
den. 5Der Senat teilt der B�rgerschaft die Antragstellung und
eine �berarbeitung unverz�glich mit.

(2) 1Der Senat f�hrt das Volksbegehren durch. 2Die Eintragungs-
frist beginnt vier Monate nach Antragstellung und betr�gt drei
Wochen. 3Die Frist zur Briefeintragung betr�gt sechs Wochen
und endet mit der Eintragungsfrist. 4F�llt ein Tag der Briefeintra-
gungsfrist in einen Zeitraum von drei Monaten vor oder einem
Monat nach dem Tag einer Wahl zur B�rgerschaft, zum Deut-
schen Bundestag oder zum Europ�ischen Parlament, ist die
Durchf�hrung f�r diesen Zeitraum gehemmt.

(3) 1Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist l�uft nicht in der Zeit
vom 15. Juni bis zum 15. August. 2Sie l�uft ferner f�r bis zu drei
Monate nicht, wenn die B�rgerschaft dies auf Vorschlag der
Initiatoren beschließt; unter denselben Bedingungen kann die
Frist einmalig verl�ngert werden. 3Der Vorschlag nach Satz 2 ist
schriftlich an die Pr�sidentin oder den Pr�sidenten der B�rger-
schaft zu richten.

§ 7
�ffentliche Bekanntmachung
1Die Landesabstimmungsleitung macht das Volksbegehren sp�-
testens einen Monat vor Beginn der Eintragungsfrist �ffentlich
bekannt. 2Die Bekanntmachung enth�lt

1. den Wortlaut des Gesetzentwurfs mit Begr�ndung oder der
anderen Vorlage,

2. Vor- und Familiennamen sowie Erreichbarkeitsanschrift der
Vertrauenspersonen,

3. Beginn und Ende der Frist zur Eintragung in die Eintragungs-
listen,

4. die Eintragungsstellen und die Eintragungszeiten sowie alle
anderen M�glichkeiten der Eintragung gem�ß § 9 Absatz 1.

§ 8
R�cknahme der Volksinitiative

(1) Die Initiatoren k�nnen den Gesetzentwurf oder die andere
Vorlage bis zum Beginn der Eintragungsfrist durch schriftliche
Erkl�rung gegen�ber dem Senat zur�cknehmen.
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(2) 1Der Senat stellt die R�cknahme fest. 2Sie ist der B�rger-
schaft mitzuteilen und, falls das Volksbegehren bereits bekannt
gemacht worden ist, in gleicher Weise bekannt zu machen.

§ 9
Eintragung
1Das Volksbegehren wird durch eigenh�ndige Unterzeichnung
in Eintragungslisten bei den Eintragungsstellen oder in freier
Sammlung durch die Initiatoren unterst�tzt. 2Die Eintragungen
erfolgen auch durch andere Verfahren, die den Vorgaben einer
rechtsverbindlichen Authentifizierung und der Schriftform auf
der Grundlage bestehender bundes- und landesrechtlicher Rege-
lungen entsprechen.

§ 10
Eintragungslisten

(1) 1Die Eintragungslisten m�ssen eine zweifelsfreie Bezugnah-
me auf den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage (§ 3 Absatz 2
Nummer 1) enthalten. 2Der Wortlaut des Gesetzentwurfs oder
der anderen Vorlage muss beigef�gt sein. 3Sie m�ssen ferner die
Angabe der Namen der drei Vertrauenspersonen und ihrer Be-
fugnisse nach diesem Gesetz enthalten.

(2) Die Eintragungsr�ume und -orte sind so zu bestimmen, dass
alle Eintragungsberechtigten ausreichend Gelegenheit haben,
sich an dem Volksbegehren zu beteiligen.

§ 11
Eintragungsberechtigung
1Eintragungsberechtigt ist, wer am Tage des Ablaufs der Eintra-
gungsfrist zur B�rgerschaft wahlberechtigt ist. 2Zur Pr�fung der
Eintragungsberechtigung im Rahmen der Feststellung �ber das
Zustandekommen des Volksbegehrens wird ein elektronisches
Eintragungsverzeichnis erstellt.

§ 12
Inhalt der Eintragung

(1) 1Die Eintragung muss den Vor- und Familiennamen, das Ge-
burtsjahr, die Anschrift und die Unterschrift der eintragungs-
berechtigten Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung
enthalten. 2§ 4 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Unter-
schrift muss eigenh�ndig geleistet werden. Erkl�rt eine eintra-
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gungsberechtigte Person gegen�ber einer Eintragungsstelle, dass
sie nicht schreiben kann, so wird die Unterschrift durch die
Feststellung dieser Erkl�rung ersetzt.

(2) Die Eintragung kann nicht zur�ckgenommen werden.

§ 13
Briefeintragung

(1) Eintragungsberechtigte k�nnen die Briefeintragung schrift-
lich oder in einem zugelassenen elektronischen Verfahren bean-
tragen.

(2) 1Zur Briefeintragung erh�lt die eintragungsberechtigte Per-
son ein Eintragungsformular, das den Anforderungen des § 10
Absatz 1 entspricht. 2Auf dem Eintragungsformular hat die ein-
tragungsberechtigte Person eidesstattlich zu versichern, dass sie
die Eintragung eigenh�ndig unterschrieben hat.

(3) Die Eintragung per Brief oder durch andere in § 9 Absatz 1
Satz 2 genannte Verfahren muss der zust�ndigen Eintragungs-
stelle bis zum Ende der Eintragungsfrist vorliegen.

§ 14
Ung�ltige Eintragungen

(1) Eintragungen, die nicht den Vorschriften dieses Gesetzes ent-
sprechen, sind ung�ltig.

(2) �ber die Ung�ltigkeit von Eintragungen entscheidet die Be-
zirksabstimmungsleitung.

§ 15
Abschluss und Einreichung der Eintragungslisten
1Nach dem Ablauf der Eintragungsfrist schließen die Eintra-
gungsstellen und die Initiatoren die Eintragungslisten. 2Sie �ber-
mitteln die Eintragungslisten bis sp�testens 12.00 Uhr des Folge-
tages an die zust�ndige Stelle.

§ 16
Zustandekommen des Volksbegehrens

(1) 1Der Senat stellt innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf
der Eintragungsfrist fest, ob das Volksbegehren von mindestens
einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterst�tzt worden ist.
2Dabei ist die Zahl der Wahlberechtigten aus der vorangegange-
nen B�rgerschaftswahl zugrunde zu legen.
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(2) 1Die Feststellung ist �ffentlich bekannt zu machen. 2Sie ist
unverz�glich einer Vertrauensperson zuzustellen und der B�r-
gerschaft mitzuteilen.

§ 17
Befassung der B�rgerschaft mit dem Anliegen des
Volksbegehrens

(1) 1Die B�rgerschaft befasst sich in �ffentlicher Sitzung mit
dem Anliegen des Volksbegehrens. 2Die Initiatoren erhalten Ge-
legenheit, das Anliegen in einem Ausschuss in �ffentlicher Sit-
zung zu erl�utern.

(2) Verabschiedet die B�rgerschaft das von dem Volksbegehren
vorgelegte Gesetz oder fasst sie einen der anderen Vorlage voll-
st�ndig entsprechenden Beschluss, stellt sie den jeweiligen
Beschluss einer Vertrauensperson zu und teilt ihn dem Senat
mit.

Vierter Abschnitt

Volksentscheid

§ 18
Durchf�hrung des Volksentscheids

(1) 1Hat die B�rgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten
nach Ende der Eintragungsfrist das vom Volksbegehren einge-
brachte Gesetz verabschiedet oder die andere Vorlage beschlos-
sen, k�nnen die Initiatoren die Durchf�hrung des Volksent-
scheids beantragen. 2Der Antrag ist innerhalb von einem Monat
schriftlich beim Senat einzureichen. 3Mit dem Antrag kann der
Gesetzentwurf oder die andere Vorlage in �berarbeiteter Form
eingereicht werden. 4Der Senat teilt der B�rgerschaft die Antrag-
stellung und eine �berarbeitung unverz�glich mit; § 6 Absatz 1
Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Der Senat f�hrt den Volksentscheid am Tag der folgenden
Wahl zur B�rgerschaft oder zum Deutschen Bundestag durch,
fr�hestens jedoch vier Monate nach Antragstellung.

(3) 1Mit Ausnahme eines Volksentscheids �ber einen Gesetz-
entwurf zum Wahlrecht kann der Antrag nach Absatz 1 mit
einem Antrag verbunden werden, den Volksentscheid �ber
ein einfaches Gesetz oder eine andere Vorlage an einem ande-
ren Tag als nach Absatz 2 durchzuf�hren. 2In diesem Fall fin-
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det der Volksentscheid vier bis sieben Monate nach der An-
tragstellung an einem in dem Antrag zu bestimmenden Sonn-
tag oder gesetzlichen Feiertag statt. 3Drei Monate vor und ei-
nen Monat nach der Wahl zur B�rgerschaft, zum Deutschen
Bundestag oder zum Europ�ischen Parlament findet ein
Volksentscheid nicht statt.

(4) 1Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist l�uft nicht in der Zeit
vom 15. Juni bis zum 15. August. 2Sie l�uft ferner f�r bis zu drei
Monate nicht, wenn die B�rgerschaft dies auf Vorschlag der Ini-
tiatoren beschließt; unter denselben Bedingungen kann die Frist
einmalig verl�ngert werden. 3Der Vorschlag nach Satz 2 ist
schriftlich an die Pr�sidentin oder den Pr�sidenten der B�rger-
schaft zu richten.

§ 19
Bekanntmachung des Volksentscheids

(1) 1Der Senat gibt sp�testens drei Wochen vor Beginn der Ver-
sendung der Abstimmungsbenachrichtigungen Tag und Ge-
genstand des Volksentscheids �ffentlich bekannt. 2Sofern die
Initiatoren einen �berarbeiteten Gesetzentwurf oder eine �ber-
arbeitete andere Vorlage oder die B�rgerschaft einen eigenen
Gesetzentwurf oder eine eigene andere Vorlage zum Gegen-
stand des Volksentscheides vorlegen, sind diese mit Begr�n-
dung in die Bekanntmachung aufzunehmen.

(2) 1Jede wahlberechtigte Person erh�lt mit der Abstimmungs-
benachrichtigung den Wortlaut der Vorlage (Gesetzentwurf
oder andere Vorlage) der Volksinitiative und gegebenenfalls den
Wortlaut der Vorlage (Gesetzentwurf oder andere Vorlage) der
B�rgerschaft sowie ein Informationsheft, welches allgemeine
Hinweise enth�lt und in dem die Initiatoren der Volksinitiative
und die B�rgerschaft auf jeweils bis zu acht Seiten Stellung neh-
men k�nnen. 2Die B�rgerschaft nimmt als Ganze oder nach
Fraktionen getrennt Stellung. 3Der Anteil der Stellungnahmen
der Fraktionen an der gesamten Stellungnahme der B�rgerschaft
entspricht der Sitzverteilung der Fraktionen in der B�rgerschaft.
4F�r den Wortlaut der Vorlage der Volksinitiative und ihrer Stel-
lungnahme tragen die Initiatoren die Verantwortung, die B�r-
gerschaft ist f�r ihre Vorlage und f�r ihre Stellungnahme verant-
wortlich. 5Das Hamburgische Pressegesetz vom 29. Januar 1965
(HmbGVBl. S. 15), zuletzt ge�ndert am 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444, 447), in der jeweils geltenden Fassung findet
auf das Informationsheft keine Anwendung.
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§ 19a
R�cknahme des Volksbegehrens

(1) Die Initiatoren k�nnen den Gesetzentwurf oder die andere
Vorlage nach Zustandekommen des Volksbegehrens bis zur Be-
kanntmachung des Volksentscheids durch schriftliche Erkl�-
rung gegen�ber dem Senat zur�cknehmen.

(2) 1Der Senat stellt die R�cknahme fest. 2Sie ist der B�rger-
schaft mitzuteilen.

§ 20
Stimmrecht

(1) 1Stimmberechtigt ist, wer am Abstimmungstag zur B�rger-
schaft wahlberechtigt ist. 2Die Abstimmungsberechtigten werden
zur Pr�fung der Stimmberechtigung im Rahmen der Ermittlung
des Ergebnisses des Volksentscheids in ein Abstimmungsver-
zeichnis eingetragen. 3Das Abstimmungsverzeichnis kann elek-
tronisch gef�hrt werden.

(2) Alle Abstimmungsberechtigten haben so viele Stimmen, wie
Gesetzentw�rfe oder andere Vorlagen zur Abstimmung gestellt
sind.

§ 21
Stimmzettel

(1) 1Inhalt und Form des Stimmzettels bestimmt die Landesab-
stimmungsleitung. 2Die Abstimmungsfrage ist so zu stellen, dass
sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. 3Wird die
Vorlage wegen ihres Umfangs nicht mit vollem Wortlaut in den
Stimmzettel aufgenommen, so wird der in der Vorlage angege-
bene Titel des Gesetzentwurfs oder die dort angegebene Kurz-
bezeichnung der anderen Vorlage aufgef�hrt. 4Ist kein Titel oder
keine Kurzbezeichnung angegeben, wird nur der Gegenstand
der Vorlage mit der Bezeichnung der Volksinitiative aufgenom-
men.

(2) 1Stehen mehrere Vorlagen, die den gleichen Gegenstand be-
treffen, zur Abstimmung, so sind sie auf einem Stimmzettel auf-
zuf�hren. 2Ihre Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt
der Anzeige der Volksinitiative. 3Stellt die B�rgerschaft eine ei-
gene Vorlage zur Abstimmung, so wird diese nach den mit dem
Volksbegehren gestellten Vorlagen aufgef�hrt. 4Absatz 1 ist f�r
jede dieser Vorlagen entsprechend anzuwenden.
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(3) Muster der Stimmzettel werden unverz�glich nach ihrer Fer-
tigstellung den Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstel-
lung von Stimmzettelschablonen erkl�rt haben, zur Verf�gung
gestellt.

(4) Die Stimmzettel und die dazugeh�rigen Abstimmungsunter-
lagen werden amtlich hergestellt.

§ 22
Stimmabgabe

(1) 1Die Stimmabgabe erfolgt durch Abstimmung in den Ab-
stimmungsstellen oder durch Briefabstimmung. 2Die Briefab-
stimmungsunterlagen m�ssen bei der zust�ndigen Bezirksab-
stimmungsleitung sp�testens am Abstimmungstag bis zum Ende
der bekannt gegebenen �ffnungszeit der Abstimmungsstellen
eingehen.

(2) Die Abstimmenden kennzeichnen durch ein Kreuz oder auf
andere Weise auf dem Stimmzettel, ob sie die gestellte Frage mit
„Ja“ oder „Nein“ beantworten.

(3) 1Die Abstimmung ist geheim. 2Eine Vertretung bei der Stimm-
abgabe ist unzul�ssig. 3Die Einhaltung dieses Grundsatzes haben
die Abstimmenden bei der Briefabstimmung auf dem Abstim-
mungsschein an Eides statt zu versichern.

(4) Stimmabgaben, die nicht den Vorschriften des Gesetzes ent-
sprechen, sind ung�ltig.

§ 23
Ergebnis des Volksentscheids

(1) 1Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zur B�rger-
schaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist der Gesetz-
entwurf oder die andere Vorlage angenommen, wenn er oder sie
die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen erhalten hat
und auf den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage mindestens
die Zahl von Stimmen entf�llt, die der Mehrheit der in dem
gleichzeitig gew�hlten Parlament repr�sentierten Hamburger
Stimmen entspricht (Artikel 50 Absatz 3 Satz 10 der Verfassung).
2Verfassungs�nderungen und �nderungen der Gesetze �ber die
Wahlen zur Hamburgischen B�rgerschaft oder zu den Bezirks-
versammlungen bed�rfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen g�ltigen Stimmen und mindestens zwei Dritteln
der in dem gleichzeitig gew�hlten Parlament repr�sentierten
Hamburger Stimmen (Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 der Verfassung

211

Gesetz �ber Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid



beziehungsweise Artikel 6 Absatz 4 Satz 4 in Verbindung mit Ar-
tikel 50 Absatz 3 Satz 11 der Verfassung).

(2) 1Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zur B�rger-
schaft statt, wird die Anzahl der in der B�rgerschaft repr�sentier-
ten Stimmen im Sinne des Absatzes 1 durch ein mathematisches
Verfahren auf der Grundlage des nach § 31 Absatz 1 des Gesetzes
�ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft festgestellten
Wahlergebnisses bestimmt. 2Hierzu wird die Anzahl der auf die
bei der Sitzverteilung zu ber�cksichtigenden Landeslisten ab-
gegebenen Gesamtstimmen durch die Anzahl der insgesamt ab-
gegebenen Gesamtstimmen dividiert und mit der Anzahl der
insgesamt abgegebenen g�ltigen Landeslistenstimmzettel multi-
pliziert. 3Das Produkt nach Satz 2 wird auf eine ganze Zahl stan-
dardgerundet der Berechnung des Quorums nach Absatz 1 zu-
grunde gelegt. 4§ 36 Absatz 3 des Gesetzes �ber die Wahl zur
Hamburgischen B�rgerschaft ist entsprechend anzuwenden.

(3) 1Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zum Deutschen
Bundestag statt, wird die Anzahl der im Deutschen Bundestag
repr�sentierten Hamburger Stimmen im Sinne des Absatzes 1
durch ein mathematisches Verfahren auf der Grundlage des
nach § 42 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung vom 23. Juli
1993 (BGBl. I S. 1289, 1594), zuletzt ge�ndert am 12. April 2012
(BGBl. I S. 518), festgestellten Wahlergebnisses bestimmt. 2Die
Anzahl der in Hamburg auf die im neu gew�hlten Deutschen
Bundestag vertretenen Parteien abgegebenen Zweitstimmen wird
um den der Wahlbeteiligung entsprechenden Vom-Hundert-
Satz der Differenzen zwischen der Anzahl der Wahlberechtigten
nach dem W�hlerverzeichnis und der Anzahl der Abstimmungs-
berechtigten nach dem Abstimmungsverzeichnis reduziert und
auf eine ganze Zahl standardgerundet der Berechnung des Quo-
rums nach Absatz 1 zugrunde gelegt. 3§ 43 Absatz 4 des Bundes-
wahlgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(4) 1Findet der Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur B�r-
gerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist er ange-
nommen, wenn er die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stim-
men erh�lt und mindestens ein F�nftel der Wahlberechtigten
zustimmt; dies gilt auch, wenn der Volksentscheid am Tag der
Wahlen zum Europ�ischen Parlament stattfindet. 2Die Zahl der
Wahlberechtigten ist nach dem Ergebnis der vorangegangenen
B�rgerschaftswahl zu bestimmen.

(5) 1Sind bei einer gleichzeitigen Abstimmung zu dem gleichen
Gegenstand �ber mehrere Gesetzentw�rfe oder mehrere andere
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Vorlagen nicht nur f�r einen Gesetzentwurf oder eine andere
Vorlage mehr g�ltige Ja- als Nein-Stimmen abgegeben worden,
so ist der Gesetzentwurf oder die andere Vorlage angenommen,
der oder die die meisten Ja-Stimmen erhalten hat. 2Ist die Zahl
der g�ltigen Ja-Stimmen f�r mehrere Gesetzentw�rfe oder meh-
rere andere Vorlagen gleich, so ist derjenige oder diejenige an-
genommen, der oder die nach Abzug der auf ihn oder sie ent-
fallenden Nein-Stimmen die gr�ßte Zahl der Ja-Stimmen auf
sich vereinigt.

(6) 1Der Senat stellt das Ergebnis des Volksentscheids fest und
gibt es unverz�glich �ffentlich bekannt. 2Die Feststellung des Se-
nats ist unverz�glich einer Vertrauensperson zuzustellen und
der B�rgerschaft mitzuteilen. 3§ 36 Absatz 3 des Gesetzes �ber
die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft ist entsprechend an-
zuwenden.

§ 23a
Ausfertigung und Verk�ndung

Ein durch Volksentscheid beschlossenes Gesetz hat der Senat in-
nerhalb eines Monats nach Feststellung des Abstimmungsergeb-
nisses auszufertigen und im Hamburgischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt zu verk�nden.

§ 24
Anwendung des B�rgerschaftswahlrechts

(1) 1Die Vorschriften des Gesetzes �ber die Wahl zur Hamburgi-
schen B�rgerschaft und der hierzu erlassenen Rechtsverordnun-
gen �ber

1. Wahlorgane mit Ausnahme der Landeswahl- und Bezirks-
wahlaussch�sse,

2. Wahlbezirke,

3. W�hlerverzeichnisse und Wahlscheine,

4. Wahlhandlungen, Sonderwahlbezirke, bewegliche Wahlvor-
st�nde und Briefwahl,

5. Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse,

6. Sicherung und Vernichtung der Wahlunterlagen

sind entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Gesetz oder
in einer auf Grund von § 32 erlassenen Rechtsverordnung nichts
anderes bestimmt ist. 2§ 31 Absatz 3 des Gesetzes �ber die Wahl
zur Hamburgischen B�rgerschaft findet mit der Maßgabe An-
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wendung, dass an die Stelle des Bezirkswahlausschusses die Be-
zirksabstimmungsleitung tritt.

(2) Findet ein Volksentscheid am Tag einer Wahl zur B�rger-
schaft, zum Deutschen Bundestag oder zum Europ�ischen Parla-
ment statt,

1. werden die Wahl- und Abstimmungsunterlagen gemeinsam
an die Wahl- und Abstimmungsberechtigten verschickt,

2. werden die Wahlergebnisse vor den Abstimmungsergebnissen
ermittelt,

3. kann die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse durch hierf�r
von den Bezirksabstimmungsleitungen bestellte Ausz�hlvor-
st�nde durchgef�hrt werden, in die auch nicht zur Hambur-
gischen B�rgerschaft wahlberechtigte Bedienstete der Freien
und Hansestadt Hamburg berufen werden d�rfen.

(3) Findet ein Volksentscheid nicht am Tag einer Wahl nach
Absatz 2 statt, wird abweichend von den Bestimmungen des Ab-
satzes 1 wie folgt verfahren:

1. alle Abstimmungsberechtigten erhalten sp�testens drei Wo-
chen vor dem Tag des Volksentscheids die Abstimmungsbe-
nachrichtigungskarte und die Briefabstimmungsunterlagen
gemeinsam mit dem Informationsheft gem�ß § 19 Absatz 2,

2. Die Abstimmungsstellen sind so zu bestimmen, dass alle Ab-
stimmungsberechtigten ausreichend Gelegenheit haben, sich
am Volksentscheid zu beteiligen; die Vorschriften �ber Son-
derwahlbezirke und bewegliche Wahlvorst�nde finden keine
Anwendung.

F�nfter Abschnitt

Volksentscheide �ber ˜nderungsgesetze und -beschl�sse

§ 25
˜nderungsgesetz und Referendumsbegehren

(1) 1Ein von der B�rgerschaft beschlossenes Gesetz, durch das
ein vom Volk beschlossenes Gesetz aufgehoben oder ge�ndert
wird (�nderungsgesetz), tritt nicht vor Ablauf von drei Monaten
nach seiner Verk�ndung in Kraft. 2Innerhalb dieser Frist k�nnen
zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten einen Volks-
entscheid �ber das �nderungsgesetz verlangen (Referendumsbe-
gehren). 3Bis zum Zeitpunkt der Feststellung �ber das Zustande-
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kommen des Referendumsbegehrens tritt das �nderungsgesetz
nicht in Kraft.

(2) 1Das Zustandekommen eines Referendumsbegehrens ist in-
nerhalb eines Monats nach der Feststellung �ber das Zustande-
kommen im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kannt zu machen. 2Das �nderungsgesetz tritt in diesem Fall
nicht vor Durchf�hrung des Referendums in Kraft. 3Gegenstand
des Referendums ist das �nderungsgesetz.

(3) 1Das Nichtzustandekommen eines Referendumsbegehrens
ist innerhalb eines Monats nach der Feststellung �ber das Nicht-
zustandekommen im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu machen. 2Soweit in dem �nderungsgesetz kein
sp�terer Zeitpunkt f�r das Inkrafttreten bestimmt ist, tritt es mit
dem auf die Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verord-
nungsblattes folgenden Tag, jedoch nicht vor Ablauf von drei
Monaten nach seiner Verk�ndung in Kraft.

§ 25a
Anzeige

(1) 1Der Beginn der Sammlung der Unterschriften f�r ein Refe-
rendumsbegehren ist dem Senat schriftlich anzuzeigen. 2§ 1a so-
wie § 3 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 gelten entsprechend.

(2) 1Die Landesabstimmungsleitung macht die Unterschriften-
sammlung unverz�glich, sp�testens jedoch innerhalb eines Mo-
nats nach der Anzeige nach Absatz 1 �ffentlich bekannt. 2Die
Bekanntmachung enth�lt

1. das �nderungsgesetz und das durch Volksentscheid beschlos-
sene Gesetz,

2. Vor- und Familiennamen sowie Erreichbarkeitsanschrift der
Vertrauenspersonen,

3. den Ablauf der Frist zur Unterst�tzung des Referendumsbe-
gehrens,

4. die M�glichkeiten der Eintragung.

§ 25b
Unterst�tzung des Referendumsbegehrens

(1) 1Das Referendumsbegehren gem�ß Artikel 50 Absatz 4 der
Verfassung wird durch eigenh�ndige Unterzeichnung in Eintra-
gungslisten in freier Sammlung der Initiatoren unterst�tzt. 2Ist
die Sammlung nach § 25a Absatz 2 bekannt gemacht worden,

215

Gesetz �ber Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid



soll auch die Eintragung bei Eintragungsstellen oder durch
Briefeintragung erm�glicht werden; § 9 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1Die Eintragungslisten m�ssen eine zweifelsfreie Bezug-
nahme auf das �nderungsgesetz und das durch Volksentscheid
beschlossene Gesetz enthalten. 2Den Unterzeichnerinnen und
Unterzeichnern ist bei der Eintragung in die Eintragungslisten
Gelegenheit zur Kenntnisnahme des vollst�ndigen Wortlauts
des �nderungsgesetzes, des durch Volksentscheid beschlossenen
Gesetzes und einer Begr�ndung des Referendumsbegehrens zu
geben. 3Die §§ 11, 12 und 14 gelten entsprechend.

(3) F�r die Einrichtung von Eintragungsstellen gilt § 10 Absatz 2
und f�r ein Briefeintragungsverfahren gilt § 13 entsprechend.

§ 25c
Zustandekommen des Referendumsbegehrens

(1) 1Die Eintragungslisten sind innerhalb von drei Monaten
nach der Verk�ndung des �nderungsgesetzes beim Senat einzu-
reichen. 2Der Senat teilt der B�rgerschaft die Einreichung der
Unterschriftslisten unverz�glich mit.

(2) Der Senat stellt binnen vier Monaten nach Verk�ndung des
�nderungsgesetzes fest, ob das Referendumsbegehren zu einem
�nderungsgesetz insgesamt von mindestens zweieinhalb vom
Hundert der zur letzten B�rgerschaft Wahlberechtigten unter-
st�tzt wurde und damit zustande gekommen ist.

(3) Die Feststellung des Senats ist unverz�glich einer Vertrauens-
person zu jeder angezeigten Unterschriftensammlung, die Un-
terschriften eingereicht hat, zuzustellen und der B�rgerschaft
mitzuteilen.

§ 25d
Durchf�hrung des Referendums

(1) 1Der Senat f�hrt das Referendum �ber das �nderungsgesetz
am Tag der folgenden Wahl zur B�rgerschaft oder zum Deut-
schen Bundestag durch, fr�hestens jedoch vier Monate nach
der Feststellung des Zustandekommens des Referendumsbegeh-
rens (§ 25c Absatz 2). 2Mit Ausnahme eines Referendums �ber
ein �nderungsgesetz zur Verfassung f�hrt der Senat das Referen-
dum auf Antrag der B�rgerschaft vier bis sieben Monate nach
Antragstellung an einem von der B�rgerschaft zu bestimmen-
den Sonntag oder gesetzlichen Feiertag durch.

(2) § 18 Absatz 3 S�tze 2 und 3 ist entsprechend anwendbar.
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§ 25e
Aufhebung des ˜nderungsgesetzes

Mit einer Aufhebung des �nderungsgesetzes endet das Verfah-
ren. Ein Referendum findet nicht statt.

§ 25f
Anwendbarkeit der Regelungen des Vierten Abschnitts
1§ 19 Absatz 1 Satz 1, § 20, § 21 Abs�tze 1, 3 und 4 sowie §§ 22 bis
24 sind mit Ausnahme des § 23 Absatz 5 entsprechend anzuwen-
den. 2Bei einem Referendum �ber ein �nderungsgesetz zum Ge-
setz �ber die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft oder zum Ge-
setz �ber die Wahl zu den Bezirksversammlungen, das an einem
anderen Tag als einem Tag zur Wahl zur Hamburgischen B�rger-
schaft oder zum Deutschen Bundestag durchgef�hrt wird, findet
§ 23 Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass das jeweilige �n-
derungsgesetz einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmen-
den und der Zustimmung von mindestens einem F�nftel der
Wahlberechtigten bedarf. 3§ 19 Absatz 2 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass in dem Informationsheft neben allgemeinen
Hinweisen das durch Volksentscheid beschlossene Gesetz und
das �nderungsgesetz nebst Begr�ndungen aufgef�hrt werden.

§ 25g
˜nderungsbeschluss und Referendumsbegehren

(1) 1Ein Volksentscheid �ber eine andere Vorlage bindet B�rger-
schaft und Senat. 2Die Bindung kann durch einen Beschluss der
B�rgerschaft beseitigt werden (�nderungsbeschluss). 3Der Be-
schluss ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu
verk�nden.

(2) Der �nderungsbeschluss wird nicht vor Ablauf von drei Mo-
naten nach seiner Verk�ndung wirksam.

(3) Mit einem Referendumsbegehren k�nnen zweieinhalb vom
Hundert der Wahlberechtigten ein Referendum �ber einen �n-
derungsbeschluss verlangen.

(4) 1Kommt ein Referendumsbegehren zustande, tritt der �nde-
rungsbeschluss nicht vor Durchf�hrung des Referendums in
Kraft. 2Gegenstand des Referendumsbegehrens ist der �nderungs-
beschluss.

(5) §§ 25 bis 25f sind entsprechend anzuwenden.
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Sechster Abschnitt

B�rgerschaftsreferendum

§ 25h
B�rgerschaftsreferendum

(1) Hat die B�rgerschaft auf Vorschlag des Senats oder mit des-
sen Zustimmung nach Artikel 50 Absatz 4b Satz 1 der Verfassung
beschlossen, einen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage zum
Volksentscheid zu stellen (B�rgerschaftsreferendum), sind die
Vorschriften dieses Abschnitts anzuwenden.

(2) 1Senat beziehungsweise B�rgerschaft haben bereits fr�hzei-
tig, mindestens sechs Monate vor einem Beschluss nach Ab-
satz 1, in geeigneter Weise die �ffentlichkeit �ber ihre Absicht
zu informieren, ein B�rgerschaftsreferendum zu initiieren bezie-
hungsweise durchzuf�hren, um eine Meinungsbildung �ber den
Abstimmungsgegenstand und �ber die Beif�gung einer Gegen-
vorlage zu f�rdern. 2Senat und B�rgerschaft gew�hrleisten eine
neutrale Fragestellung und eine faire Verfahrensgestaltung beim
B�rgerschaftsreferendum; Fristverk�rzungen im parlamentari-
schen Verfahren haben zu unterbleiben.

§ 25i
Tag der Abstimmung
1Die B�rgerschaft bestimmt auf Vorschlag des Senats den Tag
der Abstimmung. 2Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von
zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und muss zeitlich
mit dem Beschluss nach § 25h Absatz 1 zusammenfallen. 3Bei
der Bestimmung des Abstimmungstags ist zugrunde zu legen,
dass unter Ber�cksichtigung der Briefabstimmung eine m�g-
lichst hohe Abstimmungsbeteiligung zu erwarten ist und dass
ein angemessener Zeitraum zur Meinungsbildung �ber den
Abstimmungsgegenstand und �ber die Beif�gung einer Gegen-
vorlage gew�hrleistet ist. 4Dieser Zeitraum darf vier Monate ab
dem Beschluss nach § 25h Absatz 1 nicht unterschreiten.

§ 25j
Gegenvorlage

(1) 1Dem von der B�rgerschaft zur Abstimmung gestellten Ge-
setzentwurf oder der anderen Vorlage (B�rgerschaftsvorlage)
wird auf Antrag der Initiatoren einer nach § 5 Absatz 2 zustande
gekommenen Volksinitiative oder eines Volksbegehrens der Ge-
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setzentwurf oder die andere Vorlage des von ihnen initiierten
Volksabstimmungsverfahrens als Gegenvorlage beigef�gt, wenn
dieser Gesetzentwurf oder diese andere Vorlage denselben Ge-
genstand betrifft sowie von mindestens einem Zwanzigstel der
zur B�rgerschaft Wahlberechtigten unterst�tzt wird. 2Dabei ist
die Zahl der Wahlberechtigten aus der vorangegangenen B�rger-
schaftswahl zugrunde zu legen.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ist schriftlich bis zum 14.
Tag nach der Beschlussfassung der B�rgerschaft nach § 25h Ab-
satz 1 beim Senat zu stellen.

(3) 1Ist ein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 fristgerecht gestellt, k�n-
nen die Initiatoren einer zustande gekommenen Volksinitiative
innerhalb von 21 Tagen die nach Absatz 1 Satz 1 erforderliche
Anzahl von Unterschriften zur Unterst�tzung ihrer Gegenvor-
lage sammeln; § 4 ist entsprechend anzuwenden. 2Die Frist
nach Satz 1 beginnt am 14. Tag nach der Beschlussfassung der
B�rgerschaft nach § 25h Absatz 1. 3F�llt ein Tag der Sammlungs-
frist nach Satz 1 in die sitzungsfreie Zeit der B�rgerschaft wegen
allgemeiner Schulferien, beginnt die Frist an dem auf den letz-
ten Tag der sitzungsfreien Zeit der B�rgerschaft folgenden Werk-
tag. 4Die Unterst�tzungsunterschriften sind an dem auf den Ab-
lauf der Sammlungsfrist folgenden Tag bis 12 Uhr bei der
Landesabstimmungsleitung einzureichen.

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung auf Volksbegehren, deren
Zustandekommen festgestellt worden ist (§ 16 Absatz 1) oder
deren Eintragungsfrist (§ 6 Absatz 2) in der Zeit zwischen dem
7. Tag vor und dem 35. Tag nach Beschlussfassung der B�rger-
schaft nach § 25h Absatz 1 endet.

(5) 1Der Senat stellt innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der
Sammlungsfrist nach Absatz 3 Satz 1 fest, ob die beantragte Ge-
genvorlage beizuf�gen ist. 2Die Feststellung ist unverz�glich ei-
ner Vertrauensperson der Volksinitiative zuzustellen und der
B�rgerschaft mitzuteilen.

§ 25k
Abstimmungsbenachrichtigung

(1) Die Abstimmungsberechtigten sollen bis zum 21. Tag vor
der Abstimmung schriftlich �ber die Durchf�hrung des B�rger-
schaftsreferendums benachrichtigt werden.

(2) 1Die Abstimmungsbenachrichtigung umfasst

1. die Information �ber den Abstimmungstag, die Abstim-
mungszeit und die Abstimmungshandlung,
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2. den Wortlaut der B�rgerschaftsvorlage,

3. ein Informationsheft.
2In dem Informationsheft nach Satz 1 Nummer 3 d�rfen B�rger-
schaft und Senat zu dem Gegenstand des B�rgerschaftsreferen-
dums Stellung nehmen. 3Eine weitere Stellungnahme ist aufzu-
nehmen, wenn sie innerhalb der Frist nach § 25j Absatz 3 von
mindestens 10.000 zur B�rgerschaft Wahlberechtigten unter-
st�tzt wird; § 3 Abs�tze 1 und 2 sowie § 4 und § 5 Abs�tze 1 bis 3
sind entsprechend anzuwenden. 4Eine weitere Stellungnahme
ist aufzunehmen, wenn die B�rgerschaft es zur Sicherstellung
der Meinungsvielfalt im Informationsheft mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl beschließt.

(3) 1Stellungnahmen nach Absatz 2 S�tze 2, 3 und 4 d�rfen je-
weils acht Seiten nicht �berschreiten. 2�ußerungen der B�rger-
schaft k�nnen nach Fraktionen getrennt abgegeben werden.
3Der Anteil von �ußerungen der Fraktionen an der gesamten
�ußerung der B�rgerschaft entspricht in diesem Fall der Sitzver-
teilung der Fraktionen in der B�rgerschaft; Fraktionen k�nnen
auch eine gemeinsame Stellungnahme abgeben. 4Die B�rger-
schaft und der Senat sind jeweils f�r den Inhalt ihrer Stellung-
nahme verantwortlich, Initiatoren einer Stellungnahme nach
Absatz 2 S�tze 3 und 4 f�r diese. 5Das Hamburgische Presse-
gesetz vom 29. Januar 1965 (HmbGVBl. S. 15), zuletzt ge�ndert
am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 447), in der jeweils
geltenden Fassung findet keine Anwendung.

(4) Auf eine Gegenvorlage finden Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
und Satz 2 sowie Absatz 3 S�tze 1 und 3 bis 5 entsprechende An-
wendung.

§ 25l
Anwendbarkeit der Regelungen des Vierten Abschnitts

(1) § 20, § 21 Abs�tze 1, 3 und 4, §§ 22, 23a und 24 sind entspre-
chend anzuwenden.

(2) § 21 Absatz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine
Gegenvorlage auf dem Stimmzettel nach dem Gesetzentwurf
oder der anderen Vorlage aufgef�hrt wird; bei mehreren Gegen-
vorlagen richtet sich deren Reihenfolge nach dem Zeitpunkt der
Antragstellung nach § 25j Absatz 2.

(3) 1§ 23 ist entsprechend anzuwenden, soweit nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist. 2Findet ein B�rgerschaftsreferen-
dum nicht am Tag einer Wahl zum Deutschen Bundestag oder
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zur B�rgerschaft statt, ist die B�rgerschaftsvorlage oder eine Ge-
genvorlage angenommen, wenn bei einem die Verfassung �n-
dernden Gesetz eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abstim-
menden und mindestens die H�lfte der Wahlberechtigten
zustimmen.

§ 25m
Sperrfrist und Ruhen von Volksabstimmungsverfahren

(1) Innerhalb der laufenden Wahlperiode der B�rgerschaft,
mindestens aber f�r einen Zeitraum von drei Jahren nach der
Feststellung des Senats gem�ß § 25l in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 6, ist die Anzeige der Sammlung von Unterschriften f�r
eine Volksinitiative (§ 3 Absatz 1) zum selben Gegenstand eines
durch B�rgerschaftsreferendum beschlossenen Gesetzes oder ei-
ner durch B�rgerschaftsreferendum beschlossenen anderen Vor-
lage unwirksam (Artikel 50 Absatz 4b Satz 9 der Verfassung).

(2) 1Volksabstimmungsverfahren zum selben Gegenstand eines
B�rgerschaftsreferendums, die dem B�rgerschaftsreferendum
nicht als Gegenvorlage beigef�gt wurden, ruhen w�hrend der
Sperrfrist nach Absatz 1. 2Das Ruhen eines Volksabstimmungs-
verfahrens stellt der Senat fest; die Feststellung stellt der Senat
einer Vertrauensperson des Volksabstimmungsverfahrens zu
und teilt sie der B�rgerschaft mit.

Siebenter Abschnitt

Anrufung des Hamburgischen Verfassungsgerichts

§ 26
Anrufung durch Senat oder B�rgerschaft

(1) Auf Antrag des Senats, der B�rgerschaft oder eines F�nftels
der Abgeordneten der B�rgerschaft entscheidet das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht

1. �ber die Durchf�hrung des Volksbegehrens, insbesondere ob
eine zustande gekommene Volksinitiative die Grenzen des Ar-
tikels 50 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung wahrt oder mit sonsti-
gem h�herrangigem Recht vereinbar ist,

2. ob die �berarbeitung eines Gesetzentwurfs oder einer ande-
ren Vorlage nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 18 Absatz 1 Satz 3
die Grenzen einer gem�ß § 6 Absatz 1 Satz 4 zul�ssigen �ber-
arbeitung und des Artikels 50 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung
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wahrt oder mit sonstigem h�herrangigem Recht vereinbar
ist,

3. ob ein �nderungsgesetz oder ein �nderungsbeschluss im
Sinne von Artikel 50 Absatz 4 oder 4a der Verfassung vorliegt,

4. �ber die Durchf�hrung eines Referendums, insbesondere ob
es mit h�herrangigem Recht vereinbar ist,

5. �ber die Durchf�hrung eines B�rgerschaftsreferendums, ins-
besondere ob eine als Gegenvorlage beizuf�gende Volksinitia-
tive die Grenzen des Artikels 50 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung
wahrt oder mit sonstigem h�herrangigem Recht vereinbar ist.

(2) 1Die Antr�ge nach Absatz 1 Nummer 1 sind binnen eines
Monats nach Ablauf der Antragsfrist auf Durchf�hrung eines
Volksbegehrens nach § 6 Absatz 1 Satz 2, die Antr�ge nach Ab-
satz 1 Nummer 2 sind binnen eines Monats nach Einreichung
der �berarbeiteten Gesetzentw�rfe oder �berarbeiteten anderen
Vorlagen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 und § 18 Absatz 1 Satz 3), die An-
tr�ge nach Absatz 1 Nummer 3 sind binnen eines Monats nach
der Beschlussfassung, die Antr�ge nach Absatz 1 Nummer 4 sind
jeweils binnen eines Monats nach der Feststellung des Senats
�ber das Zustandekommen eines Referendumsbegehrens (§ 25c
Absatz 2, § 25g Absatz 5 in Verbindung mit § 25c Absatz 2), die
Antr�ge nach Absatz 1 Nummer 5 sind binnen eines Monats
nach Beschlussfassung der B�rgerschaft (§ 25h Absatz 1) zu stel-
len. 2Das B�rgerschaftsreferendum ruht w�hrend des Verfahrens
nach Absatz 1 Nummer 5. 3Bei erheblichen Zweifeln daran, ob
ein �nderungsgesetz oder ein �nderungsbeschluss vorliegt,
f�hrt der Senat die Entscheidung des Hamburgischen Verfas-
sungsgerichts nach Absatz 1 Nummer 3 herbei.

§ 27
Anrufung gegen Entscheidungen von Senat und B�rgerschaft

(1) 1Auf Antrag der Initiatoren der Volksinitiative entscheidet
das Hamburgische Verfassungsgericht, ob

1. Volksinitiative (§ 5 Absatz 2) und Volksbegehren (§ 16 Ab-
satz 1) zustande gekommen sind,

2. ein von der Volksinitiative beantragtes oder von dem Volksbe-
gehren eingebrachtes Gesetz von der B�rgerschaft beschlos-
sen wurde oder der Beschluss der B�rgerschaft �ber einen be-
stimmten Gegenstand der politischen Willensbildung der
Vorlage der Volksinitiative oder des Volksbegehrens vollst�n-
dig entspricht (§ 6 Absatz 1 Satz 1 und § 18 Absatz 1 Satz 1),
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3. dem B�rgerschaftsreferendum ein Gesetzentwurf oder eine
andere Vorlage nach § 25j Absatz 1 als Gegenvorlage beizu-
f�gen ist oder ein Volksabstimmungsverfahren nach § 25m
Absatz 2 ruht.

2Auf Antrag der Initiatoren eines Referendumsbegehrens ent-
scheidet das Hamburgische Verfassungsgericht, ob ein Referen-
dumsbegehren zustande gekommen ist (§ 25c Absatz 2, § 25g
Absatz 5 in Verbindung mit § 25c Absatz 2). 3Die Antr�ge nach
Satz 1 Nummern 1 und 3 sowie Satz 2 sind binnen eines Monats
nach Zustellung der Feststellungen des Senats (§ 5 Absatz 3, § 16
Absatz 2 Satz 2, § 25c Absatz 3, § 25g Absatz 5 in Verbindung
mit § 25c Absatz 3, § 25j Absatz 5, § 25m Absatz 2 Satz 2), die
Antr�ge nach Satz 1 Nummer 2 binnen eines Monats nach dem
Gesetzesbeschluss oder dem Beschluss der B�rgerschaft �ber die
andere Vorlage zu stellen.

(2) 1Auf Antrag der B�rgerschaft oder eines F�nftels der Abge-
ordneten der B�rgerschaft, der Initiatoren der Volksinitiative
oder des Referendumsbegehrens, einzelner Stimmberechtigter
und jeder Gruppe von Stimmberechtigten entscheidet das Ham-
burgische Verfassungsgericht �ber das Verfahren und das Ergeb-
nis des jeweiligen Volksentscheids (§ 23 Abs�tze 1 bis 5), des
B�rgerschaftsreferendums (§ 25l Absatz 3 in Verbindung mit
§ 23 Abs�tze 1 bis 5) oder des Referendums (§ 25g in Verbindung
mit § 23 Abs�tze 1 bis 5). 2Der Antrag ist binnen zwei Monaten
nach dem Abstimmungstag zu stellen.

§ 28
Ruhen von Volksbegehren, Volksentscheid und Referendum

Volksbegehren, Volksentscheid und Referendum ruhen w�hrend
des Verfahrens vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht (Ar-
tikel 50 Absatz 6 Satz 2 der Verfassung).

Achter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 29
Datenverarbeitung
1Die mit der Durchf�hrung eines Volksabstimmungsverfahrens
befassten Personen und Stellen d�rfen personenbezogene Daten
nur erheben, speichern und �bermitteln, soweit es f�r die
Durchf�hrung des jeweiligen Verfahrens erforderlich ist. 2Das
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Eintragungsverzeichnis (§ 11 Satz 2) und das Abstimmungsver-
zeichnis (§ 20 Absatz 1 Satz 2) darf jeweils folgende personenbe-
zogenen Daten der Wahlberechtigten enthalten:

1. Familienname,

2. Vornamen,

3. Geburtsdatum,

4. Wohnanschrift,

5. Hinweise auf die Ausstellung eines Abstimmungsscheins und
zur Abstimmungsberechtigung.

3Das N�here wird durch Rechtsverordnung geregelt.

§ 29a
Auswertung von Unterschriften- und Eintragungslisten
1Die Zahl g�ltiger Eintragungen f�r das Zustandekommen von
Volksinitiative, Volksbegehren und Referendumsbegehren kann
mit Hilfe von Stichproben ermittelt werden. 2Diese Pr�fung
kann abgebrochen werden, wenn die daf�r notwendige Zahl
von Eintragungen eindeutig erreicht ist. 3Wird die notwendige
Zahl nicht erreicht, ist auf Antrag der Initiatoren eine Gesamt-
auswertung der Eintragungen vorzunehmen. 4Die Auswertung
ist �ffentlich.

§ 30
Rechenschaftslegung

(1) 1Die Initiatoren haben die Pflicht, innerhalb von zwei Mo-
naten nach Stellung des Antrags auf Durchf�hrung des Volks-
entscheids (§ 18 Absatz 1) �ber die Herkunft und drei Monate
nach Zustellung des Ergebnisses des Volksentscheids (§ 23 Ab-
satz 6) �ber die Herkunft und Verwendung der Mittel, die ihnen
zum Zweck der Durchf�hrung der Volksinitiative, des Volksbe-
gehrens und des Volksentscheids zugeflossen sind, gegen�ber
der Landesabstimmungsleitung Rechenschaft zu legen. 2§ 25 Ab-
satz 2 Nummern 1 und 6 des Parteiengesetzes in der Fassung
vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 150), zuletzt ge�ndert am 23. Au-
gust 2011 (BGBl. I S. 1748), gilt entsprechend. 3Eine unzul�ssig
angenommene Spende ist sp�testens bei Abgabe der Rechen-
schaftslegung an die zust�ndige Beh�rde weiterzuleiten.

(2) 1Die Initiatoren eines Referendumsbegehrens haben inner-
halb von drei Monaten nach dem Abstimmungstag des Referen-
dums gegen�ber der Landesabstimmungsleitung Rechenschaft
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�ber die Herkunft und die Verwendung der Mittel zu legen, die
ihnen zum Zweck der Durchf�hrung des Referendumsbegehrens
und des Referendums zugeflossen sind. 2Absatz 1 S�tze 2 und 3
ist entsprechend anzuwenden. 3Findet auf Grund der Aufhebung
eines �nderungsgesetzes oder �nderungsbeschlusses ein Refe-
rendum nicht statt, gilt f�r die Rechenschaftslegung abwei-
chend von Satz 1 eine Frist von drei Monaten nach Verk�ndung
des Aufhebungsgesetzes oder des Aufhebungsbeschlusses.

(3) 1Die Initiatoren einer Gegenvorlage in einem B�rgerschafts-
referendum haben innerhalb von drei Monaten nach dem Ab-
stimmungstag gegen�ber der Landesabstimmungsleitung Re-
chenschaft �ber die Herkunft und Verwendung der Mittel zu
legen, die ihnen zum Zweck der Durchf�hrung der Gegenvor-
lage zugeflossen sind. 2Absatz 1 S�tze 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden.

(4) 1Die Landesabstimmungsleitung erstattet der Pr�sidentin
oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft unverz�glich �ber die
Angaben nach den Abs�tzen 1 und 2 Bericht. 2Der Bericht wird
als B�rgerschaftsdrucksache verteilt.

§ 30a
Kostenerstattung

(1) 1Findet ein Volksentscheid statt (§ 18), so haben die Initiato-
ren der Volksinitiative Anspruch auf Erstattung der nachgewie-
senen Kosten einer angemessenen Information der �ffentlich-
keit �ber die Ziele von Volksbegehren und Volksentscheid. 2Die
Volksinitiative wird von den Initiatoren auf eigene Kosten
durchgef�hrt.

(2) Die H�he der Erstattung ist auf 0,10 Euro f�r jede g�ltige Ja-
Stimme begrenzt; es werden h�chstens 400 000 Stimmen be-
r�cksichtigt.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die
Initiatoren der Volksinitiative der Pflicht zur Rechenschafts-
legung nach § 30 Absatz 1 nicht nachgekommen sind.

(4) 1Die Initiatoren des Referendumsbegehrens haben nach
Durchf�hrung eines Referendums Anspruch auf Erstattung der
nachgewiesenen Kosten einer angemessenen Information der
�ffentlichkeit. 2Abs�tze 2 und 3 sind mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass anstelle von Ja-Stimmen die g�ltigen
Nein-Stimmen heranzuziehen sind. 3Stellen die Vertrauensper-
sonen mehrerer angezeigter Unterschriftensammlungen einen
Kostenerstattungsantrag, reduziert sich der Erstattungsh�chst-
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betrag f�r jede der Initiativen entsprechend zu dem Verh�ltnis
der jeweils von den einzelnen Initiativen eingereichten Unter-
st�tzungsunterschriften zum Referendumsbegehren.

(5) 1Findet auf Grund der Aufhebung eines �nderungsgesetzes
oder �nderungsbeschlusses ein Referendum nicht statt, haben
die Initiatoren eines zustande gekommenen Referendumsbegeh-
rens Anspruch auf Erstattung der nachgewiesenen Kosten einer
angemessenen Information der �ffentlichkeit in H�he von bis
zu 20 000 Euro. 2Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 sind entsprechend
anzuwenden.

(6) Abs�tze 1 bis 3 sind auf Gegenvorlagen in einem B�rger-
schaftsreferendum entsprechend anzuwenden.

§ 31
Gleichbehandlung

(1) Die Auffassung der B�rgerschaft und der Initiatoren zu dem
Gegenstand des Volksentscheids und des Referendums d�rfen in
Ver�ffentlichungen des Senats und seiner Beh�rden nur in glei-
chem Umfang dargestellt werden.

(2) Die Initiatoren sind bei der Inanspruchnahme �ffentlichen
Grundes zum Zwecke der Information der �ffentlichkeit �ber
das Anliegen der Volksinitiative, des Volksbegehrens, des Volks-
entscheids, des Referendumsbegehrens und des Referendums so-
wie der Gegenvorlage in einem B�rgerschaftsreferendum gegen-
�ber Parteien wegerechtlich gleich zu behandeln.

§ 31a
Fristberechnung

(1) 1F�r die Fristberechnung finden die Vorschriften des B�rger-
lichen Gesetzbuchs Anwendung. 2Fristen werden nach Tagen
berechnet.

(2) 1Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine,
ausgenommen die Einreichfrist nach § 15 Satz 2 sowie die Fris-
ten nach §§ 26 und 27, verl�ngern oder �ndern sich nicht da-
durch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen
Sonnabend, einen Sonntag oder einen gesetzlichen oder staat-
lichen gesch�tzten Feiertag f�llt. 2Mit Ausnahme des Siebenten
Abschnitts ist eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand
ausgeschlossen.
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§ 31b
Abstimmungsleitung
1Die Funktion der Landesabstimmungsleitung wird von der Lan-
deswahlleitung f�r die Wahl zur Hamburgischen B�rgerschaft
wahrgenommen. 2F�r die Stellvertretung sowie f�r die Bezirks-
abstimmungsleitungen und deren Stellvertretungen gilt Entspre-
chendes.

§ 32
Durchf�hrung
1Der Senat wird erm�chtigt, durch Rechtsverordnung die zur
Durchf�hrung des Gesetzes erforderlichen Bestimmungen zu
treffen. 2Die Rechtsverordnung kann insbesondere Vorschriften
enthalten �ber

1. die Form und den Inhalt der Unterschriftslisten und Eintra-
gungslisten sowie deren Sammlung,

2. die Eintragungsstellen, die Aus�bung des Eintragungsrechts,
die Eintragungszeit und den Eintragungsraum,

3. die Eintragung per Brief und �ber andere in § 9 Absatz 1
Satz 2 genannte Verfahren,

3a. die F�hrung, die Einsichtnahme, die Berichtigung und den
Abschluss des Eintragungsverzeichnisses unter Ber�cksich-
tigung melderechtlicher Auskunftssperren f�r eintragungs-
berechtigte Personen,

4. die Feststellung der Unterschriften- und Eintragungsergeb-
nisse und ihre Weiterleitung,

5. das Verfahren der Kostenerstattung,

6. den Inhalt des Rechenschaftsberichts der Initiatoren ein-
schließlich der Darstellung von Spenden sowie das Verfah-
ren der Rechenschaftslegung,

7. die Erstellung und Verteilung des Informationsheftes,

8. die Stimmzettel und Abstimmungsunterlagen,

9. die F�hrung, das Einsehen, die Berichtigung und den Ab-
schluss der Abstimmungsverzeichnisse unter Ber�cksichti-
gung melderechtlicher Auskunftssperren f�r stimmberech-
tigte Personen,

10. das Abstimmungsverfahren, insbesondere die Festlegung der
�rtlich zust�ndigen Abstimmungsstellen, deren �ffnungs-
zeit und der Briefabstimmung,
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11. die Feststellung des Ergebnisses des Volksentscheids und
�ber die Ung�ltigkeit von Stimmabgaben und

12. die Sicherung und Vernichtung von Unterlagen.

Ausgefertigt Hamburg, den 20. Juni 1996.

Der Senat
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Gesetz
�ber Volkspetitionen

Vom 23. Dezember 19961)

Fundstelle: HmbGVBl. 1996, S. 357

�nderungen

1. §§ 1, 4, 6 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2001
(HmbGVBl. S. 119)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Behandlung von Bitten und Beschwer-
den, die gem�ß Artikel 29 der Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg von mindestens 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern unterst�tzt werden.

§ 2
Unterst�tzungsberechtigte

Berechtigt zur Unterst�tzung sind die Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die im Zeitpunkt der Unterst�tzung ihre Hauptwoh-
nung in der Freien und Hansestadt Hamburg begr�ndet haben.

§ 3
Zustandekommen

Eine Volkspetition ist zustandegekommen, wenn mindestens
10 000 Unterst�tzungsberechtigte eine Bitte oder Beschwerde
durch schriftliche Eintragung in Listen unterst�tzen.

§ 4
Form

(1) 1Die zu unterst�tzende Bitte oder Beschwerde muss schrift-
lich abgefasst sein. 2Ihr Inhalt muss f�r die Unterst�tzenden (Pe-
tentinnen und Petenten) hinreichend klar bestimmt sein.
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(2) 1F�r die Unterst�tzung sind besondere Unterschriftslisten zu
verwenden. 2Sie m�ssen einen zweifelsfreien Bezug zur unter-
st�tzten Bitte oder Beschwerde aufweisen.

(3) Die Unterschriftslisten m�ssen jeweils eine fortlaufende
Nummerierung enthalten, aus der sich die Zahl der Petentinnen
und Petenten ermitteln l�sst.

(4) 1In die Listen sind der Name, der Vorname, der Geburtstag
und der Hauptwohnsitz der Petentinnen und Petenten lesbar
einzutragen. 2Die Eintragung ist unter Hinzuf�gung des Datums
eigenh�ndig zu unterschreiben.

(5) 1Die Petentinnen und Petenten benennen mindestens eine
Vertreterin oder einen Vertreter, die bzw. der gem�ß Artikel 29
Satz 2 der Verfassung Gelegenheit erh�lt, das Anliegen in einem
b�rgerschaftlichen Ausschuss zu erl�utern. 2Die sie bzw. ihn be-
treffenden in Absatz 4 genannten Angaben sind beizuf�gen.

§ 5
Empf�nger
1Die Unterst�tzungslisten werden zusammen mit der Bitte oder
Beschwerde der B�rgerschaft vorgelegt. 2Namen und Angaben
der Vertreterinnen bzw. Vertreter werden gleichzeitig mitgeteilt.

§ 6
Pr�fung der Zul�ssigkeit

(1) 1Die B�rgerschaftskanzlei pr�ft, ob eine Bitte oder Beschwer-
de im Sinne des Artikels 28 der Verfassung vorliegt. 2Sie teilt das
Ergebnis, im Falle der Ablehnung mit einer Begr�ndung, einer
Vertreterin bzw. einem Vertreter der Petentinnen und Petenten
mit.

(2) Liegt eine Bitte oder Beschwerde vor, veranlasst die B�rger-
schaftskanzlei unverz�glich im Wege der Amtshilfe die �berpr�-
fung der Unterschriftslisten durch die zust�ndige Beh�rde.

(3) 1Die zust�ndige Beh�rde ermittelt die Zahl der g�ltigen Ein-
tragungen. 2Ung�ltig sind Eintragungen von Personen, die
nicht gem�ß § 2 unterst�tzungsberechtigt sind. 3Ung�ltig sind
weiter Eintragungen, bei denen eine der in § 4 Absatz 4 genann-
ten Angaben fehlt, die unleserlich sind oder einen Zusatz oder
Vorbehalt enthalten.

(4) 1Die B�rgerschaft entscheidet �ber das Zustandekommen
der Volkspetition. 2Sie teilt ihre Entscheidung einer Vertreterin
bzw. einem Vertreter der Petentinnen und Petenten mit. 3Sie

230

Gesetz �ber Volkspetitionen



�berweist die Volkspetition an einen Ausschuss. 4F�r die Be-
handlung der unterst�tzten Bitte oder Beschwerde ist allein die-
ser Ausschuss Eingabenausschuss gem�ß Artikel 28 der Verfas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Gesetz �ber
den Eingabenausschuss vom 18. April 1977 (Hamburgisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt Seite 91) in der jeweiligen Fassung.

§ 7
Behandlung in der B�rgerschaft

(1) Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Petentinnen und
Petenten hat das Recht, das Anliegen in dem b�rgerschaftlichen
Ausschuss zu erl�utern, an den die B�rgerschaft die Volkspeti-
tion �berwiesen hat.

(2) Volkspetitionen, die beim Zusammentritt einer neuen B�r-
gerschaft noch nicht abschließend behandelt worden sind, wer-
den von dem zust�ndigen Ausschuss weiterbehandelt.

(3) 1Die B�rgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Peten-
tinnen und Petenten. 2Sie teilt einer Vertreterin bzw. einem Ver-
treter der Petentinnen und Petenten das Ergebnis der Behand-
lung mit.

(4) Die Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft re-
gelt das N�here.

§ 8
Datenschutz
1Die Unterschriftslisten d�rfen nur zur Durchf�hrung des Petiti-
onsverfahrens und zur Pr�fung des Zustandekommens einer
Volkspetition verwendet werden. 2Sie sind gegen unbefugten
Zugriff zu sichern und nach Abschluss des Petitionsverfahrens
zu vernichten.

§ 9
Kosten

Eine Erstattung von Kosten f�r die Durchf�hrung der Volkspeti-
tion ist ausgeschlossen.

§ 10
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verk�ndung in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 23. Dezember 1996.
Der Senat
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Gesetz
�ber den Eingabenausschuss

Vom 18. April 1977

Fundstelle: HmbGVBl. 1977, S. 91

�nderungen

1. § 5 ge�ndert durch Gesetz vom 5. Juni 1984 (HmbGVBl.
S. 103)

2. § 5 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2001 (HmbGVBl.
S. 120)

3. mehrfach ge�ndert durch Gesetz vom 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 534)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Eingaberecht

(1) Das Recht, sich mit Eingaben an die B�rgerschaft zu wen-
den, steht jeder Person einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren zu.

(2) 1Das Recht der Angeh�rigen des �ffentlichen Dienstes, sich
mit Eingaben an die B�rgerschaft zu wenden, unterliegt keinen
Beschr�nkungen. 2Der Dienstweg braucht nicht eingehalten zu
werden.

(3) Das Recht, sich an andere staatliche Stellen zu wenden, wird
durch dieses Gesetz nicht ber�hrt.

§ 2
Eingaberecht in besonderen F�llen

(1) 1Eingaben von Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie
von sonstigen Personen in einem Verwahrungsverh�ltnis sind
ohne Kontrolle durch die Anstalt oder die verwahrende Einrich-
tung und verschlossen unverz�glich der B�rgerschaft zuzulei-
ten. 2Das gilt auch f�r den mit der Eingabe zusammenh�ngen-
den Schriftverkehr mit der B�rgerschaft.

(2) Gemeinsame Eingaben der in Absatz 1 genannten Personen
k�nnen nur dann untersagt werden, wenn das gemeinschaft-
liche Vorbereiten und Verfassen der Eingabe die Sicherheit oder
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Ordnung der Anstalt oder verwahrenden Einrichtung gef�hrden
oder dem Vollzugs- oder Verwahrungszweck zuwiderlaufen w�r-
den.

§ 3
Form der Eingabe

(1) 1Eingaben sind schriftlich einzureichen und zu unterzeich-
nen. 2Die Schriftform der Eingabe kann durch die elektronische
Form ersetzt werden. 3Bei elektronisch �bermittelten Eingaben
ist die Schriftform gewahrt, wenn die Urheberin oder der Ur-
heber sowie deren oder dessen Postanschrift ersichtlich sind
und das im Internet zur Verf�gung gestellte Formular verwendet
und vollst�ndig ausgef�llt wird.

(2) Werden Eingaben in Vertretung eingereicht, kann die Be-
kanntgabe eines Ergebnisses des Eingabeverfahrens an die Ver-
treterin oder den Vertreter vom Nachweis der Vertretungsbefug-
nis abh�ngig gemacht werden.

§ 4
Benachteiligungsverbot

(1) Niemand darf wegen der Tatsache, dass er sich mit einer
Eingabe an die B�rgerschaft gewandt hat, benachteiligt werden.

(2) Insbesondere darf wegen dieser Tatsache gegen Angeh�rige
des �ffentlichen Dienstes und den im § 3 Absatz 1 genannten
Personenkreis keine Disziplinarmaßnahme oder sonstige Maß-
regel ergriffen werden.

(3) Von der Absicht einer Strafanzeige oder eines Strafantrags
durch eine hamburgische Beh�rde wegen des Inhalts einer Ein-
gabe ist der Eingabenausschuss vorher zu unterrichten.

§ 5
Rechte des Eingabenausschusses

(1) 1Der Senat hat dem Eingabenausschuss auf Verlangen Aus-
k�nfte zu erteilen und jederzeit Zutritt zu seinen Einrichtungen
zu gestatten. 2Schriftliche Ausk�nfte und Berichte sind, wenn
Senats�mter und Fachbeh�rden unmittelbar betroffen sind, bin-
nen einer Frist von vier Wochen, in anderen F�llen binnen einer
Frist von sechs Wochen zu erstatten, sofern nicht der Ausschuss
jeweils einer Verl�ngerung der Frist zustimmt.

(2) Hamburgische Gerichte und Verwaltungsbeh�rden sowie
die juristischen Personen des �ffentlichen Rechts, die auf ham-
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burgischem Recht beruhen und der Aufsicht der Freien und
Hansestadt Hamburg unterliegen, sind dem Eingabenausschuss
und den in § 7 genannten Ausschussmitgliedern zur Amtshilfe
verpflichtet.

(3) Unter den Voraussetzungen des Artikels 30 der Verfassung
hat der Senat dem Eingabenausschuss auf Verlangen Akten vor-
zulegen.

(4) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ist der Eingabenaus-
schuss berechtigt, Angeh�rige des �ffentlichen Dienstes als Zeu-
gen und Sachverst�ndige anzuh�ren.

(5) Auf Verlangen des Eingabenausschusses hat der Senat zu
den Sitzungen des Eingabenausschusses Vertreter zu entsenden.

(6) 1In den F�llen der Abs�tze 1, 3 und 4 trifft die Entscheidung
der Senat. 2Stehen gesetzliche Vorschriften oder das Staatswohl
dem Verlangen entgegen, so bescheidet er es abschl�gig oder
schr�nkt die Aussagegenehmigung ein. 3Eine abschl�gige Ent-
scheidung ist zu begr�nden und vor dem Eingabenausschuss zu
vertreten.

§ 6
Anh�rungen und Sprechstunden

(1) 1Der Eingabenausschuss kann Sachverst�ndige, andere Aus-
kunftspersonen sowie die Petentin oder den Petenten anh�ren.
2Ein Anspruch auf Anh�rung besteht nicht.

(2) 1Der Eingabenausschuss f�hrt regelm�ßig Sprechstunden
durch. 2Die Sprechstunden werden von der oder dem Vorsitzen-
den und vom Ausschuss gem�ß § 7 beauftragten Ausschussmit-
gliedern durchgef�hrt. 3Auf die Sprechstunden findet § 5 Ab-
s�tze 4 und 5 keine Anwendung.

§ 7
Wahrnehmung der Befugnisse

Der Eingabenausschuss kann die Aus�bung seiner Rechte nach
den §§ 5 und 6 im Einzelfall auf Ausschussmitglieder �bertra-
gen.

§ 8
Bericht des Senats

Wird dem Senat eine Eingabe mit einer Empfehlung �berwie-
sen, so ist er verpflichtet, dar�ber zu berichten, was er auf
Grund der �berwiesenen Eingabe veranlasst hat.
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§ 9
Verschwiegenheitspflicht
1Die Mitglieder der B�rgerschaft, deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktio-
nen sowie Personen, die in amtlicher T�tigkeit Eingaben be-
arbeiten, haben �ber Tatsachen, die ihnen bei der Behandlung
einer Eingabe bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu
bewahren. 2Dies gilt auch f�r die Zeit nach der Beendigung der
damit zusammenh�ngenden T�tigkeit. 3S�tze 1 und 2 gelten
entsprechend f�r nat�rliche und juristische Personen des Privat-
rechts, die durch oder auf Grund eines Gesetzes �ffentliche Auf-
gaben im eigenen Namen wahrnehmen. 4Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bed�rfen, unterlie-
gen nicht der Verschwiegenheitspflicht.

§ 10
Verfahren

Im �brigen wird das Verfahren des Eingabenausschusses durch
die Gesch�ftsordnung der B�rgerschaft geregelt.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. April 1977.

Der Senat
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Bannkreisgesetz
Vom 5. Februar 1985

Fundstelle: HmbGVBl. 1985, S. 61

�nderungen

1. §§ 2, 3 ge�ndert durch Gesetz vom 8. Oktober 1986
(HmbGVBl. S. 326)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Bannkreis

(1) Der befriedete Bannkreis umfasst das Gebiet, das folgende
Straßen und Grundst�cke begrenzen:

Jungfernstieg ab Einm�ndung Neuer Wall – Bergstraße –
Schmiedestraße bis Kreuzung Domstraße – Domstraße – Ost-
West-Straße bis Einm�ndung Neue Burg – Neue Burg bis Ein-
m�ndung Trostbr�cke – Grundst�ck der ehemaligen Nikolaikir-
che – Hopfenmarkt ab Einm�ndung Hahntrapp – Kleiner Bur-
stah – Großer Burstah ab Einm�ndung Kleiner Burstah –
Graskeller – Neuer Wall.

(2) Die Fl�chen der genannten Straßen und Grundst�cke geh�-
ren nicht zum befriedeten Bannkreis.

§ 2
Ausnahmen vom Versammlungsverbot

(1) Ausnahmen von dem Verbot �ffentlicher Versammlungen
unter freiem Himmel und von Aufz�gen im befriedeten Bann-
kreis sind zuzulassen, wenn eine Beeintr�chtigung der T�tigkeit
der B�rgerschaft, ihrer Organe oder Gremien oder eine Behinde-
rung des freien Zugangs zum Rathaus nicht zu bef�rchten ist.

(2) Nicht zul�ssig sind Ausnahmen, sofern die Versammlung
oder der Aufzug

1. am Tage einer Sitzung der B�rgerschaft oder des B�rgeraus-
schusses,

2. am Tage einer Sitzung des �ltestenrates oder der Fraktionen
stattfinden soll.
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§ 3
Verfahren
1�ber Ausnahmen nach § 2 Absatz 1 entscheidet der Senat im
Einvernehmen mit dem Pr�sidenten der B�rgerschaft. 2Die Fest-
stellung, ob eine Beeintr�chtigung der T�tigkeit der B�rger-
schaft, ihrer Organe oder Gremien zu bef�rchten ist, trifft der
Pr�sident der B�rgerschaft.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verk�ndung in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Bannkreisgesetz vom 4. November
1968 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 241)
außer Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 5. Februar 1985.

Der Senat
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Gesetz
�ber die Untersuchungsaussch�sse der

Hamburgischen B�rgerschaft
Vom 27. August 1997

Fundstelle: HmbGVBl. 1997, S. 427

�nderungen

1. § 17 ge�ndert durch Gesetz vom 6. Juni 2001 (HmbGVBl.
S. 126)

2. § 18 ge�ndert durch Gesetz vom 1. September 2005
(HmbGVBl. S. 377, 381)

3. §§ 13, 16, 30 ge�ndert durch Gesetz vom 19. April 2006
(HmbGVBl. S. 178)

4. §§ 13, 16, 25, 30, 32 ge�ndert, § 30a neu eingef�gt durch Ge-
setz vom 20. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 25)

5. § 21 ge�ndert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 17. Februar
2009 (HmbGVBl. S. 29, 35)

6. § 19 neu gefasst durch das Gesetz vom 15. September 2016
(HmbGVBl. S. 440)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Aufgabe und Zul�ssigkeit

(1) Untersuchungsaussch�sse der B�rgerschaft haben die Auf-
gabe, Sachverhalte, deren Aufkl�rung im �ffentlichen Interesse
liegt, zu untersuchen und der B�rgerschaft dar�ber Bericht zu
erstatten.

(2) Die beantragte Untersuchung muss geeignet sein, der B�r-
gerschaft Grundlagen f�r eine Beschlussfassung im Rahmen ih-
rer verfassungsm�ßigen Zust�ndigkeiten zu vermitteln.

§ 2
Einsetzung

(1) Die B�rgerschaft setzt f�r einen bestimmten Untersuchungs-
gegenstand durch Beschluss einen Untersuchungsausschuss ein.
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(2) Auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten (Minderheitsan-
trag) hat die B�rgerschaft die Pflicht, einen Untersuchungsaus-
schuss einzusetzen.

(3) 1Liegen der B�rgerschaft zu einer Sitzung mehrere Antr�ge
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum selben Un-
tersuchungsgegenstand vor, sollen die Untersuchungsauftr�ge
zu einem Auftrag zusammengefasst werden. 2Dies kann nicht
gegen den Willen der Antragstellerinnen und Antragsteller
nach Absatz 2 erfolgen.

(4) 1Ein Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
darf nicht vertagt werden. 2Bei Zweifeln �ber die Zul�ssigkeit
einer beantragten Untersuchung �berweist die B�rgerschaft den
Einsetzungsantrag zur unverz�glichen Stellungnahme an den
zust�ndigen Ausschuss.

§ 3
Untersuchungsauftrag

(1) Der Auftrag der Untersuchung ist im Antrag und im Be-
schluss �ber die Einsetzung hinreichend bestimmt festzulegen.

(2) 1Der in einem Minderheitsantrag nach § 2 Absatz 2 festge-
legte Untersuchungsauftrag kann gegen den Willen der Antrag-
stellerinnen und Antragsteller nicht eingeschr�nkt werden. 2Er
kann gegen ihren Willen nur dann konkretisiert, erweitert oder
ver�ndert werden, wenn dadurch der Kern des Untersuchungs-
gegenstandes nicht ber�hrt wird und eine wesentliche Verz�ge-
rung oder wesentliche Auswirkungen f�r die �ffentlichkeit des
Verfahrens nicht zu erwarten sind.

(3) 1Der Untersuchungsausschuss ist an den Untersuchungsauf-
trag gebunden. 2Neue Sachverhalte k�nnen nur aufgrund eines
�nderungs- oder Erg�nzungsbeschlusses der B�rgerschaft einbe-
zogen werden. 3§ 2 Absatz 2 bleibt unber�hrt.

§ 4
Aufl�sung, Aussetzung, Einstellung
1Die B�rgerschaft kann den Untersuchungsausschuss aufl�sen,
sein Verfahren aussetzen oder einstellen, im Fall eines nach § 2
Absatz 2 eingesetzten Untersuchungsausschusses jedoch nicht
gegen die Stimmen eines Viertels ihrer gesetzlichen Mitglieder-
zahl. 2Die B�rgerschaft kann jederzeit die Wiederaufnahme des
Verfahrens beschließen. 3Auf Verlangen der Minderheit nach § 2

239

Gesetz �ber die Untersuchungsaussch�sse



Absatz 2 ist das Verfahren eines auf ihren Antrag eingesetzten
Untersuchungsausschusses wieder aufzunehmen.

§ 5
Zusammensetzung

(1) 1Der Untersuchungsausschuss besteht aus ordentlichen und
der gleichen Zahl stellvertretender Mitglieder. 2Mitglieder k�n-
nen nur Abgeordnete der B�rgerschaft sein.

(2) 1Die B�rgerschaft beschließt die Zahl der ordentlichen Mit-
glieder im Einzelfall. 2Bei der Festlegung der Zahl ist zu ber�ck-
sichtigen, dass jede Fraktion und jede Gruppe im Sinne des § 6
des Fraktionsgesetzes vom 20. Juni 1996 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 134) mit mindestens einem Mitglied
vertreten sein und dass die Zusammensetzung des Unter-
suchungsausschusses dem St�rkeverh�ltnis der Fraktionen und
Gruppen in der B�rgerschaft entsprechen muss.

(3) Die Fraktionen und Gruppen benennen die ordentlichen
und die stellvertretenden Mitglieder.

§ 6
Stellvertretende Mitglieder
1Die stellvertretenden Mitglieder k�nnen an allen Sitzungen
teilnehmen. 2Bei Verhinderung eines Mitglieds nimmt eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter der Fraktion oder Gruppe,
der das abwesende Mitglied angeh�rt, dessen Aufgaben wahr.
3Vertritt ein stellvertretendes Mitglied ein ordentliches Mitglied,
hat es dessen Rechte.

§ 7
Ausscheiden von Mitgliedern, Ruhen der Mitgliedschaft

(1) 1Ein Mitglied der B�rgerschaft, bei dem zureichende tat-
s�chliche Anhaltspunkte f�r eine unmittelbare und pers�nliche
Beteiligung an zu untersuchenden Vorg�ngen vorliegen, darf
dem Untersuchungsausschuss nicht angeh�ren. 2Liegt diese
Voraussetzung bei einem Mitglied vor und wird dies erst nach
der Einsetzung des Untersuchungsausschusses bekannt, hat das
Mitglied aus dem Untersuchungsausschuss auszuscheiden.

(2) 1Bestehen innerhalb des Untersuchungsausschusses Mei-
nungsverschiedenheiten dar�ber, ob die Voraussetzung des Ab-
satzes 1 vorliegt, entscheidet der Untersuchungsausschuss auf
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Antrag eines Mitglieds. 2Das betroffene Mitglied ist hierbei nicht
stimmberechtigt. 3Es wird nach § 6 S�tze 2 und 3 vertreten.

(3) 1Der Untersuchungsausschuss kann ein Mitglied, das die
Verpflichtung zur Verschwiegenheit gem�ß § 29 �ber einen be-
stimmten Gegenstand verletzt hat, von den weiteren Beratun-
gen und Beschlussfassungen �ber diesen Gegenstand ausschlie-
ßen. 2Der Untersuchungsausschuss entscheidet auf Antrag eines
Mitglieds. 3Das betroffene Mitglied ist hierbei nicht stimmbe-
rechtigt. 4Es wird nach § 6 S�tze 2 und 3 vertreten.

(4) Ein Mitglied scheidet aus, wenn es der Fraktion oder Grup-
pe, von der es benannt wurde, nicht mehr angeh�rt oder von
ihr abberufen wurde.

(5) Scheidet ein Mitglied aus, hat die Fraktion oder die Gruppe,
die das Mitglied benannt hatte, ein neues Mitglied zu benen-
nen.

(6) 1Die Rechte von Mitgliedern ruhen, solange sie als Zeugin-
nen, Zeugen oder Sachverst�ndige vor dem Untersuchungsaus-
schuss aussagen oder als Betroffene ihre Rechte nach § 19 wahr-
nehmen. 2Sie werden solange nach § 6 S�tze 2 und 3 vertreten.

§ 8
Konstituierende Sitzung
1Das nach dem Buchstaben erste Mitglied beruft die konstituie-
rende Sitzung des Untersuchungsausschusses binnen zwei Wo-
chen nach dem Einsetzungsbeschluss der B�rgerschaft ein. 2Es
leitet die Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden.

§ 9
Vorsitz und Schriftf�hrung

(1) 1Der Untersuchungsausschuss w�hlt die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden und die Schriftf�hrerin oder den Schriftf�hrer
sowie deren jeweilige st�ndige Vertreterin oder jeweiligen st�n-
digen Vertreter aus seiner Mitte. 2Sie m�ssen verschiedenen
Fraktionen angeh�ren, unter denen sich eine Regierungsfrak-
tion und eine Oppositionsfraktion befinden m�ssen. 3Die Ver-
treterinnen oder Vertreter geh�ren jeweils derselben Fraktion an
wie die von ihnen Vertretenen. 4Die Regeln der Gesch�ftsord-
nung der Hamburgischen B�rgerschaft �ber die Reihenfolge der
Fraktionen gelten entsprechend.

(2) Bei Abwesenheit einer die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den, die Schriftf�hrerin oder den Schriftf�hrer stellenden Frak-
tion findet Absatz 1 entsprechende Anwendung.

241

Gesetz �ber die Untersuchungsaussch�sse



§ 10
Einberufung der Sitzung, Beschlussf�higkeit und -fassung

(1) 1Die oder der Vorsitzende beruft den Untersuchungsaus-
schuss unter Angabe der Tagesordnung ein, bereitet dessen Sit-
zungen vor und leitet sie. 2Sie oder er ist zur Einberufung bin-
nen zwei Wochen verpflichtet, wenn dies von mindestens
einem Viertel der Mitglieder verlangt wird.

(2) 1Der Untersuchungsausschuss ist beschlussf�hig, wenn die
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 2Anderenfalls darf er
keine Untersuchungshandlungen durchf�hren. 3Jedoch sind
alle Beschl�sse g�ltig, die gefasst werden, ohne dass die Be-
schlussf�higkeit vor der Abstimmung von einem Mitglied ange-
zweifelt worden ist. 4Ist der Untersuchungsausschuss nicht be-
schlussf�hig, unterbricht die oder der Vorsitzende die Sitzung
auf bestimmte Zeit. 5Ist danach die Beschlussf�higkeit nicht ein-
getreten, hat die oder der Vorsitzende unverz�glich eine neue
Sitzung einzuberufen, die fr�hestens drei Tage sp�ter stattfinden
darf. 6In dieser Sitzung ist der Untersuchungsausschuss be-
schlussf�hig, auch wenn nicht die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist; darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

§ 11
�ffentlichkeit

(1) Die Beratungen und Beschlussfassungen des Untersuchungs-
ausschusses sind �ffentlich.

(2) 1Der Untersuchungsausschuss kann die �ffentlichkeit oder
einzelne Personen f�r die gesamte Dauer der Sitzung oder f�r
einzelne Abschnitte der Beweiserhebung ausschließen. 2Die �f-
fentlichkeit ist auszuschließen, wenn �berragende Interessen
der Allgemeinheit oder �berwiegende Interessen eines einzelnen
dies gebieten. 3�ber den Ausschluss der �ffentlichkeit wird in
nicht�ffentlicher Sitzung entschieden. 4Macht eine Zeugin oder
ein Zeuge schutzw�rdige Interessen glaubhaft, die einer Beweis-
erhebung in �ffentlicher Sitzung entgegenstehen, ist im Einzel-
nen darzulegen, aus welchen Gr�nden ein Ausschluss der �f-
fentlichkeit nicht in Betracht kommt.

(3) 1Die oder der Vorsitzende kann bei nicht�ffentlichen Sitzun-
gen auch anderen als in diesem Gesetz genannten Personen die
Anwesenheit gestatten, wenn der Untersuchungsausschuss
nicht widerspricht. 2Dies gilt auch, wenn Verschwiegenheit zu
bewahren ist.
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(4) 1Die Mitglieder der B�rgerschaft k�nnen an allen Sitzungen
beratend teilnehmen. 2Sie wirken an der Beweiserhebung nicht
mit.

(5) 1Die Mitglieder des Senats und die von ihnen benannten
Vertreterinnen und Vertreter haben zu den Sitzungen des Unter-
suchungsausschusses Zutritt. 2Zu nicht�ffentlichen Sitzungen,
die nicht der Beweiserhebung dienen, haben sie nur Zutritt,
wenn sie geladen sind.

(6) Aufzeichnungen von Ton oder Bild, insbesondere Ton-,
Lichtbild-, Film-, H�rfunk- und Fernsehaufnahmen durch Dritte
sind unzul�ssig.

§ 12
Ordnungsgewalt
1Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt der
oder dem Vorsitzenden. 2Personen, die den zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung getroffenen Anordnungen nicht Folge leis-
ten, k�nnen aus dem Sitzungsraum entfernt werden. 3�ber
Maßnahmen nach Satz 2 entscheidet gegen�ber Personen, die
an der Verhandlung �ber den Untersuchungsgegenstand nicht
beteiligt sind, die oder der Vorsitzende, in den �brigen F�llen
der Untersuchungsausschuss.

§ 13
Sitzungsprotokoll

(1) 1�ber die Sitzungen ist ein Protokoll aufzunehmen, das An-
gaben �ber Ort, Tag und Zeit, Namen der anwesenden Mitglie-
der und sonstigen Beteiligten, die Angabe, ob �ffentlichkeit,
Nicht�ffentlichkeit und Verschwiegenheit der Verhandlung be-
stand, sowie deren wesentlichen Gang enth�lt. 2In den F�llen
des § 11 Absatz 2 Satz 4 sind auch die Gr�nde daf�r, dass die �f-
fentlichkeit nicht ausgeschlossen wird, zu protokollieren. 3Die
oder der Vorsitzende, die Schriftf�hrerin oder der Schriftf�hrer
und die Protokollantin oder der Protokollant unterzeichnen das
Protokoll.

(2) 1Beweisaufnahmen sind w�rtlich zu protokollieren. 2�ber
die Art der Protokollierung der Verhandlungen entscheidet der
Untersuchungsausschuss.

(3) 1S�mtliche Protokolle �ber �ffentliche und nicht�ffentliche
Sitzungen werden ausschließlich an die ordentlichen und die
stellvertretenden Mitglieder sowie die nach § 15 Absatz 1 Satz 1
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von den Fraktionen und Gruppen benannten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verteilt. 2Der Senat erh�lt keine Protokolle.

§ 14
Unteraussch�sse

(1) 1Der Untersuchungsausschuss kann aus seiner Mitte Unter-
aussch�sse zur vorbereitenden Untersuchung oder zur Erhebung
einzelner Beweise einsetzen. 2Der Unterausschuss berichtet da-
r�ber dem Untersuchungsausschuss.

(2) 1Der Untersuchungsausschuss beschließt die Zahl der Mit-
glieder im Einzelfall. 2Jede Fraktion oder Gruppe muss mit min-
destens einem Mitglied vertreten sein.

(3) 1Unteraussch�sse haben mit Ausnahme des Beschlusses �ber
die Berichterstattung an den Untersuchungsausschuss kein Be-
schlussrecht. 2Im �brigen gelten die Vorschriften f�r den Unter-
suchungsausschuss entsprechend.

§ 15
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und Gruppen

(1) 1Zu ihrer Unterst�tzung k�nnen die in einem Untersu-
chungsausschuss vertretenen Fraktionen und Gruppen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter benennen. 2Der Untersuchungsaus-
schuss soll f�r eine zahlenm�ßige Begrenzung sorgen.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dieselben An-
wesenheitsrechte wie ein Mitglied.

(3) Der Untersuchungsausschuss kann Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, deren Vernehmung als Zeuginnen oder Zeugen f�r
seine Beweiserhebung in Betracht kommt, in sinngem�ßer An-
wendung des § 58 Absatz 1 der Strafprozessordnung durch Be-
schluss von der gesamten weiteren Mitarbeit im Untersuchungs-
ausschuss bis zum Abschluss der Vernehmung oder bis zu dem
Zeitpunkt ausschließen, in dem feststeht, dass sie als Zeuginnen
oder Zeugen nicht in Betracht kommen oder dass der Unter-
suchungsausschuss auf ihre Vernehmung verzichtet.

§ 16
Arbeitsstab

(1) 1Der Untersuchungsausschuss beschließt �ber Gr�ße und
Zusammensetzung eines Arbeitsstabes, der ihn in seinen Aufga-
ben unterst�tzt. 2Der Untersuchungsausschuss w�hlt die erfor-
derlichen Mitglieder aus. 3Fordert er sie an, hat der Senat sie im
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Wege der Abordnung an die B�rgerschaftskanzlei zur Verf�gung
zu stellen. 4Die Leiterin oder der Leiter des Arbeitsstabes soll die
Bef�higung zum Richteramt haben.

(2) 1Der Arbeitsstab f�hrt seine Aufgaben nach Maßgabe von
Weisungen der oder des Vorsitzenden durch, soweit der Unter-
suchungsausschuss nichts anderes beschließt. 2Arbeitsauftr�ge,
die der Vorbereitung der Beweiserhebung dienen, k�nnen von
einem Viertel der Mitglieder beschlossen werden. 3Die Arbeits-
ergebnisse des Arbeitsstabes sind unverz�glich und ausschließ-
lich an alle ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des
Untersuchungsausschusses sowie die nach § 15 Absatz 1 Satz 1
von den Fraktionen und Gruppen benannten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu verteilen.

(3) Die oder der Vorsitzende berichtet dem Untersuchungsaus-
schuss regelm�ßig �ber alle wichtigen Anordnungen und Maß-
nahmen gegen�ber dem Arbeitsstab.

(4) 1Der Arbeitsstab verwahrt und verwaltet f�r die Dauer der
Untersuchungen die Sitzungsprotokolle sowie die sonstigen Un-
terlagen des Untersuchungsausschusses. 2Er trifft die erforder-
lichen Vorkehrungen gegen deren unbefugte Kenntnisnahme
und Weitergabe. 3Nach Abschluss der Untersuchung sind die
Sitzungsprotokolle der B�rgerschaftskanzlei zu �bergeben und
von ihr nach Maßgabe der Gesch�ftsordnung der Hamburgi-
schen B�rgerschaft zu verwalten.

(5) § 15 Absatz 3 ist auf die Mitglieder des Arbeitsstabes entspre-
chend anzuwenden.

(6) Bis zur Einsetzung des Arbeitsstabes gelten die Vorschriften
�ber seine Aufgaben f�r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der B�rgerschaftskanzlei entsprechend.

§ 17
Beweiserhebung

(1) Der Untersuchungsausschuss erhebt die nach dem Untersu-
chungsauftrag erforderlichen Beweise aufgrund von Beweisbe-
schl�ssen.

(2) 1Beantragte Beweise sind zu erheben, wenn ein Viertel der
Mitglieder es verlangt. 2Bei Streitigkeiten �ber die Erhebung be-
antragter Beweise sind die Mitglieder nach Satz 1 gem�ß § 14
Nummer 2 des Gesetzes �ber das Hamburgische Verfassungs-
gericht als Beteiligte antragsbefugt. 3Beweisantr�ge und -be-
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schl�sse m�ssen die Tatsachen, �ber die Beweis erhoben werden
soll, und die Beweismittel bezeichnen.

(3) Die Reihenfolge der Beweiserhebung bestimmt die oder der
Vorsitzende, wenn nicht der Untersuchungsausschuss etwas an-
deres beschließt.

(4) 1F�r die Beweiserhebung gelten die Vorschriften �ber den
Strafprozess sinngem�ß. 2Das Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis bleiben unber�hrt.

§ 18
Vorlage von Unterlagen und Auskunft

(1) Der Senat hat die von einem Untersuchungsausschuss ange-
forderten Unterlagen (Akten und Dateien) vorzulegen und die
von ihm begehrten Ausk�nfte zu erteilen, die f�r die Durchf�h-
rung des Untersuchungsauftrags erforderlich sind.

(2) 1Der Senat ist zur Vorlage der Unterlagen und zur Erteilung
der Ausk�nfte nicht verpflichtet, soweit

1. dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften
oder das Staatswohl entgegenstehen,

2. die Funktionsf�higkeit oder die Eigenverantwortung des Se-
nats beeintr�chtigt wird oder

3. die Weitergabe wegen des streng pers�nlichen Charakters
ihres Inhalts f�r die Betroffenen unzumutbar ist.

2Die Ablehnung ist schriftlich zu begr�nden.

(3) Der Untersuchungsausschuss darf schutzw�rdige Daten zum
Gegenstand �ffentlicher Verhandlung nur machen, wenn und
soweit es zur Erreichung des Untersuchungszwecks erforderlich
ist und das Interesse an einer �ffentlichen Behandlung die
schutzw�rdigen Interessen der Betroffenen �berwiegt.

(4) 1Die B�rgerschaft trifft die zur Geheimhaltung erforder-
lichen Vorkehrungen. 2Insbesondere stellt sie sicher, dass

1. die Verschwiegenheitspflicht nach § 29 eingehalten wird,

2. die nach § 30 Einsichtsberechtigten die Daten nicht an unbe-
fugte Dritte weitergeben,

3. der Zugang Unbefugter zu den Daten ausgeschlossen ist.

(5) F�r die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und anderen
Gegenst�nden gelten nach Maßgabe der Abs�tze 2 bis 4 die Vor-
schriften der Strafprozessordnung sinngem�ß.
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(6) 1Bei Streitigkeiten �ber die Pflicht zur Vorlage von Unter-
lagen und zu deren Herausgabe ist der Untersuchungsausschuss
als Beteiligter gem�ß § 14 Nummer 2 des Gesetzes �ber das
Hamburgische Verfassungsgericht antragsbefugt. 2Er kann auch
die Beschlagnahme von Unterlagen beantragen.

§ 19
Betroffene

(1) 1Nat�rlichen Personen, die durch die Ver�ffentlichung des
Abschlussberichtes in ihren Rechten erheblich beeintr�chtigt
werden k�nnen (Betroffene), ist vor Abschluss des Untersu-
chungsverfahrens Gelegenheit zu geben, zu den sie betreffenden
Ausf�hrungen im Entwurf des Abschlussberichtes innerhalb
von zwei Wochen Stellung zu nehmen. 2Der wesentliche Inhalt
der Stellungnahme ist in dem Bericht wiederzugeben.

(2) 1Der Untersuchungsausschuss stellt auf Antrag eines Mit-
glieds fest, wer Betroffene oder Betroffener ist. 2Antragsberechtigt
ist auch eine Person, die geltend macht, dass die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 bei ihr vorliegen. 3Der Untersuchungsaus-
schuss unterrichtet die Person �ber seine Entscheidung unter
Mitteilung der Gr�nde.

(3) 1Wird die Eigenschaft einer Person als Betroffene bzw. Be-
troffener bereits vor Beginn der Beweisaufnahme festgestellt, so
ist ihr zeitlich vor Zeuginnen, Zeugen und Sachverst�ndigen Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 2F�r Personen, deren Be-
troffenenstatus erst im Verlauf des Untersuchungsverfahrens
festgestellt wird, gilt Absatz 5 Satz 1.

(4) 1Der Untersuchungsausschuss kann die Betroffenen befra-
gen. 2§ 23 gilt sinngem�ß.

(5) 1Erh�lt jemand erst im Verlauf der Untersuchung die Stellung
als betroffene Person, bleiben alle vor der Feststellung nach Ab-
satz 2 Satz 1 durchgef�hrten Untersuchungshandlungen wirk-
sam. 2Nach Feststellung gem�ß Absatz 2 ist die oder der Betrof-
fene �ber die wesentlichen Untersuchungshandlungen und
deren Ergebnisse zusammengefasst zu unterrichten, soweit sie
sich auf sie oder ihn beziehen und �berragende Interessen der
Allgemeinheit oder �berwiegende Interessen einzelner nicht
entgegenstehen.

(6) § 20 Absatz 2 gilt sinngem�ß.

(7) 1Betroffene haben das Recht auf Anwesenheit bei der Be-
weisaufnahme. 2Hinsichtlich der nicht-�ffentlichen Sitzung gilt
§ 11 Absatz 3 entsprechend.
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§ 20
Zeuginnen und Zeugen

(1) 1Zeuginnen und Zeugen sind verpflichtet, der Ladung des
Untersuchungsausschusses Folge zu leisten. 2Sie sind in der
Ladung �ber den Beweisgegenstand zu unterrichten und auf die
gesetzlichen Folgen des Ausbleibens hinzuweisen. 3Die Vor-
schriften der §§ 49 und 50 der Strafprozessordnung gelten sinn-
gem�ß.

(2) 1Zeuginnen und Zeugen haben das Recht, einen Beistand
hinzuzuziehen. 2Hierauf und auf die Voraussetzungen einer Bei-
ordnung nach Satz 5 sind sie in der Ladung hinzuweisen. 3Als
Beistand kann nicht gew�hlt werden, wer im Untersuchungsver-
fahren als ordentliches oder stellvertretendes Mitglied des Un-
tersuchungsausschusses, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer
Fraktion nach § 15 oder Mitglied des Arbeitsstabes nach § 16
mitwirkt oder mitgewirkt hat. 4Ein Beistand, der f�r mehrere zu
demselben Beweisthema zu vernehmende Zeuginnen und Zeu-
gen auftritt, kann zur�ckgewiesen werden, wenn der Unter-
suchungszweck oder schutzw�rdige Interessen einer oder eines
Beteiligten es erfordern. 5In besonderen Ausnahmef�llen kann
der Untersuchungsausschuss der Zeugin oder dem Zeugen auf
Antrag eine Rechtsanw�ltin oder einen Rechtsanwalt als Bei-
stand beiordnen, wenn die Zeugin oder der Zeuge die Verg�tung
nach ihren oder seinen pers�nlichen und wirtschaftlichen Ver-
h�ltnissen nicht oder nur zum Teil aufbringen kann; die §§ 115,
117, 118, 120, 122 und 124 der Zivilprozessordnung gelten sinn-
gem�ß.

§ 21
Zeugenaussage

(1) Zeuginnen und Zeugen d�rfen die Antwort auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angeh�ri-
gen der Gefahr aussetzen w�rde, wegen einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

(2) 1Die Vorschriften des § 52 Abs�tze 2 und 3 und der §§ 53
und 53a der Strafprozessordnung sowie des § 23 Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 12 Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gel-
ten sinngem�ß, auch soweit der Hamburgische Beauftragte f�r
Datenschutz und Informationsfreiheit Aufgaben nach dem
Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetz wahrnimmt. 2Ent-
sprechend § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung sind Beist�nde
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der Zeuginnen und Zeugen gem�ß § 20 Absatz 2 berechtigt, das
Zeugnis zu verweigern �ber das, was ihnen in dieser Eigenschaft
anvertraut worden oder bekannt geworden ist.

§ 22
Belehrung

(1) 1Zeuginnen und Zeugen sind �ber ihre Rechte nach § 21 zu
belehren. 2Im Fall des § 52 Absatz 2 Satz 1 der Strafprozessord-
nung gilt dies auch f�r die hierzu befugten Vertreterinnen und
Vertreter.

(2) 1Zeuginnen und Zeugen sind vor ihrer Vernehmung zur
Wahrheit zu ermahnen und darauf hinzuweisen, dass der Un-
tersuchungsausschuss nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ihrer
Vereidigung berechtigt ist. 2Hierbei sind sie �ber die Bedeutung
des Eides, die M�glichkeit der Wahl zwischen dem Eid mit reli-
gi�ser oder ohne religi�se Beteuerung und die strafrechtlichen
Folgen einer unrichtigen oder unvollst�ndigen Aussage zu be-
lehren.

§ 23
Vernehmung

(1) 1Zeuginnen und Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit
der sp�ter zu h�renden Zeuginnen und Zeugen, bei nicht�ffent-
licher Beweiserhebung auch in Abwesenheit der bereits vernom-
menen Zeuginnen und Zeugen, zu vernehmen. 2Eine Gegen-
�berstellung ist zul�ssig, wenn es f�r die Wahrheitsfindung
geboten erscheint. 3Der Untersuchungsausschuss kann weitere
Personen mit Ausnahme von Mitgliedern verpflichten, den Sit-
zungssaal zu verlassen, wenn deren Vernehmung in Betracht
kommt, aber noch nicht beschlossen ist.

(2) 1Zeuginnen und Zeugen werden zun�chst durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden, anschließend durch die �brigen
Mitglieder vernommen. 2Die oder der Vorsitzende bestimmt die
Reihenfolge der Fragestellerinnen und Fragesteller in sinngem�-
ßer Anwendung des § 39 Absatz 3 der Gesch�ftsordnung der
Hamburgischen B�rgerschaft.

(3) 1Die oder der Vorsitzende kann ungeeignete oder nicht zur
Sache geh�rende Fragen zur�ckweisen. 2�ber einen etwaigen
Widerspruch aus seiner Mitte entscheidet der Untersuchungs-
ausschuss in nicht�ffentlicher Sitzung.
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§ 24
Vereidigung

(1) Der Untersuchungsausschuss entscheidet �ber die Vereidi-
gung von Zeuginnen und Zeugen.

(2) 1Zeuginnen und Zeugen sollen nur vereidigt werden, wenn
der Untersuchungsausschuss es wegen der Bedeutung der Aus-
sage oder zur Herbeif�hrung einer wahrheitsgem�ßen Aussage
f�r geboten erachtet. 2Den Zeuginnen und Zeugen ist vor der
Vereidigung Gelegenheit zu geben, sich noch einmal zu den Tat-
sachen zu �ußern.

(3) 1Von der Vereidigung ist in den F�llen des § 60 Nummer 1
der Strafprozessordnung sowie dann abzusehen, wenn der
Verdacht besteht, eine Zeugin oder ein Zeuge k�nnte an einer
strafbaren Handlung beteiligt sein, deren Aufkl�rung zum Ge-
genstand der Untersuchung geh�rt. 2Entf�llt der in Satz 1 be-
zeichnete Verdacht vor der Beratung des Beweisergebnisses, ist
die Vereidigung nachzuholen.

§ 25
Zwangsmittel

(1) 1Zeuginnen und Zeugen, die trotz ordnungsgem�ßer Ladung
ohne gen�gende Entschuldigung nicht erschienen sind oder die
das Zeugnis oder die Eidesleistung ohne gesetzlichen Grund ver-
weigern, tragen die dadurch verursachten Kosten. 2Zugleich
kann gegen sie ein Ordnungsgeld bis zu 500 Euro festgesetzt
und f�r den Fall, dass es nicht beigetrieben werden kann, die
Festsetzung von Ordnungshaft beim Amtsgericht Hamburg be-
antragt werden. 3Die Entscheidungen nach den S�tzen 1 und 2
trifft der Untersuchungsausschuss.

(2) Der Untersuchungsausschuss kann im Falle des unentschul-
digten Nichterscheinens von Zeuginnen und Zeugen deren
zwangsweise Vorf�hrung und im Falle der grundlosen Zeugnis-
oder Eidesverweigerung zur Erzwingung Haft f�r l�ngstens sechs
Monate, jedoch nicht �ber die Dauer des Untersuchungsverfah-
rens hinaus, beim Amtsgericht Hamburg beantragen.

(3) Der Untersuchungsausschuss hat den Antrag nach Absatz 2
auf Verlangen des Viertels der Mitglieder zu stellen, das die Be-
weiserhebung durch Vernehmung der Zeugin oder des Zeugen
verlangt hat.
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§ 26
Sachverst�ndige

(1) 1Sachverst�ndige haben der Ernennung Folge zu leisten,
wenn sie zur Erstattung von Gutachten der geforderten Art
�ffentlich bestellt sind, die Wissenschaft, die Kunst oder das
Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist,
�ffentlich zum Erwerb aus�ben oder wenn sie zu ihrer Aus-
�bung �ffentlich bestellt oder erm�chtigt sind. 2Zur Erstattung
von Gutachten sind auch die verpflichtet, die sich hierzu gegen-
�ber dem Untersuchungsausschuss bereit erkl�rt haben.

(2) § 20 Absatz 1 und §§ 21 bis 25 gelten entsprechend mit der
Maßgabe, dass Ordnungs- und Erzwingungshaft nicht in Be-
tracht kommen.

(3) Die Vorschriften des § 79 Abs�tze 2 und 3 der Strafprozess-
ordnung gelten sinngem�ß.

§ 27
Rechts- und Amtshilfe

(1) 1Der Untersuchungsausschuss kann Rechts- und Amtshilfe
in Anspruch nehmen. 2§ 17 Absatz 2 ist auf Beschl�sse �ber die
Inanspruchnahme f�r Beweiserhebungen entsprechend anzu-
wenden.

(2) 1Der Untersuchungsausschuss kann beschließen, Zeugin-
nen, Zeugen oder Sachverst�ndige im Wege der Rechtshilfe
vernehmen zu lassen. 2Dem Ersuchen sind der Untersuchungs-
auftrag und der Beweisbeschluss beizuf�gen. 3Die an die Zeugin-
nen, Zeugen oder Sachverst�ndigen zu stellenden Fragen sind,
soweit erforderlich, n�her zu bezeichnen und zu erl�utern. 4Da-
r�ber hinaus ist anzugeben, ob die Zeuginnen, Zeugen oder
Sachverst�ndigen vereidigt werden sollen. 5Das Ersuchen ist an
das Amtsgericht zu richten, in dessen Bereich die Unter-
suchungshandlung vorgenommen werden soll. 6�ber die Ver-
nehmung ist ein Protokoll anzufertigen. 7§ 20 Absatz 2 gilt sinn-
gem�ß.

(3) Verlangt der Untersuchungsausschuss die Herausgabe von
Unterlagen im Verfahren der Amtshilfe, gilt § 18 entsprechend.

(4) 1Ber�hren zu untersuchende Vorg�nge auch die verfassungs-
m�ßige Zust�ndigkeit des Bundestages oder der gesetzgebenden
K�rperschaften eines anderen Landes, kann der Untersuchungs-
ausschuss einem von diesen eingesetzten Untersuchungsaus-
schuss auf schriftliche Anforderung Unterlagen oder Ausk�nfte
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�bermitteln, soweit dies zur Erf�llung dessen eigenen Untersu-
chungsauftrags erforderlich ist, der Weitergabe �berwiegende
schutzw�rdige Interessen der Allgemeinheit oder einzelner
nicht entgegenstehen und der anfordernde Untersuchungsaus-
schuss den erforderlichen Daten- und Geheimschutz rechtswirk-
sam gew�hrleistet hat. 2Die Anforderung der Unterlagen oder
Ausk�nfte ist zu begr�nden. 3Vor ihrer �bermittlung ist der
Senat zu h�ren.

§ 28
Urkunden, Augenschein

(1) 1Die Protokolle �ber Untersuchungshandlungen ersuchter
Gerichte und Beh�rden sowie Urkunden und andere als Beweis-
mittel dienende Schriftst�cke sind vor dem Untersuchungsaus-
schuss zu verlesen. 2Auf die Verlesung kann verzichtet werden,
wenn die Protokolle, Urkunden oder Schriftst�cke allen Mitglie-
dern und dem Senat zug�nglich gemacht worden sind.

(2) 1Der wesentliche Inhalt der Protokolle, Urkunden und
Schriftst�cke ist in �ffentlicher Sitzung bekannt zu geben, so-
weit sie Ergebnisse von Beweiserhebungen enthalten. 2§ 11 Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

(3) �ber die Einnahme eines Augenscheins ist ein Protokoll an-
zufertigen.

§ 29
Verschwiegenheitspflicht

(1) 1Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, soweit es sich um Tatsachen han-
delt, die sie bei ihrer T�tigkeit im Untersuchungsausschuss er-
fahren haben und die nicht Gegenstand der �ffentlichen
Verhandlung gewesen sind. 2Die Pflicht zur Verschwiegenheit
gilt auch f�r die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Unter-
suchungsausschuss und aus der B�rgerschaft. 3Personen, denen
durch Gew�hrung von Einsicht in Unterlagen oder durch Aus-
kunft aus Unterlagen oder in sonstiger Weise geheimhaltungs-
bed�rftige Tatsachen bekannt werden, verpflichtet die B�rger-
schaftskanzlei auf Verschwiegenheit nach dem Gesetz �ber die
f�rmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen, soweit sie
nicht aufgrund einer Amts- oder Dienstpflicht zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind. 4Dies gilt auch f�r Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Fraktionen nach § 15 und Mitglieder des Ar-
beitsstabes nach § 16.
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(2) 1Der Untersuchungsausschuss beschließt �ber die Verpflich-
tung zur Geheimhaltung im Sinne des § 353b Absatz 2 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuches, soweit er dies zum Schutz der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Tatsachen gegen unbefugte �bermitt-
lung, insbesondere �ffentliche Bekanntmachung, f�r notwendig
h�lt. 2Beschl�sse nach Satz 1 binden auch Betroffene nach § 19,
Zeuginnen und Zeugen, Sachverst�ndige, Dolmetscherinnen
und Dolmetscher, �bersetzerinnen und �bersetzer sowie die in
§ 11 Absatz 3 genannten Personen.

(3) 1Fremde Geheimnisse, namentlich zum pers�nlichen Le-
bensbereich geh�rende Geheimnisse, Betriebs-, Gesch�fts- und
Erfindungsgeheimnisse d�rfen nur mit Zustimmung der dazu
befugten Personen, Gesellschaften und anderen Personenver-
einigungen offenbart werden. 2Die Offenbarung ist nicht zul�s-
sig, wenn sie gesetzlich verboten ist.

(4) F�r Abgeordnete, die dem Untersuchungsausschuss nicht
angeh�ren, gelten die Abs�tze 1 bis 3 entsprechend, soweit
ihnen Einsicht in Unterlagen gew�hrt worden ist oder sie sonst
�ber das Untersuchungsverfahren unterrichtet worden sind.

§ 30
Einsicht in Unterlagen und Auskunft

(1) 1Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder sowie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und Grup-
pen nach § 15 k�nnen die Unterlagen des Untersuchungs-
ausschusses und die beigezogenen Unterlagen, die nicht Be-
standteil anderer Unterlagen sind, einsehen. 2Sie erhalten auf
Anforderung Fotokopien dieser Unterlagen, die mit dem Namen
der Empf�nger zu kennzeichnen sind.

(2) Abgeordnete, die nicht Mitglieder sind, und von ihnen be-
auftragte Personen k�nnen die Protokolle �ber die �ffentlichen
Sitzungen einsehen.

(3) 1Zeuginnen, Zeugen, Sachverst�ndige und Betroffene nach
§ 19 erhalten auf Verlangen Einsicht in die Niederschrift ihrer
eigenen Ausf�hrungen. 2Ferner erhalten Zeuginnen und Zeugen
auf Verlangen Einsicht in Protokolle nach § 13 Absatz 1 Satz 2,
soweit ihre eigenen schutzw�rdigen Belange betroffen sind.

(4) 1Liegen die Voraussetzungen f�r eine Einsicht in Unterlagen
nach den Abs�tzen 1, 2 oder 3 vor, kann die oder der jeweils
Einsichtsberechtigte auch Auskunft aus den Unterlagen verlan-
gen. 2Dritten ist Einsicht in Unterlagen, die personenbezogene
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Daten enthalten, zu versagen, soweit statt dessen eine Auskunft
zur Wahrung ihrer Interessen ausreicht.

(5) 1Gerichte und Staatsanwaltschaften erhalten die zu Zwecken
der Rechtspflege erforderliche Einsicht in Unterlagen. 2Im �bri-
gen werden Beh�rden und anderen �ffentlichen Stellen die zur
Erf�llung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausk�nfte erteilt, so-
weit �berwiegende Interessen einzelner nicht entgegenstehen
und der Untersuchungszweck nicht gef�hrdet erscheint. 3Zu die-
sem Zweck kann auch Einsicht in Unterlagen gew�hrt werden.
4Einsicht und Auskunft unterbleiben, soweit besondere gesetz-
liche Verwendungsregelungen, Berufs- oder besondere Amtsge-
heimnisse entgegenstehen. 5Dies gilt auch, soweit die Einsicht
oder die Auskunft dem Wohl des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten w�rde. 6Den zur Einsicht Berechtigten k�n-
nen Fotokopien erteilt werden. 7�ber die Erteilung der Fotoko-
pien entscheidet der Untersuchungsausschuss in nicht�ffent-
licher Sitzung.

(6) 1Im �brigen darf Einsicht gew�hrt werden in

1. die Protokolle �ffentlicher Sitzungen jedem, der ein berech-
tigtes Interesse geltend macht,

2. die Protokolle nicht�ffentlicher Sitzungen jedem, dessen In-
teresse an der Kenntnis das schutzw�rdige Interesse der Be-
teiligten �berwiegt,

3. Unterlagen des Untersuchungsausschusses jedem, dessen In-
teresse an der Kenntnis das schutzw�rdige Interesse der Be-
teiligten �berwiegt, und wenn nicht das Bekanntwerden des
Inhalts dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile
bereiten w�rde oder die Vorg�nge kraft Gesetzes oder ihrem
Wesen nach geheim zu halten sind,

4. vom Untersuchungsausschuss beigezogene Unterlagen, und
zwar unabh�ngig davon, ob sie Bestandteile der Ausschussun-
terlagen geworden sind, jedem, f�r den die Voraussetzungen
der Nummer 3 und die Zustimmung der die Unterlagen f�h-
renden Stelle bez�glich der beigezogenen Unterlagen vorlie-
gen.

2Es darf auch Auskunft aus den vorstehend genannten Protokol-
len und Unterlagen erteilt werden. 3�ber die Gew�hrung von
Einsicht in Unterlagen oder die Erteilung von Ausk�nften ent-
scheidet der Untersuchungsausschuss in nicht�ffentlicher Sit-
zung.
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(7) Die Einsichtnahme soll in den R�umen des Arbeitsstabes er-
folgen.

§ 30a
Weitergabe von Unterlagen

(1) Personen, die durch Einsichtnahme oder in sonstiger Weise
Zugang zu Protokollen oder sonstigen Unterlagen des Unter-
suchungsausschusses erhalten, d�rfen diese Unterlagen nur mit
dessen Zustimmung weitergeben.

(2) Vor ihrer Ausgabe kennzeichnet der Arbeitsstab Protokolle
und sonstige Unterlagen mit dem Aufdruck „Vertraulich – Wei-
tergabe nur mit Zustimmung des Untersuchungsausschusses“.

§ 31
Bericht

(1) 1Nach Abschluss der Untersuchungen erstattet der Unter-
suchungsausschuss der B�rgerschaft einen schriftlichen Bericht
�ber den Verlauf des Verfahrens, die ermittelten Tatsachen und
das mit einer Begr�ndung versehene Ergebnis der Unter-
suchung. 2Der Bericht kann Empfehlungen enthalten.

(2) Der Bericht darf keine geheimhaltungsbed�rftigen Tatsa-
chen enthalten.

(3) 1Jedes Mitglied hat das Recht, seine von der Mehrheitsmei-
nung abweichende Auffassung in einem eigenen Bericht nieder-
zulegen (Minderheitsbericht), der dem Ausschussbericht ange-
f�gt wird. 2F�r Minderheitsberichte gelten die Abs�tze 1 und 2
entsprechend. 3Soweit ein Mitglied als Zeugin, Zeuge, Sachver-
st�ndige oder Sachverst�ndiger vernommen worden ist, hat es
sich einer W�rdigung des mit ihrer oder seiner Aussage oder
ihrem oder seinem Gutachten zusammenh�ngenden Beweis-
ergebnisses zu enthalten; dies gilt entsprechend f�r ein Mit-
glied, das seine Rechte als Betroffene oder Betroffener nach § 19
wahrgenommen hat. 4Die Minderheitsberichte k�nnen binnen
einer Woche nach Beschlussfassung des Untersuchungsaus-
schusses �ber den Bericht nachgereicht werden.

(4) 1Die B�rgerschaft kann w�hrend der Untersuchung nach
Ablauf von sechs Monaten einen Zwischenbericht �ber den
Stand des Verfahrens verlangen. 2�ber die Fassung entscheidet
der Untersuchungsausschuss. 3Die Abs�tze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend.
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§ 32
Kosten und Auslagen

(1) 1Die Kosten des Untersuchungsverfahrens tr�gt die Freie
und Hansestadt Hamburg. 2Auf den Senat entfallen die Kosten
f�r die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die Sachmittel des Ar-
beitsstabes, auf die B�rgerschaft die weiteren Kosten.

(2) 1Zeuginnen, Zeugen und Sachverst�ndige werden, auch hin-
sichtlich der Kosten einer Beiordnung nach § 20 Absatz 2 Satz 5
und nach § 27 Absatz 2 Satz 7, nach dem Justizverg�tungs- und
-entsch�digungsgesetz entsch�digt. 2�ber die Entsch�digung
von Betroffenen entscheidet der Untersuchungsausschuss. 3Der
Antrag kann binnen einer Ausschlussfrist von drei Monaten
nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens gestellt werden.
4Die B�rgerschaftskanzlei setzt die Entsch�digung fest. 5Gegen
deren Entscheidung ist der Antrag auf gerichtliche Festsetzung
der Entsch�digung beim Amtsgericht Hamburg zul�ssig. 6§ 4 des
Justizverg�tungs- und -entsch�digungsgesetzes gilt entspre-
chend.

(3) F�r die Entsch�digung von Dolmetscherinnen, Dolmet-
schern, �bersetzerinnen und �bersetzern gelten § 17 des Geset-
zes �ber die Entsch�digung von Zeugen und Sachverst�ndigen
sowie Absatz 2 S�tze 3 bis 5 entsprechend.

§ 33
Gerichtliches Verfahren

(1) 1Soweit gegen gerichtliche Entscheidungen nach Maßgabe
der Strafprozessordnung die Beschwerde gegeben ist, kann auch
der Untersuchungsausschuss, nach Abschluss des Unter-
suchungsverfahrens die Pr�sidentin oder der Pr�sident der
B�rgerschaft, Beschwerde erheben. 2Die Vorschriften der Straf-
prozessordnung �ber die Beschwerde sind mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Staatsanwaltschaft der Untersu-
chungsausschuss, nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens
die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft, tritt.

(2) Unber�hrt bleibt die ausschließliche Zust�ndigkeit des Ham-
burgischen Verfassungsgerichts f�r Entscheidungen nach § 17
Absatz 2 Satz 2, § 18 Absatz 6 und § 27 Absatz 3.

§ 34
Rechtsnachfolge

Nach abschließender Behandlung des Ausschussberichtes in der
B�rgerschaft tritt die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rger-
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schaft an die Stelle der oder des Vorsitzenden und des Unter-
suchungsausschusses und trifft noch erforderliche Entscheidun-
gen.

§ 35
Erg�nzende Vorschriften

Soweit dieses Gesetz keine besonderen Vorschriften enth�lt, gel-
ten die Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft so-
wie sinngem�ß die Vorschriften �ber den Strafprozess.

Ausgefertigt Hamburg, den 27. August 1997.

Der Senat
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Datenschutzordnung
der Hamburgischen B�rgerschaft

Vom 19. Oktober 1999

Fundstelle: HmbGVBl. 1999, S. 243

�nderungen

1. §§ 3, 8, 13 ge�ndert durch Gesetz vom 12. September 2001
(HmbGVBl. S. 383)

2. § 14 ge�ndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 17. Februar
2009 (HmbGVBl. S. 29, 35)

3. § 1 ge�ndert durch Gesetz vom 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 533)

4. mehrfach ge�ndert durch Gesetz vom 18. Mai 2018
(HmbGVBl. S. 156)

Der Senat verk�ndet das nachstehende von der B�rgerschaft be-
schlossene Gesetz:

§ 1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) 1Dieses Gesetz gilt f�r die Verarbeitung

1. personenbezogener Daten

und

2. von Betriebs-, Gesch�fts- und Erfindungsgeheimnissen nat�r-
licher und juristischer Personen, Gesellschaften und anderer
Personenvereinigungen

bei der Wahrnehmung von parlamentarischen Aufgaben durch
die B�rgerschaft, ihre Aussch�sse und Gremien, die Mitglieder
der B�rgerschaft und die Fraktionen. 2Dieses Gesetz gilt nicht,
soweit die in Satz 1 Nummer 2 genannten Daten Gegenstand
von Großen und Kleinen Anfragen an den Senat und dessen
Antworten sind. 3F�r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Mitglieder der B�rgerschaft, der Fraktionen und Gruppen und
der B�rgerschaftskanzlei gilt dieses Gesetz, soweit sie die Wahr-
nehmung parlamentarischer Aufgaben unterst�tzen.

(2) Besondere Rechtsvorschriften �ber den Datenschutz bei der
Verarbeitung der in Absatz 1 genannten Daten gehen den Vor-
schriften dieses Gesetzes vor.
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(3) 1Im Sinne dieser Datenschutzordnung ist

1. „Erheben“ das Beschaffen von Daten �ber Betroffene,

2. „Speichern“ das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von
Daten auf einem Datentr�ger zum Zwecke ihrer weiteren Ver-
arbeitung,

3. „�bermitteln“ das Bekanntgeben von Daten an Dritte in der
Weise, dass die Daten weitergegeben, zur Einsicht bereitge-
halten oder ver�ffentlicht werden oder dass Dritte in einem
automatisierten Verfahren bereitgehaltene Daten abrufen,

4. „L�schen“ das Unkenntlichmachen von Daten oder das Ver-
nichten des Datentr�gers,

5. „Nutzen“ jede sonstige Verwendung von Daten,

6. eine „Datei“ eine Sammlung personenbezogener Daten, die
durch automatisierte Verfahren verarbeitet werden kann (au-
tomatisierte Datei) oder gleichartig aufgebaut und nach be-
stimmten Merkmalen zug�nglich ist und ausgewertet werden
kann (nichtautomatisierte Datei),

7. „Anonymisieren“ das Ver�ndern personenbezogener Daten
dergestalt, dass die Einzelangaben �ber pers�nliche oder
sachliche Verh�ltnisse nicht mehr einer bestimmten oder be-
stimmbaren nat�rlichen Person zugeordnet werden k�nnen.

2Im �brigen sind die Begriffsbestimmungen aus Artikel 4 Num-
mern 1, 2, 5, 7, 8, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz nat�rlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU
Nr. L 119 S. 1, L 314 S. 72) entsprechend anwendbar. 3Betriebs-,
Gesch�fts- und Erfindungsgeheimnisse juristischer Personen,
Gesellschaften und anderer Personenvereinigungen stehen per-
sonenbezogenen Daten bei der Wahrnehmung parlamentari-
scher Aufgaben insoweit gleich.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht f�r Daten in Drucksachen, die be-
reits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ver�ffentlicht worden
sind.

§ 1a
Grunds�tze
1Auf die Zul�ssigkeit der Datenverarbeitung finden § 4 und § 6
Abs�tze 1 und 4 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vom
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18. Mai 2018 (HmbGVBl S. 145) in der jeweils geltenden Fassung
entsprechende Anwendung. 2Hinsichtlich der Zul�ssigkeit einer
Einwilligung und der Bedingungen f�r eine Einwilligung gelten
die Regelungen des Artikels 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und
der Artikel 7 und 8 der Verordnung (EU) 2016/679 entspre-
chend. 3Die Grunds�tze f�r die Verarbeitung personenbezogener
Daten aus Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Re-
gelungen zur Sicherheit der Verarbeitung nach Artikel 32 der
Verordnung (EU) 2016/679 finden entsprechende Anwendung.
4Die Strafvorschrift des § 26 des Hamburgischen Datenschutzge-
setzes findet mit Ausnahme des Absatz 3 Satz 2 Anwendung.

§ 2
Erheben, Speichern und Nutzen

(1) 1Das Erheben, Speichern und Nutzen von Daten ist zul�ssig,
soweit es zur Erf�llung von parlamentarischen Aufgaben der
B�rgerschaft erforderlich ist und �berwiegende schutzw�rdige
Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. 2Sie stehen
nicht entgegen, soweit die erforderlichen Vorkehrungen gegen
das Bekanntwerden geheim zu haltender Daten gem�ß §§ 11
und 12 und die erforderlichen Maßnahmen zur Datensicherung
getroffen worden sind. 3Satz 2 gilt nicht f�r personenbezogene
Daten, die den unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung
ber�hren.

(2) 1F�r die Verhandlungsberichte �ber geheime Sitzungen der
B�rgerschaft gilt § 69 Absatz 4 der Gesch�ftsordnung der Ham-
burgischen B�rgerschaft. 2F�r die Behandlung der Ausschusspro-
tokolle gelten die Richtlinien gem�ß § 60 Absatz 3 der Ge-
sch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft .

§ 2a
Auftragsdatenverarbeitung

Erfolgt eine Verarbeitung der in § 1 Absatz 1 bezeichneten Da-
ten im Auftrag durch andere Stellen gelten Artikel 28 und 29
der Verordnung (EU) 2016/679 entsprechend.

§ 31)

Einsicht in Unterlagen durch Mitglieder der B�rgerschaft

(1) 1Jedes Mitglied der B�rgerschaft ist berechtigt, die Unterla-
gen (Akten und Dateien) der B�rgerschaft einzusehen, die �ber
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Gegenst�nde der parlamentarischen Beratung im Plenum sowie
in den Aussch�ssen und sonstigen Gremien der B�rgerschaft
angelegt sind, soweit nicht die Einsicht aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder der Gesch�ftsordnung der Hamburgischen
B�rgerschaft insbesondere aus Gr�nden der Geheimhaltung
eingeschr�nkt ist. 2Unter den Voraussetzungen des Satzes 1
kann in besonderen F�llen die Pr�sidentin oder der Pr�sident
der B�rgerschaft die Einsicht in Unterlagen durch von den Frak-
tionen und Gruppen benannte Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter zulassen.

(2) 1Jedes Mitglied hat ferner das Recht, diejenigen Unterlagen
der B�rgerschaft einzusehen, die �ber das Mitglied betreffende
Vorg�nge gef�hrt werden. 2Das Gleiche gilt f�r ehemalige Mit-
glieder. 3Sind die Daten des Mitglieds oder ehemaligen Mitglieds
in einer Akte mit Daten Dritter so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand m�glich ist,
erh�lt das Mitglied oder ehemalige Mitglied auch insoweit
Akteneinsicht, es sei denn, dass �berwiegende schutzw�rdige
Interessen der Dritten an der Geheimhaltung ihrer Daten entge-
genstehen; in diesem Fall wird dem Mitglied oder ehemaligen
Mitglied hinsichtlich der verbundenen eigenen Daten Auskunft,
im �brigen Akteneinsicht, gew�hrt.

(3) 1Die Unterlagen werden in den R�umen der B�rgerschaft
eingesehen. 2Zur Einsicht außerhalb dieser R�ume d�rfen Unter-
lagen nur an die Vorsitzenden sowie die Berichterstatterinnen
und Berichterstatter der Aussch�sse abgegeben werden. 3Die
Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft kann im Einzel-
fall Ausnahmen aus wichtigem Grund zulassen. 4Durch die Ein-
sicht d�rfen die Arbeiten der B�rgerschaft, ihrer Aussch�sse und
sonstigen Gremien nicht behindert werden. 5Die Pr�sidentin
oder der Pr�sident kann die Entscheidung �ber die Einsicht mit
Auflagen verbinden.

§ 4
L�schen

(1) 1Daten sind zu l�schen, wenn ihre Speicherung unzul�ssig
oder ihre Kenntnis zur Erf�llung der in diesem Gesetz genann-
ten Aufgaben der B�rgerschaft nicht mehr erforderlich ist. 2Vor
einer L�schung k�nnen die Daten dem zust�ndigen �ffentli-
chen Archiv unter den Voraussetzungen des § 3 des Hamburgi-
schen Archivgesetzes vom 21. Januar 1991 (HmbGVBl. S. 7), zu-
letzt ge�ndert am 16. Juni 2005 (HmbGVBl. S. 233, 239), in der
jeweils geltenden Fassung angeboten oder gem�ß der Archivord-
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nung der Hamburgischen B�rgerschaft abgegeben werden. 3Die
Fraktionen und Gruppen entscheiden in eigener Verantwor-
tung, ob und auf welche Weise sie ihre Daten archivieren.

(2) 1Die nach § 26 des Hamburgischen Abgeordnetengesetzes
vom 21. Juni 1996 (HmbGVBl. S. 141), zuletzt ge�ndert am
12. M�rz 2018 (HmbGVBl. S. 63), in der jeweils geltenden Fas-
sung, erhobenen Daten speichert die B�rgerschaft bis zum Ab-
lauf der auf das Ausscheiden des Mitglieds folgenden regelm�ßi-
gen Wahlperiode. 2Gleiches gilt f�r Daten des Mitglieds in
Immunit�tsangelegenheiten und Daten aus Entscheidungen in
Strafsachen gegen ein Mitglied, die der Pr�sidentin oder dem
Pr�sidenten der B�rgerschaft von der Strafverfolgungs- oder
Strafvollstreckungsbeh�rde �bermittelt worden sind, soweit
nicht im Folgenden ein fr�herer Zeitpunkt f�r die L�schung
vorgesehen ist. 3Daten aus einer Entscheidung in Strafsachen
sind sp�testens dann zu l�schen, wenn die Eintragung �ber
diese Entscheidung im Bundeszentralregister zu tilgen ist. 4Auf
Antrag des betroffenen Mitglieds kann die Pr�sidentin oder der
Pr�sident der B�rgerschaft bestimmen, dass die Begr�ndung der
Entscheidung oder einzelne Abschnitte hieraus bereits vor Ab-
lauf der in den S�tzen 2 und 3 genannten Fristen zu l�schen
sind, soweit nicht das mit der �bermittlung der Entscheidung
verfolgte Interesse die schutzw�rdigen Interessen des Mitglieds
erheblich �berwiegt.

§ 5
�bermittlung

(1) 1Die �bermittlung von Daten zu parlamentarischen Zwe-
cken ist zul�ssig, soweit sie zur Erf�llung parlamentarischer Auf-
gaben erforderlich ist und �berwiegende schutzw�rdige Interes-
sen der Betroffenen nicht entgegenstehen. 2Dies gilt auch f�r
Daten, die an andere Parlamente, deren Mitglieder und Frak-
tionen und Gruppen sowie an deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und die Parlamentsverwaltungen zum Zweck parla-
mentarischer Zusammenarbeit �bermittelt werden, soweit die
empfangenden Stellen einen diesem Gesetz gleichwertigen
Schutz der in § 1 Absatz 1 genannten Daten gew�hrleisten.

(2) F�r die �bermittlung von Daten zu nichtparlamentarischen
Zwecken gelten die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679,
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie spezialgesetz-
liche Regelungen.

262

Datenschutzordnung der Hamburgischen B�rgerschaft



(3) 1Eine �bermittlung unterbleibt, soweit besondere bundes-
gesetzliche oder landesgesetzliche Verwendungsregelungen, Be-
rufs- oder besondere Amtsgeheimnisse, entgegenstehen. 2Dies
gilt auch, soweit die �bermittlung dem Wohl des Bundes oder
eines Landes Nachteile bereiten w�rde.

(4) Bei der �bermittlung sind die gem�ß §§ 11 und 12 erforder-
lichen Geheimhaltungsvorkehrungen und die erforderlichen
Maßnahmen zur Datensicherung zu treffen.

§ 6
Auskunft an Dritte

(1) 1Auskunft aus den Unterlagen der B�rgerschaft gem�ß § 3
Absatz 1 Satz 1 k�nnen Dritte erhalten, deren Interesse an der
Kenntnis des Inhalts der Unterlagen das schutzw�rdige Interesse
der Betroffenen �berwiegt. 2Bei beigezogenen Unterlagen muss
die Zustimmung der sie f�hrenden Stelle zur Auskunft vorlie-
gen, unabh�ngig davon, ob deren Unterlagen Bestandteile der
Unterlagen der B�rgerschaft geworden sind oder nicht.

(2) 1F�r die Auskunft aus Verhandlungsberichten �ber geheime
Sitzungen der B�rgerschaft gilt § 69 Absatz 4 der Gesch�ftsord-
nung der Hamburgischen B�rgerschaft. 2F�r die Auskunft aus
Ausschussprotokollen gelten die Richtlinien gem�ß § 60 Ab-
satz 3 der Gesch�ftsordnung. 3Auskunft aus Unterlagen nach § 3
Absatz 2 darf nur mit schriftlicher Einwilligung der Betroffenen
gew�hrt werden.

(3) An Stelle der Auskunft kann Einsicht in die Unterlagen, Be-
richte oder Protokolle gew�hrt werden, soweit glaubhaft ge-
macht ist, dass dies zur Wahrung der Interessen Dritter erforder-
lich ist.

(4) § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 7
Ver�ffentlichung

(1) Daten d�rfen in B�rgerschaftsdrucksachen ver�ffentlicht
werden, wenn dies zur Erf�llung der in § 1 Absatz 1 genannten
Aufgaben erforderlich ist und �berwiegende schutzw�rdige In-
teressen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

(2) 1In den Berichten des Eingabenausschusses d�rfen die Na-
men der Petentinnen und Petenten nicht ver�ffentlicht werden.
2Die Berichte d�rfen den Hinweis auf das Aktenzeichen der Ein-
gabe und in anonymisierter Form die zusammenfassende Be-
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zeichnung ihres Gegenstandes, die Angabe der Begr�ndung und
eine kurze Darstellung des Verfahrensausgangs enthalten. 3Eine
personenbezogene Ver�ffentlichung ist nur zul�ssig, soweit sie
zum Verst�ndnis des Berichts erforderlich ist und die Petentin
oder der Petent in Kenntnis des auf sie oder ihn bezogenen Be-
richtstextes schriftlich eingewilligt hat. 4Außerhalb des Berichts
d�rfen Daten von Petentinnen und Petenten aus dem Eingaben-
verfahren personenbezogen nur ver�ffentlicht werden, soweit sie
in Kenntnis der Form, des Inhalts, Zwecks und des Sachzusam-
menhangs der Ver�ffentlichung schriftlich eingewilligt haben.

(3) 1Haben Mitglieder der B�rgerschaft eine Große oder Kleine
Anfrage an den Senat gerichtet, d�rfen die in § 1 Absatz 1 ge-
nannten Daten in B�rgerschaftsdrucksachen nur ver�ffentlicht
werden, soweit dies zur Behandlung der Anfrage erforderlich ist
und die Betroffenen in Kenntnis der einzelnen an den Senat ge-
richteten Fragen schriftlich eingewilligt haben. 2Ohne Einwilli-
gung der Betroffenen ist die Ver�ffentlichung zul�ssig, soweit
ihr �berwiegende schutzw�rdige Interessen der Betroffenen
nicht entgegenstehen. 3Satz 2 gilt nicht, soweit die in § 1 Ab-
satz 1 genannten Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnis unterliegen und von einer zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Person in Aus�bung ihrer Berufs- oder Amtspflicht
�bermittelt worden sind.

(4) § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 8
Parlamentsinformations- und -dokumentationssystem

(1) Die B�rgerschaft betreibt ein Parlamentsinformations- und
-dokumentationssystem, in dem die in § 1 Absatz 1 genannten
Daten nach Maßgabe des § 2 gespeichert werden k�nnen.

(2) 1Auf Daten, die in B�rgerschaftsdrucksachen oder Plenar-
protokollen ver�ffentlicht sind, kann die Allgemeinheit unter
Ber�cksichtigung der schutzw�rdigen Interessen der Betroffe-
nen den unmittelbaren Zugriff erhalten. 2Satz 1 gilt auch f�r
sonstige Daten, soweit �berwiegende schutzw�rdige Interessen
der Betroffenen nicht entgegenstehen. 3Zur Erweiterung der
Kontrolle durch die �ffentlichkeit und Information der �ffent-
lichkeit k�nnen Sitzungen der B�rgerschaft und der Aussch�sse
�bertragen und Aufnahmen der Sitzungen der B�rgerschaft dar-
�ber hinaus gespeichert und der Allgemeinheit zug�nglich ge-
macht werden, soweit �berwiegende schutzw�rdige Interessen
Betroffener nicht entgegenstehen. 4Auf die �bertragung, Spei-
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cherung und Zug�nglichmachung der Aufnahmen der Sitzun-
gen ist in geeigneter Form hinzuweisen.

(3) Durch geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men ist sicherzustellen, dass auf Daten des Parlamentsinformati-
ons- und -dokumentationssystems nicht unberechtigt zugegrif-
fen werden kann.

§ 9
Auskunft an Betroffene

(1) 1Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich Auskunft �ber
die Daten und deren Herkunft zu erteilen, die �ber sie bei der
B�rgerschaft, ihren Aussch�ssen und Gremien, ihren Mitglie-
dern, den Fraktionen und Gruppen oder der B�rgerschaftskanz-
lei gespeichert sind. 2In dem Antrag soll die Art der Daten, �ber
die Auskunft erteilt werden soll, n�her bezeichnet werden.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1. die Auskunft die ordnungsgem�ße Erf�llung der in § 1 Ab-
satz 1 genannten Aufgaben gef�hrden w�rde,

2. die Auskunft die �ffentliche Sicherheit gef�hrden oder sonst
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten
w�rde oder

3. der Auskunft Rechtsvorschriften �ber Geheimhaltung oder
�berwiegende schutzw�rdige Interessen Dritter entgegenste-
hen.

(3) 1Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Be-
gr�ndung, soweit durch die Mitteilung der tats�chlichen und
rechtlichen Gr�nde, auf die die Ablehnung gest�tzt wird, der
mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gef�hrdet w�r-
de. 2In diesem Fall sind die Betroffenen darauf hinzuweisen,
dass sie sich an das Datenschutzgremium gem�ß § 14 wenden
k�nnen. 3Die Mitteilung des Datenschutzgremiums darf keine
R�ckschl�sse auf den Kenntnisstand zulassen, sofern nicht einer
weitergehenden Auskunft zugestimmt wird.

(4) § 16 Absatz 3 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes fin-
det auf die in § 1 Absatz 1 genannten Daten Anwendung.

§ 10
Richtigstellung und Berichtigung

(1) Ist in einer B�rgerschaftsdrucksache eine Tatsachenbehaup-
tung �ber eine namentlich genannte Person enthalten, die
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durch gerichtliche Entscheidung als nicht zutreffend festgestellt
worden ist, kann die betroffene Person eine Ver�ffentlichung
der gerichtlich festgestellten Tatsachen als B�rgerschaftsdruck-
sache verlangen.

(2) 1Die Richtigstellung unterbleibt, soweit ihr �berwiegende
schutzw�rdige Interessen anderer Personen oder Stellen entge-
genstehen. 2§ 5 Absatz 3 gilt entsprechend. 3Die Entscheidung
nach den S�tzen 1 und 2 trifft die Pr�sidentin oder der Pr�sident
der B�rgerschaft; § 9 Absatz 3 gilt entsprechend. 4Eine Richtig-
stellung von Verhandlungsberichten und Ausschussprotokollen
erfolgt nicht.

(3) 1Der Antrag auf Richtigstellung bedarf der Schriftform. 2Er
ist bei der Pr�sidentin oder dem Pr�sidenten der B�rgerschaft
unverz�glich einzureichen. 3Ihm ist eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschrift der gerichtlichen Entscheidung beizuf�-
gen.

(4) 1Sind Daten aus Sitzungen und Unterlagen der B�rgerschaft,
ihrer Aussch�sse oder Gremien unrichtig in Dateien aufge-
nommen worden, sind sie in den Dateien zu berichtigen. 2Die
Berichtigung von Verhandlungsberichten und Protokollen der
B�rgerschaft, ihrer Aussch�sse und Gremien regelt die Ge-
sch�ftsordnung.

§ 11
Geheimhaltungsvorkehrungen

(1) 1Gegen das Bekanntwerden geheim zu haltender Daten sind
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 2Geheimhaltungs-
vorkehrungen sind insbesondere

1. der Beschluss �ber die Nicht�ffentlichkeit und die Verschwie-
genheit der Beratungen nach Maßgabe der Gesch�ftsordnung
der Hamburgischen B�rgerschaft oder sonstiger Rechtsvor-
schriften,

2. der Beschluss �ber die Verpflichtung zur Geheimhaltung be-
stimmter Gegenst�nde oder Nachrichten,

3. die f�rmliche Verpflichtung zur Geheimhaltung unter Hin-
weis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungs-
pflicht,

4. die Anonymisierung, Pseudonymisierung oder Verschl�sse-
lung von Daten oder

5. die �berweisung einer Angelegenheit in einen nicht�ffent-
lichen Unterausschuss.
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3Die Geheimhaltungsvorkehrungen richten sich sowohl gegen
Mitglieder der B�rgerschaft als auch gegen der B�rgerschaft
nicht angeh�rende Personen, Gesellschaften und andere Perso-
nenvereinigungen. 4Bei der Entscheidung �ber die Erforderlich-
keit dieser Vorkehrungen ist zwischen dem Interesse an der �f-
fentlichkeit und Transparenz parlamentarischer Vorg�nge mit
Bezug zu den in § 1 Absatz 1 genannten Daten sowie den
schutzw�rdigen Interessen der Betroffenen und den Nachteilen,
die eine fehlende oder unzureichende Geheimhaltung dem
Wohl des Bundes oder eines Landes bereiten w�rde, abzuw�gen.
5F�r die Behandlung von Eingaben kann der Eingabenausschuss
die �ffentlichkeit seiner Sitzungen nur herstellen, wenn die
betroffene Petentin oder der betroffene Petent in Kenntnis der
Gegenst�nde und Unterlagen, die zum Gegenstand �ffentlicher
Behandlung gemacht werden, und der vom Ausschuss herange-
zogenen Beweismittel im Vorwege schriftlich darin eingewilligt
hat.

(2) Geheim zu haltende Daten d�rfen nur in geeigneter Weise
und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend gesch�tzt
�bermittelt werden.

(3) 1Aufnahmen zur Erstellung von Ausschussprotokollen sind
sp�testens ein Vierteljahr nach Versendung des Protokolls zu l�-
schen. 2F�r Aufnahmen von Plenarsitzungen der B�rgerschaft
gilt § 69 Absatz 3 der Gesch�ftsordnung der Hamburgischen
B�rgerschaft.

§ 12
Verschwiegenheitspflicht

(1) 1Die Mitglieder der B�rgerschaft haben �ber geheim zu hal-
tende Daten, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglied be-
kannt werden, Verschwiegenheit zu bewahren. 2Die Verschwie-
genheitspflicht gilt auch f�r die Zeit nach dem Ausscheiden aus
der B�rgerschaft. 3Die S�tze 1 und 2 geltend entsprechend f�r
die der B�rgerschaft nicht angeh�renden Mitglieder der En-
quete-Kommissionen, die Mitglieder der Kommissionen nach
§ 21 des Hamburgischen Abgeordnetengesetzes, f�r Auskunfts-
personen nach § 58 Absatz 2 der Gesch�ftsordnung der Ham-
burgischen B�rgerschaft, § 6 Absatz 1 des Gesetzes �ber den Ein-
gabenausschuss vom 18. April 1977 (HmbGVBl. S. 91), zuletzt
ge�ndert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 534), in der je-
weils geltenden Fassung und § 27 Satz 3 des Hamburgischen Ver-
fassungsschutzgesetzes vom 7. M�rz 1995 (HmbGVBl. S. 45), zu-
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letzt ge�ndert am 19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 293), in der je-
weils geltenden Fassung.

(2) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitglieder der
B�rgerschaft haben �ber die ihnen bei ihrer T�tigkeit bekannt
gewordenen Daten im Sinne des Absatzes 1, auch nach Beendi-
gung ihres Besch�ftigungsverh�ltnisses, Verschwiegenheit zu be-
wahren. 2Ihnen d�rfen Daten aus vertraulichen Ausschuss-
sitzungen und aus vertraulichen Unterlagen der B�rgerschaft,
ihrer Aussch�sse und Gremien nur mit Zustimmung der Pr�si-
dentin oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft zug�nglich ge-
macht werden, soweit dies zur Erf�llung parlamentarischer Auf-
gaben erforderlich ist. 3Eine weitere Verarbeitung f�r andere als
die Aufgaben, f�r die Daten nach Satz 2 zug�nglich gemacht
worden sind, bedarf der gesonderten Zustimmung durch die
Pr�sidentin oder den Pr�sidenten der B�rgerschaft. 4Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter d�rfen, auch nach Beendigung
ihres Besch�ftigungsverh�ltnisses, ohne Genehmigung der Pr�si-
dentin oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft �ber solche Ange-
legenheiten weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen
oder Erkl�rungen abgeben. 5Die S�tze 1 bis 4 gelten auch f�r
Mitglieder von Arbeitsst�ben parlamentarischer Untersuchungs-
aussch�sse und Enquete-Kommissionen.

(3) Unber�hrt bleibt die gesetzlich begr�ndete Pflicht, Straf-
taten anzuzeigen und bei Gef�hrdung der freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung f�r deren Erhaltung einzutreten.

§ 13
Durchf�hrung des Datenschutzes, Verfahrensverzeichnis

(1) 1Die B�rgerschaft, ihre Aussch�sse und Gremien, die Mit-
glieder der B�rgerschaft, die Fraktionen und Gruppen und die
B�rgerschaftskanzlei haben in jeweils eigener Verantwortung
die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen,
die erforderlich sind, um die Ausf�hrung dieses Gesetzes und
besonderer Rechtsvorschriften im Sinne des § 1 Absatz 2 zu ge-
w�hrleisten. 2Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand unter Ber�cksichtigung der Art der zu sch�tzenden Daten
und ihrer Verwendung in einem angemessenen Verh�ltnis zu
dem angestrebten Schutzzweck steht.

(2) 1Die B�rgerschaftskanzlei f�hrt ein Verzeichnis der Verfah-
ren, in denen die B�rgerschaft, ihre Aussch�sse und Gremien,
ihre Mitglieder und sie selbst Daten automatisch gespeichert ha-
ben (Verfahrensverzeichnis). 2Die Fraktionen und Gruppen f�h-
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ren ihre eigenen Verzeichnisse. 3In den Verfahrensverzeichnis-
sen sind schriftlich festzulegen

1. die Bezeichnung des Verfahrens und seine Zweckbestim-
mung,

2. die Art der gespeicherten Daten,

3. der Kreis der Betroffenen,

4. die zugriffsberechtigten Personen oder Personengruppen so-
wie

5. die Fristen f�r die regelm�ßige �berpr�fung der Erforderlich-
keit weiterer Speicherung der Daten.

4Die Angaben nach Satz 3 k�nnen f�r mehrere gleichartige Ver-
fahren in einem Verfahrensverzeichnis zusammengefasst wer-
den. 5Die Pflicht zur F�hrung von Verfahrensverzeichnissen be-
steht nicht f�r Verfahren,

1. deren einziger Zweck das F�hren eines Registers ist, das zur
Information der �ffentlichkeit bestimmt ist oder allen Perso-
nen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen k�nnen, zur
Einsichtnahme offen steht,

2. die der Unterst�tzung der allgemeinen B�rot�tigkeit dienen,
insbesondere Verfahren der Textverarbeitung, Vorgangsver-
waltung, Termin�berwachung und der F�hrung von Adress-,
Telefon- und vergleichbaren Verzeichnissen, soweit sie keine
Beeintr�chtigung der Rechte Betroffener erwarten lassen,

3. die von der B�rgerschaft, ihren Aussch�ssen und Gremien,
ihren Mitgliedern und der B�rgerschaftskanzlei ausschließ-
lich zur sachgerechten Erledigung eines einzelnen Vorgangs
vor�bergehend vorgehalten werden.

6Satz 5 gilt nicht f�r automatische Datenspeicherungen durch
parlamentarische Untersuchungsaussch�sse, die von ihnen ein-
gesetzten Unteraussch�sse und die ihnen zugeordneten Arbeits-
st�be sowie durch Mitglieder der B�rgerschaft und Fraktionen
und Gruppen im Zusammenhang mit der T�tigkeit parlamenta-
rischer Untersuchungsaussch�sse und durch Enquete-Kommis-
sionen.

§ 14
Datenschutzkontrolle

(1) Zu Beginn jeder Wahlperiode bildet die B�rgerschaft ein Da-
tenschutzgremium, in dem jede Fraktion und Gruppe durch ein
Mitglied vertreten ist.
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(2) 1Das Datenschutzgremium �berwacht die Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes und der besonderen Rechtsvor-
schriften im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Die Datenverarbeitung
durch den Parlamentarischen Kontrollausschuss gem�ß dem
Hamburgischen Verfassungsschutzgesetz und durch die Kom-
mission gem�ß dem Gesetz zur Ausf�hrung des Gesetzes zu Arti-
kel 10 Grundgesetz vom 17. Januar 1969 (HmbGVBl. S. 5), zu-
letzt ge�ndert am 15. Mai 2015 (HmbGVBl. S. 98), in den jeweils
geltenden Fassungen ist von der �berwachung ausgenommen.

(3) Die Fraktionen und Gruppen �berwachen die von ihnen
selbst durchgef�hrte Datenverarbeitung in eigener Verantwor-
tung.

(4) 1Das Datenschutzgremium nimmt Beschwerden und Bean-
standungen Betroffener entgegen und geht Vorg�ngen nach, die
Anlass zu einer �berpr�fung geben. 2Ein Mitglied des Daten-
schutzgremiums ist von der �berpr�fung solcher Vorg�nge aus-
geschlossen, an denen es selbst oder in seinem Auftrag eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter unmittelbar beteiligt war oder
ist. 3Ob die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen, entscheidet
auf Antrag eines Mitglieds das Datenschutzgremium, das betrof-
fene Mitglied ist hierbei nicht stimmberechtigt. 4Die Fraktion
oder Gruppe, der das ausgeschlossene Mitglied angeh�rt, be-
stimmt, wer an dessen Stelle an der �berpr�fung mitwirkt, f�r
die der Ausschluss besteht; die S�tze 2 und 3 gelten f�r das er-
satzweise bestimmte Fraktions- oder Gruppenmitglied entspre-
chend.

(5) 1Das Datenschutzgremium ist berechtigt, die Verfahrensver-
zeichnisse gem�ß § 13 Absatz 2 einzusehen. 2Die von den Frak-
tionen und Gruppen gef�hrten Verzeichnisse sieht allein das
der jeweiligen Fraktion oder Gruppe angeh�rige Mitglied des
Datenschutzgremiums ein.

(6) 1Das Datenschutzgremium unterrichtet den �ltestenrat �ber
festgestellte Verst�ße. 2Es kann der B�rgerschaft, ihren Aus-
sch�ssen und Gremien, ihren Mitgliedern und den Fraktionen
und Gruppen Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschut-
zes bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben geben.

(7) 1Die bzw. der Hamburgische Beauftragte f�r Datenschutz
und Informationsfreiheit soll das Datenschutzgremium beraten,
falls es sie oder ihn darum ersucht. 2Die bzw. der Hamburgische
Beauftragte f�r Datenschutz und Informationsfreiheit kann da-
von unber�hrt Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschut-
zes geben.
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(8) 1Die Beratungen des Datenschutzgremiums sind nicht �f-
fentlich. 2Die Mitglieder des Datenschutzgremiums und die
nach Absatz 4 Satz 4 ersatzweise bestimmten Fraktions- und
Gruppenmitglieder sind verpflichtet, auch nach ihrem Aus-
scheiden, �ber die ihnen bei ihrer T�tigkeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 3Dies gilt
nicht f�r Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder f�r Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bed�rfen.

(9) Niemand darf wegen der Tatsache, dass sie oder er sich an
das Datenschutzgremium gewandt hat, benachteiligt werden.

Ausgefertigt Hamburg, den 19. Oktober 1999.

Der Senat
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Hausordnung
der Hamburgischen B�rgerschaft

Aufgrund von Artikel 18 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung der Frei-
en und Hansestadt Hamburg in Verbindung mit § 3 Absatz 2 der
Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft wurde nach
Anh�rung des �ltestenrats die Hausordnung der Hamburgi-
schen B�rgerschaft am 7. Juni 2002 (Amtlicher Anzeiger, Nr. 64,
Seite 2177) bekanntgemacht.

Die letzte �nderung erfolgte am 19. M�rz 2018 (Amtlicher An-
zeiger, Nr. 27, Seite 545).

Ich nehme vor dem Hintergrund mehrerer �nderungen eine
Neubekanntmachung der Hausordnung der Hamburgischen
B�rgerschaft vor.

Hamburg, den 29. September 2018

Die Pr�sidentin der B�rgerschaft
der Freien und Hansestadt Hamburg

Carola Veit

I. Allgemeine Regelungen

§ 1
Geltungsbereich
1Die von der B�rgerschaft, ihren Gremien und der B�rgerschafts-
kanzlei genutzten R�umlichkeiten – insbesondere des Rathau-
ses – dienen der parlamentarischen Arbeit. 2In ihnen gilt die
vorliegende Hausordnung.

§ 2
Verhalten in den Geb�uden

(1) 1In den in § 1 genannten R�umlichkeiten sind Ruhe und
Ordnung zu wahren. 2Die Besucherinnen oder Besucher haben
auf die Arbeit des Hauses R�cksicht zu nehmen und St�rungen
oder Behinderungen der Arbeit der B�rgerschaft, ihrer Gremien
und der B�rgerschaftskanzlei zu unterlassen.

(2) 1In den in § 1 genannten R�umlichkeiten sind demonstrative
Handlungen, insbesondere das Zeigen von Spruchb�ndern oder
das Verteilen von Schriften oder Flugbl�ttern, untersagt. 2Unter-
sagt sind ebenfalls alle Verhaltensweisen, die der W�rde des
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Hauses abtr�glich sind. 3Dies gilt vor allem f�r p�belndes, be-
drohendes oder sonstiges unangemessenes Verhalten.

(3) 1In den in § 1 genannten R�umlichkeiten – insbesondere in
dem von der B�rgerschaft genutzten Teil des Rathauses – besteht
ein striktes Rauchverbot. 2Ausnahmen hiervon bestehen in be-
sonders kenntlich gemachten Bereichen.

(4) Das Mitbringen von Tieren mit Ausnahme von Blindenf�hr-
hunden ist nicht gestattet.

(5) Alle Besucherinnen und Besucher werden vor dem Einlass
in geeigneter Weise auf die Regelungen des § 2 hingewiesen.

(6) 1Wer den Bestimmungen der vorstehenden Abs�tze zuwider-
handelt, kann aus den R�umlichkeiten des § 1 verwiesen wer-
den. 2In F�llen der Zuwiderhandlung kann die Pr�sidentin oder
der Pr�sident der B�rgerschaft ein Hausverbot verh�ngen.

(7) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B�rgerschafts-
kanzlei haben die zum Schutz der parlamentarischen Arbeit er-
forderlichen Ordnungs- und Sicherungsaufgaben durchzuf�h-
ren.

Ihren Weisungen ist Folge zu leisten.

II. Regelungen bei Sitzungen

§ 3
Zutrittsregelungen f�r den Plenarbereich

(1) Zutritt zum Plenarsaal haben

1. die Mitglieder der B�rgerschaft,

2. die Mitglieder des Senats sowie Staatsr�tinnen und Staats-
r�te,

3. die diensttuenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
B�rgerschaftskanzlei, der Rathausverwaltung und des Si-
cherheitsdienstes.

(2) Die vor�bergehende Anwesenheit im Plenarsaal ist gestattet

1. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen,

2. den Vertreterinnen und Vertretern der Medien zum Zwe-
cke der Berichterstattung nach den allgemeinen Regelun-
gen f�r die Berichterstattung aus dem Plenarbereich,

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mitglieder und
der Vertreterinnen und Vertreter des Senats,

273

Hausordnung der Hamburgischen B�rgerschaft



4. Personen nach Zulassung durch die Pr�sidentin oder den
Pr�sidenten der B�rgerschaft im Allgemeinen oder im
Einzelfall.

(3) 1Besucherinnen und Besuchern ist der Zugang nur zur Zu-
h�rertrib�ne und nur gegen Vorlage einer Einlasskarte gestattet,
die befristet sein kann. 2Die Karten werden von der B�rger-
schaftskanzlei sowie von den Fraktionen und Gruppen ausgege-
ben.

(4) 1Der Zugang zu den Logen ist nur gegen Vorlage einer be-
sonderen Logenkarte gestattet.
2Die Karten f�r die drei b�rgerschaftlichen Logen geben die B�r-
gerschaftskanzlei sowie – im Rahmen eines festgelegten Kontin-
gents – die Fraktionen nur an namentlich bekannte Personen
aus. 3Soweit Karten von den Fraktionen ausgegeben werden,
sind die Namen der Personen grunds�tzlich bis zum Beginn der
Eingangskontrolle, sp�testens jedoch bis zum Erscheinen der
Personen bei der Eingangskontrolle, der B�rgerschaftskanzlei
mitzuteilen.

(5) Der Zugang zur Pressetrib�ne ist auf Vertreterinnen und Ver-
treter der Medien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frak-
tionen und Gruppen sowie der Pressestellen des Senats und der
Beh�rden, die sich auf Verlangen entsprechend ausweisen k�n-
nen, beschr�nkt.

(6) 1Zum Wandelgang und zur Lobby haben außer den in Ab-
satz 5 genannten Personen entsprechend ausgewiesene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Mitglieder und Vertreterinnen
und Vertreter des Senats und der Abgeordneten sowie Personen,
mit denen Abgeordnete Gespr�chstermine vereinbart haben,
Zugang. 2Die Kontrolle erfolgt im Vorraum des Treppenhauses.

(7) Die Regelungen der Abs�tze 3 bis 6 gelten nicht f�r die in
Absatz 1 genannten Personen.

§ 4
Zutritts- und Aufenthaltsbeschr�nkungen

(1) Der Zutritt zu den in § 1 genannten R�umlichkeiten und der
Aufenthalt in ihnen k�nnen allgemein oder im Einzelfall be-
schr�nkt werden.

(2) 1Als Beschr�nkungen kommen insbesondere in Betracht

1. die Eingangskontrolle mit Feststellung der Identit�t an-
hand eines amtlichen Lichtbildausweises;
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2. die Verpflichtung, besondere Berechtigungsausweise f�r
alle oder bestimmte R�ume offen zu tragen oder vorzu-
legen. 2Der Berechtigungsausweis wird bei der Eingangs-
kontrolle gegen Hinterlegung eines Lichtbildausweises
bzw. einer Kopie, eines Presseausweises oder sonstigen
Dokuments ausgeh�ndigt, welches den Namen der Besu-
cherin oder des Besuchers enth�lt. 3Personalausweise, die
ein elektronisches Speichermedium enthalten (beantragt
ab dem 1. November 2010), k�nnen nicht hinterlegt wer-
den. 4Der Berechtigungsausweis verbleibt im Eigentum
der Hamburgischen B�rgerschaft.

3. die Verpflichtung, vor dem Betreten von Sitzungs- oder
Zuh�rerr�umen �berbekleidung und Handgep�ck abzu-
geben oder das Handgep�ck einer Kontrolle unterziehen
zu lassen auf Gegenst�nde, die den Verhaltensregeln
nach § 5 widersprechen k�nnten;

4. die Zur�ckweisung von Besucherinnen oder Besuchern,
deren Empfang die oder der zu Besuchende ablehnt;

5. die Anordnung, ein bestimmtes Verhalten, welches gegen
die Verhaltensregeln aus § 5 verst�ßt, zu unterlassen,

6. die Verweisung von Personen, die gegen die Verhaltensre-
geln nach § 5 verstoßen oder denen gegen�ber ein Haus-
verbot ausgesprochen wurde. 5Die Befugnis der Pr�siden-
tin oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft, gem�ß § 51 der
Gesch�ftsordnung der Hamburgischen B�rgerschaft die
vollst�ndige oder teilweise R�umung der Zuh�rerr�ume
anzuordnen, bleibt unber�hrt;

7. die Feststellung der Personalien von zuwiderhandelnden
Personen nach § 5 bzw. § 6 im Hinblick auf eine Ahndung
gem�ß §§ 112 OwiG (Verletzung der Hausordnung eines
Gesetzgebungsorgans), 106b StGB (St�rung der T�tigkeit
eines Gesetzgebungsorgans).

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, treffen

1. Anweisungen nach Absatz 2 allgemein oder im Einzelfall
die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft, die
amtierende Vizepr�sidentin oder der amtierende Vizepr�-
sident, bei Gefahr im Verzug auch die Direktorin oder der
Direktor bei der B�rgerschaft oder ihre bzw. seine Vertre-
tung.

2. Durchf�hrungsentscheidungen auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der B�rgerschaftskanzlei, der Rat-
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hausverwaltung sowie des Sicherheitsdienstes; sie haben
der Direktorin oder dem Direktor bei der B�rgerschaft zu
berichten.

(4) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B�rgerschafts-
kanzlei, der Rathausverwaltung sowie des Sicherheitsdienstes
sind befugt, nach vorheriger Anweisung gem�ß Absatz 3 Num-
mer 1 die zum Schutze der parlamentarischen Arbeit erforder-
lichen Ordnungs- und Sicherungsaufgaben durchzuf�hren. 2Ih-
ren Weisungen ist Folge zu leisten.

(5) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung kann
unmittelbarer Zwang im Sinne des Gesetzes zum Schutz der �f-
fentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) durch Vollzugsbeam-
te der Polizei nach Anweisung durch die Pr�sidentin oder den
Pr�sidenten der B�rgerschaft, die amtierende Vizepr�sidentin
oder den amtierenden Vizepr�sidenten ausge�bt werden.

§ 5
Verhalten w�hrend der Plenarsitzungen

(1) 1§ 2 gilt entsprechend. 2�ber die dort genannten unzul�ssi-
gen Verhaltensweisen hinaus sind insbesondere Beifalls- und
Missfallenskundgebungen untersagt.

(2) 1W�hrend der Sitzungen der B�rgerschaft sind Bild- oder
Tonaufnahmen lediglich den bei der B�rgerschaftskanzlei re-
gistrierten und mit einem besonderen, sichtbar zu tragenden
Ausweis gekennzeichneten Fotojournalisten und Kameraleuten
gestattet. 2Im �brigen ist f�r die Nutzung von Ger�ten zur Auf-
zeichnung, �bermittlung, �bertragung oder Wiedergabe von
Bild und Ton eine gesonderte Genehmigung der Pr�sidentin
oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft erforderlich.

(3) 1Die unautorisierte Ablichtung pers�nlicher Unterlagen in
der Weise, dass diese lesbar sind, ist untersagt. 2Nicht zul�ssig
sind ebenfalls die Benutzung von Tonwiedergabeger�ten sowie
das Telefonieren mit Mobiltelefonen und jegliche St�rger�usche
von elektronischen Ger�ten im Bereich des Plenarsaals.

(4) 1Besucherinnen und Besucher der Plenarsitzungen haben
die ihnen zugewiesenen Sitzpl�tze einzunehmen. 2M�ntel, Ja-
cken, Schirme, Gehst�cke mit Ausnahme von notwendigen
Gehhilfen, Koffer und Taschen sowie Kameras, Tonbandger�te,
Ferngl�ser und �hnliche Ger�te sind außerhalb der Sitzungs-
und Zuh�rerr�ume abzulegen. 2Dies gilt nicht f�r Handgep�ck,
wenn es zuvor einer Kontrolle unterzogen worden ist.
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(5) �ber die bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
Abs�tze erforderlichen Maßnahmen entscheidet die amtierende
Sitzungspr�sidentin oder der amtierende Sitzungspr�sident.

§ 6
Ausschusssitzungen

(1) W�hrend der Sitzungen der Aussch�sse �bt die oder der Aus-
schussvorsitzende im Sitzungssaal das Hausrecht aus.

(2) 1Der Zugang zu �ffentlichen Ausschusssitzungen ist nach
Maßgabe der vorhandenen Sitzpl�tze zu gew�hren. 2Dabei ge-
nießen die Vertreterinnen oder Vertreter der Medien wegen
Art. 5 des Grundgesetzes Vorrang. 3Bild- und Tonaufnahmen
w�hrend der Sitzungen der Aussch�sse sind unzul�ssig, lediglich
zu Beginn der Sitzung kann die oder der Ausschussvorsitzende
f�r die in § 5 Absatz 2 Satz 1 aufgef�hrten Personen Ausnahmen
zulassen. 4�ber dar�ber hinausgehende Ausnahmen entscheidet
der Ausschuss nach vorheriger Er�rterung im �ltestenrat.

(3) Im �brigen gelten die Bestimmungen des § 5 sinngem�ß.

III. Sonstige Bestimmungen

§ 7
Einrichtungen der Parlamentsdokumentation

F�r die Benutzung der Bibliothek, der Archive und anderer Son-
dereinrichtungen der Parlamentsdokumentation sind die ent-
sprechenden Benutzungsordnungen maßgebend.

§ 8
�berlassung von R�umen an Fraktionen und Dritte

(1) Die �berlassung der in § 1 genannten R�umlichkeiten an
Fraktionen erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien der Pr�siden-
tin oder des Pr�sidenten der B�rgerschaft gem�ß § 2 Absatz 7
Fraktionsgesetz.

(2) 1�ber die �berlassung der in § 1 genannten R�umlichkeiten
an Dritte entscheidet die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�r-
gerschaft. 2Die �berlassung kann mit Auflagen verbunden wer-
den.

(3) Voraussetzung f�r die �berlassung der in § 1 genannten
R�umlichkeiten ist, dass die Interessen sowie das Ansehen und
die W�rde des Parlaments gewahrt bleiben.
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(4) Die Nutzung durch die Hamburgische B�rgerschaft, insbe-
sondere ihrer Aussch�sse und Gremien, hat Vorrang gegen�ber
Veranstaltungen der Fraktionen sowie des Senats.

§ 9
Einschr�nkungen und Ausnahmen

(1) Die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rgerschaft kann
aus besonderem Anlass die Zutrittsberechtigung von Besuche-
rinnen oder Besuchern oder von Besuchergruppen �ber die in
§ 4 Absatz 2 genannten Maßnahmen hinaus einschr�nken.

(2) �ber Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Hausord-
nung entscheidet die Pr�sidentin oder der Pr�sident der B�rger-
schaft.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Hausordnung tritt mit ihrer Ver�ffentlichung im Amtli-
chen Anzeiger in Kraft.
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Anhang zur Hausordnung

§ 112
OWiG (Gesetz �ber Ordnungswidrigkeiten)

„§ 112 Verletzung der Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen Anordnungen verst�ßt,
die ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder
sein Pr�sident �ber das Betreten des Geb�udes des Gesetzge-
bungsorgans oder des dazugeh�rigen Grundst�cks oder �ber das
Verweilen oder die Sicherheit und Ordnung im Geb�ude oder
auf dem Grundst�ck allgemein oder im Einzelfall erlassen hat.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
f�nftausend Euro geahndet werden.

(3) Die Abs�tze 1 und 2 gelten bei Anordnungen eines Gesetz-
gebungsorgans des Bundes oder seines Pr�sidenten weder f�r die
Mitglieder des Bundestages noch f�r die Mitglieder des Bundes-
rates und der Bundesregierung sowie deren Beauftragte, bei An-
ordnungen eines Gesetzgebungsorgans eines Landes oder seines
Pr�sidenten weder f�r die Mitglieder der Gesetzgebungsorgane
dieses Landes noch f�r die Mitglieder der Landesregierung und
deren Beauftragte“.

§ 106b
StGB (Strafgesetzbuch)

„§ 106b St�rung der T�tigkeit eines Gesetzgebungsorgans

(1) Wer gegen Anordnungen verst�ßt, die ein Gesetzgebungs-
organ des Bundes oder eines Landes oder sein Pr�sident �ber die
Sicherheit und Ordnung im Geb�ude des Gesetzgebungsorgans
oder auf dem dazugeh�renden Grundst�ck allgemein oder im
Einzelfall erl�sst, und dadurch die T�tigkeit des Gesetzgebungs-
organs hindert oder st�rt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Strafvorschrift des Absatzes 1 gilt bei Anordnungen ei-
nes Gesetzgebungsorgans des Bundes oder seines Pr�sidenten
weder f�r die Mitglieder des Bundestages noch f�r die Mitglie-
der des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauf-
tragten, bei Anordnungen eines Gesetzgebungsorgans eines Lan-
des oder seines Pr�sidenten weder f�r die Mitglieder der
Gesetzgebungsorgane dieses Landes noch f�r die Mitglieder der
Landesregierung und ihre Beauftragten“.
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